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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Allgemeine Sozial versicherungs
gesetz geändert wird (33. Novelle zum All

gemeinen Sozialversicherungsgesetz ) 

Der Nationalrat hat 'beschlossen: 

Artikel I 

Das AHgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBL Nr. 189/1955, in der Fassung der Bun,des
gesetzeBGBI. Nr. 266/1956, 'BGBI. Nr. 171/ 
1957, BGBI. Nr. 294/1957,BGBl. Nr. 157/1958, 
BGm. Nr. 293/1958, BGBL Nr. 65/1959, BGBI. 
Nr. 290/1959, BGBL Nr. 87/1960, BGBI. 
Nr. 168/1960, BGBI. Nr. 294/1960, BGBI. 
Nr. 13/1962, BGBI. Nr. 85/1963, BGBL 
Nr. 184/1963, BGBI. Nr. 253/1963, BGBI. 
Nr. 320/1963, BGBI. Nr. 301/1964, BGBL 
Nr. 81/1965, BGBI. Nr. 96/1965, BGBL 
Nr. 220/1965, BGBI. Nr. 309/1965, BGBL 
Nr. 168/1966, BGBI. Nr. 67/1967, EGBL 
Nr. 201/1967, BGBI. Nr. 6/1968, iBGBl. Nr. 282/ 
1968, BGBL Nr. 17/1969, ,BGIB'1. Nr. 446/1969, 
BGBI. Nr. 385/1970, BGBI. Nr. 373/1971, BGBI. 
Nr. 473/1971, BGB!. Nr. 162/1972, BGBI. Nr. 31/ 
1973, BGBI. Nr. 23/1974, BGBI. Nr. 775/1974, 
BGBL Nr. 704/1976,BGBI. Nr. 648/1977, BGBL 
Nr. 280/1978, BGBL Nr.342/1978 und BGBL 
Nr. 458/1978 wird in seinem Ersten Tei'l geändert 
wie folgt: 

1. a) § 2 A:bs. 2 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. Kranke'n-, Unfall- und ,Pensionsversime
rung der Bauern," 

b) § 2 Aibs. 2 Z. 3 hat ZlU lauten: 

,,3. Gewebbliche Selbständigen-Kr anken- und 
Pensionsversicherung, " 

2. § 3 Ahs. 2 lit. e hat:zu lauten: 
"e)die .gemäß § 4 Abs. 1 Z. 9 Versicherten 

für die Dauer ihrer Beschäftigung im Aus
!land;" 

Die bisherige üt. e erhält die Bezeichnung f. 

3. a) § 4 Albs. 1 Z. 5 hat zu lauten: 
,,5. Schüler (Schtülerinnen),die in IAu~bi'}dung 

zum Krankenpflegefachdienst, zu den geho>benen 
medizinisch-technischen Diensten bzw. zum 
medizinisch-technischen Fachdienjit im Sinne des 
]yull'desgeset:nes !BOB!. Nr. 102/1%1 stehen so
wie Hebammenschtülemnnen an einer Bundes
hebammenlehranstalt;" 

h) Im § 4 Ahs. 1 ist der !Punkt am Ende der 
Z. 8 durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
eine Z. 9 mit folgendem Wortla.ut anzufügen: 

,,9. Personen mit österreichischer Staatsbürger
jichaft, die von einer Entwicklungshilfeorgani
sation gemäß § 1 Abs. 2 ,des Entwliddungshilfe
,gesetzes, BGBI. Nr. 474/1974, im Rahmen der 
Entwicklungshilfe als Entwicklungshelfer oder 
Experte beschäftigt bzw. ausgebildet werden." 

4. a) Im § 8 Abs. 1 Z. 1 dit. e ist der Ausdruck 
"des Wehr.gesetzes" durch den Ausdruck "des 
W ~hrgesetzes 1978" zu ersetzen. 

b) § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. a hat zu la.uten: 
"a) alle ~elbständ~g Erwerbstätigen, die Mit

glieder einer Kammer der gewerblimen 
Wirtjichaft sind, ferner die Ge5ellsmafter 
einer offenen HandelsgeseLlschaft, die per
-sönlich haftenden Gesellsmafter einer Kom
manditgesellschaftund die Ziu Gesmäfts
führern besteHten Gesellsmafter einer Ge
sellschaft mit >beschränkter Haftung, sofern 
diese Gesellsmaften Mitglieder einer Kam
mer der gewenblimen Wirtsmaft sind;" 

e) § 8 Albs. ,1 Z. 3 1it. >b hat zu entfallen. 

e) § 2 Ahs. 2 Z. 4 hat zu lauten: d) Im § 8 Abs. 1 Z. 3 ist am Schluß der lit. e 
,,4. Krankenversicherung der Bezieher von der Strichpunkt durch einen Beistrich zu eI'lSetzen; 

Leistungen aus der Arbeinslosenversicherung." folgender AusdI1uck ist anzufügen: 
, ,,<ferner Personen, die lineiner Einrichnung unter-

d) Im § 2 Abs. 2 haben die Z. 13 und 14 zu gebracht 'sind, die der medizinismen RehabHita-
entfallen. tion oder Gesundheitsvorsorge dient;" 
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e) Der Punkt am Ende des § 8 Abs. 2 Ht.d 
ist durch einen Strichpunkt zu ersetzen; aLs Lit. e 
ist anzufügen: 

"e) auf Personen, die auf Grund der im Abos. 1 
Z. 3 Et. a genannten Tätigkeit hereits ge~ 
mäß§ 4 Abs. 1 Z. 1 der Voll versicherung 
unterliegen. " 

f) Im § 8 Acbs. 3 erster Satz ist der Ausdruck 
,,§ 305" durch den Ausdl'uck ,,307 h" zu ersetzen. 

g) § 8 khs. 4 und 5 ha'ben zu entfallen. 

h) § 8 A'hs. 6 hat zu lauten: 
,,(6) Schüler an berufslbUJ.delliden Schulen sind 

nur dann nach Abs. 1 Z. 31it. h pflichtversichert, 
wenn ,sie nicht ,bereits auf Grund eines Lehr
oder Ausbildungsverhältnisses (§ 4 Abs. 1 Z. 2 
oder 4) bzw. gemäß kbs. 1 Z.3 Et. c oder gemäß 
§ 4 Abs.l Z.8pflichtversichert sind." 

5. a) § 10 A:bs .. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Pflichtversicherung der Dienstnehmer, 
ferner der gemäß § 4 Abs. 1 Z. 9 Pfl,ichtver
sicherten, der gemäß § 4 Abs. 1 Z. 3 pflkhtver
sicherten, nicht als Dienstnehmer beschäfti.gten 
Personen, der ·in einem Lehr- oder Aushildungs
verhältnis stehenden Personen, der Personen, 
denen eine Leistung der beruflichen A,~sbildung. 
gewährtw,ird, sowie der Heimarbeiter und der 
diesen gleichgestellten Personen heginnt unab
hängig von der Erstattung einer Anmeldung 
mit 'dem Tag des Beginnes der Beschäftigung 
bzw. des Lehr:.: oder Ausbi.Jdungsverhälttüsses." 

h) im §10 Abos. 2 is.t der Ausdruck ,,(§ 8 Abs. 1 
Z. 3 Et. a und b)" durch den Ausdr·uck ,,(§ 8 
Abos. 1 Z. 3 lit. a)" zu ersetzen. 

6. Im § 12 AJbs. 6 ist der Ausdruck "des Wehr
gesetzes" durch den Ausdruck "des Wehrgesetzes 
1978" und der Ausdruck ,,§ 8 Abs. 1 Z. 3 I.it. a 
und b" durch den Ausdruck ,,§ 8 Ahs. 1 Z. 3 
lit. a" zu ersetzen. 

7. a) § 14 Abs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

;;4. wenn ,sie gemäß § 4 Abs. 1 Z. 9 als Ent
wicklungshelfer oder E~perten versichert sind;" 
Die bisherige Z. 4 erhält die Bezeichnung Z. 5. 

h) Im § 14 .Albs. 1 .ist der Punkt am Ende der 
Z .. 5 durch einen Strichpunkt zu ersetzen und 
eine Z. 6 mit folgendem Wortlaut anzufügen: 

,,6. wenn die gemäß § 4 Abs. 1 Z. 8 pflicht
versicherten Personen vor de.r im Rahmen 
bemflicher Maßnahmen der Rehabilitation nach 
den §§ 198 oder 303 gewährten herufEchen Aus
bildung auf GrUnd eines Beschäfügungsverhält
niss es gemäß Z. 1 bis 4 der Pensionsversicherung 
der AngesteHten zugehört halben." 

8. Im § 15 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck ,,(§ 2 
des Berggesetzes)" durch den Ausdruck ,,(§ 3 des, 
Berggesetzes 1975)" zu ersetzen. 

9. a) § 16 Albs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

,,(3) Die Selbstversicherung schließt bei Per
sonen, die nach diesem oder einem anderen Bun
desgesetz - außer dem Gewerblichen Sozial
versicherungsgesetz oder dem Bauern-SoZlialver
sicherungsgesetz - Lkrankenversichert waren 
oder für die eine Anspruchsberechtigung in ,der 
Krankenver,sicherung 'bestand, zeitlich unmittel
bar an das Ende der vorangegangenen Versiche
rung bzw. Anspruchsberechtigung an, wenn der 
Antrag auf Selbstversicherung .innerhalb von 
sechs Wochen nach dem Ende der Versicherung 
bzw. Anspruchsberechtigung gestellt wird." 

b) § 16 Abs. 6 ZJweiter Satz hat zu lauten: 
"In den Fällen der Z. 1 und 2 endet die Selbst
versicher,ung ,frühe:stens mit dem Ablauf von 
sechs aufeinanderfolgenden Kalendermonaten 
nach dem Beginn der Selbstversicherung, wobei 
ein neuerlicher Antrag auf Selbstvers,icherung 
erst nach Ahlauf von weiteren sechs Monaten 
gestellt werden kann." 

c) Im § 16 Abs. 6 dritter Satz ist der Ausdruck 
,,§ 46 des Bauern-Krankenversicherung:sgesetzes" 
durch den Ausdruck ,,§ 78 des Bauern-Sözial
versicherungsgesetzes" und der AUsdruck ,,§ 36 
des GewerbIlchen Selbständigen-Krankenv'er
sicherungsgesetzes" durch den Ausdruck ,,§ 83 des 
Gewerblichen SOZJialversicherungsgesetzes" zu ,er
setzen. 

10. Im § 17 Abs. 4 lit. d istder Ausdruck "des 
Wehrgesetzes, BGBl. Nr. 181/1955," durch den 
Ausdruck "des Wehrgesetzes 1978," zu ersetzen. 

lLNach § '17 ist ein § 18 m~t folgendem Wort
laut einzufügen: 

"Selbstversicherung in der Pensionsversicherung 
für Zeiten der Kindererziehung (-pflege) . 

§ 18. (1) Die im Abs. 2 genannten Personen, 
die sich der Pflege und Erziehung eines im ge
meinsamen HaushaIt lebenden Kirideswidmen 
und deren Arbeitskraft aus diesem Grund über
wiegend beansprucht wird, können sich während 
dieses Zeinr,aumes, längstens jedoch bis zur Voll
endung des 3. Lebensjahres des Kindes, in der 
PensionsversicheruJ;lg selbstversichern, soweit sie 
nicht zur Weiterversicher,ung -in ,der Pensions
versicherung berechtigt sind. Der gemeinsame 
Haushalt besteht weiter, wenn sich, das Kind 
nur zeitweilig wegen Heilbehandlung außerhalb 
der Hausgemeinschaft aufhält. Die Sdbstversiche
rung ist für eine Zeit ausgesch'Iossen, 

a) während der eine Pflichtversicherung oder 
Weiterversicherung in einer gesetzlichen 
P,ensio.nsversicherullig ader 

b) ein bescheidmäßig zuerkannter Anspruch 
auf eine laufende Leistung aus einer eige-
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nen gesetzl,ichen Pensionsversicherung be
-steht oder 

c) die gemäß § 227 Z. 4 für die betreffende 
Per:;on als Ersatzzeit gilt. 

(2) Zur Selbstversicherung im Sinne des Abs. 1 
sind nacheinander berechti.gt: 

1. die leibliche Mutter, 
2. die Wahlmutter, 
3. die Stiefmutter. 

Eine Selbstversichel'ung im Sinne des Ahs. 1 für 
ein und dasse1be Kind kann jeweils nur für eine 
Person bestehen. -

(3) Die Selbstversicherung 1st in dem Zweig 
der Pensionsversicherung nach diesem Bundes
gesetz zulässig, -in dem die Versicherungsherech
ügte zuletzt Ver;;icherungszeiten erworben hat. 
Werden keine Vel'sicherungszeiten in der Pen
:sionsversicherung nach diesem Bundesgesetz nach
gewiesen oder richtet sich deren Zuordnung nach 
der ersten nachfolgenden VefS'icherungszeit, so 
ist die Selbstversicherung in der Pensionsversiche
rung der Angestellten zulässig. 

(4) Das Recht auf Selbstversich,erung ist jeweils 
bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres des 
Kindes geltend 2!U machen. 

(5) Die Selbstversicherung beginnt mit dem 
Zeitpunkt, den die Versicherte wählt, frühestens 
mit <dem Monatsersten, der auf die Envbindung 
folgt, spätestens jedoch mit dem Monat'sersten, 
der auf die Antragstdlung folgt. 

(6) Die Selbstversicherung endet mit dem 
Ende des Kalendermonates, 

a) in dem die Voraussetzungen weggefallen 
sind; 

,b) in dem die Versicherte ihren Austritt er-
klärt hat. 

Die Selbstversicherung endet auch dann, wenn 
die Selbstversicherte insgesamt 72 Beitragsmonate 
dieser Selbstversicherung erworben hat. 

(7) Das Ende der SeLhstversicherung steht hin
sichtlich der Berechti,gung zur Weiterversicherung 
in der Pensionsversicherung dem Ausscheiden 
aus der Pflichtversicherung im Sinne des § 17 
Abs. 1'I,it. agleich." 

12. § 19 Abs. 1 erster Satz hat zu .Jauten: 

"In der UnfaIlV'ersicherung könnender Selhst
versicherung hinsichtlich der nachstehend ange
führten 'Tätigkeiten beitreten, soweit es sich 
nicht um im § 11 des Bauern-Sozialversicherungs
gesetz,es g,enannt'e P.ersonen handelt:" 

13. § 19 a A:bs. 6 hat2!u lauten: 

,,(6) BezügLich der Gewährung von Leistungen 
spwohl nach diesem Bundesgesetz als auch nach 
dem Mutterschutzgesetz, BGBL Nr. 76/1957, hat 
die Selbstversicherung nach Abs. 1 die gleichen 

Rechtswirkungen wie eine Pflichtversicherung in 
der Kranken- und in der Pensionsversicherung. 
Dies gih auch in Ansehung der Berechtigung 
zur Weiterversicherung in der,Pensionsversiche
rung." 

14. Im § 20 Abs. 3 erster Satz ist der Aus
druck "pflicht- oder weitervers-ichert sind," 
durch den Ausdruck "pflicht-, weiter- oder 
selbstversichert sind," zu ersetzen. 

15. Im § 24 Abs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck ,,(§ 7 
des B·auern--Krankenversicherungsg,esetzes)" durch 
den Ausdruck ,,(§ 13 des Bauern-Sozialversiche
rungsgesetzes)" zu ersetzen. 

16. a) Im § 28 Z. 2 ist der Ausdruck ,,(§ 7 des 
Ba uern -Krankenvel'sicherungsgesetzes)" durch 
den Ausdruck ,,(§ 13 des Bauern-Sozialversiche
rung'Sgesetzes)" zu ersetzen. 

b) Im § 28 Z. 2 lit. a ist der Ausdruck "die 
gemäß § 8 Achs. 1 Z. 3 lit. b in der Unfallver
sicherung teilvers,icherten" durch den Ausdruck 
"die gemäß § 3 des Bauern-Sozialversicherungs
gesetzes in der U nfallversiche'rung pflichtver
sicherten" zu ersetzen. 

c) Im § 28 Z. 2 lit. fist der Ausdruck ,,§ 3 
Abs. 1 Z. 1 des Ba,uern-Pensionsversicherungs
gesetzes" durch den Ausdruck ,,§ 5 Abs. 3 Z. 1 
des Bauern~Sozialversicherungsgesetzes" und 
der Ausdruck "Gewerbl,ichen Selbständigen-Pen
sionsversicherung,sgesetz" durch den Ausdruck 
"Gewerblichen 'Sozialversicherungsgesetz" zu 
ersetzen. 

d) Im § 28 Z. 2 lit. g ist der Ausdruck ,,§ 19" 
durch den Ausdruck ,,§ 11 des Bauern-Sozial
versicherungsgesetzes" zu ersetzen. 

e) Tm § 28 Z. 2 ist der Punkt am Ende der 
Et. h durch einen Beistrich zu ersetzen; aLs lit. ,i 
ist anzufügen: 

"i) die gemäß § 8 Albs. 1 Z. 3 - lit. c in der 
Unfallversicherung teilversicherten Perso
nen, die in e,iner Einrichtung untergebracht 
sind, die der medizinischen Rehabi-litation 
oder Gesundheitsvorsorge dient, sofern die 
Sozialve-rsicher,ungsanstalt der Bauern für 
Siie gemäß lit. abis c dieses Bundesgesetzes 
hzw. gemäß § 13 'des Bauern-Sozialver
sicherungsgesetzes zur Durchführung der 
Unfall- bzw. Pensionsversicherung sachlich 
zuständig ist." 

17. a) § 30 Albs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Die örtliche Zuständigkeit der Gebiets
krankenkassen richtet sich für die ,im § 3 Ahs. 2 
lit. a, c und d genannten Personen n'ach dem 
Sitz des Unternehmens, für die im § 3 Abs. 2 
lit. e genannten Personen nach dem Sitz der 
Entwicklungshilfeorgan~sation, für die im § 4 
Abs. 3 Z. 1 genannten Personen nach dem Ort 
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der N~ederlassung, für die im §,4 Abs. 3 Z. 2 
bis 4 und 6 his 9sowie§ 8 Albs. 1 Z. 1 und 4 
lit. dgenannten Personen nach dem Wohnsitz 
des Pflichtversichel'ten, ,für die im § 8 Abs. 1 
Z. 4 Ht. a his c ,genannten IPersonen nach dem 
Standort des Betriebes bzw. in Ermangelung 
eines .solchen nach dem Wohnsitz." 

b) Im § 30 Abs. 5 ,ist der Ausdruck ,,§ 3 Ah,. 2 
lit. ,e" durch den Ausdruck ,,§ 3 Ahs. 2 lit. f" zu 
ersetzen. 

18. a) Im § 31 Abs. 3 Z. 3 ist der Ausdruck 
,,5 v. H." durch den Ausdruck ,,3,5 v. H." zu 
e,rsetzen. 

b) § 31 Abs. 3 Z. 14 hat zu lauten: 
,,14 . einheitliche Versicherungsnummern zur 

Verwaltun,g personen:bezogener Daten im Rah
men der der Sozialversicherung gesetztlich über
tl13igenen AulfgaJbenzu vengeben;" 

c) Im § 31 Abos. 3 ist der Punkt am Schluß der 
Z. 20 durch einen Strichpunkt zu ,ersetzen; als 
Z. 21 ist anzufügen: 

,,21. R,ichtlinien für die Befreiung von der 
Rezeptgebühr !bei Vorliegen einer besonderen 
sozialen Schut:zJbedürftigkeit des Versicherten 
2!ufzustellen; in diesen Richtlinien ist der für die 
Befreiung ,in Betracht kommende Personenkreis 
nach allgemeinen Gruppenmerkmalen zu um
schr,eiben; darüber hinaus ist eine Befreiungs
möglichkeit im Einzelfall in Berück5ichtigung 
,der FamiLien-, Einkommens- und Vermögens
verhältnisse des Versicherten sowie der Art und 
Dauer der Erkrankung vo~usehen." 

cl) § 31 Abs. 5 zweiter Satz hat zu lauten: 
"Die gemäß Abs. 3 Z. 3, 4, 11, 13, 15, 16, 18 
und' 21 auf.gestellten, Richdinien bedürfen Zoll 

ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Bundes
ministers für Isoz,iale Verwaltung." 

e) § 31 Abs. 61it.a hat 'LU laut,en: 

"a) über die Erwerbun,g, Errichtung oder Er-' 
weiterung von Gebäuden, die Zwecken 
der Verwaltung, der Krankenbehandlung, 
der Ansta.Jtspfiege, der Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchungen, der Unfallheil
behandlung, der Rehabilitation, der Maß
nahmen zur Festigung der Gei>undheit, der 
Krankheitsverhütung oder der Gesundheits
'vorsonge dienen solHen und über düe Er
werbung, Ernichtung ooer Erwei'terung von 
,derartigen Zwecken di.enenden Einrichtun
,gen an f,remden Gebäuden;" 

f)Dem § 31 Abs. 8 sind folgende Abs. 9 und 
10 anzufügen: 

,,(9) Soweit der Hauptverband im Rahmen 
seiner Aufgaiben nach Albs. 3 Z. 14 und 15 die 
Verarbeitung von Daten der Versicherten für 
die V ersicherungsträgerdurchf.ührt, ist er Ver
arbeiter im Sinne des § 3 Z. 4 des Datenschutz-

,gesetzes, BGBI. Nr. 565/1978. Die Inanspruch
nahme des Hauptverbandes für Verarbeitungen 
durch die SozialversicherunglSträ.ger <bedarf keines 
Vertrages nach§ 13 Abs. 2 des Datenschutz
gesetzes. 

(10) Der Hroptv,et1band ist verpflichtet, eine 
Datenschutzverordnung gemäß § 9 Abs. 2 des 
Datenschutzgesetzes ,~ür alle Soz,ialversicherungs
träger Zoll er<las,sen und in der Fachzeitschrift 
"Soziale Sicherheit" zu veröffentlichen. Diese 
Datenschu'tZfV'erordnung tbeidarf ,der Genehmi
g,ung des Bundesministers .für soziale Verwal
tung." 

19. § 32 Ahs. 2 h!at zu ,L3iuten: 

,,(2) Der allgemeine Gericht.sstan:d der Ver
sicherungsträger u'nd ,des Hauptverlhandes ist das 
sachlich 'l!:nJd ört!lich zuständ!~ge Gericht ihres 
Sitz,es. " 

20. § 35 Albs. 2 erstIer Satz hat ZJU ~1aJuten: 

,jBei dien nach § 4 Aihs. 1 Z. 4 und 5 Pflicht
versicherten sowie den nach § 8 Abs. 1 Z. 3 
lit. c Teilv'ersicherten ,gilt ider TrägICr der Ein
nichuung, lin der ;die Ausbildung bzw. Unter
bringung erfolgt, bei den nach § 4 Abs. 1 Z. 8 
Pflichtversicherten der Versicherungsträger, der 
die berufiliche AU9biLdung gewährt, <bei ,den nach 
§ 4 Abs. 1 Z. 9 Pflichtversicherten die Ent
WlickJl'ungshilfeo,rg,anisation, bei der die Versicher
ten beschäftigt oder ausgebildet werden, ah 
Dienstgeber ." 

21. § 44 Abs. 1 Z. 2 hat ~u huten: 

,,2. bei iden in einem AusbiLdu:ngsverhältnis 
stehen'den Pflichtv'erSlicherten (§ 4 Ahs. 1 Z. 4 
UtI1Jd 5), und !bei den nach § 4 Ahs. 1 Z. 9 
PflichtV'ers,ic,~erten :di,e B,cz,üge, ,die oder Versicherte 
vom Tdger ider Einrichtlung, in der die Aus
biLdung edol,gt, bzw. von ,der Entwicklungshi!.fe
org.anisation für die DaJUer ,der Beschäftigung 
oder Au~biJLdu:ngerhält;" 

22. a) Im § 51 Albs. 1 Z. 1 lit.a ist der 
A,usdI1UCk ,,§ 4 Abs.l Z. 5" ,durch den Aus
dfluck ,,§ 4 Abs. 1 Z. 5 und 9" !~uel'setzen. 

b) § 51 Abs. 4 hat zu ]3iUten: 

,,(4) Die Bestimmum:g,en der Abs. 1 h~s 3 
g,ellten lauch für die in einem AuslbiMungsver
hältnis stehenden Pflich:tversicherten (§ 4 Abs. 1 
Z. 4 und 5), .für idie pflichtvers,ich'erten Heim
,a~beiter UtI1Jd ,dJiediesengleichgeste11ten P,el'sonen 
(§ 4 Albs. 1 Z. 7) sowie für Entwicklungs
helfer unid Experten (§ 4 Abs. 1 Z. 9) mit 
der Maßgahe, daß der lauf ,den Dienstgelber ent
faHende Teil des Beitr3iges vom Träger der Ein
richtung, in .der die Ausbildung 'erfolgt, bzw. 
vom Auftraggeber [m Sinne ,der gesetzJ.ichen Vor
schriften über idie Heimanbeit bzw. von der 
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EntwicklungslhiJfeorganislation, in ,der .die Pflicht
versicherten beschäfti.gt oder ,alUs gebildet werden, 
zu tnag·en :ist." 

23. Im § 56 a AJbs. 1 ist der Ausdruck "des 
W,elhl1gesetves" dlUrch denAluSidruck "des Wehr
,g'esetves 1978" ZI\l' ersetzen. 

24. Dem § 67 Ahs. 1 ist foJ,gmder S\ltz an
zufügen: 

"Ü'heJ:l1assen Dienstgeber ihre Dienstnehmer Drit
tenzur Erhrin:gung von Aribeits:leislJungen in 
deren Betrieben, so haften 'der Diensq~eiher und 
der DJ:lvttte für ,die SOlZ:i:allVers.ich'cruntgsheiträge zur 
urug>eteihen Hand." 

25. ]jm § 68 Albs. 3 ist ider Ausdruck "b.ücher
liche Eintl1aJgung" durch den Ausd1"luck "grund
bücherliche Eintr,a;gwng" zu ersetzen. 

26. § 72lhat zu enttiail1!en. 

27. § 73 Albs. 9 ha:t ZIU entfr.lillen. 

28. ta) Im § 74 Albs. 3 ist am SchLuß der 
Z. 2 der StrichpUirikt durch einen B,eistrich zu 
ersetzen; ,f(l~gender AusdruCk ist anzufügen: 

"für ,die nach § ,8 Abs. 1 Z. 3 Lit. c teilv,er
sicherten P.ersonen, ,die in eil1!er Einrichtung un
terg,ebraJcht :sirtd, die ,der medizinischen Rehahili
tation Oldler GeSlUndheitsVlorsorg,e :dient, der 
'träJger ,der Einrichtung, ~ der di'e Unterhrinßung 
erfolgt;" 

b) Im § 74 Abs. 5 ~I'>t :der Ausdruck "urud 
1978" durch den Ausdruck "bis 1980" zu er
setzen. 

29. § 76 Abs. 1 und 2 haiben ZIU lauten: 

,,(1) Beitr/agsgnundl3,ge für den Kia!lerudertag ist 
für di'e 

1. im § 16 Abs. 1 hezeichneten SeLbstver
sicherten, un!heschadet ,der Z. 2, ,der T:l!geswert 
der Lohnstrulfe (§ 46 Abs. 4), in welche die um 
'ein Gech~tel [hresBetra.~cs lerhöhte Höchsthei
tmgs'grul1!dlage (§ 45 Abs. 1 lit. a) fäHt, 

2. im § 16 Abs. 2 bezeichneten Selbstversicher
ten der T,a,geswert der Lohnsruf:e (§ 46 Albs. 4), 
in die der gemäß § 76,a Abs. 3 gel1!annte, j'e
weih ,geJnende Betrag fällt. 

(2) Die Selbstversich,erung gemäß § 16 Abs. 1 
,i.5t 'tll1!beschaJd,et Albs. 3 

.a) ,auf Antrttg ,des Versicherten, 

b) in den ,Fällen, ~n denen ,das auf Scheidung 
'Lautende Urteil den Alusspruch nach § 61 
Abs. 3 Ehe,gesetz entlhält, ,<luch au!f Antrag 
:des Eheg;atten, ,der die Bhescheidungs
kila.ge eingehnacht !hat, 

111 ei,n'er nieJdrigerenals ,der ,nIach Albs. 1 Z. 1 
111 Betracht kommenden Loh11JStuf,e Z'UZiUlassen, 

sofern dues nach den wirtschaftLichen Verhält
nissen des Versuch,erten bzw. in den Fälilen der 
lit. h lIl,achden wirtschalfclichen Verhältnissen 
des Ehegatten, der ;di:e Ehescheidungsklage ein
gebracht :hat, ger,eChtfert!~gt 'erscheint. Die Selbst
versicherung darf jedoch nicht unter .dem Tages
wert der Lohnstu,fe (§ 46 Abs. 4), in ,die der 
gemäß § 76 (.l. Abs. 3 genal1illte, jew;eiJs geltende 
Betrag falilt, in Iden FäHen derlit. Ib überdies 
nicht 'untier der Lohnstulfe, in die ,ruer zu lei
stendie Unterhaltsbeitra.g fällt, zugdassen werden. 
Die Hera:bsetzungder ]3,eitragsgrunid1:l1ge wirkt, 
wenn :der Antrag iZlUgleichmit ,dem Antnag auf 
Se~bstversicherul1!g gestellt wir:d, ,ab ,dem Beginn 
der Sdrostversicherung,sonst aib dem auf d~e 
Antl"lagstel1ung ~o1genden Monatsersten; die 
HenbS'etzung ,g:itlt jeweils his ZUIIll AMauf des 
nächstlfo'llg.enlden Ka~lende'rj·ahres." 

30. Dem § 76 a Abs. 1 ist tdlgender Satz 
an~f,ügen: 

"Hat die Versicherte vor der Weiterversicherung 
Beitra.gsz,eiten ,einer Selbstversicherung nach § 18 
erwor1hen, gilt als Beitr'algSigrundlliag,e für die 
W;e]ter<vel1sichel1UJrug d-re B'eitrag~grundill3..ge gemäß 
§ 76 b Aibs. 3 ~eiter Sanz." 

31. § 76 b Abs. 3 hat zu 'lautJen: 

,,(3) Die Beitl1agsgnu'ndhge für ,den Kalender
vag ist für ,in der Pensions,versichel1ung gemäß 
§ 18 Selbstversicherte Ii:nentspl"echender An
wendulltg des § 76 a zu ,ermitteln. Liegt eine 
vorangegangene Pfl.ichtV1ersichel1U1lg nicht vor, so 
ist Beitragsgnunidla.ge der TaJgeswert der Lohn
stJUf.e, ulIldie idas Doppelte des für ,die im § 44 
Abs. 6 Et. b ,gen<lnnten Personen als täglicher 
Aroeitsver,dienst in Betracht kommenIden Betra
ges fällt; § 76 a Albs. 4 und 5 ist entspr,echend 
anz,uwenlden. " 

Der bisherige Abs. 3erhäJlt die Bezeichnung 
Abs 4. 

32. § 77 Abs. 2 erster Satz hat Zlu lituten: 

"Der Beitl1a.gsSiatz beträgt 

ia) für die Wleitterversicherung von P,ersonen 
,im Sinne des§ 18 ,Abs. 2, soLange die 
V:oraussetzungen nach § 18 Abs. 1 :erster 
und 'zweiter Sa'tz zutreffen, höchstens je
doch für insges:amt 72 Beitl"lagsmon,ate, so
wie .für ,die SellbstVlersicherung gemäß § 18 
in derPens.ionsversicherung ,der Arbeiter 
und .A!n@esteillten 9,25 v. H., in der knapp
schafnLj,chen Pensionsver&icherung 12,0 v. H., 

b) für alle ÜJb:r1igen Weiter- rund Selbstver
sicherten in der Pen&ionsversich,erung der 
Arheiter unld AngestJellten 18,5 v. H., in 
der knappschl:l!ftilichen Pensionsversicherung 
24,Ov. H. 
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6 1084 der Beilagen 

der BeitI1agsgI'lundJkge. Für den Beginn und das 
Ende ,cl'er Heranziehung ,der Beitragssätze nach 
lit. a .gilt § 18 Abs. 5 und 6 entsprechend." 

33.' a) Dem § 78 Abs. 3 ist folgender Satz 
anzufügen: 

"B'eitdige für die Weiterversicherung von Per
sonen im Sin'ne des § 18 Ahs. 2, auf die der 
Tatbesoand des § 18 Abs. 1 eI1ster ul1Id zweiter 
Satz zutrifft, sowie .flÜr die Selbstversicherung 
gemäß § 18, die nach dem Ablauf ,des Kalender
j,ahres, Ln dem der Zeitraum .liegt, für ,den s,ie 
gelten sollen,' entrichtet werden, enhöhen sich in 
jedem ~alenderjlaJhr um 8,5 v. H." 

ob) Im § 78 A:hs. 6 erster Satz ist der Aus
druck ",des W ehI1ges,etzes" durch d,en Ausdruck 
".des Wehr'gesetzes 1978" zu ersetzen. 

34. Dem § 81 ist folgender Satz anzufügen: 

"Zuden zu1ässig,en Zwecken gehören auch die 
A:ufklärung un.d Information im Rahmen der 
Zuständ1gkeit der Versicherungsträger (des 
H3Juptv,erhmdes)." 

35. a) Im § 88 Abs. 2 erster Satz ist der Aus
dl'luck "un,d nicht ~hre Mitsch,uld oder Teilnahme" 
durch ,den Aiu'Sdruck "unld nich t ihre Beteil,i'gung" 
zu ersetzen. 

ib) § 88 Abs. 2 l<it. a hat zu lauten: 

"a) aJUS der Krankenver,sicherung die Hälfte des 
Kl1ankengeldes, ,das dem Versicherten ge
bührt hätte," 

36. Im § 89 Abs. 5 ist der Ausdruck "dess,en 
Mitschu1ld oder Teilnahme an ,der strafbaren 
Handlung" durch den Ausdruck "deren Betei
ligung an ,der stralfharen Hand1hl-nlg" zuers'etzen. 

37. Im § 89 a ist der Ausdruck "des Wehr
gesetzes" durch den Ausdruck "des Wehr;gesetzes 
1978" zu ersetzen. 

38. Dem § 94 Abs. 2 lit. bist fl()ilgender Satz 
al1lzu:fi1gen: 

"Hi.ns,ichdich der El'mittlunlg des Erwerbs,ein
kommens aItlS einem Land(fors't)wirtschaftlichen 
Betrieb ist § 292 Abs. 5 und 7 entsprechend an
Z!U wenden." 

'lind Kinderz,uschüssen, mit ,dem WegfaU 
der Vor,altlssetzungen für die Gewährung 
von übergangsgeld sowie nach Ablauf der 
Dauer, für die ,eine Rente (Pension) zuer
kannt wurde. Die Renne (pension), der 
KindeI1zlusch,uß ,und das übergangs geld ge
bÜlhren noch f'ür .den Kalendermonat, in 
dem der Grund des Wegfal1es eingetreten 
ist. " 

40. § 105,a Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) In den FäUen des Abs. 4 erster Satz ist 
der Hi:1f1osel1iZJuschuß von dem V:ersicherungs
träger festzusteHen und flüssigzumachen, dem
geg,enüher der höhere oder höchslDe R,el1lten(Pen
sions)anSlpI1uch besteht. Erhöht sich Jedoch nach 
Aufnahme der la1tlfenden ZahLung des Hilflosen
zuschusses der v;om a;,nderen Pens1onsversiche
rungsträger flüss.ig:gemachte Pensions anspruch und 
wird da,d,urch zur höheren Leistu-ng hzw. fäHt 
eine höhere Pension neu an, tritt hinsichtlich der 
Zuständ'igkeit für .die Feststellung bzw. Flüssig
machung des Hilfllosenzuschuss'es keine Ände
rung <ein. In den FäHen des Abs. 4 zweiter Satz 
:stder Hlll,ft1osenZiuschuß vom Träger der Un
callversichenung festzustellen und flüss'igzu
machen." 

41. § 108 Abs. 2 hat zu buten: 

,,(2) Der Kostenersatz nach § 131 Abs. 1 und 3 
,owie nach § 150 steht nach dem Tode eines 
Versicherten den im Ahs. 1 ,gena;,nnten Personen 
'bzw. ,denjenigen Per,sonen zu, .die die Kosten 
an Stelle des Versicherten getragen haben;" 

42. § 108 e Abs. 10 zweiter Satz hat zu 
la<ute.n : 

"Das Blunde9ministe1"ium für soziale Verwaltung 
hat das Gutlachten unverziigLichilll den ,Amt
lichen Nachrichten des ß.undesministeriums für 
soziale Verwaltung und ,des B1undesministe1"iums 
für Gesundiheit und Umweltschutz' ZIU ve1"laltlt
baren." 

43. Im § 108 h Abs. 1 Et. la hat der Ausdruck 
"mit Ausnahme des KnappschaftssoJ.des" zu ent
faUen. 

44. § 111 hat zu lauten: 

39. § 100 Abs. 1 lit. b hat zu lauten: "Verstöße gegen die Melde-, Anzeige- und 

,,'1) in der Unfa,llv;ersicherung und in der Pen- Auskunftspflicht 
sionsve1"sicherung mit dem Tod des An- § 111. Dienstgeber und sonstige nach § 36 
spruchsber,echtigten, mit ,der Verheiratung meldepflichtige Personen (Stellen), im Falle einer 
der renten(pensions)berechtigten Witwe BevoolLmächcig:ung nach § 35 Abs. 3 oder § 36 
[des rentlen(pensions)berechtigten Witwers], Ahs. 2 die Bevo1hpächtigten, die der ihnen auf 
mit 'dem Wegfall der Voraussetzungen für Grund ,d:ieses Bundesgesetzes obliegenden Ver
,die Annlahme der Verschollenheit, mit der pflichtung zur Erstattung von MeJ.dung,en und 
Vol'lendJung des 18. Lebensjahres bei Wai- Anzeigen nicht oder nicht rechtzeitig nachkom
,senflenoen (-pensionen), Geschwisoerrenten I men, ,die Erf'üllung der AUJSktmftlspflicht verw,ei-
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1084 der Beilagen 7 

gern oder inden ihnen olYliegenden Meldungen, 
Anzeigen und Auskünften ullfw;ahre Angaben 
machen, begehen, wenn die Hanchlung nicht n.ach 
andef1er .Bestimmrun,g ein,er strengeren Strafe 
unteJ:11iegt, eineVerwaltungsübertretung und wer
den von ,der BezirksverwaJtungsbehörde mit Geld 
bis 6000 S, im Falle der Uneinbrin:glichk,eit mit 
Arr,est bis 71U z.v;ei Wochen bestraft." 

45. Dem § 112 Ahs.3 ist folgender Satz an
zufügen: 

"Die Haftung zrur unrgeteilten Hand für Geld
st!1afen ,g,ilt auch inden Fällen des § 67 Abs. 1 
zweiter Satz." 

46. §.113 Albs. 2 hat zu ia.uten: 

,,(2) Wer.den vereinbarte oder satzungsmäßig 
fe.stgesetzte Ff1i'sten für ·die V01"lag,e von Versiche
rungs- oder AbrechnungsuntJerlagen nicht einge
halten, karn ein Beitna,gszuschlaJg bis zur Höhe 
des Fünfzehnfachender jeweils nach § 45 Abs. 1 
Et. a in G~ltung stehenden HöchstJheitragsgrund
lage voi:geschrieben wenden." 

47. Der bisherige Inhalt des § 114, erhält die 
Bezeichnung· Ahs. 1. Folge~der Abs.· 2 ist an-

. ,zufügen: " .. 

,,(2) Trifft die Pflicht zur Einz!ahbng der 
Beiträ.ge eines Dienstnehmers zur Sozialversiche
rung eine juristische Person oder 'eine Personen
gesellschaft des.· Ha.ndelsrechtes, so ist Abs. 1 
a:uf aLle natürlichen Personen anrowen'den, die 
dem zUr Vertretung befugten Organ angehör·en. 
Dieses Organ ist berechtigt, die Vemn1:wortung 
für die Ei~ahlunJg ,dieser Beiträge einzelnen oder 
mehreren Of1ganmitgliedern auf2merlegen; ist dies 
der Fall, ·findet Abs. 1 D!urauf sie Anwendung." 

Artikeln 

Das kUgemeioil,e Sozialversicherungsgesetz in der 
im Art. I EinlcitlUng bezeichneten Fassung wird 
illl seinem Zweiten Teil geändert w,ie {.olgt: 

1. § 117 Z. 3 hat zu !,aruten: 

,,3. ;!Jus dem V.ersich'el"ung~fa~l der Arbeitsun
fä.hi:gkeit i,n:folge Krankheit: Krankengeld (§§ 138 
his 143), geg,ebenenf'alls an dessen Stelle Fa,mi
lien- oder 11aggeld (§ 152);" 

2. a) § 121 Ahs. 4 Z. 5 hat zu entfallen. 

b) Im § 121 Abs.4 ist inder Z. 6 der Aus
df1uck ",des Wehrgesetzes" durch den Ausdf1uck 
"des W,ehngeset71es 1978" zu ersetzen. 

3. § 124 kbs. 2 erster Satz hatzu'la,uten: 

"Das Erfordernis der Erifüllung der Wartezeit 
entfällt, wenn der Sdbstversicherte ,in den un
mittelibar vor Begin:n der Selbstversicherung vor
angegangenen zwöH Monaten mindestens 26 Wo-

chen oder unmittelbar vorher min:deste'ns sechs 
Wochen nach diesem oder einem anderen Bun
desgesetz krankenversidwrt war oder für . ili.n 
eine Anspruchsberechtigung in einer solchen 
Krankenversicherung bestand; ist die Pflicl1t
versicherung oder die darauf beruhende.' An
sptuch'sberechtigung infolge einer Aussperrun,g 
oder eines Streiks erloschen, entfällt. ebenfaHs 
das Ertordernis der Erfüllungde~ Wartezeit." 

4. Im § 130 kbs. 1 er,ster Satz sind nach dem 
Ausdruck "Dienstnehmer" die Worte"bzw. ein 
Entwicklungshelfer oder Experte einer Entw.ick
lungshiLfeorganisation" einzufügen. 

5. Im § 131 Abs. 3 letzter Satz hat der Aus
druck ,,(Verbandes)" zu entfallen. 

6. § 136 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Der Versicherungsträger hat bei Vorliegen 
einer besonderen sozialen Schutzlbedü.rftigkeit des 
Versicherten nach Maß.gabe der vom Hauptver
band hiezu erIas,senen R,ichtlinien von ,der Ein-
hebung der Rezeptgebühr abzusehen." ' ' 

7. § 138 ·Abs.2 lit. c hat zu e'utfallen. Die 
bisherigen lir. d bis. g erhalten die Bezeichnung 
chis f. 

8. Im § 148' Einleitu~g ist der" Ausdruck 
"Art. 12 Abs. 1 Z. 2" durch den Ausdruck 
"Art. 12 Abs. 1 Z. 1" zu ersetzen. 

9. Im § 152 Abs. 1 ist der 'Punkt am. Ende 
des ersten Satzes durch einen Stl'lichpunkt zu er
setzen; a1s Halhsatz ist anzufü,gen: 

"sie erhalten, wenn sie solche Angehörige haben, 
ein Familiengeld auch dann, wenn sie auf Rech
nung eines Kranken- oder Pensionsversicherungs
trägers im Rahmen von medizinischen Maßnah
men der Rehabilitation (§ 302) in einer Kranken
anstalt, die vorwiegend der Rehabilitation dient, 
untergebracht sind, sofern ihnen während dieser 
Zeit kein Anspruch auf übergangsgeld (§ 306) 
zusteht." 

10. § 155 Albs. 5 hat zu~Ia:uten: 

,,(5) Die Vorschriften über Familien- und Tag~ 
geld (§ 152) sind bei Unterbringung in Gene
sungs-, Ef'holungs- oder Kurheimenund in 
Krankenanstalten, die vorwiegend der Rehahili
tation dienen, entsprechend anzuwenden." 

11. Im § 161 Ahs: 2 hat der AuS'druck"der 
Anstaltspfle~e (§ 144 Abs. 1) oder" zu entfallen. 

Artikel III 

Das Allgemeine Sozial versicherungs gesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten Fassung 
wird ,in seinem Dritten Teil geände'rt wie folgt: 
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,1. § 176 AbsA hat,zu lauten: 

,,(<4) Ein UnfarlI, der sich bei der Rettung eines 
Menschen aus tat'Sächlicher oder vermuteter 
Lebensgefahr oder dem Versum einer solchen 
Reuiung ereignet hat, ,gilt auch dann als den 
Arbeitsunfällen gleichgestellt, wenn sim der Un
fall :lIußerhalb des Gebietes der Republik öster
reim ereignet hat, sofern der Unfaillsoit von der 
österreimismen Staatsgrenze nimt mehr al~ zehn 
Kilometer in der Luftlinie entfernt und die 
tätig werdende Person österreimischer Staats
angehöriger ist. die lihren Wohnsitz im Inland 
hat." 

Der bislherige Ahs. 4 erhält die 'Bezeimnung 
Abs.5. 

2. a) Im § 181 Abs. 1 Z'Weiter Satz ist der 
Ausdruck ,,§ 8 Ahs. 1 Z. 3 lit. !b und d" durm 
den Ausdr,uck ,,§ 3 des Bauern-Sozialversime
rungsgesetzes und § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. d" zu er
setzen. 

b) Im § 181 Abs. 3 ist der AU'sdruck ,,Für die 
gemäß § 19 lin der Unfallversicherung Selbst
versicherten" durch den Ausdruck "Für die ge
mäß § 11 des Bauern-Sozialversicherun.gsgesetzes 
und die gemäß § 19 in der UnfaHversicherung 
Sel'.bstversimerten"z,u ersetzen. 

3. Im § 189 Abs. 4 ist der Ausdruck "Art. 12 
Aibs.l Z. 2" durch den Ausdruck "Art. 12 Abs. 1 
Z. 1" zu ersetzen. 

4. Im § 192 erster Satz ist der Au~druck "ge
mäß § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. Ib bzw. § 19 Abs. 1 Z. 2 
versimerten Angehörigen," durch den Ausdruck 
"gemäß § 3 des Bauern-Sozialversicherungsge
setzes ozw. § 11 Abs. 1 Z. 2 des Ba,uern-Soz,ial- . 
versimerungsgesetzes bzw. § 19 Abs. 1 Z. 2 ver
sicherten Angehörigen," zu ersetzen. 

5. Im § 198 Abs. 3 ist der Ausdruck "Abs. 3 
Z. 3" durm den A,usdruck "A1bs. 2 Z. 3" zu 
ersetz.en. 

6. Im § 199 Abs. 2 letzter Satz ist der Aus
druck "eines Vierzehntel'S" durch den Ausdruck 
"eines Zwölfte]s" zu ersetzen. 

7. Der bisherige .Inhalt des § 206 erhält die 
Bezeimnung Abs. 1. Als Abs. 2 ist folgendes 
anzufügen: 

,.(2) In den Monaten Mai bzw. Okwber ge
bührt das Pflegegdd im Ausmaß des doppelten 
sich nach Abs. 1 ergebenden Betrages." 

8. Dem § 207 Ab>s. 1 ist folgender Satz anzu
fügen: 

,,§ 262 Abs. 1 z,weiter Satz gilt entsprechend." 

9. Im§ 215 Abs. 4 lit. a ist der Ausdruck 
"Ausspruch im Sinne des § 61 Abs. 3 Ehegesetz" 

durch den Ausdruck "Aussprum nach § 61 Abs. 3 
Ehegesetz" zu ersetzen. 

lO.Lm§ 216 Abs. 2 lit. ,a ist der Ausdruck 
"Ausspruch [m Sinne des § 61 Albs. 3 Ehegesetz" 
du:rchden Ausdruck "Aussprum nach § 61 Abs. 3 
Bhegesetz" z,u ,ersetZien. . 

11. Im ,§ 218 Abs. 1 erster Sa'tz ist der Aus
druck ,,(§ 252)" durch den Ausdruck "im Sinne 
,des § 252 Albs. 1 Z. 1 his 4 und Abs. 2" zu er
setzen. 

Artikel IV 

,Das AHgemeine Soziallv.ersicherungsgesetz in 
der im Art. I Einlilltung bezeichneten Fassung 
w~rd ,in ~einem Vierten Tilll geän1dert wie fol~t: 

1. a) § 225 Ahs. 1 Z; 1 lit. 0' zwteiter Halbs;J.tIZ 
hat zu lauten: 
"die vor diesem Tag ,in ,einer die Pflichtversiche
rung heg1'Ü1l!denJden Beschäftigunlg hzw. ~n einem 
Lehr- oder Ausbi~dungsverhältnis zurückgelegten 
Zeiten geIten ,ajls iBeitl'lagszei'ten nur, soweit die 
Beiträg,efiür ,d~eS1e Ze]ten wlirksam (§ 230) ent
r,icht~t worden sind ulnld für diese Zeiten das 
Recht auf F,esutellung der V,erpflichtun'g Zur 
Zaihlung von Bei,trägen noch lflJich<t verjährt war 
(§ 68);" 

b) § 225 Abs. 1 Z. 3 hat zu lauten: 

,,3. a) Zeiten der Weliterversicherung von Per
sonen im Sinne \des §18 Abs. 2, 'auf 
,die der Ta1Jbesta1l!d :des § 18 Ahs. 1 
erster und ZJWe~ter Satz zutriff,t, sowde, 
Zeiten ,der Selbstversicherung' gemäß 
§ 18, wenn tdie Beiträge innerh:lJlb von 
sechs Jahren nach der jewillIitgen Ent
bindung Wli,rksam (§ 230) entrichtet 
WOI1den sind; 

b) Zci,ten einer ,s'onsttgen f,reiwilligen Ver
sicherung, wen:n ,die Beiträge ünnerh.alb 
von zwei Jahren nach Ablauf des Bei
tragszeitraumes, für den sie @e1ten sol
len, Wiirksam (§ 230) ,entrich,tet worden 
sind;" 

c) Im § 225 Abs. 3 erster Sari ist der Ausidruck 
"vier" ,durch 'den Ausdruck "fünf" zu ersetzen. 

2. a) § 227 Z. 1 hat zu huten: 

,,'1. in :dem Zweiig :der Pensionsver5ich'el'JU:ng, 
in dem ,die erste nachfolgenlde Beitna.gs2Jeit vor
liegt, die Zeiten, ,inden·en nach Vollendung des 
15. Lebensjahres eine '~nländische öffentJ,ich·e oder 
mit dem öffent1ichkeitsrecht ausge~tattete mitt
Jene Schule mit mindestens >Z'W,eijähr1gem Bil
dungsgang, eine :höher,e Smule, Akademie oder 
verwandte Lehranstalt Qdereine inländische 
Hochschule bz:w. K'UDlSoak'a;demie OIder Kuoothoch
schule ,in dem für ,die betreffende Schul(StUidien)-
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ant v'OrgeschriebenJen normalen Ausibildungs
(Studien)gang besucht wur,de, oder ,nach dem 
Hochschulstudium 'ein,e vorgeschriebene Ausbil
du'ng Ifür den künft~gen, laJbgeschlossene Hoch
schUilhiliduDlg ,eI'fordernden Bemf erfolgt ist, so
fern nadl dem VerLassen der Schule hz;w. der 
B\eend~guDlg der AusbiLdung einesonsotige Ver
sicherungszeit vorl'iegt; hieb ei wel"den höchst,ens 
zwei Jahre des Besuch'es einer mittleren Schule, 
höchstens drei Jahne des Besuches eine,r höheren 
Schule, Akademie oder verwandllen Lehranstalt, 
höch"tens zwöLf Semes.ter des Besuches e~ner 
Hochschule, einer Kunstakademie oder Kunst
hochschule und höchstens sechs Jahre der vor
geschriebenen AushL~dung für den künftl,gen, ab
g,eschlosSlene Hochschulbildung erfoTdernden Be
ruf 'berücksichtigt, und Izwar j,edes volle Schul
j,aJhr,oangeifangen von ,demjenigen, das im K<l:J..en
derj,ahr ,der VolLendung ,des 15. Lebens j'ahres be
g'Onnen hat, mit acht Monaten, gerechnet aIb dem 
in das betreffiende Schuljahr f,allenden 1. No
vember, jeJdes Studiel1Jsemester miot ",ier Mon'aten, 
geremnet a>b dem in ,das hetreffeDlde Semeslter 
fallenden 1. Oktober bzw. 1. März, UJll!d die 
Ausb.ildungszeit mit zwei Drilloel ihrer Dauer, 
zurüd"gerechnet V'om letlJten Aushildungsmonat." 

h) Im § 227 Z. 7 und 8 ist jewei,ls der Aus
druck "des Wehl"ges,etzes" durch den Ausdruck 
"des W:ehrg,eSJetzes 1978" zu enSletlJen. 

3. ia) Dem § 234 .Albs. 1 ist eine Z. 11 mit 
folgendem Wontlaut anzufügen: 

,,11. Zeiten ,~m Sinne des§ 18 Abs. 1, die 

a) zur Se1bst- oder Weiterversicherurug be
rech'lli'gt .halben oder 

b) zum nachträglichen Binkauf berecht)i~t 
'hä,tten. " 

b) § 234 Albs. 2 hat 'zu Lauten: 

,,(2) Nach dem 31. Dezember 1970 gelegene 
Zeken der ,im Abs. 1 Z. 6 lit. b bez,eichneten 
Ant sind nur bis zum Hiöchstau~maß von 
60 Monaten, Zeiten der im .Nbs. 1 Z. 11 Iit. a 
bezeid1neten Art sind nur 'bis zum Hömstaus
maß 'dier letzten 72 solcher Monate urud ZeLten 
der im Abs. 1 Z. 11 ;J,~t. h bezeichneten Art sind 
nur his zum Höchstlausmaß der letzten 36 solcher 
MonaJteaJls ,neutrlaIe Zei,ten anzusehen. 

4. a) § 252 .Albs. 1 Z. 4 hat zu lauten: 

,,4. die Stieflci11lder;" 

b)im ,§ 252 Abs. 1 sind nach der Z. 4 elne 
Z. 5 sowie foLgend,er Sa'tz einzufügen: 

,,5. die Enkel. 

Die in Z. 4 und 5 Igenannten Personen gelten 
nur dann als Koinder, wenn sie mdt .dem Ver
sid1erten ständig ,in Hausgemeinsd1ak leben, die 
in Z. 5 ,genannten Personen überdies nur dann, 

wenn sie gegenüber dem Versid1erten im Sinne 
des § 141 ABGB unterhailtsherechtiogt sind und 
sie und der Versicherte 'ihren Wohnsitz im In
Land haben." 

c) Im § 252 Albs. ,1 vor,1etZ'te'r Hal:bsaoz hatd.er 
Ausdruck ,;im Sinne der Z. 4" iZU enthllen. 

5. a) Dem § 253 b Abs. 1 Mt.d ist folgender 
Satz .anzUifüg.en: 

"Hi.nsichtlich der Ermittilung des Erwerbse.i.n
kommens aus e~nem land(forst)wirtsch.ahlichen 
Betrieb ist § 292 Abs. 5 und 7 entspr,echend an
zuwenden. " 

b) § 253 b Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Waren die Voraus~etzunß,en für die An
wendung des Abs. 3 in einem Kalenderjahr ge
geben, war der Pensiomberechtigte aJber in die
s,em Kalenderjahrruich-t stänrug selbständig oder 
UlllS'etbstänrug erwel"bstätig, IOder hat 'der Pen
sionsherecht~gte währerud der Zeit, ,in der die 
Pension wegg.efaUen war, em Erwel"bseinklOmmen 
bezogen, ,das in einzelnen l(,aoleruden1i:onaten die
ses Kalenderjahres den '~m § 253 Abs. 1 genann
ten, jeweils geltenden Betrag nich,t üb erste Lgt, 
kann er heim leistungszustäDldi,gen Versich,erungs
träger bis 31. Mä.rz des folgenden Kalenderjahres 
beantragen, daßdi,e Bestimmungen des Abs. 3 
für das VIOl"aru~egaJngene Kalenderjahr neuerlich 
angewendet werden, wobei als mona;ol,id1 ge
bühreDldes ErwerbseinklOmmen ein Zwö:tf.llel der 
Summe des Erwerbseinkommens des vorangegan
genen Kalenderjahres anzunehmen ist. Eine 
solche neuerliche Feststellung kann jederzeit auch 
vün Amts wegen erfolgen. Ergibt sich daraus 
ein Mehrb.etrag geg,enüber d.em zur Auszahlung 
gdangten Pensionsbetrag, ist der Mehrbetrag 
dem Pensionsberecht~gten zu erstiatten." 

6. § 254 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Ein Pensionsbezieher, dem Maßnahmen 
der Rehahilttatlion ig,ewährt worden ,Slind (§ 300 
Aib.s. 1), hat Ansprud1 'auf Invaliditätspension, 
weIliIl 

1. durch diese Maßnahmen das im § 300 Abs. 3 
angestl1e1bte Ziel erreicht wurde, 

2. er als invalid im S~nne d,es § 255 Albs. 4 
gilt, 

3. er währCDld des Anspruches auf Pension 
mindestens 36 Be~traJgsmonate der Pflichtver
sicherung durch eine Beschäf,t~gung erwollben hat 
u11Id 

, 4. er zu Iden ,in dieser Beschäift,iJgung ausge
übtenBerufen durch die Rehabiltitation in der 
Unfallv,ersimerung oder in der Pensionsversiche-
11Ung.ibefähigt wUl"dle. 

Für .die Feststellung ,des Eintrittes ,des V'ersiche
rungsfailles ,gilt § 223 Abs. 1 Z. 2 ilit. a ent
sprechend. " 

2 
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7. Im§ 259 Abs. 2 Iit. a ist der Ausdruck 
"Ausspruch im Sinne des § 61 Abs. 3 Bhegesetz" 
durch den Ausdruck "Ausspruch nach § 61 :Abs. 3 
Ehegesetz" zu ,er&etzen. 

8. Lm § 260 erster Satz ist der Amdruck 
,,(252)" durch den Au~druck ",im Sinne des 
§ 252 A'bs. 1 Z. 1 Ibis 4 und Ahs. 2" zu ersetzen. 

9. § 262 A'bs. 1 hiat zu lauten: 

,,(1) Zu den Leistungen aus den Versichemngs
fä:l1en des Alters und zur Invral,~ditätspension ge
biiJhrt für jedes Kind (§ 252) ein K,il1ioerzuschuß. 
Für die Dauer des Anspruches aul Kinderzu
schuß für ein im§ 252 Albs. 1 Z. 5 bez-eichnetes 
K,ind gebührt für dieses K,ind, wenn es gleich
ze,irig als Kind im Sinne des § 252 Abs. 1 Z. 1, 
2, 3 oder 4 oder Albs. 2 giLt, aus diesen Grün
den kein: weiterer Kinderzuschuß. über daß vol:l
endete 18. Lebensj,athr w.i:J.'Id der IGnderzuschuß 
nur aUlf besonderen Amrag gewährt." 

10. a) § 264 Abs. l1lit. a hat ,e:u lauoel1i: 

"a) k,einen An~pruch a,utf Invaliditäts(Aher:s)
,pension ha.tte, 60 v. H.' der Pens~on, auf 
die 'er [n diesem Zeitpunkt Anspruch ge
habt hätte;" 

b) Im § 264 A'bs. 5 Et. a ,ist der Ausdruck 
"Ausspruch~m Sinne !des § 61 Albs. 3 Ehegesetz" 
durch den Ausdr,uck "Ausspruch fiiach § 61 Abs. 3 
Ehegeseüz'" zu erset:zen. 

11. Ern § 265 Abs. 4 i~t nach dem ersten Satz 
foLgender Satz einzUltÜigen: 

"Hins,ichtilich der Ermittlung des Erwerbsein~ 
Irommens :liUS' einem Lanldi(forst)wLrtsch-aftlichen 
Benrielb ist ,§ 292 Abs. 5un:d 7 entsprechend an
zuwenden." 

12. Im § 276,a Albs. 1 zwei!ter Satz ist der Aus
druck ,,§ 227 Z. 5" durch' den Ausdruck ,,§ 227 
Z. 6" zu ersetlZen. 

13. a) Dem § 276 b Abs. 1 J.it. d ist fol:gen1der 
Satz a:nzufügen: 

"Hins,ich.t11ich Ider Ermittlung des Erwer'bsein
k.ommens aus einem Iand(forst)wirtschaftlichen 
Beor,ieb is-t § 292 Abs. 5 und 7 entsprechend an
zUlwenJden. " 

b) § 276b Abs. 4 ha-t zu lauten: 
,,(4) Waren die Voraussetzungen f:iürdie An

wendung des Albs. 3 in ein-ern Kalenderjahr gege
ben, war der Pens1onsberechtigtea;be'r in d'iesem 
Ka;lenderjahr nicht stäl1idig selbständig oder un
selbständig erwel'bstätj,g oder hat der Pensions
berecht!~gte während der Zeit, in der die Pension 
weggebaJUen war, ein El'weflbseinkommen bezo
g-rn, Idas in -eiriJze'linen Kia!Len'deflmonaten dieses 
K<a:lenderjahres den im § 276 Abs. 1 gena1nnten, 

jewei.Js gdtenden Bet;l1ag nicht übersteigt, kann 
er beim leistungszustänJdlgen Versicherungsträ
ger bis 31. M:Vl'zdes foLg-enden Kalenderjahres 

. beantra.gen, daß die Bestimmungen des Abs. 3 
für das ,"orangegangene Kalenderjahr neuerlich 
a.ngewellidet wel1den, wobei als monatil'ich gebüh
ren,des El'wertbseirrkomrnoo ein Zwölf,tel der 
Summe des Erwerbscink.ommens des vora.11ßegan
g.enen Ka!leruderj.ahres aIliZunehmen ist. Eine sol
che neuediche Feststellung kann jederzeit auch 
von Amts wegen eJ.'lfoLgen. Engiht &ich danaus 
e~n Mdhrbellrig ~egenÜlber dem zur Auszahlung 
gelangten P,ens;ionslbellr,a:g, ist Ider Mehl1bet1'1ag 
d-em Pensionsber-echtigten zu entatten." 

14. § 277 Albs. 2 hat zu 1auten: 

,,(2) § 254 Abs. 3 und § 256 sind entsprechend 
anzuwenden. " 

15. § 279 Albs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) § 254 Abs: 3 und 4 und § 256 sind ent
sprechend allizuwel1iden." 

16. § 284 a Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 
,,Für höch,stens 3,6 Beitr,agSl1llonate der -pflicht
versicherung in der Pen~ionsvers.icherung nach 
diesem B.unldeSigesetz, dem Gewerblichen Selb
ständigenvers.icherurrgsgesetz oder dem Bauern-

. SozialvenicherungS'gesetz, die währenld des ß.e
standes ein-es Anspruches auf Alterspension nach 
§ 276 .Nbs. 1 ode;r 3 er.worben wurden, gebührt 
auf A;ntl'a;g nach El'w,erlbung von je zwölf Bei
tragsmonaten ein ZuschLag zur Knappschafts
alrerspens,j,on. " 

17.§ 293 Abs. 1 und 2 hlaiben zu lauten: 

,.(:1) Der RichtsatlZ beträgt ul1ibeschtadet der 
Bestimmungen des Abs. 2 

a) für Pensionslberechtigte aus cige
ner Penslonsversicherung, 

aa) wenn sie mit dem Ehegatt-en 
(der Ehegattin) im gemein-
simen Haushalt leben. . . . .. 4731 S, 

bb) wenn die ~oraussetzu!l1gen 
nach aa) nücht zutreffen .. 3308 S, 

'b) für Pensionsberemtigte auf Wh-
wenfW,1ower)pens]on .......... 3 308 S, 

c) ,für Pensiomberechtigte auf Waic 

senpension: 

aa) bis zur Vollellidung des 
24. LebensjaJhres . . . . . . .. 1 236 S, 
f1al'ls be~de Eke1'1nteile v,er-
storlben sind .............. 1 856 S, 

bb) nach~ol1enldung des 24. Le-
'bensjahres ....... ~ . . . . . . . .. 2 194 S, 
falls heide Elternteile ver-
stortben ~illld .............. 3 308 S. 
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Der R,ichtsatz nach l~t. a erhöht sich um 355 S 
für jedes Kind (§ 252), dessen Nettoeinkommen 
den Riehtsa'tz für einfach verWlaiste Kinder bis 
zur Vo1l:endnIng des 24. Leibens'j-ahr,eIS nicht er
reicht, 

(2) An die SteHe der ~chtsätze unld der R,icht
satz erhöhung nrach Ab,. 1 treten ab 1. J;inner 
eines jeden Jahres, ersomals ab L Jänner 1980, 
die unter Bedachtnahme auf § l08 ~ mit dem 
Anpassungsfaktor (§ 108 f) vervielfachten Be
träge." 

18. Im § 302 Abs. 3 ,ist der Ausdruck "Art. 12 
Abs. 1 Z. 2" durch den AUSld,ruck "Art. 12 Albs. 1 
Z. 1" zu ersetzen. 

19. Dem § 307d ist ein ~bs. 5 mit folgendem 
Wortlaut anzufÜlgen: 

,,(5) Der PensiJonsversicherungsträger kann die 
Durchführunlg von Maßn<lihmen der Gesund
heitsvo,rsorge einem Kra,nkenv,ersicherung,slträger 
übertra.gen. Er hat dem Krankenversich,erungs
träg'er die ausgewiesenen tatsächlichen Kosten zu 
ersetzen. " 

20. Dem §307 e Abs. 2 ist folgender Satz an
zufügen: 

"B,ei in der Pensionsversich'erurug We'iterver
sicherten sowie bei Personen, diie aus der Wei
tery,ersicherung gemäß § 17 aus.geschie1den sind, 
bzw. bei gemäß § 18 SelbstverS<icherten ist hiebei 
die Beitmgsgrundlage (§ 76 a Abs.1) als Be
messungsgrundbge heranzuziehen, jedoch höch
stens im Ausmaß des Tag,eswertes ,der Lohnstufe 
(§ 46 Abs. 4), 1n welche die um ein Sechstel 
ihres Betra'ges erhöhte Höchstbe'itI"agsgrundLage 
in der Krankenversich,erung (§ 45: Abs. 1 li1:. a) 
fiillt.,r 

Artikel V 

Das Allgemeine SoZiialversicher,ungsgesetz in 
der im Art. I Einleitung bezeichneten .Fassung 
wiJ:ld in seinem Fünften bis Zehnten Teil ge
ändert ""'le ,folg1t: 

1. Nach § 322 ASVG ist ein § 322 a mit fol
gendem Wiortlau,t einzufugen: 

"Belastungs ausgleich der Krankenversicherungs
träger für den Aufwand für Anstalts(Entbin-

dungshdm)pflege 

§ 322 a. (1) Die sich aus der Durchführung 
der Besltimmungen des § 28 des K'ranken,anst'al~ 
tengesetzes aJb 1. Jänner 1978 ergebenden unter
schiedl'ichen BelastUfl!gen der Kl1ankenversiche
rungsträg-er werden über ein vom Hauptver
band zu führendes V e~redmungskonto rrach 
Maß~abe der folgenJden Abs. 2 bis 7 ausgeglichen. 

(2) Der Hauptverban.d hat für jeden Kranken
vet"Slichel"lUniglSträger his zum 30. September eines 

jeden J:ahres, erstmals bis zum 30. Septemher 
1979, untler n'erucksichcigung der Blestlimmungen 
des § 28 Abs. 6 und 7 des Krankenanstaltlen
geSietzes die Beitragseinnahm.'en des vorangegan
genen Kalenderjahres den Beitr:llgsein,nahmen des 
zweitvorangegangenen Ka,lenderjahres gegen
überzustellen; die srch dara.us ergeb>enden Er
höhungsprozentsätze ,sin-da.uf zwei Dez.imalsteI
len zu runden. 

(3) Der von jedem KrmkenverS<icherungsträ
ger im zweitvorangegangenen Kalenderjahr für 
Anstalts- und Entbindungsheimpfleg,e ,aufgewen
detJe B,etrag wst um jenen Prozentsatz zu erhöhen, 
der sich aus . der Gegenüberstellun.g seiner Bei
tra.g.s'einnahmengemäß Abs. 2 ergibt (Sollbe
trog). 

(4) iDer von j,edem Krankenversicherungsträ
ger im zweitvorang,egangenen Jahr für Anstalts
Ufl!d Enthindun~iilheimpflege aufg,ewendete Be
trag 'list weiters um den für ,d<lis Vorjahr nach § 28 
Ahs. 9 des Krankenanstalten@esetzes festges,tell
ten ,endgültigen Hundertsatz zu erhöhen und 
sodann mit dem SollJbetr.a;g (Albs. 3) 'zu ver,glei
ehen. 

(5) Liege ,der@emäß Abs. 4 ermittelte Betrag 
über dem SoHbetrag, hat der betreffende Kran
kenV'ersicherungsträger Anspruch auf Zuweisung 
aus dem Verr-echnungskonto nach Maßgabe der 
Bescimmunrgen der Abs. 7 und 8; allfällige An
spruche sind jeweils bis 30. September eines 
jeden Jahres geltend zu machen. 

(6) Liegt der gemäß Abs. 4 ermittelte Betrag 
unter dem Sollbetrag, hat ,der Versicherungs
träger ,di.e Differenz dem Hauptverband bis 
30. September eines jeden JahI"es zu melden. 

(7) übersteigen die Ampruche nach Abs. 5 
rue Summe der Differenzheträge nach Abs. 6, 
hat der Hauptverband die betreffenden Kran
kenver~ich'erungsträger aufzufoJ:'Tdern, ,die ent
sprechenden Beträge auf da.s Ven;echnungskonto 
bis 31. Oktober eines j,eden Jahres einzuzahlen; 
er hat femer ru,e gemäß Abs. 5 geltend gemachten 
Anspruche nach· MaßgaJbeder zur Verfügung 
stehenden Mittel aus dem V,errechnungskonto 
anrieiIig zu befl"redigen. 

(8). überstcigen ,die Differ>enzbeträge nach 
Abs. 6 die Summe der An>spruche nach Abs. 5, 
hat der Hauptverband die betreffenden Kran
kenversüch,erungsträger aufzufordern, nur ~e 
dem tatsäch'Lichen ErfordernrLs entsprechend an
teilig gekürzten Differenzbeträge (Abs. 6) rus 
31. Oktober ,eines jeden Jahres auf das Ver
rechnungskonto einzuzahLen; 'er hat ferner die 
gemäß Abs. 5 geltlend gemachten Anspruche voll 
zu befriedigen." 

2. Dem § 324 ~st 'ein Abs. 4 mit foLgendem 
WortLaut lanzufügen: 

,,(4) Abs. 3 ,i'st in den Fällen, JJll denen em 
Renten{P,ensions)berechtigt.er ,auf Kosten des 
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BUllldes ,m einJer AIlIStlalrt für gelStUg abnorme 
RechtSbrecher gemäß § 21 Abs. 1 des Strafge
retzhuches untlerg,ebracht ,~st, mit ,der Maßgabe 
sinng'emäßanzuwenden, Idaß der vom Anspruchs
übergang er,faßte Betr;t!g ,dem BUilid gebührt." 

J. § 339 hatzubUioen: 

"Errichtung, Erwerbung oder Erweiterung von 
Ambulatorien durch die Träger der Krankenver

sicherung 

§ 339. (1) Vor ,der heabsüchtigten Errichtung, 
Erwerbung oder Erweiterung V'0<ll Ambulato
men (§ 2 ~bs. 1 Z. 7 ,des Krankenanstaltengeslet
ze.s) halben ,diie Träger der Krankenvemicherung 
da,s Einvernehmen mit der in Betracht kommen
den örtlich 'zuständiF/en Krztlekammer hzw. der 
östlemeichischen DeIlltJistenkammer herzustellen. 
Kommt cin Binvel'nehmen innerhaLb VO<ll drei 
Monaten nach derdiesbezÜig1ich,en Anzeige ,des 
Krankemnensicherungsträgersnicht zustande, so 
iJSt über 'Ersuchendes KmniktenV'ersichlerungsträ
gers oder ,der zustäIlldigen glesetz1i:men beruf1ich,en 
Vertl'etung linnerhalb WeLtierer dl1ei Monate der 
Vel'lSUch zu unternehmen, das Einvernehmen 
zwischen dem Hauptv,erband und ,der öster
reichilsch,en ÄrztJekammer bzw. ,der: österreichi
sch'en Dentlistlenka,mmer herzustelLen. 

(2) Ein nach Abs. 1 erzidtles Einvel'lnehmen ist 
sch'lliftlichfestzuhalten. " 

4. § 342 Ahs. 1 Z. 1 hat zulautlen: 

,,1. ,die FeSltSetzung ,der Zahl UIlId der örtlichen 
Verteilung der Vertragsärzte mit dem Z~ell, daß 
untler Herucksichtiguilig ,der örtLich,en und Ver
kehrsverhäLtnisse sow,1eder Bevölkeruiligsdichte 
eine möglichst gleichmäßige ärztLiche V,ersongung 
der in der gesetzlichen KrankenyerSlich,erung Ver
sichertlen und del1en Angehörig,en geSlichert ist; 
in ,der Regel soll die AJUswahl zwisch1en minde
steIliS zwei ,in ang1em!e~51ener Zeit ,erreichbal'en Ver-
tragsärztlen freißlestellt sein;" ' 

5. § 345 Abs. 1 erster Satz hat zu lau'tJen: 

"Zur SchliChtUilig und EntlSchcidUilig von Strei
tigkeiten zwwsmen ,den Parteien eines Gesamt
V'ertIiages über ,d,i,e AusLegung oder über die An
wendUJlllg eines hestlehenden Gesamtvertnages, 
zur Entscheidu'ng üherdie Zulässli'gkeit einer 
KündigUng ,gemäß § 343 Abs. 4 und Ziur Ent
sche~duntg in den FäI1en des ühel1ganiges der Zu
ständigkteit nach § 344 Ietzter Satz rustfür jedes 
LanJd rune LandeS'sch,~edskommisSJion zu ,errich
ren." 

6. Lm § 347 Abs. 3 ist d,er Ausdruck ,,(des 
Hauptverhmdes)" durch ,den Ausdruck " (der 
Hauptveriband)" zu ersetzlen. 

7. Im § 361 Abs. 2 v~errer Satz :ist der Aus
druck ,,§ 108 Abs. 1" durch den Ausdruck 
,,§ 108" zu ersetzen. ' 

8.§ 36;1 Aihs. 3 hat ZiU ]3JUten: 

,,(3) Der Antl1agsteller hat ,cLie zur F'es'tlstellUilig 
des ,geLtend gemachten Anspruches 'enfol1der1ichen 
Urkunden und nnseinen Händen befindlichen 
Unllerbgen über den Versncherlll1Jgs,verlauf bei
zubningen. Bei ,einem Antr,agautf eine Lrus>tung 
der Krarik'eiliversicherung, tdie von >der Höhe 
einer ,Blemes51Un~sgrunldlligeahhän;gi,g iStt, hat der 
Anu1agstleller eine Bestätigl\mg ,des Dienstgebers 
über die Höhe des Entgtdtes beiwhIThIligen. Das 
Nähere über Form und Inhalt der ißestätigung 
bestimmt IdiJe Satzung. Der Dienstgeber ist zur 
Ausstellung solcher Hestäcigung,en sowtie zur 
Ausstellung von Krankensch,einen (§ 135 Ahs. 3) 
und ZahnJbehandlungssch,einen (§ 153 Abs. 4) 
fü,r die hei ihm beschäf.tigten Versich'ertlen und 
für Angehönig'e im SinnJe des § 123 Ahs. 2 Z. 1 
h~s 4 d~eser VerSlichertJen VJerpflichtet. Das Nähere 
über ,die AuSlSltellUllig ,der Krank,enscheine und der 
Zahnbehandlungsscheine für sonstige Angehönig,e 
,des Versichertlen bescimmtdie Kl"ankenoroo,ung." 

9. Im § 363 Abs. 2 zweitIer Satz ,j'St der Aus
druck ,,50 S" durch den Ausdruck ,,80 S" zu ,er
setzen. 

10. Im § 420 Ahs. 1 zweiterSa:tz ist der Aus
druck ,,§ 8 Abs. 1 Z. 3 1it. a und h" durch den 
AUSIdruck ,,§ 8 Abs.' 1Z. 3 1it. a" zu ersetZien. 

11. la) § 421A'bs. 2. hat zu lautJen: 

,;(2) Hei Versicherungsträgem, del'en Spren
gel sich nicht über mehr als ein Land ers1treckt, 
hat, wenn mehrer,e ,en1:Sendeibet'1ech,tJigte St:el1en ,in 
der Gruppe der D~enstJgeber oder der Dienst
IlIehmer <in Betracht kommen, der zuständige 
Landeshauptmann die auf die einzelnen Stlellen 
entfaUende 'Zahl von Ve11S>icherungsvertrete-rn 
untJer Bedachtnahme auf di'e durchsch,nit:tLiche 
Zahl der VerSlicherten in ,den ,den einzelIlIen Stel
len zugehömg'en Gruppen von Di,enstnehmern 
oder DiJenS'tgJebem f.estzu!letzen. Die Berechnung 
der auf ,die ,emz'ellnen Stellen entfaUenden Zahl 
von Versicheru'IlIgsV'ettretJern hat nach dem 
System d'Ho,ndt z,uerifolg,en. Die Wahlzahl ist 
in DezimalZJahLen zu ,ert'1echnen. Haben nQch die
ser Berechnung memrere Stellen den gJeichen An
spruch lauf 'e~rien VersicherungsVIertreter, so ent
scheidet ,das Los. Die Aufteilurug g,Ut JeweiLs für 
diJebett'1effende Amtsdauer. 

ib) Dem § 421 Albs. 6 ~Slt f01ß1ender Satz aIllZu
fügen: 
"Sei der Ver,sicherungsansralt der öster1"eichisch'en 
Eisenhahnen sind jene Versücherungsvertreter aus 
der Gruppe der Diensügeber, die auf die ,durch
schnittIich,e Zahl der auf Grund eines Dienst
v;erhältnisses zu den Ostlerl'leichischetn Bundes
bahnen V,erSlicherten entf,a,llen, vom Betl1iebs
untlernehmer ,ös'temeichische SuncLeSibahnen' zu 
entsenden; hiehei sind die B,estlimmungen der 
Ahs. 2 bis 4 siIl!nJgemäß3JIlIZuweiliden. ce 
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12. Im § 426 Abs. 3 istcLer Ausdruck "und 
einem vom Obmann bestimmten Bedien~reten 
der Anstalt." durch den Ausdruck "und ;einem 
vOm Obmann für alle oder für jeweils im vor
hiniein fest~elegte Ailigdeg,enheiten ,des Ausschus
ses hestlimmtlen B,ed~ensteten der Anstah." zu 
erSietzen. 

13. § 435 Abs. 1 Z. 4 hat zu Lauten: 

,,4. die BeschlußfassUing ,über .di,e Satzung 
(Musters;ttrung ~emäß § 455 .Abs. 2) !Und deren 
Andel1UIlIg ;" 

14.Ia) § 438 Abs. 1 Z. 2 hat zu lautlen: 

,,2. beli der Errichtung von Gebä,uden, ,die 
Zweck,en ,der Verwaltun-g, der Krankenbehand
lung, ·der Ans,taltlspflege, der Ju,gendlichen- und 
Gesutlidenunte11SUchungen, der UnfaJ.lheilbehanld
lung, ,der ~ehaJbiLilDatJion, der Maßnahmen zur 
FestJügung ,der Gesundheit, der Kranrkheitsver
hÜ1JUtlig oder der Gerund'heitsiVol1sorge d~enen sol
len sowie bei der Sch,affung von derartlirgen Zwek
ken di1enenden Einrichtun~en in eii:ienen oder 
fremden Gebäuden; ,das .gleiche gilt auch für 
die Erweitlerung von Gebäuden oder Einrichtun
g,en, soweit es sich nicht nur. 'Um 'die Er:haltungs
oder InstlandsetZl\.1Jnig-sarbei~en oder um die Er
neuerung .des Inv'ental"S handeLt;" 

b) § 438 Abs. 1 Z. 4 haJt zu lauten: 
,,4. 'bei der Re~elung 'der .diens:t-, rbesoldungs

und petllsionsrecht1ich,en Verhältnis'Sle der Bedien
&tetien, 'Soweit es sichtllicht um die Gewährung 
von freiwilligen soz'~alen Zuwendungen an die 
BedietlistetJen eines Ver~ch'erungsträgers (des 
HaUiptvet'batlld1es) im Sinne ,des § 31.Nbs. 3 Z. 3 
handelt und bei ,der SYStlemrsberung von Dienst
pO&1len;" 

15. a) § 444 Ahs. 2 letzter Satz hat zu lau·ten: 
"Gemein~ame Erträ.ge und Aufwendungen sind 
auf die ,g·enannten Versich'erung,en nach den Be
stimmungen der RechnungsvoI"SchriFten aufzu
teilen." 

b) § 444 Ahs. 4 Bitllle~tung hat 2IU lauten: 
,,IMe GebrerSikrankenhssen haben .die Erfolgs

l'echnungerstma1s fürd;ts Jahr 1978 'UllJd sodann 
für jedes weitere zweire Jahr getrennt tlIach fol
g,en,den Vel1sichertengruppen zu el1Stellen:" 

c) Im § 444 Abs. 4 fütllfter Satz hat der Aus
druck "und der stat]stlisch,en Nachweisungen" zu 
enmaUen. 

d) § 444 Abs. 5 erster Satz hat zu lauten: 
"W.enn für ein Geschäftsjahr 2 v. H. der Er

trä~e ,an Ver&ich,erungsbeiträg'en ,Wie Aufwendun
gen ,der JUigendlich,en- und Gesutlldenunterwchun
gen einschli,eßI,ich ,der Kosten für di,e Errichtung 
und den Betr~eb ,der hiezuerforderLichen ei,ge
nen Einrichtun~en bzw. der 'B'el'eitstellung ent
sprechender Vertragseiririchtungen für ,dieses 

Jahr üherstleigen, ,i~ ,der Unterschied&betrag einer 
~esonderten Rückla1~e 2Iu'lJUlführen; hiebei sind 
die Erträge an Ver,sicherun~Slbej,trägen um die 
~emäß § 447 f .A:bs. 1 bi!S 4 ZIU leistenden über
weisungen zu V'ermi;.qJder,n." 

16. § 446 Abs. 1 Z. 2 und 3 haben zu Ialuten: 

,,2. ü.n DarLehen, d~e ,nach ,den Bestimmungen 
des § 230 c ABGB zur Anlegung von MündeLgeld 
geeignet sind; 

3. tn inländi,schen L'De~enschlaiften, wenn deren 
Erwerb n,ach ,den B'es'tlimmuI1lg,en des § 230 d 
ABGB zur Anlegung von Münde1ge1dgee~grret 
ist;" 

17. Im § 447 a Abs. 4 !ist der Au~druck 
,,1 v. H." ,durch -den A;usdruck ,,1,4 v. H." ZIU 

ersetz'en. 

18. 'a) Im § 448 Abs. 1 zweiter Satz .~st der 
Ausdruck "Bundesministel1ium" ,durch den Aus
druck "Bundesminister" zu ersetzen. 

rb) Im § 448 Abs. 2 zweiter Satz ,ist der Aus
druck "daJs ß,undesministeri'lllm" ,drurdl den Aus
druck ",der Bundesmin~ter" zu ,er~et:z;en. 

c) Im § 448 Abs. 3 dritter Halrbsatz :i'St ,der 
Ausdruck ,,.das Bundesm~nirsterium" durch den 
Ausdruck ",der Bundesminli,ster" sowie im letzten 
Satz !die Ausdrücke "das BunclesminbStlerium" 
und "dem iBundesmirnsterium" durch ,die Aus
drückJe "der iBundesmi,nister" unld "dem Bundes
mini!Ster" zu erset:z;en. 

id) § 448 Abs; 4 hat zu Lauten: 

,,(4) Der VertretJer der Aufsichubehörde kann 
~eg'en Bleschlürsse eines Verw,aJltung.skörpers, die 
gegen Gesetz oder Sa.tzung oder ,die darauf be
ruhenden. sonstigen Rechtsvorschriften versooßen, 
der V,ertreter des Bundesminusters für Finanz,en 
gergenß,esch.\üsse, . d~edie finanrz,ieJ.Jen Interessen 
des Bundes berühr,en, Ein ... pruch mit aufsch,i'e
bender Wirkung ,erheben. Der Vorsitz.encle hat 
die Durch,führungdes B,esch,lu&ses, ,gegen den Ein
spru·ch erhohen Vtol'lden ,i!St, vorläufig auf:mschie
ben und die Entscheidung der Aufsichtsbehörde, 
bei cmem Binspruch des Vertl1eters des Bundes
ministers für Fiinanz'en die Entsch,eidrung des Bun
desministler für ,so2liale V.erwal'tJung,di'e dieser im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen zu trefIien ha,t, ,einzuholen." 

e) Im § 448 A'bs. 5 zwe~tler Satz ~t rd'er Aus
druck "DaIS Bundesministerium" ,durch den Aus
druck "Der Bundesminis1Jer" ZIU ersetz·en. 

19. a) § 449 Abs. 1 erster Satz hat zu lauten: 

"Die Aufsichtsbehöl'den haben ,die Gebarung 
der V.el"S,icherungsträSger (des Hauptv,erbandels) 
dahin zu überwachen, daß Gesetz und Satzung 
sow~e d'~e ,darauf beruhenden son~tigenRechts
VOI1Sch-l1uten beachtet werden." 
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h) Im § 449 Ahs. 2 zWeLter Satz i~t der Aus
druck "dem BUll!desministertium" durch den Aus
druck "dem BundeSlministler" zu ersetzen. 

c) Im § 449 Abs. 3 vlierter Satz ist der Aus
druck "des Bundesminisueriums" durch den Aus
druck "des Bundesministers" zu ersetzen. 

d) Im § 449 Abs. 4 zweiter Satz ist der Aus
druck "Das BUIl!desministerium" durch den Aus
druck "Der Bundesminis~r" und 1m dritten 
Satz der Ausdruck ;,dalS Bundesministerium" 
durch 'den AU!Sdruck "der B!Undesmirui~,ter" zu er
setzen. 

20. Im § 452 dritter Sa·tz ist der Ausdruck "das 
Bundesmlinisterium" ,durch den Ausdruck "der 
Bundesmini,ster" zu ersetzen. 

21. Im lAchten Teil ist nach Ahschnitt IX fol
gender Ab~chnitlt X an~ufüge~: 

"ABSCHNITT X 

Elektronische Datenverarbeitung 

§ 460 b. Die Vel'ls,ich'erung'SllJummer nach § 31 
Abs. 3 Z. 14 sowie di'e bei den Soz,i,alversiche
rungsträgern' (Hauptverband) verwendeten per~ 
sonenbezogenen Ol'ldruungsbegriff,e (w,ie beispiels
weise Dienstgeberkontonummer und Vertrags
partnernummer) können in der elektroni'schen 
Datlenv,erarbeitung für Zweck.e der Sozialver
sicherung und der ArbcitsmarktVlerwaluung ver-
wendet werden." ' 

22. Im § 474 A'bs. 1 letzter Satz ilst der Aus-
druck "Weioer- und Se1hstvel'l~icherte" durch den 
Ausdruck "Selbstversich'el"te" zu eIiSetzen. ' 

2'3.a) § 479 Albs. 2 1-etzter Hxlibsat,z hat zu lau
ten: 

"nachstehellide B,esoimmungen' simd entspl"echend 
anzuwenden: 

1. von .den ,Bestimmul1Jgen des Ersten T,eiles 
die §§ 8 Abs. 1 Z. 1 Lit. b, 10 Ahs. 7, 21, 22,32, 
38, 40, 42, 43, 60 Abs. ,1 und 3, 61, 62, 64 mi,t 
der Maßgabe, daß im Ahs. 2 an SuelLe d~nach 
§ 58 Abs. 5 berufenen Vel"sich'erung!>trägers der 
Träger der zusätzlichen Pens,ionsv'ersich,errung 
tritt, 65 bis 69, 73 Ahs. 6 und 8, 79 Abs. 1, 81, 
84 Abs. 1, Abs. 2 Z. 2, Abs. 3 und 5, B6, 87, 96, 
97, 98, 98 a, 101, 102 Abs. 5,103, ,104 Abs. 2,' 
3 und 5,107,108,109 bis 114; 

2. von den Bestimmungen des Fünf1Jen 'teiles, 
d1e §§ 321 und 332 bis 337; 

3. d~e B'e.\ltJiJmmungen d~ Siebenten Teiles; 

Beiträ,ge 'Und Lei'StJul1J~en handelt oder über die 
Auflösung eil1Jes Trägers der zusätzlichen Pen
sionsversich,erung, eine gültige Beschlußfiasoong 
nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgegebenen Stimmen in jeder der beiden Grup
pen erfoLgen ka'lln, 436, 437, 438, jedoch Ahs. 4 
mit Ausnahme des ersten und zwe~ten Satzes, 
4411, 442, 443, 444, 446, 447, 448 bis 453, 
455 Ahs. 1, 460 und 460 a; § 421 für den Bereich 
des P'en~iolliSlinstitu1Jes der Linrzer Elektrizrdts-, 
Fernwärme- und Verkehrsbetriebe Aktiengesell
schaft mit der Wellleren Maßgabe, daß d~e Ver
sich'erungsvertl'eter aus ·der Gruppe .der Dienst
geber vom Betriebsulliternehmer LinZier Elektr1-
zitäts-, Fernwäl1me- urud VerkehrsibetnrebeAkti,en
geseHschaft zu entsenden ~iIlJd." 

b) Im §479 Abs. 3 hat ,der AUi>druck ",nach 
den ß.escimmull!gender Sa:tzulllgen" zu lentflaHen. 

24. Im § 479d Abs. 2 zweiter Satz ist der 
Ausdruck "Ausgaben der erweiteflten Heilfür
sorge" durch den Ausdruck "AlUJsgaben für Maß
nahmen zur FlestLgung ,der Gesundheit" zu er
setzen. 

25. § 505 hat ZIU entifal~en. 

26.a) § 515 Abs. 1 Z. 1 hat zu lautlen: 

,,1. ,in ,der Kl'a:nkenversichlerung Weiterver
sichertJena:Is Selbstv,ersichel"tJe im Sinne Ides § 16;" 

b) Im § 515 Ahs. 1 Z. 3 i:~t der A:usdruck 
,,§ 18" ,durch ,den Alwdruck ,,§ 16" z,u ersetzen. 

27. ,a) In der An1a~e 1 hat d~e Z. 20 wre folgt 
zu lauoen: 

,,20. Erkrankungen durch 
Erschütuel1\1ng bei der Arbeit 
mit Preßlruftwerk:veUigen und 
g1eichar<1l1g wirkenden w,el'1k
Zloog.en ullidMaschinen (wie 
z. B. Motorsä,g,en) ·sowie durch 
A1'Ibeit a:n AnkJ,opfm3lschinen" 

b) Der Anlage 1 'Sind fol
gende Z. 41 und 42 anzu
fügen: 

,,41. Erkrankungen durch 

Alle Unternehmen 

flüchtige Lsocyanaoe AUe Unternehmen 

42. Erkrankungen durch 
Dimeohylformamid" AUe Unternehmen 

Artikel VI 

Übergangsbestimmungen 

(1) Die ,el'lStmaligen Meldungen für Bersonen, 
die nach ,den ß.estimmun~en ,dies,es Bundesgesetzes 
der Pflich;rversicherung 'nach Idem AILgemeinen 

4. von den B'estimmungen des Achten Teiles Sozia1versich:el1\1ngsgesetz am 1. Jänner 1979 
die §§ 421 bis 425, 426 Abs. 1 Z. 2, Abs. 2 und 3, unterliegen und nicht 'schon rur Pflichtversiche-
431, 432, 435 mit der Maßgabe, daß über die rung angemeldet sin,d,SI1nd bis 31. März 1979 
Satzull!g und deren l'i.-nderung, 'soweit es 'sich um I beim zuständigen Versicherungsträger zu 1!rSltat-
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ten. Die Bestimmungen der §§ 33 bis 38, 41 
bis 43 um 111 his 113 des AU~eme,inen Sozial
versncherungsgesetzres sind entsprechend anzu
wenden. 

(2) Die AllItragstellung für die Se1bstv,ersiche
rung gemäß § 18 des AHgemeinen Soz,iaIv.er-· 
sicherungSigesetz:es in der Fa'sSlUfl'g des Art. I Z. 11 
ist auch dn den Fällen zulä~i;g, in denen .die 
A,ntt'lagSlfr:iLtt gemäß § 18 Abs .. 4 .des Allgemeinen 
Soz~alvel1S1ich>erungsgesetzes in der FaiSSung.des 
Art. I Z. 11 am 1. Jänner 1979 noch nicht abge
laufen rst. 

(3) Leisturugen, ,dile ~hrer Art nach 'a.Is fre:i
will~~e soziaJl'e Zuwendungen ,im Sinne der Richt
linilen gemäß § 31 Abs. 3 Z. 3 des All~emeinen 
Soz:ialversich,errung.sgesetZies ,nach <dem Stan,d vom 
31. Dez,emlher 1978 gelten, können auch nach 
dem 31. Dezember 1978 ,in dem vordem 1. Mai 
1978 vom zU>Ständi,~en Verwakungskörper .des 
Vel1süche~str~gers beschlossenen Au'smaß, ein
schHeßlich des >dem Vereichlerungsträger im Zu
sammenhang mit ,der E~bl"ingung dieser Leistun
gen erwachsenen Sach- und Personala·ufwandes 
soweit er n~cht von den ,eiIliZdnen Bedien:steoe~ 
getragen ,wurlde, weitJer g,ewähl"t werden, auch; 
wenn ,dadurch der GesamtaU!fwand für freiwiLlige 
soziJaJ>e Zuwendungen den Hunder1Jsatz von 3,5 
der IauJenden B'ezüge aUer SozialVlers,icherungs
beruenst;eten im aJbg1elrufenen GeschäftJsjahrüber
stcigt. In dliesem Falle ,ist die Eimführung neuer 
und ,die Erhöhurug bisher ,gewährter fl"eiwilLiger 
somaler Zuwemdungen 'erst dann zulässig, wenn 
der Gesamtaufwand für freiwir.l~ge soz,j,ale Zu
wendungen unter Idiesen Hun,derts:a·tzsinkt. 

(4) I'st eine Pel"Son, die am. 1. Jänner 1979 auf 
Grund der Folgen eines Unfarlles; der· erst g,emäß 
§ 176 Abs. 4 des .MLgemeinen Sozialrversich,erurugs-' 
gesetz,es ,in der Fas'sul1Jg des Art. III Z. 1 einem 
AribeitISUnfaH gIeichgestellt w11'd, völl1,g erwerbs-' 
unfä'hig, so 'sind mr ,die Leistungen aus der Un
f:cl..Ive11Sicherung zu gewähren, wenn der Ver<Siche
rungsfaH mach d>em 31. Dez:ember 1955 einge
tl"etJen i!S't und ,der Antrag bis 31. Dezember 1979 
gesrellt wird. Die Leistungens.ind frrühesten~ ab 
1. Jänner 11979 zu ,gewähren. W,ird der Antrag 
später gesteHt, gebührend~e Leistul1Jgen ab dem 
auf dile AntrngsrelLulllg folgenden Monatsersten. 

(5) Im FalLe des Idurcheinen Unfall verur
sachten Todes des Versicherten, der ler:st gemäß 
§ 176 Abs. 4.des ALlgemeinen Soz'ualV1ersicherungs
gesetzes in ,der Fassung ,des Art. 111 Z. 1 ein,em 
Arbeitsunfall ,gleichg,eS.tdlt wind, sind ,die Lei
stlung·en ,der Unif,al1rvet1Sicherung an die Hinter
h1~ebenen zu gewähren, wenn der Ver:sich,erungs
faUnach dem 31. Dezemher 1955 dng.etr,eten ist 
ul1Jd .der Al1JtraJg bis 31. Dez,ember 1979 gestellt 
wird. Die Leistungen sinld frühestens aJb 1. Jän
ner 1979 zu gewähren. Wird ,der Antr;ag später 
g,este~l,t, gebühl'en Idie Leistungen a.b dem auf die 
Antragstellul1Jg folgenden Monatsersten. 

(6) Dne Bestimmungert,des § 225 Abs. 1 Z. 1 
lit. h des AlLgemeinen Sozialvenicherungsgesetzes 
in .der F'assung ,des Art. IV Z. 1 ~in;d nuranZiU
wenden, wenn d~r Stichtag nach dem 3i. Dezem
ber 1 978 lieg't. 

(7) Die Bestimmurugen ,des § 252 Abs.·1 des 
Allgemeinen Sozialvet'ls.icherungs.gesetzes in der 
Fasi>Umg des Art. IV Z. 4 sind ·auJ Antrag ab 
1. Jänner 1979 auch auf Ver;sicherung,sfäLle anzu
wenden, in denen der Stichtag vor ,dem 1. Jän
ner 1979 liegt bzw. dier Versicherungsfall vor 
dem 1. Jänner 1956 'e~ngetreten i~t. Die Leistung 
gebührt ~b 1. Jänn:er 1979, wenn ,der Antrag bis 
31. Dezemher 1979 ,gestellt wird; sonst 'ab dem 
der AntragstellLung foLgenden Monats ersten. 

(8) § 258 Abs. 2 des AlLgemein,en Soiialver
sicherungSigeset7Jes ,gilt nich,t, wenn 

a) der Eheschlneßung ,eine Scherdung gemäß 
§ 55 Abs. 3 des Ehegesetzes in ,der FaJs.sung 
des Bund:esg,esetz1es BGBl.Nr. 303/1978 vor
angegangen ~st und 

b) die darauffolgende Ehe in der Zeit vom 
1. Juli 1978 bis 31. Dezember 1981 ,geschlos
sen worden ist. 

(9) D~e Bestimmung iCLets § 264 Abs. 1 l,it. a 
des Allgemeil1Jen Soz,Lalverslicherul1Jgsgesetz.es in 
der Fassu11l6 des Art. IV Z .. 10 ist auf Antrag 
auch für rechtskräftig zuerkannte HintJerb1iehe
nenpens.ionen anzuwenden, deren StJichtag im 
KaleriKl:erjahr 1978 liegt. Wird der Antr:ag b~s 
31. Dezember 1980 ges'tellt, gebührt ,die neu be
rechn,ete Pension ab 1. Jänner 1979, in allen 
~nderen FälLen:ab ,dem ,der Antl'a<gsteUung folgen
den Monatsensten. 

(10) Leidet ,ein Vel"sich,el'ter am 1. Jänner 1979 
an einer Krankheit, d,ie ers't 'aJUf Grund der Be
scimmul1Jgdes Art. V Z. 27 a:1s Berufskr;ankheit 
anerkannt wir.d, so sind ihmcEe Leistungen der 
Unfa,11versich,erung zu gewähr,en, wenn der Ver
sicherungsfall mach ,dem 31. Dezember 1955 ,ein
getreten >ist ul1Jd ,der Antnag bis 31. Dezember 
1979 g,estellt wind. Die Leistungen sind fruhe
stms ~b 1. Jänner 1979 zu .g,ewähren. Wind der 
Antrag später gestellt, gebühren ,d,ie Lleistungen 
ab dem auf die Antragsnellung fo'1genden Monats
ersten. 

(11) 1m Falle des ldurch eine Krankheit v,er
ursachten Todes des Viersich>erten, die erst auf 
Grund ,drer Besn~mmu>l1Jgen Ides Art. V Z. 27 als 
B,erufskrankheit anerkannt wit'ld, sind die Lei
sturug,en ,der Unfallversicherung ,an die Hinter
b1iebenlen zu gewähr;en, Wlenn der VerS<ich'erungs
fall nach ,dem 31. Dez'ember 1955 ·eingetreten 
~t und ,der Antl1ag his 31. Dezernher 1979 ge
srellt wird. Die Leistungen simd fl1Ühest,ensab 
1. Jänner 1979 zu ,~ewähl'en. W,ir,d der Antrag 
später gestellt, gebühr,endie Leistungen ab dem 
auf .di,e Antragstel1ung folgenden Mon:a.tsersten. 
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Artikel VII 

Nachträglicher Einkauf von Versicherungszeiten 
für Zeiten der Kindererziehung (~pfIege) 

(1) Die B,eslJimmun,gendes Art. VII der 
32. Novdle :1lum Allg,emeinen Somalversiche
rungsgesetz, BGBl. Nr. 704/1976, ,in derPaJSsung 
des Art. VI a .des Soz.valversicherul1Jgs-.i\l1Jderungs
gesetzes 1977, BGB1. Nr. 648/1977, sind aiuf den 
l1Jach1:räglichen Einkauf von Zeit;en, .di·e bei frü
herem Wirksamkeitsbeginn des § 18 Abs. 1 des 
AHgemeinen Sozialversicherungs.gesetzes in .der 
Fassnmg des Art. I Z. 11 zur Selhstveroicherung 
inder PenSlionsversicherung berechtigt hätten, 
mit folgender Maßgabe ana:uwenden: 

1. Die Erfüllung ,der !im Art:. VII Abs. 1 lit. a 
und b ,der 32. Novelle zum AH);'emeinen Sozial
versicherungsgesetz angegebel1Jen Voraussetzun!gen 
1st nicht 11Jachzuweisen. 

2. Der Einkauf von Zeirender Pflege und 
Erziehung eines K,indes, .die zur Selb&tversicherung 
in der Pensionsversich,erung he1"echügt hätten, 
wil'd da.durch n,icht aUSigesch,lossen, daß während 
dieser Zeiten ,eine Berechtii.gul1Jg z,ur Weiterver
sicherung in der Pensionsversich,erung nach den 
jeweils in Geltung ,);'estandel1Jen Vorschriften be-
sta,nden hat. . 

3. Als Versich'erungsttnonate aus ,einer gesetz
Lichen PensionsV1er.Slicherung im Sinne .des Art. VII 
Abs. 2 Z. 1 ,der 32. NoveUe zrum Allgemeinen 
Sozialversicherungsg,esetz, BGBl. N r. 704/1976, 
gelten die erworbenen Versich,erungsmonate nur 
insoweit, aLs sie bei der B1emessung der Leis,tung 
zu berücksichci'gen sind. 

4. Der Zeitraum, in dem die einzukaufenden 
Versicherungszeiten .riegen müssen, beginnt mit 
dem K,alenderja.hr, da:s auf die VoHendung des 
15. Lebel1JSjahr:es der Antra.gstel1enin foLgt, frühe
stens jedoch mit dem 1. Jänner 1939 und end'et 
mit dem 31. Dezember 1978. . 

5. D~ El1Jtrichtung von ,ß,eiträgen i&t nur für 
die GesaJntz.ahl der vollen Kalendermonate der 
il1JSgesamt .in Betracht kommerud:en Zeiten, höch
stens aber für die letzten 36 solcher MOl1Jate zu
lässig. 

Artikel VIII 

Finanzausgleich zwischen der Pensionsversiche
rungsanstalt der Angestellten und der Pensions

versicherungsanstalt der Arbeiter 

(1) D~ P.ension9versichemngsanstalt der Ange
steHten hat für dj,e Geschäftsjahr,e 1977 bis 1984 
an die Pensionsversicherungsanstalt der ArbeitJer 
einen Hundert;satz der Erträ:~ean Versicherungs
beiträgen für Pflichtversicherte zu überweis'en. 
Dieser Hundertsatz ergibt sich aus odem al,iquoten 
Anteil 'an ,den B,eiträgen zur Pflich,tv.e1"sichemng 
bei der Pensionsvensich,erungsanstalt der Ange
stellten, und zwar 

im J a.hICe 1977 ,für . . . . . . . . .. 49 000 VenslicheICte, 
in den J a.hren 1978 und 1979 

für je ................. . 
im Jahre 1980 für .... , .. . 
im Jahre :1981 für ....... . 
im Jahre 1982 für ....... . 
im Jahre 1983 für ....... . 
im Jahre 1984 für ....... . 

64 000 Versicherte, 
44 000 Ve1"sicherte, 
34 000 Versicherte, 
29 000 Versichene, 
24000 Versrichrerte, 
,15000 Versicherte. 

Der Hundertsatz ist auf ,dl1ei Deirimalstellenzu 
runden. 

(2) Die überweisungen l1Jach Abs. 1 werden 
begrenzt mit der Maßgabe, ,daß, 

a) die überweisungen für .einGeschähsjahr 
50 v. H. des Gebarungsüberschusses nicht 
übeflSteig,en diirfen,der r~m Rechnunrgsab
schluß für ,dieses Geschäftsjahr ohne Berück
sichtigung ;der überweisung nachzuW1eisen 
wäre, und 

h) der GebaJrunglsülberschuß intolg:e der über
weisung nicht unter 1,5 v. H. des für dieses 
Geschäftsjahr erwachsenden Aufwandes '
awgenommen Idie Aufwendungen für die 
AusrgIeichszulag,en und ,die Wohnungsbei
!hilfen - sin,kt. 

(3) Für das Geschäftsjahr 1977 ist die Diff·erenz 
auf den für 1977 überwjesenen B.etrag bis zum 
31. Dezember 1978 nachr,mentnichten. 

(4) D~eüberW'eisung fürdaJs Geschäft;sjahr 1978 
ist in .oer Höhe des vorau~sicht1ichen Gesamt
betrages bis :1lum 31. Dez·ember 1978 zu bevor
sch'llSsen. Der Ausgleich 1st innerhalb der ersten 

6. Art. VII Abs. 12 der 32. Novel1ezum All- fünf Monate des Kalenderjahres 1979 vorzuneh
gemeinen Soz,ialversicherul1Jgsgesetz ist nicht an- men. 
zuwenden. 

(2) ß.ei der Anwendung .des § 18 Abs. 1 des 
AHgemeinen Sozrualversicherungsgesetzes in der 
Fa:ssung des Art. I Z. 11 gilt .diJe VOl1aussetzung, 
daß die Arbeitskraft der Antra.gsteUel'in über
wiegend durch di.e Pflege und Erziehung des Kin
des beansprucht worden ,ist, jedeni,allsals erfüllt, 

(5) Dve überweltsung,en für die Geschäfosjahre 
1979 bis 1984 sind spätestens bis zum 25, eines 
jeden KaI.endermonates rin der Höhe eines Zwölf
teIs des yor.aussichtlichen Gesarmvbetralges zu be
vorschussen. Der Ausgleich ist linnerhaJh der 
ersten fünf Monate des ,foLgenden K'alenderjahres 
vorzunehmlen. . 

wenn während der lin Bretracht kommenden Zeit (6) Bei der Ermittlung des Bundesbeitrag.es 
Ver~icherungspflicht ,in ,der ,gesetzlichen Kranken-, nach § 80 des Al1gemei:nen Sozialvers,ich. erungs
verSicherung nicht hestJanden hat. gesetzes hat .die Pensions'Versicherungs·anstalt der 
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. Angestellten hei den Aufwendungen die über
weisungen nach den Ahs. 1. bis 5 a'lißer Betracht 
zm1assen. 

. . 

(7) ß,ei der Ermittlung des Bundesbeitrages nach 
§ 80 des Allgemeinen Soziah"ers\cherungsge~etz,es 
hat die Pensionsver:sicherungsanstaIt' der Arbeiber 
bei den Erträgen von der überweisung für die 
Geschäftsjahre 1978 his 1984 jeweils ein Viertel 
des Betrag,es außer Betracht Zu lassen. Von der 
Restüberweisung für das Geschäftsjahr 1977 hat 
die PemionsV'ersicherungs'anstalt der Arbeiüer bei 
der Ermittlung des Bundesbeitrages für das Ge
schäfusjahr 1978 mch § 80 des Allgemeinen 
Sozialversicherung&gesetzes 5 906 052,78 S außer 
B'etracht zulassen. 

(8) Die nach Abs. 7 außer Betracht ZIU .lassen
den Mittel sind unmitteLbar nach der über
we~sung ,der Liquiditätsreserve nach § 444 ades 
Allgemeinen Soz,ialversich,erungSlgesetzes zuzu
führen. 

(9) Art. VIII der 32. Novelle zum Allgemeinen 
SOZJialV'ersicherungsgesetz, BG'Bl. Nr. 704/1976, 
wird 'aufgehoben. 

Artikel IX 

Änderung des Gewerblichen Sozialversichel'ungs
gesetzes (1. Novelle zum GSVG) 

Das Gewerbliiche Sozialv~r,!>icheningsg.esetz, 
BGBl.Nr. 56011978, wird geändert wie folgt: 

1. Im § 74 Abs. 5 letzter Satz' ~st der Au!sdruck 
"Träger der Unfallv,erslicher\mg: nach dem All
gemeinen. SozialV'ersich,erungsges'etz" durch. dletl 
Ausdruck: ,;Trägerder Unfallversicherung" zu 
ersetzen. 

2. a) § 128 A'bs.1 Z. 4 hat zu l,auten: 
,,4. die Stiefkinder;" . 

b) Im § 12851ind nach elter .2. 4 ,eine Z. 5 sowie 
fo1gender Sati: einzufügen:. 

,,5. ,die Enkel. 
Die in Z. 4 und 5 geruanntenPersonen gelten 
nur dann alS Kiruder, wenn sie mit, dtem Ver
sQcherten ständig in Hausgemeinschaft leben, die 
in Z. 5 genannten Personen überdies nur dann, 
wenn ,s,i,e gegenüber dem Versicherten im Sinne 
des § 141 ABGB unterhaltsberechtigt sind und 
sie und der Versicherte ihren WohDSlitzim Inland 
haben." 

c) Im § 128 Abs. 1 vor1etzter H.albsatz hat 
der Aus.druck ,,,im Sinne der Z., 4" zu entfallen. 

3. § 131 Abs. 3 erster Satz hat zu lauten: 

"Waren die VoraUissletzungen für die Anwen
dung' des Abs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben, 
war der Pensionsberechnigteaber ,in diesem 
Kalenderjahr nicht ,ständig selbständig oder un
selbständig erwerbstätig oder hat der Pensions
berechtlligte w~hrend ,der Zeit, in der die Pension 

weggefallen war,ein Erwer'bseinkommen be
zogen, das in. einzelnen. Kalendermonatendie'ses 
Kal,enderjahres den im § 253 Abs. 1 des All
gemeinen Soz,ialversicherungsgesetzes genannten, 
jeweils geltenden Betrag nicht übersteigt, kann 
er beim Versicherungsträger bis 31. März des 
foLgenden Kalenderjahres beantragen, daß die 
Bestimmungen ,des Abs .. 2 für ,das vOl~angegan
gene Kalenderjahr neuerlich angewendet werden, 
wobei als monatLich gebührendes Erwerbseinkom
men ein Zwölfte! der Summe des Erwerbsein
kommens ,des vorang'egan,genen Kalenderjahres 
arrzunehmen ist." 

4. Im § 137 Abs. 2 lit. a ist der Ausdruck 
"Ausspruch im Sinne des § 61 Abs, 3 Ehegesetz" 
durch ,den Ausdruck "Ausspruch nach § 61 Abs. 3 
Ehegesetz" zu erset~en. 

5. Im § 138 erster Satz ist der Ausdruck 
,,(§ 128)" durch ,den Ausdruck "im Sinne des 
§ 128 Abs. 1 Z. 1 his 4 !Und Abs. 2" zu er
setzen. 

6. § 144 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Zu der Alners(Erwerbsunfähigkeits)pellSlion 
gebührt für jedes Kind (§ 128). ein Kinderz.u
schuß. Für die Dauer des Anspruches au,f Kinder
zuschuß für ein im § 128 Abs.l Z. 5 bezeichnetes 
Kind gebührt für dieses Kind, menn es gleich
zeitig als Kind im Sinne des § 128 Abs. 1 Z. 1; 
2, 3 oder 4 oder Abs. 2 gilt, aus diesen Gründen 
kein weiterer Kinderzuschuß. über das voll
endete 18. Lebensjahr w:il1d der Kinderzuschuß 
nur auf besonderen Antrag gewährt." 

7 .. Im § 145 Abs. 3 lit. 'a ist der Ausdruck 
"Ausspruch im Sinne des§61 Abs. 3 Ehegesetz" 
durch den Ausdruck "Ausspruch nach§ 61 Abs. 3 
Ehegesetz" zu ersetzen. . 

8. § 150 Abs. 1 und 2 hahen zu Lauten: 

,;(1) Der Richtsatz beträgt unbeschlidet. der 
Bestdmmung,en des Abs. 2 

a) fürPensionsberechtigte aus eigener 
Pensionsv,ersichierung 

aa) wenn sie mit dem Ehegatten 
(der Ehegattin) im gemein-
samen Haushalt leben .... 4731 S, 

bb) wenn ,die Voraussetzungen 
nach aa) niehtzutreff,en .... 3 308 S, 

b) für Pensionsberechti.gte auf Wit-
wen(Witwer)pension ........... 3 308 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf Waisenpen~ion: 

,aa) bis zur Vollendung des 
24. Lebensj,ahr,es .......... 1 236 S, 
fa!llsbeide Elternteile verstJor- . 
rbensind .•.. ; ......... ;.. 1 856 S, 

3 
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blb) nach VoFIendurtlig des 24. Le-
hensjaJhnes ............... . 2194 S, 
~ratlils heide EJlterntei!.e verstlor-
hen sind ............... . 3308 S, 

Der R,ichtsatz gemäß lit. 'a enhöht sich um 355 S 
für jedes Kind {§ 128), ,dessen NettOeinkommen 
'den Richtsauz Für ,einlflach verwaiste Kinder his 
Ziur VO:Uendung des 24. Lebensjalhres nicht er
reicht. 

(2) An die Stehle ,der RidltSät.ze und der Richt
satz erhöhung gemäß A!bs. 1 tr,eten IaIb 1. Jänner 
eines jeden Jahres,erstma~s 'ab 1. Jänner 1980, 
'die unter Bedachtrualbme '3IUIf § 51 mit dem An
passungsfaktor (§ 47) verv,ietlfacht,en Bleträ~e." 

9. Nach § 182 .ist ein § 182 a m~t folgendem 
WortLaut ei'IIzufügen: 

steten, soweit es sich nicht ,um ,die .Gewährung 
von fl'ei!wi:1lilgen sozra:len Zuwendungen an die 
Bediensteten -des Versicherungsträ,gers im Sinne 
des§ 31 Albs. 3 Z. 3 .des Al1gemei:nen Sozialver
s.icher.ung~gesetzes handelt, rund bei- der Syste
miisiemng VOn b,ienstposten;" 

14. § 216 Abs .. 2 Ietzte:r Satz (hat zu ij,a,uten: 

"Gemeimame Erträge und AUfwendungen sind 
a:uf ,die genannten V,ersicherungen nlach den Be
st~mmungender Rechnun,gsVlOrscbrri.ften auhü-' 
teilen:" 

15. a) Im § 238 Abs. 5 ist der Ausdruck 
,,24 Beitna.gsmonate" ,durch den Ausidr,uck "Bei
tmgsmonane" und ,der Ausdruck ,,24 Monalle der 
,freiwilligen Versicherung" durch ,den Ausdruck 
"Beitrag!>monate .der freiwiUigen Versicherung" 

"Belastungsausgleich für den Aufwand für An- zu ersetzen. 
stalts(Entbindungsheim)pflege 

§ 182 a. Für den Ausgleich 'eier sich aus der 
Durchf,ünrurug .der Bestimmungen des § 28 des 
Krankenianst;allterrgesetzes rergebenden unter
schiedlichen rBdastrungen der Krankenversiche
rurugsträger ist § 322 ades AtUgemeinen Sozial
versicherurugsgeseuzes entsprechend anzuwenden." 

10. Im § 197 Abs. 7 ist der Ausdruck "des 
Hauptverbandes" durch ,den Ausdruck "des 
Hauptverba:ndes der österreichischen Sozi'alver
sicherungsträger" zu ersetzen. 

11. § 198 Abs. 2 hat zu huten: 

,,(2) Der Brundesm~nister für soriale Verwal
tung 'hat Idie auf die ·einzelnen entsendelberechtig
ten SteHen ·entfrallende ZaJhl von Versicherungsver
tl'etern :unter Bedachtnahme ralUf ,die .durchschrnitt
tiche Zaihl der Versicherten in den den einzelnen 
Ste~len zugehöl'ligen Versichertengl1uppen festzu
setzen. Die Berechnung ,der awf die einzelnen 
StelLen enllfailllenden Zahl \'lon Versicherungsver
tl'etern hat nach ,dem System 'd'Hondt zu 'erlEol· 
gen. Die Wahlzahl ist i,n Dezima.lzahlen zu er
rechnen. Hahen ,nach dieser Bel'echnung mehrere 
SteHen den gleichen Anspl'uch 'auf ei,nen Ver
s-ichel1ungsvertreter, so entscherdet ,das Los. Die 
Aufoeilung gilt jewe~ls für ,die betreffende Amts
da:uer." 

12. Im § 203 Ahs. 3 ist der Ausdl'uck "und 
einem V'om Obmamn bestimmten ß.edlensoeten 
,der Ansoalt." durch den Ausdruck "und einem 
vom Obmann f>ÜJraHe oder für jeweils Im vor
hinein festgelegte Anrgelegenheiten des Ausschus
se.s b.est~mmten Bediensteten der Anstalt." zu 

b) Dem.§ 238 ist em Abs. 6 mit fo1gendem 
Wortlaut anrzüfÜIgen: 

,,(6) § 136 Abs. 2 des GewerbEchen Sozialv.er
siche1"un,gsgesetzes gilt nicht, wenn 

a)der Eheschließung eine Scheidung g,emäß 
§ 55A1b,s. 3 des Ehegesetzes in 'der Passung 
des ,Bundesgesetzes BGBl. Nr. 303/1978 
vorangeg3JUgen ist ~nd 

b) die -darauiftfolgende Bhe~n der Zei,t vom 
1. J.uLi 1978 his 31. Dezemher 1981 ge
.sch~os.sen WlOr:den ,ist." 

1'6. 'Im. 4. pntel.'latbschnitt des Abschnittes I ,des 
Füruften Teiles' ist IlIach § 244 ein § 245' mit 
folgendem Wortlaut eiruzu1fügen: ' 

"Gesonderte Rücklage 

§ 245. Der Ver.sicherungsträger ,hat :abweichend 
von den BestimmUJIlJgen des' ,§ 216 Abs. 3 im 
Geschäftsj~hr 1979 

a) 2 v. H. der Ertr~gean VersicherungSibei
'träg,en iin ,der Krankenversicherung, a,usge
;Ulo~men.die B,eiträge zur Zusatzversiche
rung (§ 31), an die Pensionsversicherung zu 
überweis,en un<cl 

b).die Aufwendungen der Jugendlichen- und 
Gesuridenuntersuchungen einsclili,eßIich der 
Kosten für die Errichtung und den Betrieb 
der hieZlUerforderlichen. eigenen Einr,ich
tungen bzw. der Bereitstdlung entsprechen
der Vertragseinrichoun:gen a>us der geson
derten Rriickla@e zu bestreiten. . 

ers,etzen. Die Überweisungen' nach Et. a sind ffionat:Jlich 
in 'der Höhe eines Zwölfte'ls des VlOraussichtlichen 

.13.§ 209A!bs. 1 Z. 4 hat zu lauten: GesamtbetraJgesz!U bevorschussen. Der Ausgleich 
,,4. bei der RegeLung derdienst-, besoldu-rrgs- ist innerhalltb der ersten fünf Monate des fol

und pensionsrechtLich'en Verhältn~ssed'er Bedien- genden Kalenderjahres v:orzunehmen." 
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17. Der bisherige § 245 erhält die Bezeichnung I b) Im § Hl Abs. 3 Z. 2 ist der Ausdruck "i3JUS 

§ 246 und Ihat zu IQ,uten: ,dem Versicherungsh,lil der Erwerbsunfähigkeit" 

"Anwendung des Gewerblichen Sozialversiche~ 
rungsgesetzes 

§ 246. Wenn in andenen Gesetzlen a-wf Be
stimmungen ,des Gewel1b1ich,en Selbständigen-Pen
sionsver~icherunlgsgesetzes bzw. ,des Gewerblichen 
SeLbst;in'digen ..,Kranken v,ersicherung.s~esetzes ver
wiesen w,ird, treten 'an ,deren Stelle ldie entspre
chenden Bestimmungen die~es Bundesgesetzes." 

18. Nach § 246 (neu) ist ,ein § 247 mit folgen
dem WoroLatUt .eil1lZufügen: ' 

"Ersatzzeiten 

durch den Awdruck "aus dem Yersich,erungsfalll 
.der dauernden Erwerbsunfähigkeit" zu ersetzen. 

3. a) § 11 9 Abs. 1 Z.4 hat zu !a.uten: 

.,4. die 'Stiefkii,nider IC§ 78 Albs; 3);" 

ob) Im § 119 sind nach der Z. 4 eine Z. 5 sowie 
folgender Satz einzufügen: 

,,5. die Enkel. 

Die in Z. 4 und 5 genannten Personen gelten 
nur dann 'als Kinder, wenn sie mit dem Yer
simertJen stän,dig in H3lUsgemeinsch3lft leben, die 
in Z. 5 genannten Personen überdie.s l1Iurdann, 
wenn sie gegenüber dem Y'ersicherten im Sinne 
des § 141 ABGB unterhaltsberechtigt sind un'd 
sie und der Versicherte ihren Wohns:itz im In-
Land halben." -

§ 247. Die in ,der Zeit zwischen ,dem 12. März 
1938 ,unddem 10. Apra 1945 im Geltungsbereich 
der neichsrechtlichen So,zi,alv:enimerung außerhaUb 
des Gebietes der R~pub1lik österreich :wriitk-
gelegten Zeiten der im § 116 Albs. 7 erster Satz c) Im § 119 Albs. 1 vorletzter Hallbsatz hat der 
angegebenen Art sind nach MaßgJabe 'd,er ent- Ausdruck "im Sinne der Z. 4" zu envf.aHen. 
sprechend ~mzuwendenden Vorschriften des § 1:16 
Albs. 7 ,erst,er Satz dann als Ersatzzeitenanzu 4. § 122'Albs. 3 erste~ Statzhat zu lauten: 

sehen, wenn der Versicherte U'rumittellbar' vor "Waren die Yora.ussetzung'en für die Anwen
dem 13. März 1938 seinen ordentlichen Wohn- dung des Albs. 2 in einem Kalenderjahr gegeben, 
sitz im Gebiet der Republik österreich gehabt war der Pensionsberedltlgte aber in diesem Ka
hat und zu den Personen @ehört,4ie gemäß § 1, lenderjalhr nicht ständig selbständig oderunselb
§ 2 oder § 2 a ,des SoaatsbÜl1gerschaüs·ü'ber-, {ständ~ erwerbstäuig oder hat 'der. Pensionshe
I..;,itungsgesetzes 1949, BGBL Nr. 276, dieöster- rechtigte während der Zeit, in der die Pension 
reichisme StQlatsbürgersch<bft besitzen." weggdi3lI:Len war, ein Erw,erbseinkommen bezo-

Oie. bisherißen . §§ 246 his 253 .. erhalten 'die !gen, das. in. einzeln.en . Kalendermonaten dieses 
Bezeimnung §§ 248 bis 255. KaJlender)i3.ihres den rm § 253 A~s. 1 des Allge

Artikel X 

Übergangsbestimmung zu Art. IX 

Die B'estimmu'11gen des § 128 Abs. 1 des Ge
werbEchen SoziaJversicherungsgeseues in der Fas
sung des Art. IX Z.2 sind ,au;f Antra.g alb 1. Jän
ner 1979 auch auf VersicherungsfäLleanz.uwen
den, in ,denen der Stichvillg vor dem 1. Jänner 
1979 iliiegt. Die Leisuung ,gebührt ab 1. Jä,nner 
1979, wenn der Antrag bis 31. Dezember 1979 
gesteHt wird, sonst :alb ·dem J'er Antl1il1gstel!1ung 
balgenden MOIIllltsersten. 

Artikel XI 

Änderung des Bauern -S'ozialversicherungsgesetzes 
(1. Novelle zum BSVG) 

Das ,B.31uern-SOZIialversicherungsgeserz, BGBl. 
Nr. 559/1978, wrI1d geän1dert wie folgt: 

. 1, Im § 70 Albs. 5 lenzter Satz ist der Ausdruck 
"Tr,ä:ger der gesetzlichen UniflaHversicherun,g" 
durch den Ausdruck "Träger der UnfaJIversiche
rung" zu ersetzen. 

meinen Sozialversicherun1gsg.esetzes gen1annten, je
weils geltenden Betrag nicht übersteigt, kann er 
heim Vetsimeru.ngsträger bis 31. März des fol
genden Ka:J.en!derjahres beantragen, daß die Be
stimmungen des Abs. 2. für das vorangegangene 
Kialenderjaihr neuerlich angewendet werd~n, wo
bei als monatlich gehiihrel1ldes ErwertbseinkOlffi
men ,ein Zwölfte! 'der Summe des Erwerhsein
kommens desvor,angegla.ngenen Ki~I~nderjahres 
an7Junebrnen ist." . . 

5. 1m § 124 Abs. 3 ist der Alusdruck "Albs. 1 
zWieiter Satz" dturmden AlusdI1uck "Abs. 2" zu 
'ersetzen. 

6. Lm §128 Abs. 2 E.t. a is.tder Ausdruck 
"Ausspruch j,m Sinne des § 61 Acbs. 3 Ehegesetz" 
durch den Alusdruck "Ausspruch nach § 61 A'bs. 3 
Ehegesetz" zu ersetzen. 

7. Lm § 129 erster Satz ist der Ausdruck 
,,(§ 119)"d'llrch den A,usdruck,,,im Sinne des 
§ 119 A'bs. 1 Z. 1 bis 4 und Abs. 2" z,uersetzen. 

8. § 135 A!bs. 1 hat zu lauten: 

2. ,a) Lm § 111 Abs. 3 Z. 2 Et. a ist der Aus- ,,(1) Zu der Allters(Erwetbsunfähigkeits)pen-
dr,uck ;,§ 124 Abs. 2 z,weiter Satz" durch den sion ~ebührt f'ür jedes Kind (§ 119) ein Kinder
Ausdl1Uck ,;§ 124 Ahs.2" ZJU ersetzen. Z'Uschuß. Für die Da.uer des AnSip!'uches auf Kin-
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de.rzuschuß·für ein im § 119 Abs. 1 Z. 5 bezeich
netes Kind gebührt f!ür dieses Kind, wenn es 
,gleichzeitig als Kind im Sinne des § 119 .Albs. 1 
Z. 1, 2, 3 oder 4 oder Abs. 2 gilt, alUS die5en 
Gründen kein weiterer Kinderzuschuß. über das 
vollendete 18. Lebensjahr wird der Kinderzu
schuß ruur .auifbeson'deren Antrag gewährt." 

9. Im § 136 Albs. 3 lit. a ist der Ausd'l"iuck 
"Ausspruch im Sinne des§ 61 Abs. 3 Eheges,etz" 
durch den Ausdruck "Ausspruch ,nach § 61 Abs. 3 
Elhegesetz" zu ersetzen. 

10. § 141 Abs. 1 Ulnd 2 hahen zu lauten: 

,,{1) Der Ri'chtsatz beträgt unheschaidet der 
Bestimmungen des Abs. 2 

a) für Pensionsberechtiglleaus eigenerPen
si:onsversicherung, 

,aa) wenn sie mit dem Ehegatten 
(der Ehegattin) im gemein-
samen H3iushaJt leben ...... 4731 S, 

bb) wenn die Voraussetzungen 
nach ,;va) nicht zutreffen 3 308 S, 

b) für Pension~berechtigte auf Wit-
wen(Witw.er)pension .......... 3 308 S, 

c) für Pensionsberechtigte auf Wai-
senpension 
aa}bis zur Viö.t1endung" des 

24. Lebensj'aihres ......... . 1236 S, 
falls beide Elternteife verstqr-
hen si,ll'd ..... > ......... .. 1856 $, 

bb) nach YoHendungdes 24. Le-
. bensjaihres .................. 2194 S, 
. {·a11s beide Elternteile v,erstor-
ben sind . '; .. ' .............. : 3308 S. 

Der Richts:atz gemäß Lit. a. ,erhöht sich um 355 S 
f'ür Jedes Ki,nd (§ 119), dessen Nettoeinkom
men den Richts:atz ;für einfach verwaiste Kinder 
bis zur Vo:UencLun:g des 24.U:bensj'a1~res nicht 
.err;eich t. 

(2) An die Stelle der Richtsätze und der Richt
satzerhöhung gemäß Abs; 1 tr,eten ab 1. Jänner 
eines jeden J ahr.es, erstmals ab 1. Jänner 1980, 
die unter Bedachtnahme auf § 47 mit dem An
passungsfaktor (§. 45) vervielfachten B'eträge." 

11. Nach § 170 ist ein § 170 a mit fo1gendem 
WortJlaut einzmfügen: 

"Belastungsausgleich für den Aufwand für An
stalts{Entbindungshel.ffi)pflege ' 

170 a. Für den Ausgleidl der sich aus der 
Durchf1ührung der. Bestimmungen des § 28 des 
Krankenanstaltengesetzes ergebenden' unter
schiedlichen Belasllungeri der' Krianken'v!ersiche
rurigsträger ist §322 ades Allgemeinen Sozial
vers:icherling~g<eSetzes entspr;ed1,end anzuwenden." 

12. Im § 185 Abs. 7, ist der Ausdruck "des 
Hauptverbaindes" durch den .A!\llsdruck "des 
Hau,ptverbtandes' der österrei'chischen Sozial ver
sicherungsträ.ger" zu ersetzen. 

13. § 186 Albs. 2 hat zu 1a.uten: 

,,{2) Der Bundesminister ftür sozrale Verwlal
t;ung hat die aJuif dre einzelnen entsendeher,ech
tigten SteHen enofa:Hende ZaJhI von Yersiche
i1unlgsveruretern 'unter Bedachtnahme auf ,die 
Lä'l1!der und auf die durchschnittliche Zahl . der 
Versicherten in den den einzelnen Stellen zu
gehörigen Yersrcheroengruppen festzusetz:en. Die 
Berechnung der aluf die einzelnen Stellen ent~ 
faLlenden Za.hl von YeriSich·erungsvertr·eternhat 
nach dem System d'Hondt zu erfo:!gen. Die 
WahtZJahl ist tin Dezimalzahlen zu errechnen. 
Halhen nach dieser B:er,echn'ung mehrer,e StelJ.en 
den gleichen Anspruch auf einen Versicherungs
vertreter, so entscheidet das Los. Die Auftei1ung 
gilt jeweiliS für di'e betreffende Amtsda,uer." 

14. a) Im '§ 197 .A:bs. 1 Z. 2 ist der Ausdruck 
"oder f.remden Gebäuden. Das gleiche gilt" durch 

: .den Ausdruck "od,er fremden Gebäuden; das 
gLeiche ,gilt" zu ,ersetzen. 

b) § 197 Abs. 1 Z. 4 hat zu buten: 

,,4. hei der Regelung der dienst-, besoLdungs
und pensüonsrechtlichen Verhältnisse der Be.dien
steten, soweit es sich nicht um die Gewährung 
von freiwüligen sozia:len Zuwendun@en lan die 
Bediensteten des Y'ersicherungsträgers im Sinne 
des § 31 Abs. 3 Z. 3 des Allglemeirren Sozill.]
versicher:ungsgesetzes handelt, und hei der Sy
stemisierung von Dienstposten ;" 

15. § 204 Albs. 2 {,etzter Satz hat zu lauten: 

"Gemeinsame Erträg:e und AUlfwen,dungen sind 
auf die genanrrtenVersicherungen n'ach den Be
stimmungen der Rechnungsvorschrihen aufzu
ueUlen." 

16. a) Im § 225 Abs. 5 ist der Ausdruck ,,24 
Beitragsffionate" durch den Ausdruck "Beitmlgs
monate" und der Ausdruck ,,24 MOll.::tte der frei
wilLigen Y.ersicherung" durc.1. den Ausdruck "Bei
tra.gsmonalle der freiwilligen Yersicherung" zu 
ersellzen. 

h) Dem § 225 ist ein Abs. 6 mit folgendem 
Wort'l:aut a~ulfügen: 

,,(6) § 127 A'bs. 2 gilt nicht; wenn 

a) .der Eheschließung eine Scheidung g.emäß 
§ 55 Abs. 3 des Ehegesetzes in der Fras
stmg des B-undes@esetzes BGBl., Nr. 3031 
1978 vomngegmgen ist und ' 

b) die dara'l1JffolgencLe Ehe ,in der Zeit vom 
1. Juli 1978 bis 31. De:nember 1981 ge
schlossen worden ,ist." 
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17. Im 4. Unter:abschr.'itt des Abschn~ttes I des Artikel XII 
Fünften Teiles ,ist !1Jach § 233 ein § 234 mit fol-
gemdem Wortlaut einzufügen: Übergangsbestimmung zu Art. XI 

"Gesonderte Rücklage 

§ 234. Der V,crsicherungsträger hat abweichend 
von den Bestimmungen des § 204 Abs. 3 im 
Geschäftsj,~hr 1979 

a) 2 v. H. d:er Erträge an Versicheru!1Jgshei
trägen in der Krankenversicherung ein
schLießlich des Bundesbeitrages zur Kran
kenversicher.ung an die Pensionsversiche
["ung zu überweis'cn 'und 

b) die Aufwendungen der Jugendlirhel1~ und 
Gesundenuntersuch,ungen eimchli,eßlich der 
Kosten für die Errichtu!1lg 'und ,den Betl1ieb 
,der hiezu erforderlichen eilgenenEinrich
!Jungen bzw. der Bereitstellung entsprechen-

"der Vertugs.einr,ichtungen aus der g'eson-
derten Rücklaigczu bestreiten. 

Die Überweisungen nach lit. a sind monatli,ch 
in der Häihe eines ZwöMtels des vora,ussichtlichen 
Gesamtibetrages z,u bevorschuss,en. Der :Ausgleich 
ist ,innenhalb Ider ersten {ün,f Monate des folgen
den Ka:l,enderjahres vorzunehmen." 

18. Der bisheri,ge § 234 erhält dieBeZ'cichnung 
§ 235 und hat zu lauten: 

"Anwendung des Bauern-Sozialversicherungsge
setzes 

§ 235. Wenn in anderen Gesetz,cn aJuf Be'
stimmungen des Bauern-Pensionsversicherungsge
setzes bzw. des Bauern-Krankenversicherungsge
setzes verwiesen wir,d, treten an ,deren Stelle die 
entsprechenden BIestimmungen di'eses Bundesge
setz'es. " 

19. Nach § 235 (neu) ist ein § 236 mit folgen
dem Woruhaut ,eilliZmfügen: 

"Ersatzzeiten 

§ 236. Die in der Zeit zw,ischen dem 12. März' 
1938 und dem 10. Aprir11945 im Geltung'sbereich 
der reichsrechtJlichen Sozialv,ersicherung außerhalb 
des Gebietes der Republik österreich zurückge
legten Zeiten der im § 107 Abs. 7 erster Satz 
angebcnen Art sind nach Maß,~a,'be der entspre
chend lThzuwendenden Vorschriften des § 107 
hbs. 7 erster Satz dann ,a;ls Ersatzzeiten anzusehen, 
wenn der Versicherte ,unmine1bar vor dlem 
13. März 1938 seinen ordentlichen Wohnsit,z im 
Gebiet der Republik Österreich ,gehabt hat und 
~u den P,ersonen gehört, die gemäß § 1, § 2 
oder § 2 ades Staatsbürgerschafts-überleitungs
gesetzes 1949, BGBL Nr. 276, d~e österreichische 
Staatsbürgersch:aft besitzen. 

Die bi'sherigen §§ 235 bis 240 .erhalten die 
'Bezeichnung §§ 237 bis 242. 

Die Bestimmungen de's § 119 [des Bauern-Soz,ial
v-ersicheflUngsgesetzes in: der FasS!uIlJg des Art. XI 
Z. 3 sind aulf Antflig ab 1. Jänner 1979 auch au.f 
VersicherUngsfälle anzuwenden, in denen der 
Stichuag vor dem 1. Jänner 1979 liegt. Die Lei
stung gebührt ab 1. Jänner 1979, w,enn der An~ 
traig bis 31. Dezember 1979 gestellt wird, sonst 
ab dem der AntragsteUung folgenden Monats" 
ersterl. 

Artikel XIII 

Änderungen im Bereich der Gewerblichen Selb
stän~igen-Pensionsversicherung 

(1) Zur F,eststellung der Bieitr,a;gsgru!1ldiage für 
Personen, die nach den Bestimmungen des § 2, 
Abs. 1 Z. 3' des Gewerblichen Selbständigen-Pen
s:lOnsversicheruhgsges,etzes in der Fasslung der 
25. NoV'e11erum GSPVG, BGBil. Nr. 619/1977, 
in die Pensionsyersicherung. einhczlOlgen wunten, 
ist § 17 des Gewerblichen Se1bstä!1ldigen-Pensions
versichepungsg,esetzes mit der MaßgJa'be anZluw,en
den, daß den Einkiinftena'us einer die Pflichtvc'f
sicherung begründenden ErWierbstätigkeit ,die 
Einkünfte gleichzuhalten sind, die aus der Er
werbstätigkeit erzielt wurden, die bei früherem 
Wirbamkeit$beginn der Bestimmungen über die' 
Pflichtv,ersicherullg diese begründet hätte; das 
gleiche hinsichtlich der F!eststellung :der Beitrags
gruncHage gillt für Personen, die vor dem 1. Jän
ner 1978 eine Erwerbstätigkeitausgeülbt ha'ben, 
die bei früherem Wirksamkeitsbeginn des § 2 
Albs. 1 Z.3 des GewerbLichen Sdbständigen-Pen
sionsversicherungsgesetzes in der F,assungde'f 
25. Novelle zwrn GSPVG die Pflichtversicherung 
'begründet hätte, d~e jedoch nach di'esem Zeit
punkt einer PflichtV'ersicherrung,gemäß § 2 Abs. 1 
Z.1 olde.t 2 des Gew,erblichen Selbständig1en"Pen
sionsversicherungsges'etzes unterli~en. 

(2) B,ei ,der A;nwendung des § 85 Abs. 1 Et. c 
d'es Gewerhlichen Sdbständi·gen-Pensionsversiche
rungsgesetzes sind Zeiten der f:reiwilili~en Ver
sicherung, die vor dem 1. Jänner 1969 oder nach 
dem 31. Dei-emher 1968 auf Grund der Be
stimmungm des Art. II Abs. 6 der 23. Novelle 
zum . Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, 
BGBL Nr. 17/1969, des Art. II Abs. 5 und 6 der 
18. Noveille zum GewerMichen SeLbständigen
PensilOnsversicherungsgesetz, BGB;\' Nr. 447/1969, 
oder des Art. II Aibs. 1 ,der 13. Novelle zum 
La-ndwlrtsch-aftlichen Zuschußre!1Jllenversicherungs
gesetz, BGBL Nr. 18/1969, erworben wor
den sind, bei dler Ermittlung der auf d,iese Bei
tragszeiten entfallenden Steigerungsheträge den 
;ßeitragszeiven der Pflichtversicherung nach dem 
Atllg<emeinen Soz,ialversicherungsgesetz, in ,der 
Gewerblichen Selbständig<en-Pensionsversichemng 
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oder in der B,auern-Pensionsversicherung g1eich
Z'uhalten. 

(3) Die B'estimmungdes Abs. 3 ist ,auf Antmg 
·alb 1. Jän'ner 1979 a,uch auf jene Versicherungs
fälle anzuwenden, bei ,denen der Stichtag nach 
dem 31. Dezember 1972 liegt. In den FäHen, in 
denen der AntI1ag bis 31. Dezember 1979 gestellt 
wiro, gebührt die Leistung bzw. die Erhöhung 
der Leistu11ig ab 1. JäIlJ!ler 1979, sonst ab dem 
auf .die Antragsteil'lrurng folgenden Monatsersten. 

(4) Art. II Abs. 8 der 24. NoveHe zum 
GSPVG, BGBL Nr. 705/1976, hat zu la>uten: 

,,(8) Engibt sich aus der Anwe11idung der ß.e
scimmungen des Abschnittes III des Zweiten llei
les des Gewerblichen Selbständilgen-Pensionsver
sicheru,ngs,gesetzes, BGB'l. Nr. 292/1957, ein aus 
der Summe von Pens,ion und Ausgleichszulage 
bestehendoer niedrigerer Auszahlungsbetrag, a.!s 
er nach ·den am 31. Deliember 1977 in Geltung 
gestandenen Rechtsvorschriften gebührte, so ist 
bei sonst unVleränldertem Sachverha.Jt ab dem 
K3!lenderjahr 1978 die Ausgl'eichszulage in der 
Höhe des jeWleihigen Unterschi:edsbetrages zwi
schen dem AusziIhJ'ungsbetI1aJg des K!alendermo
nates Dezember 1977 und der gebührenden Pen
sion zu gewähren. Der Betr31g an Aus'gIeich:szullage 
millJdert sich j.edoch in dem Ausm'aß, das siCh 
aus einer Änderung des maßglebenden Sachver
'haltes er,gilbt." 

(5) Bei der Anwenldung der BestimmUt!ligen 
des Art. II A:bs. 10 der 21. NOIve!lle zum GSPVG, 
BGBl Nr. 32/1973, sin1d für Zeiträume ab 1. Jän
ner 1977 Ei'nlheitswerte, die der Ermittilung des 
Nettoeinkommens des Pensions'berechtigten zu
grunde gelegt WluI1den, um 10 v. H. zu erhöhen. 

(6) Bei den gemäß § 189 des Gewerblichen 
Seibständigen-Pensionsversicherung"ge~etzes und 
hei den gemäß § 141 des Bauern-P,ensionsVler
sicherung~gesetzes sowie bei den nach Art. II 
Abs. 14 lit. b der 25. Novelle zum Gewerblichen 
Se'llbstänld~gen -Pensionsv,ersich,erungsgesetz, B G BI. 
Nr. 619/77, von der Pflichtversicherung ,in der 
jeweiligen Pensionsv·ersichening -belfreiten Per
sonen g~lt § 72 'a des Gewer:blichen SelJbständigen
Pensionsversicherungsgesetzes mit der Maßgabe, 
daß 

~a) ~n die SteHe Ider im Albs: 1 lit. c vorgesehe~ 
nen BeitragSlffi'Onate der Pf1ichtversicherung 
in der Pensionsv,ersicherung Beitrag&monate 
der freiwilligen Weiterv;ersicherung in der 
Pens10nsversichel"ung nadl dem .A1i1gemei
nen Sozialversichemngsgesetz treten, sofern 
während di'eser Zeit eine Erw.erbstätigkeit 
ausgeübt wurde, die an sich di,e Pflichwer
sicherung nam dem Gewer:bl,imenSelbstän
digen-Pensionsversiche~ungsges·etz bzw. 
nach dem Bauern-Pensionsversimer>ungsge
setz begl'ünden wijr>de und daß 

b) neben Jer VoraussetZiUJIlg des Abs. 1 lit. d 
,die weitere Voraussetzung des § 72 Abs. 2 
des Gewerlblichen Selhständigen-Pensions
versimerungSigesetzes bzw. des § 68 Abs. 2 
des ß.auern~Pensionsversicherung~gesetzes 
'erfüHt sein muß. 

(7) D:ie ß.estimmung des Art. II Albs. 14 der 
25. NoveIle zum Gewerblich,en Selbständigen
Pensionsv,ersicherungsgesetz, BGBL N r. 619/1977, 
über die Bef~reiung von der Gewerblichen Sel,b
ständigen-Pensionsvers.icherung ist a>uch auf Per
sonen anZJuwenden, die vor dem 1. Jänner 1978 
das 50. Lehensjahr vollendet haben, wenn ein 
d,i,es:beZiügticher Antrag bis längstens 31. Dezem
ber 1979 bei der Sozial versicherungsanstalt der 
gewerbEchen Wirtsmaft gesteHt wird. Die Be
frCCiunggilt rückwirkend ab 1. Jänner 1978. Die 
Entscheiduilig über den Befrei'llngsantl'ag obli,egt 
der SoziaiJw,ersicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft. 

(8) Bei der Bestellung der Versimerungsver
treter für die am 1. Jänner 1979 beginnende 
AmtsdJaucr der Verwaltungskörper ist § 163 
A'bs. 2 des Gewerblichen Sdbständigen-Pensions
versicherungsgesetzes mit der Maßgabe anzu
wenden, daß die Berechnung der auf die einzel
nen Stellen entfa]!enden Zahl von Versicherungs
vertreuern nach dem System d'Hondt zu erfolgen 
hat und die Wahi12'Jahil in Dezimalzahlen zu er
r,echnen ist, Haben nach dieser Berechnung meh
rere Stellen den gleichen Anspruch auf einen 
VersimerungSivertreter, so entscheidet ,das Los. 

Artikel XIV 

Änderungen im Bereich der Bauern-Pensionsver
simerung 

(1) Bei der Anwendung des § 80 Abs. 1 Et. c 
des B,auern-Pemionsversicherungsgesetzes sind 
Zeiten der freiwirDligen Versicherung, die vor dem 
1. Jänner 1969 O'der nach dem 31. Dezember 
1968 auf Grund der Bestimmun,gen des Art. II 
Abs. 6 ,der 23. Novelle zum Allgemeinen SoziaI
versicherungSigesetz, BGBl. Nr. 17/1969, des 
Ant. II Abs. 5 oder 6 ,der 18. Nm·dIe /zUllTI 

Gewerblich,en Selhständigen-P.ensionsversiche
rungsgesetz, BOBL Nr. 447/1969, oder des Art. II 
A:bs. 1 der 13. NoveNe zum Landwirtschaftlichen 
.zuschußr,enteruversicherungsgesetz, BGBl. Nr. 18/ 
1969, erwoI'lben w01'lden sind, bei der Ermittlung 
der aouf diese-Beitragszeiten entfallenden Stenge
~ungsbeträge den Beitragszeiten der Pflichtver
sich'erung nach dem Atlgemeinen Sozi1a:lversich,e
rungsgesetz, in der Gewerhlichen Selhsdindigen
Pensionsversichepung oder in der B,auern-Pen
sionsvers.icherung gleichliuhalten. 

(2) Die Bestimmung des Abs. 2 ist auf Antrag 
aob 1. Jänner 1979 auch auf jene Versicherungs
fäoHe anzuwenden, bei denen der StichtJag nach 
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Artikel XV 

Änderungen im Bereich der Bauern-Krankenver
sicherung 

dem 31. Dezember 1972 liegt. In den FäHen, in . 
denen der Antrag, bis 31. Dezemher 1979 gestel1t 
wird, gebührt die Leistung bzw. die Erhöhullig 
der Leistung ab 1. Jänner 1979, sonst ab dem 
a.u.f die AntragsteHung folgenden Monlats-ersten. 

(1) § 17 Abs. 4 zweiter Satz des Bauern
(3) Art. 11 Abs. 9 der 5. NoveLle zum B-PVG, Krankenversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 219/ 

BGBl. Nr. 709/1976, hat :z,u la.uten: 1965, hat zu entfaHen., 

,,(9) Ergibt sich aus der Anwendung der Be
stimmungen des Albschnittes III des Zweiten Tei
les des B,auern -P,ensionsversicherungsgesetzes, 
BGB,l. Nr. 28/1970, ein aus der Summ'e von Pen
sion und Ausgleich,sz,wbage bestehender niedrige
rer Auszahlungshetra,g, als er nach den am 
31. Dezember 1977 tn Geltung gestandenen 
Rechtsvorschriften gebührte, so ist bei sonst un
verändertem Sachverhalt ab dem K'alenderjahr 
1978 die Ausgleichszuhge in der Höhe des je
weiJligen Unterschiedshetrages zwisch'en dem Aus
zahlungsbetrag ,des K!alendel1monates Dezember 
1977 und der gebührenden Pension zu gewähren. 
Der Betrag an AUSgileichsZluhage mindert sich je
doch in dem Ausmaß, das sich aus einer Ande
rung des maßgebenden Sachverhaltes ergibt." 

(4) Bei der Anw,endung der Bestimmungen des 
Art. II Abs. 6 der 2. NoveLle zum B-PVG, BGBl. 
Nr. 33/19'73, sind für Zeiträume ab 1. Jänner 
1977 Einheitswerte, die der Ermitdung des N et
toeinkommens des Pensionsberechtigen zugrunde 
gelegt wurden; um 10 v. H. zu erhöhJen. 

(5) Bei den gemäß §189 des Gewel"blichen 
Selbständigen-P,ensionsversicherungsgesetZ'es ullid 
bei den gemäß § 141 des Bauern~P.erusionsver~ 
sicherungsge'setzes sowie bei den 'nach Art. II 
Abs. 14 lit.b der 25. NoveHe zum Gewe~blichen 
Selbstänldigen-Pensionsversicherungsges,etz, BGBl. 
Nr. 619/77, von der Pflichtversicherung in der 
jeweilig,en Pensionsv,ersicherung befreiten Per
s,onen gilt § 68 ,a des B,auern-<Pensionsversiche
rungsgesetzes mit der Maßgabe,daß 

,al an die Stelle der, im Abs. 1 Ut. c vor
gesehenen Beitr:agsmonate der Pfl'ichtver
sicherung in der Pensionsversicherung ß.ei
tragsmonate der fr.eiwillig,en Weiterver
sicherung in der Pensionsversich~rung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgelsetz 
treten, so~ern wäh1"'end dieser Zeit eine Er
weJ.1bstät~gkeit ausg.eübt wurde, di,e an sich 
die Pflichtvel"sichel1ung nach dem Gewerlb
lichen Selbständigen~P'ensionsversicherungs
gesetz bzw. nach dem BaJU'ern-J>ensionsver
sicherungJsgesetz begründen würde und daß 

b) neben der Voraussetzung des Albs. 1 lit. d 
die weitere Voraussetzung des § 72 Abs. 2 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungsg.esetzes bzw. des § 68 Abs. 2 
des Bauern-P.ensionsvers,icherungsgesetzes 
erfüllt sein muß. 

(2) Bei der Bestellung der Versicherungsver
treter für ,die am 1. Jänner 1979 beginnende 
Amtsdauer der Verwaltungskörper ist § 151 
Ahs. 2 des Bauern-Krankenversicherungsgesetzes 
mit der Maßgabe anZluwenden, daß die Berech- , 
nung 'der auf die einzelnen Stellen entfallenden 
Zahl von Vers,icherungsvertretern nach :dem Sy
stein d'Hondt zu· er-folgen ,hat ufilddie Wahl
zahl in Dezimalzahlen zu errechnen ,ist. Haben 
nach dieser Berechnung mehrere StelLen den glei
chen Anspruch auf ,einen V enicherungsvertreter, 
so entscheidet das LooS. 

Artikel XVI 

Änderung des StrafvoUzugsgesetzes 

Der § 81 des StrafvoUzugsgesetzes, BGBl. 
N r. 144/1969, in der Fassung ,des Bundesgesetzes 
BGBl. Nr. 480/1971 und in der Fassung des 
Bundesgesetzes vom 16. DeZiember 1972, mit dem 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz geändert 
wirld (29. Novelle zum ASVG, BGBl. Nr. 31/ 
1973), hat zu la,uten: 

,,§ 81. Als Bem~ssung&g1"Undla:ge für Geld
leistungen aus der Unf'aUfürsorge und für die 
Unfa.Urente g~lt im Kalenderjahr das Eineinhalb
fache des Betrages, der sich für die gemäß§ 8 
Ahs. 1 Z. 3 Et. d des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils 
geltenden Fassung, Teilversicherten aus Idem § 181 
Abs. 1 des genannten Bun1desgesetzes ergibt," 

Artikel XVII 

Änderung des Kriegsopferversorgungsgesetzes 

Das Kriegs'opferversol1gungsgesetz 1957, BGBl. 
Nr. 152, inder Fassung ,der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 172/1957, 261/1957, 289/1959, 319/1961, 
218/1962, 256/1963, 282/1963, 202/1964, 3051 
1964, 83/1965, 7/1967, 258/1967, 21/1969, 2041 
1969, 350/1970, 316/1971, 163/1972, 327/1973, 
94/1975, 289/1976 und 614/1977 w;ird wie folgt 
geändert: 

1. § 12 Ahs. 3 h~t z'u lauten': 

,,(3) Die Zusatzrente ist insoweit zu erhöhen, 
als das monatliche Einkommen (§ 13) 'Ohne 
Berücksichtigung der Grundrente und einer all
fä,jjjgen Schwerstlbeschädigtenzulage den Betrag 
von 2 100 S nicht erreicht." . 
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2. § 12 Abs. 6 hat zu lauten: 

,,(6) An ;die Stelle der im ,A'bs. 2 angeführten 
Beträge treten mit Wirkung vom 1. Jänner 1978 
und an die Stelle des im Ahs. 3 angeführten 
Betrages mit Wirkung V'Qm 1. Jänner 1980 und 
in der Folge mit Wirkung vom 1. Jänner eines 
jeden Jahres .die unter Bedamtnahme auf§ 63 
vervielfachten Beträge." 

3. § 63 Abs; 4 hat zu lauten: 

,,(4) Die Bestimmungen der Abs. 2 und 3 
finden ,auf. die in ,den §§ 11, 12, 14, 16, 42, 
46 Abs. 2 'und 3, 46 h, 56, '74 und im Absdlnitt 
VII der Anlage zu §§ 32 und 33 angeführten 
Beträg.e mit .der Einsdlränkung Anwendung, daß 
die in den §§ 14, 42, 46 Abs. 2, 46 bund 56 
angeführten Beträge der mit Wirksamkleit vom 
1. Jänner 1973, die inden §§ 11 und 46 Abs. 3 
angeführten Beträge der mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1976, die in den §§ 12 Abs. 2, 16, 
74 und im Absdlnitt VII der Anlage zu §§ 32 
und 33 angeführten Beträge der mit Wirksam
keit vom 1. Jänner 1978 und .der im § 12 
Abs. 3 angeführte Betrag der mit Wirksamkeit 
vom 1. Jänner 1980 vorzunehmenden Anpassung 
zugrunde zu legen sind." 

Artikel XVIII 

Änderung des Opferfürsorgegesetzes 

Das Opfel"fü:rsorgege~etz, BGBl. Nr. 183/1947, 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 29/ 
1948, 218/1948, 58/1949, 198/1949; 214/1950, 
160/1951, 8/1952, 180/1952, 109/1953, 173/1954, 
186/1955, 77/1957,289/1959, 101/1961, 18/1962, 
91/1962, 175/1962, 218/1962, 255/1963, 323/1963, 
307/1964, 83/1965, 8/1967, 259/1967, 205/1969, 
352/1970, 164/1972, 327/1973, 329/1973, 9311975, 
389/1976 und 613/1977 wird W1ie folgt geändert: 

1. § 11 Abs. 5 hat zu lauten: 

,,(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sidlerung 
des Lebensunterhaltes ,an Inhaber einer Amts
bescheinigu'ng auf die Dauer und in dem Aus
maß zu leist-en, als .deren Einkommen die Höhe 
'der Unterhaltsrente nicht erreicht. Die Unter
haltsrente beträgt monatlidl für 

a) ansprudlsberedltigte Opfer ... , .. 4 540 S, 

jeden Jahres die unter Bedachtnahme auf die 
BestimmuThg des § 11 avervie1fadlten Beträge." 

2~ § 11 a Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Die Anpassung ist in der Weise vorzu
nehmen, daß, die ,im § 11 Abs. 5 angeführten 
Beträge mit Wirkung vom 1. Jänner 1980 und 
die im § 12 a' Abs. 1 angeführten Beträge mit 
Wirkung ",om 1. Jänner 1978 mit ,dem jewei
ligen Anpassungsfaktor (Abs. 1) zu vervielfamen 
und so dann auf volle Schil:lingbeträge zu runden 
~ind. Mit Wirkung vom 1. Jänner der folgenden 
Jahre, ist der Vervielfadlung der für das je
weils vorangegangene Jahr ermittelte Betrag zu
grunde zu legen." 

Artikel XIX 

Änderung des Bundesgesetzes betreffend Abände
rung und Ergänzung des Kleinrentnergesetzes 

Das Bundesgesetz vom 12. Mai 1955, BGBl. 
Nr. 90, betreffend Abänderung und Ergänzung 
des Kleinrentne'rgesetzes, zuletzt geändert durdl 
Bundesgesetz BGBl. Nr. 672/1976, wird wie folgt 
geändert: 

§ 1 Abs. 2 lit. c hat zu lauten: 

"c) mit'Wirklung vom 1. Jänner 1979: 
Höhe der 

Stufe Bem~ssungsgruf!dlage 
Kleinrente 

monatlich in 
Schilling 

1 von ........ 6000 K bis 20000 K .. 1715,-
2 'von mehr als 20000 K bis 25000 K .. 1875,-
3" von mehr als 25000 K bis 30000 K .. 2065,-
4 von mehr als 30000 K bis 40000 K .. 2265,-
5' von mehr als 40000 K bis 50000 K .. 2375,-
6 von mehr als ' 50 DOOK bis 60000 K .. 2605,-
7 von mehr als 60000 K bis 80000 K .. 2925,-
8 von mehr, als 80000 K bis 100 000 K .. 3215,-
9 von mehr als 100 000 K . " . " .. " " : ..... 3775,-" 

Artikel XX 

, Schlußbestimmungen 

(1) Im Art. VI Albs. 16 der 32. Novelle zum 
ASVG, BGBl. Nr., 704/1976, ist der Ausdruck 
"nach diesem Bundesgesetz" durdl den Ausdruck 
,;nach dem Allgeweinen, Sozialversidlerungsge
setz" zu er,setzen. 

b) ansprumsheremtigte Hinterb1ie- (2) Art. VI Abs. 20 der 32. Novelle zum 
bene ........................ 3986 S, ASVG, BGBl. Nr. 704/1976, hat zu huten: 

c) anspruchsberedltigte Opfer, die 
verheiratet sind oder für eine Le" 
bensgefährtin sorgen ... ' ....... 5698 S; 

,,(20) EllgiJbts;idl 'aus der An'wendung .der Be
stimmungen des Abschnittes V des Vierten Tei
les des Allgemeinen Sozialversim,eningsgesetzes 
in der Fassung des Art. IV ein aus der Summe 

haben beide Ehegatten Ansprudl auf Unterhalts- von, Pehsion und AusgIeimszulage bestehender 
rente, gebührt Unterhaltsrente nadl lit. c nur niedrigerer Auszahlungshetrag, -als er nadl ,den 
einem .der Ehegatten. An die Stelle der ange- am 31. Dezember 1977 in Geltung gestandenen 
führten Beträg~ treten mitWirkung vom 1. Jän- Remtsvorsmriften gebührte, so ist bei sonst 
ner 1980 und mder Folge vom 1. Jänner eines i unverän.dert-em Samverhalt ab dem Kalender-
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j,ahr 1978 die AUSJgle,ichszulage in der Höhe: des Allgemeinen Soz.ialversicherungsgesetzes an
des jeweiligen Unt.erschiedsbetrages zw.ischen dem zusehen, wenn der Versicherte unmittelbar vor 
Auszahlungsbetragdes Kalendermo,naItes Dezem- . dem 13. Män 1938 seinen or,dentlichen Wohnsitz 
ber 1977 und der gebührenden Pension zu gc- im Gebiete der Republik österreich ~ehabt hat 
währen. Der Betrag an Ausgleichszulage min- und Zu den Personen g,ehört, die gemäß § 1, 
dert sich jedoch in ,dem A'usmaß, das sich aus § 2 oder § 2 ades Staatsbürgerschaflts-überlei
einer Änderung ·des maßgebenden Sachverhaltes tungsgesetzes 1949, BGBl. Nr. 276, die öster-
ergiht." reichisdte Sta,atsbürgerschaft besitzen. 

(7) Bei der Anwendung des § 264 Abs. 1 lii:. c 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes sind 
Zeiten der f.reiwilligen Versicherung, die vor dem 

"Hiebei bleilben vop. ,den imW ege des Ein- 1. Jänner 1969 oder nach dem 31. Dezember 1968 
kaüfes im Sinne der Abs. 1 bis 10 erworbenen auf Grund der Bestimmurugen des Art. II Abs. 6 
Versicherungsmonaten außer Betracht: der 23. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche-

L die nachdem Stichtag für eine Knapp-I rungsgesetz, BGBI. Nr. 17/1969, des Art. II 
schaftspensi.on erworbenen Versicherungsmonate I ~bs. 5 oder .. 6 .der 18. ~ovelle. zum Gewerb
für die.~e Leistung; I lichen Sdbstandlgen-PenSlonsverslcherungsgesetz, 

(3) Art. VII Abs. 12 letzter Satz der 32. No
velle zum ASVG,BOBl. Nr. 704/1976, hat zu 
lauten: 

2. die Versicherungsmon-ate, die auch im Wege! BGBl. Nr. 447/1969,oder d7s Al'1t. ~IAbs. 1 
, des Einkaufes nach Art. VII der 33. Novelle I der 13. Nove1l7 Zum LandwlrtschaftlIch'en Zu

zum ASVG, BGBL Nr. XXX/XXX X erworlben schußrentenverslch,erungsge~etz, B?Bl. Nr. :81 
werden körinten." I' 1969, erworben. worde~ sll1d,. bel ,der Enmltt-
.,.., lungder auf diese Beitragszelten entfallenden 

(4) Im Art. XII der 32. Novellle zum ASVG, I Stei.gerungsbeträge den Beitragszeiten der Pflicht
BGBL Nr. 704/1976, hat die lit. 'b des Abs. 2 I versicherung nach dem Allgemeinen Sozialver
'wie ·fol,gt zu lauten: sicherungsgesetz, in ,der Gewleriblichen Se1bstän

"ob) rückw,i'r kend mi t dem 1. Jänner 1974 d1gen-P.ensionsversich,erung oder in der Bauern-
Art. 11 Z. 4 und Art. V Z. 32 l.it. b;" Pensio!l1Sversicherung gleichzuhatlten. 

(5) Ein Versicherter, der am 31. Oktober 1975 (8) Die Bestimmung des Abs. 7 ist auf Antrag 
im Sinne des § 15 des Allgemeinen Sozialversiche- I ab 1. Jänner 1979 auch auf jene Versicherungs
rurigsgesetzes zur knappschaftlichen Pensionsver- I fälle anzuwenden, bei denen der Stichtag nach 
sicheru,ng 'v.ersicherungszugehörig war und in ~em 31. Dezember 197~ liegt. In den Fällen, 
diesem Zeitpunkt entweder 180 Versicherungs- mdenen. der An::ag bl~ 31 .. Dezember 19~9 
monate der kn, appschaftlichen p.ensionsv, erSich.e-1 gest::llt w.lrd, ge?uhrt die L~lstung bzw. die 
rung erworben oder durch 120 Monate wesent- Er,hohung der Lelstun.g ab 1. Janner 1979, ronst 
lich bergmännische oder ihnen gleichgestellte ab dem auf die Antmgstellung folgenden Mo-
Arbeiten (§ 236 Abs. 3 ,des Allgemeinen Sozial- I natsersten. . 
versicherungsgesetze~) verrichtet hat, bleibt ab
weichend von der Regelung ,des § 245 des All
gemeinen Sozialversicherungsges.etzes ohne Rück
sicht auf die Zaili,l der nachher dn ,anderen Zwei
gen der Pensionsversicherung erworbenen Ver
sicherungsmonate jedenfaHsder knappschaftlichen 
Pensionsversicheru:ng leistungszugehörig, wenn der 
übertritt zu einem anderen Zweig der Pensions
versicherung aus dem Grunde der Schließung 
eines knappschaftlichen Betr,iebes (Zeche, Gru:be, 
ReVlier) oder eines einem solchen ,gleichgestell
tenBettiebes (§ 15 des Allgemeinen Sozialver
sicherungsgesetzes) er~olgt ist. 

(6) Die in der Zeit zwischen dem 12. März 
1938 und dem 10. April 1945 im Geltungsbe
reich der reichsrecht1ichen Sozia,lversicherung 
außerhalb des Gebietes der Repuiblik österreich 
zurückgelegten Zeiten ,der im § 227 Z. 1 des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes angege
benen Art sind nach Maßgabe der entsprechend 
anzuwendenden Vorsch6ftendes §227 Z.' 1 
des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes dann 
als Ersatzzeite.n im Sinne ,des § 228 A:bs. 1 Z. 3 

(9) Bei der Anwendung der Bestimmungen 
des Art. VI Abs. 301' der 29. Novelle. zum 
AlLgemeinen Sozialversicherungsgesetz, . BGBl. 
Nr. 31/1973, sirLd für Zeiträume ,-alb 1. Jän
ner 1977 Einheitswerte, die .der Ermittlung des 
Nettoeinkommens des Pensionsiberechtigten zu
grunde gelegt wurden, um 10 v. H. zu etihöhen. 

(10) Der Beitrag des Bundes zum Ausgleichs
fonds der Krankel1'versicherungsträger (§ 447 a 
Abs. 3 des Allgemeinen sozialversicherungsge
setzes) ist für das Geschäftsjahr 1979 nicht zu 
leisten. 

(11) Abweichenq. von den Bestimmungen des 
§ 447 a Abs. 5 zweiter Sa;tz des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes ,ist die Rücklage im 
Laufe des Geschäfts,jahres 1979 soweit zu ver
mindern, ,daß sie am Ende dieses Geschäftsjah
res ledigj,ich 1,5 v., H. der Summe der Beitrags
einnahmen der Gelbietskrankenkassen, der Ver
sicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues 
und der Sozialversicherungsanstalt der gewerh
lichen Wirtschaft als Träger der Krankenver-

4 
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9icherung :im vorangega'ngenen Geschäftsjahr be
trägt. 

(12) Die Allgemeine UnfallV'ersicherul1gsan~ 
stah 'hat im J'ahre 1979 an den Ausgleichsfonds 
der Pensionsversicherungsträger (§ 447 g de$ All
gemeinen Sozialversicherul1gsgesetzes) einen Be-. 
trag von 300 MilL S zu überweisen. Dieser Be
trag ist je zur Hälfte am 20. April und am 
20. September 1979 fäLlig. 

(13) Die Träger der Krankenvenicherung, aus
g~nammen die Versicherungsanstalt der öster
reichiischen Eisenbahnen als Träger der Kranken
versicherung für ,die im§ 472 des Allgemeinen 
Sozialversicherun,gsgesetzesbezeichneten .Perso
nen, haben abweichend von den Bestimmungen 
des. § 444 Albs. 5 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes für das Geschäftsj,ahr 1979 

a) 2 v. H.der. Erträge an Versicherungs'bei-· 
trägen an den Ausgleichsfonds der Pen
sionsversicherungsträger (§ .447 gdes All-

. gemeinen Sozialv.ersicherungsgesetzes) zu 

. ü'berweisen, 

b) die Aufwendungen der Jugendlichen- und 
Gesundenuntersuchung,en einschLießlich der 
Kosten für die Errichtung und den Be
urieb der hiezu er,forderlichen eigenen Ein
richtungen. bzw. der Ber.eitstellung, ent
sprechender VertngseiiU'lichtungen aus der 
:gesondenenRückJlage zu bestreiten. 

Für die Oberweisung nach· lit. a ist § 63 a ·des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes entspre-
chend anzuwenden. . 

(14) Abweichenid von .den Bestimmung.en des 
§ 472 a Albs. 2 des Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetzes betlrägt in der Krankenversicherung 
für die im § 472' des Allgemeinen $oZiialver
sicheruhgsgesetzes Ibezeichneten Personen für das 
Geschäftsjahr 1979 der vom Dienstgeber zur Be
streitung . von Ausgaben der erwleiterten HeiJ
behandlung zu entr,ichtende Zuschlag zudenBei~ 
trägen 0,35 .v. H. derBeitrags~rund}age. 

(15) Die Versicherungsanstalt der österreichi
schen Eisenbahnen als Träger der Krankenver
si'chel'ung f~r ,die im § 472 des Allgemeinen 
Sozialveisicherüngsges,etzes bezeichneten Personen 
hat abweichend V'on den im Zusammenhalt mit 
§ 472 b Z. 5 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes an~uwendenden Bestlimmungen des § 444 
Albs. S .. des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes für das Geschäftsjahr 1979 . 

,a) 2 v; H. der Erträge an Versicherungsbei
träg·en der im § 472 a A'bs; 3 d,es Allge
meinen SOZlialv,ersicherungsgesetzes bezeich
neten gesonderten RückJI.age zuzuführen, 

,b) die' Aufwendungen der" Gesui1:denunter
sudmngen einsch,ließlich Ider Kosten .für die 
Errichtung und den Betrieb der hiezu 

erforderlichen eigenen Einricht.ung·en bzw. 
,der B,ereitstellung entSprechender Vertrags
einrichtungen aus der im § 444 Abs. 5 
des Allgemeinen Sotzialverslicherungsgeset
zes im Zusammenhalt mit § 472 b Z. 5 
des AUgemeinen Sozialversic:herungsgesetzes 
bezeichneten gesondertlen Rücklage zu be
streiten. 

(16) Bei ,den gemäß § 189 des Gewel'blichen 
Sel<bständigen-Pensionsvenicherungsges,etzes 50-. 
wie den gemäß Art. II Abs. 14 Ut. b der 
25. Novelle zum Geirerbiichen Selbständ'igen
Pensionsver~icherungsgesetz, ,BGBL -Ni. 61911977, 
und bei den gemäß § 141 des Bauern-Pensions
versicherungsgesetzes von der Pflichtyersicherung 
in der jeweiligen Pensionsversicherung befreIten 
Personen Igeltlen Idi'e §§ 253 h hz'W. 276 ib ,des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes mit der 
Maßgahe, d'aß. . . . 

a)an die Stelle der im Abs.· 1 Lit .. c vor
gesehenen BeitragsmOll1ate 'der Pflichtver~ 
sicherung in der Pensionsversicherung Bei
<tf,agsmonate leIer freiwi:llig,en Weiterver
sicherung in der Pensionsversicherung n,ach' 
dem AHgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
treten, sofern während dieser Zeit· eine 
Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde, die .an 
sich die Pflichtverslcherung nachdem Ge-

- werblichen SelbstäIl!digen-Pensionsversit:he-:' 
rungsgesetz bzw. nach dem Bauern-Pen-

- sionsversicherungsgesetz <begründen würde 
und daß . .-

h} nehender Voraussetzung des Abs, 1 lit. d 
!die weitere Voraussetzung des § 72 Abs. 2 
des Gewerblichen Selbständigen-Pensions
versicherungsgesetZies bzw. des §. 68 Abs.' 2. 
des Bauern-Pensionsversicherungsgesetzes 
erfüllt sein muß. 

(17) Art. XI Ahs. 2 der -32. Novene zum 
ASVG, BGBL Nt. 704/1976, wirid aufgehoben. 

Artikel XXI 

Wirl,isamkeitsbeginn 

(1) Dieses Bundesgesetz 'tritt, soweit imfol~ 
genden nichts anderes bestimmt wird, am 1: Jän-
ner 1979 ,in Kraft. . 

(2) Es treten in Kraft: 

a) rückwirkend ,mit dem 1. Jänner 1977:' 
. . . '.". 

Art. I Z. ~ lit. a,4 Jit. f, 43, Art. HZ. 9 
und 10, A,rt.· III . Z.5;Art. IV Z. 12, 
14 bis 16, 19 und 20, Art .. XIII Abs. 5, 
Art. XIVA:b~..4, Art. XX Abs.9; -

b) rückwirkend ni1t 'dem 1. Jä,nrier 1978: 
Art. IV Z. 10 lit. a, Art. vZ. 11 lit. a, 
Art. XIII Abs. 1, 4, 6 und 8, Ärt. XIV 
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Abs .. 3 und.5, Art. XV, Art. XX Abs. 2, Artikel XXII 

27 

16 und 17; 

c) rückwirkend mit dem 1. Dezember 1978: 
Art. VIII; 

d) m.it dem Beginn ,des Beitflagszeitraumes 
Jänner 1979: 

Art. I Z. 22; 

e) !pit dem 1. Jänner 1980: 

Art. I Z. 18 ·lit. bund f und Art. V 
Z.211. 

(3) Die Be~t1immungen des § 322a des All
gemeinen Soziarlversicherungsgesetzes ,in der Fas
sung ,des Art. V Z. 1, des § 182 a des Ge
werblichen Sozialversicherungsgesetzes in der 
Passung ,des Art .. IX Z.9· und des § 170a Ides 
Bauern-Sozialversicherungsgesetzesin der Fassung 
des Art. XI Z; 11 treten mit Ablauf. der Gel
tungsdauer der Vereinbarung gemäß Art. 15 a 

'B-VG über. die Krankenanstaltenfinanzierung und 
die Dotierun.g des Wasserwirtschaftsfü,nds,BGBl. 
Nr. 453/1978, außer Kraft. 

Mit der. Vollziehungdie.ses· Bundesgesetzes ist 
betraut: 

a) hinsichtlich der Bestimmungen des § 114 
A'bs. 2 des Allgemeinen Sozialv,ersicherungs
,gesetzes in der Fassl,mg des Art.' I . Z. 47 
und des Art. XVI ,der ,Bundesmini.ster fÜ,r 
Justiz; 

b) hinsichtlich der Bestimmung des § 324 
Albs. 4 des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes in der Fassung ,des Art. Y Z. 2 
der Bunidesminister für .soziale VerwaJtung 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Justiz; 

c) hinsichtlich der Besoimmungen des § 74 
Abs. 5 des Allgemeinen Sozial versicherungs
gesetzes in der Fassung des Art. I Z. 28, 
des § 448 Abs. 4 ,des Allgemeinen So
Zlialvers,icherun.gsgesetzes in der Fassung 
des Art. V Z. 18 der Bundesminister für 
so~iale V,e~altung im Einvernehm~n mit 
. dem Bundesminister für F,inanzen; 

cl) . hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen 
der Bundesminister für soziale Yerwaltung. 

Erläuterungen 

Seit dem Wiitksamwe.rdender 32. No~.eJle zum gatten um 22 S und für AHeinstehende um 15 S 
ASVG, BGBl. Nr. 704/1976, sind an das Bun- (flÜr Waisen um 6 S bzw. um 8 S) erhöht wer-
desministerium für soziale Verwaltung zahlreiche den.' . . 
Amegunlgen urud Vorschläge zur Weiterentwick- Schaffung eines vollen Yersoicherungsschutzes 
lung und Verbesserung ',desSozialvlersicherungs- f" d' . d E 'ckl h'lf ,,' P 

ch h 
. d ...., I ur le In er ntwl un.gs 1 e taugen er-

re tes erangetragen wor en.· Sle '~,ol en nun-
mehr im Rahmen einer 33 .. ' Novelle zum' sonen .. 
ASVG,. soweit dies' möglich scheint, berücksich-. Erweiterung ,dler Liste der Berufskrankhe~ten 
tigt we·nden., '. • Ü. a. um die sogena,nnte Weißfingerk,rankheit. 

. Einführung eines' Kinderzuschusses auch für 
Enkelkinder .. 

Schaffung eines Unfallschutzes bei einer Lebens
rettung in grenzna'hen Gebi.eten ,im Ausland. 

Allen voran ist ,in diesem Zusammenhang die 
Neuregelung bebreffend die begünstigte Weiter
und SetbstverSlich,ening in der Pensionsversiche-.· 
rung für Zeiten der Kindererziehung5101Wie der 
nachträgliche Einkauf von derartigen, in der 
Vergangenheitliegenden Zeiten anzuführen. 

Sonderregelung für umgeschulte Bergleute hin
sichtlich der Aufrechterhaloung ihrer Leistungs

Dal"Ülber hinaussirid als weitereY'el"besserun-' zugehörigkeit zur knappschaftlichen Pensionsver-
gen des Entwurfes insbesondere anzuführen: sicherung. . 

Außeroridendiche Erhöhung der Richtsätze für Neubemessung des monatlichen übergangs-
die Ausgleichszulage,c:Lie, so wie in der Ver- geldes in der Unfallversich:erung; Einführung ei
gangenhieit, auch im J ahr,e 1979 dazu bei-. nes 13. und 14. Pflegege1des in der U nfallver
tragen 'soH, den Kampf gegen die Armut erfolg- sicherung der Schüler un:d Studenten; Gewäh
reich zu führen; zusätzlich zu der mit dem An-' rung des Familien- hzw. Taggeldes auch während 
passungsfaktorr für 1979 (6,5 v. H.) vorzuneh- ·der Dauer von medizinischen Maßnahmen der 
menden Erhöhung ,soll ,der RichtsMz für Ehe- Rehabilitati.on. 
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Nichtanwendung der' Bestimmungen über die 
Mindestdauer der Ehe für bestimmte Ansprüche 
auf Witwenpension für Ehen, die in der Zeit 
vom 1. }ul,i 1978 bis 31. Dezember 1981 ge
schloss·en wurden, wenn der Ehescliließung eine 
Scheidung nach § 55 Abs. 3 des Ehegesetzes in 
der Fassung des neuen Ehescheidungsrechtes vor
aa,gegangen ist. 

Neben diesen Verbesserungen sieht der Ent~ 
wurf eine Reihe von Maßnahmen vor, die die 
Handhabung der gesetzllichen Bestimmungen er
leichtern U'nd damit ihre Du;rchfifrhrung zu
guns.ren der Versicherten verbessern sollen. Hie
zu zählen tbeisp,ielsweise die Klarstellungen bei 
der Bezugsberechtigung im FaUe des Todes des 
Anspruchsberechtigt,en. 

Zu erwähnen sind weiters Knlderungen im 
Bereich de'r Bestimmungen tiber die Be:oiehungen 
der Träger der Sozialversicherung zu den Kr~ten 
und anderen Vertragspartnern (Sechster Teil des 
ASVG). Di,ese Knderungen wurden entsprechend 
der zwischen dem Hauptverband ,d'er österreichi
schen Sozialversicherungsträger und der öster
reichischen Krztekammer am 8. November 1978 
abgeschlossenen V'er,einharunlg ausgearbeitet. 

Eine weitere Gl"uppe von Anderungen be
schäftigt slich mit Maßnahmen im Zusammen
hang mit dem Aufbau' der Verwahmng. Die V,er
ankerUll!g des d'Hondtschen Systems bei d,er Er
mittlung der Zah[dervon den einzelnen ent
sendeberechti,gten Stellen zu nominierenden Ver
sicherungsvertreter ist in diesem Rahmen zu 
erwä.hnen. 

1m Bereich der Krankenversicherung sind Maß
nahmen vorgesehen, um die unterschiedliche Ge
barungsentWlicklung bei den einzelnen Kranken
versicherungsträgern ,auszugleichen. Darüber hin
aus wird der Beitrag des Bundes zum Aus
gleichsfonds der Krankenversicherungsträger für 
ein J a,hr sistiert. 

Zur Verbesserung der finanlJieHen Situation 
der Pensionsversicherungsinld überweisungen der 
Pensiollsversicherungsanstalt ,der Angestellten, 
der Allgemeinen Unfallversicherungs anstalt und 
der Krankenversicherungsträger an den Aus
gleichsfontds der Pensionsversicherungsträger vor
gesehen. 

Der Entwurf enthält in den Art. IX und XI 
auch Knderungen der vom Nationalrat am 
11. Oktober 1978 beschlossenen Sozia.!versiche
rungsgesetze der Selbständigen, nämlich des 
GSVG und ldesBSVG. Es sind dies die im 
Zuge einer Neukodifikation 'aus dem GSPVG 
und GSKVG 1971 ein'erseits und dem B-PVG 
und B-KVG landerers.eits hervorgegangenen 
KoompiJationen, .die vom IBundesministel"ium ,für 

. soziale Verwaltung in technischer H~nsicht erst
,mals vollst:indig mit Hilfe 'der rauf Grund 'der 
32. Novelle zum ASVG eingerichteten elektro-

nischen Datenver,arbeitung ersteHt worden sinl 
Die nunmehr vo,rgesehenenKntcl'erungen er
wiesen sich als notwendig, um den in vielen 
Bereichen bestehenden Gleichklang zwischen dem 
ASVG und den Sozialversidl!erungsgesetzen der 
Selbständig,en auch nach dem Inkrafttreten der 
33. Novelle zum ASVG am 1. Jänner 1979 
aufrechtzuerhalten. Bei dieser Gelegenheit sei dar
auf hingewiesen, daß beabsichtigt ist, die elek
tronische Rechtsdokumemation schrittweise auf 
sämtliche Sozi·a.!versicherungsvorschriften ein
schließlich des ASVG auszudehnen. Hirebei ist 
neben dem Einsatz in der Leg<istik auch die Spei
cherung aller sonstigen rechtlich _ bedeutsamen 
Materialien einschließlich der Judikatur vorge
sehen. Um ein klagloses Funktionieren dieser 
Einrichtung, die gemäß § 31 Abs. 8 ASVG auch 
für Zwecke der gesetzgebenden Körperschaften 
des Bundes heranzuzi,ehen ist, sicherzustellen, 
wird esaUerdings erJOriderlich sein, beim Bun
desministerium für soziale Verwaltung sowohl 
die organisatorisch,en als auch die personellen 
V,o,raussetzungen z,uschaffen; denn insbesondere 
in personeller Hinsicht wird gegenwärtig weit
gehend improv,isiert; indem anderweitig beschäf
tigte Bedienstete neben ihrer sonstigen Beschäf
tigung für cLieses Projekt eingesetzt wurden. Die 
dadurch hewirkte überneanspruchung des Per
sonals und die fast ständigeüberstundenleistung 
können jedoch auf Dauer nicht verantwortet 
werden. Die nunmehr gemachten Erfahrungen 
haben ergeben, daß für die diesbezüglich im 
Ra'hmen der -Legistik in Aussicht genomm.ene 
Organisat,ionseinheit unter Beachtung des Grund
sa;tzes der äußersten Sparsamkeit eine Besetzung 
mit drei Pers.onen, je eine der Verwendungs
gruppen B, C unld D, ausreichen wird. 

Schließlich enthält der Entwurf noch eine An
z2;hl vo.~. redaktionelleIl' Knderungen bzw. Kor
rekturen einzelner Bestimmungen aus der 32. No
velle zum i\SVG. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung 
der Regelungen gtr'ündet sich auf den Kompetenz
tatbestand "Soz.ialversicherungswesen" des Art. 10 
Abs. 1 Z. 11 B-VG. 

Im einzelnen ist zu den Entwurfslbestimmun
gen folgerideszu hemerken: 

Zu Art. I Z. 1 -Ht. a, bund d, Z. 4 lit •. c und 
g, Z. 5 lit. b, Z. 6, Z. 12,Z. 15, Z. 16, Z. 26 
und Art. III Z. 2 und 4 und Art. V Z. 10 
(§§ 2 Abs. 2 Z. 2, 3, -13· und 14, 8 Abs. 1 
Z. 3 lit. b, 8 Abs •. 4. und 5,10 Abs. 2, 12 
Abs. 6, 19 Abs. 1, 24 Abs. 1 Z. 2, 28 Z. 2, 
72,181 Abs.l und 3, 192 und 420): 

Durch das im Oktolber 1978 vom Nationalrat 
und Bundesra:t verabschiedete Bauern-Sozialver
sicherungsgesetz ,wurden auch die Bestimmungen 
des ASVG,soweit sie das Versicherungs- und 
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Beitragswesen der bäuerlichen Unfallversicherung 
betreffen, in ·dieses Gesetz übernommen. Es ist 
daher notwendig, die in Frage kommenden Be
stimmungen des ASVG mit dem Witksamkeits
beg;inn des BSVG, ,dem 1. Jänner 1979,' ent
sprechend anzupassen. 

Zu Art. I Z. 1lit. c(§ 2 Abs. 2 Z. 4): 

Die Knderung dient lediglich der Anpassung 
dieser Besoimmung an ,die Terminologie des 
Arheitslosenversicht;:rungsgesetzes. 

Zu Art. I Z: 2, 3 lit. h, 5,lit. a, 7 lit. a, 17 lit. a, 
20, 21, 22 und Art. 11 Z. 4 (§§ '3 Abs. 2 
lit. e, 4 Abs; 1, Z. 9, 10 Abs. 1, 14 Abs. 1 
Z. 4, 30 Abs:' 3, 3.5 Abs. 2, 44 Abs; 1, Z. 2, 
51 Abs. 1 und 4 und 130 Abs.1): " 

sequenterweise auch auf Entwicklungshelfer, (Ex-
perten) ausgedelhnt werden. ' 

Zu Art. I Z. 3 lit. a (§ 4 Abs. 1 Z. 5): 

,Die V'o.rgeschlagene .Änderung Idient lediglich 
der Beseitigung eines Redaktionsversehens der 
32. Novdle zum ASVG. 

Zu Art. I Z. 4 lit. a, 6, 10, 23, 33 Iit. b, 37, 
Art. II Z. 2 lit. b, Art. IV Z. 2 lit. b (§§ 8 
Abs. 1, Z. 1 lit. c, 12 Abs. 6, 17 Abs. 4 lit. cl, 
56 a Abs. 1, 78 Abs. 6, 89 a, 121 Abs. 4 Z. 6 
und 227 Z. 7 und 8): 

Gemäß Art. V, des Bundesgesetzes BGBL 
Nr. 150/1978~st das wiederverlautbarte Bundes
ges·etz, womit Bestimmungen über das Wehr
wesen erlassen wer,den, als "Wehrgesetz 1978" 
zu bezeichnen. Die Zitierungen soHen Ida,her ent
sprechend .angepaßt werden. 

N lch der derzeitigen Rechtslag~ [st ,die'Ver
sicherungspflicht der Entwicklungshelfer im Ein
zelfa,ll von der'Beurtei.lung der Frage abhängig, 
ob der Entwiick.hingshelfer als I;>ienstnehrp.et im Zu Art. I Z. 4 lit. b, e, fund h (§ 8 Abs. 1 Z. 3 
Sinne des §, 4 A,bs., 2 ASVG 'an'zusehen, ist, lit. a; Abs. 2 lit. e, Abs. 3 und 6): 

dessen Dienstgeber ·denSiuZ in österreich hat Ergänzend 'zu der mit der 25. NoveUelZUlm 
und der iris Ausland entsendet wind. Dabei ist' GSPVG, BGBt Nr. 619/1977,erfo:1gten Einbe
die , V ers.ich~i::ungspflicht hur Idan ll ~u ;bejahen, ziehunlg der igeschäftsführenlden Ges.ellschafuer 
wenn aUch während der Dauer des AuslandS-einer Gesellschaft mit beschränkter Ha,ftung im 
aufenthaltes ein Verhältnis persÖnlicher und die Pensions'VersicheruDig soU :der langeführte Per
Wiirtschafdicher Ablhängigkeit unq, ein Entgdt- sonenkre1is 'in die Unlfallversichening nach dem 
,anspruch ,gegenüiber ,der i!UHind,ischeri"en'ts,enden- Allgemeinen SOIzi,alversicherungsgesetz .eiDibezogen 
den Organisamon gegehen, ist. . d ' wer en. 

Um künftig keine, Zweifel :an dcr Vollver-
, nie AUlfzlinlung jener 'Personenkreise, ,die he-

sicherung der von einer Entwicklungshilfeorgarii-, reits vor Einführung der Unrfallvel1sicherung der 
sation ins Ausland 'entsendeten Entwicklungs-

Schüler unld Stuldenten Verslicherungsschut'Z (als 
he,J,fer (Experten) aufkommen zU lassen, sollen ch VoH- oder Teilversicherte) Igenoss·en, der si' 
die EntwkklungSlhelfer (Exp,ert~n) dndie Voll- 'd ch f cl, B ch· Seh 'I unter an erem au au' en esuemer, u e 
versicherung n;ach dem Allgemeinen SOZlialver- hez'OIg, .erscheint nicht V'O,llständirg. S'o .gab und 
sicherungsgesetz einbezogen werden und ,aus- g.ihtes voll'Versicherite Rehaibilitanlden {§ 4 Albs. 1 
drücklich in den Katalog jener Personen' auf- 'Z. 8 ASVG), die Zum, Zwecke der Aushil\dung 
genommen weI"lden, die gemäß § 3 Abs. 2 ASVG 'für einen neuen Beruf (§ 198 <Albs. 2 Z. 1 ~VG) 
als im Inland beschäftigt gelten. Bei den ge-eine Schule im Sinne \des § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. h 
nannten Entwicklungshilfeorganisationen m~ß es ASVG besuchen. Auch ,eine Konkur,renz zw,ischen 
sich gemäß § lAbs. 2 des EntW'icklungshilfe- § 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c und ,§ 8 Albs. 1 Z. 3 J,it. h 

'gesetz,es, BGBl. Nr. 474/1974, um österr,eich,i- ASVG erscheint möglich. Aus den lanJgeführten 
sche Vereine, Stiftungen sowie Einrichtungen der Gründen soH § 8 Abs. 6 ASVG im vorg,eschlage
gesetzlich anerkannten Kirchen und Religions- nen Sinn errgänzt werden. 
gesdlschaften handeln, die in österreich Rechts
persönlichkeit besitzen; diesen Entwicklungshilfe
organisationen sind Gebietskörperschaften, son
stige öffentlich-rechtliche Körperschaften sowie 
Untemehmen, die ihren Sitz in österreich haben, 
gleichzuhalten, soweit süe Eritwlicklungshilfe lei-
steno 

,In: ,diesem Zusammenhang sind '~lUch Bestim
mungen Ülber Beginn und Ende der Pflichtver
sicherung, Ülber die Versicherungszugehörigkeit 
(Pensionsversicherung der Angestellten), über die 
Zuständigkeit sowie über die Beitrag&bemessung 
erfol'derlich:Die Sonderregelung des § 1~0 ASVG, 
die an § 3 Abs. 2 ASVG anknüpft, soll kon-

Durch die vorgeschlagene Engänzung des § 8 
Abs. 2 :durch eine 1it. e soll die Teilversicherung 
,~n ,der UnfaHversicherun.g .g,emäß § 8 A'bs. 1 Z. 3 
Lit. <a rauf jene zu Geschäftsführern hesltelken 
Gesellschafter einer GmbHein,geschränktwer
den, IcLie ill~cht belöeits tals Dj,enstnehmer :der Voll
versicherung 11Iach dem ASVG untediegen. 
AIl'dernfiHs wÜ'I"Ide ,auf Grund 'e~n u,nd derselben 
Tätigke1t dne Doppelversicherun<g in der Unfall
versicherungei'nitreten. 

Die Knderurug im § 8 .A:bs. 3 ASVGdient 
ledilglich ,der Beseitigurugeines Redaktionsver
sehens der 32. Novelle ,zum ASViG. 
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Zu Art. I Z. 4 lit.d, 16 fit. e, 20 und 28 lit. ~ 
(§§ 8 Abs. 1 Z. 3 lit. c,28 Z. 2, 35 Abs. 2 und 74 
Abs. 3 Z. 2): 

Zu Art.l Z. 7 lit. b (§ 14 Abs.1 Z. 6):' 

" Nach der ,derzeioigen Rechtslruge siriid,die ,ge
, mäß § 4 Abs. 1 Z. 8 ASVG pflichtvers.icherten Per-, 

Die P.ehsions'versicherungsansta!t :der Arbe~ter sonen Uill1aJbhängig dJavon"aus welcher Pensions
un:d die Allgemeine. UnfarlversicherulllgS'anstalt versicherurug berufliche ,Maßnahmen .der' Reh~
haben 'damutt hi,ngewiesen, daß 'Zurzeit die ,in hilitlation 'gew~hl1t wenden und zu welchem Beruf 
vorwiegend 'der Reha'bilitation dienenden Kr.an~ der Rehabi1itmd ausgebildet wird, der' IJensions
kelllanstalten ,der Pensionsvers:icherungsträger vers,idlerung Ider AI'beiter zugehörig {vergleiche 
unter:g,ebrachten Patienten auf <Grund der mit Er!.aß des Bundesriürusteriums für. soziale Ver
einer solchen Unterbringung verbun,denen ar- waltung ,vom 20.'F'eber 1969, Z1.20.05!1/2-o6~1/69}. 
bej,tstlherapeutismen MiaßnlaJhmen :gemäß § 8, Diese genereil1eZugehöri~gkei:t zur I'ensionsv,er
Abs: 1 Z. 3.Jit. c ASVG UoIl!fraHvers.imert gehahen s,!cherulllg der Arbeiter ,ersmeint jedom 'insbeson
(als Teilnehmer an UmschuIunlgs- ibZiw. Nr.im~ derean jenen Fällen sachlichnimtbegründet, in 
sch'ulungs- oder sonstigen beruflichen Ausbil~ denen ,der Reha!bihtand aitf Grund seines vorher 
,dungslehr;gängen :~ines' 'SozialverS'im'erungsträ- .ausg.eÜ:bte,n Besmäftigungsv,erh~ltniss~s in ,der
gers) wenden. , .' . '. P:ensionsversimerunrg der, AngesteHten versichert 

Im Hinblick rauf Idie FO;rt~t~iddung ullid die w,ar. Durch die vongesehene '~infügung einer Z. 6 
damit vetibundene piMer·enrz1erungoder Rehabili-im § ,14 Albs. 1 ASVG soll k,hrgoes,iellt werden, 
tatJionsmetihOiden wjrd ruam Meinung der be~den . daßin!diesen:Fällen die Zugehörigkeit zur Pen
Anstalten eine Aibgrenzung Ider in Rede stehen- sion's:vers'icherung der AngesoeIlten' aUifrechterhal
den,P,ersonen von j~l1!en P<alliemen, die im Rah" 'ten ihI.eib"t. Iri ~Uen anderen Fällen 5'0'11 'die Gene
men des Therapiehertr~'elhes Täbigkeiten verrich- ralklausel beZJügliich ,.der Zuständigkeit der Pen
ten, die nicht ohne wei·teresals heruflidle Schu-si'o'n'syetsicherung~~r"Arbeiter gemäß § 13 ASVG 
lurugsmaßnaihmen yersta'nden werden, können, zum T;rag,en~ommen. ' ~ 
immer schwieriger; ,andererseits besteht rvam den '.' 

• :L'; 

Feststellu~gen Ider ~ensioOnsversimerungsanstalt' Zu A~t. I Z.15 (§15 Abs.2 Z. 1): 
der ArbeIter 'aum bel solchen anderen Formen . ' ' ...., '. 
der Thel"api,e (z. B: .Bewegungst1herapie) ein Ver-' Die Arud~rurug derZi'~i:erung:im § 15 Abs. 2 
sicherungslbedürfll'is. , Z. 1 ASVG. tl'äigt ledig!.im ,der g~ltenden Remts-

tDurm die vorliegende Ergänzung des '§ 8 . lage" Red1nung. " , 
Albs. 1 Z. 3 lit. c ASVG wir,ddendJar.gestel11:en . " ': 
überleg1.l<1lJgeninsofern entspl"ochen, als P.erso- : Zjl Art. IZ.'9 (§l6Abs, 3 und 6): 
nen, ,die in einer Eion:rimtung untergebracht sind, , '" 
die ,der med:rzinismen R,eha:bilitaeioon OIder Ge- Die Sdbstvers:icherung schließt autt Grund die-
sun.dheitsvmsorge !dient, in die Unfallversiche- ser Gesetze~bestimmungen bei Personen, die 
rung einhewgen wel1den. ruachdem ASV<G oder nam d.em B-KUVG in 

der Krankenvers:imerung pfl.ichtversimel"t waren 
Illlf'oEge der Einbeziehung ,der ,in ,einer Ein- oder für Idie eine Ansprumsbel'emtigurug in einer 

richtung, die der medi:binismen Rehabilita'tion . solmen Kra,nkenversicherung bestand, zeitlich 
oder Gesunrdheitsvoirsonge :dient, unterrgebramten unmittelibar ,an .das Erildeder vorangegangenen 
Personen. in den Unfallversimerungssmutz he- PflimtverSlimerung bz'W. Anspruchsheremtigung 
darf es einter Ergän~ungaum Ides § 74 Abs. 3 'a:n,:wenn ,der AntrXJg ,auf Selbstversicherung inner
Z.1 Ai9VGin .der Rimtung, daß der Trä.ger der hi1b' ~on sech,s Women ruamdem Ende der 
Einrimtung, ,in Ider di,e' Unterbrirugunger.folgt, Pflimt'yersimerunrg .bzw..Atnsprumsberemuigun,g, 
die BeitdiJge zur Gänze zu tragen hat. gestellt witid. Voraussetzung für .das lückenlose 

Hirnsimtl'ich Ider in Rede, stehenden Pers'Onen
gruppe soH auch eine Ef'gäJnzung ,des § 35, Abs. 2 
ASVG vorgenommen werden. 

Die Sozialversich'erung,~anstalt der B,auern hat 
im Zuge des Segutach,tungsverfahrens darauf 
aufmerksam &emacht, daß Id1ie ,im 'Entwurf ur
sprünglich vorgesmlagene Fassung ünsofern zu 
eng ,is:t, ,als Maßnahmen der medLZiinischen Reha
bilitae]ort oder der Gesundhe~tsv,orsorge, aum ,Dn 
Ein'r.ichtunlgen (i,er Sozialversicherüngsanstak 'der 
Bauelln 'und der Sozialversid1erungsanst'ak· der 
,gewerblimen W,irtsmaft als Pensionsversime
rungsträ.ger 'durchgeführt werden. In· diesem 
Zus<1ImmenhangWiar auch § 28 Z. 2 ASVG ent-
sprechend zu ergäntzen. ". ' 

Ansd1'1ießen ,der Selbstversicherung 'an die vonan
gegarugene Kl'!ankenVelCsimerung ist ;vIso, :daß die 
betreffende Person eneweder selbst nach einem der 
beirden zitierten iBunides.gese~e in Jer Kranken
versicherung' pflichtversichert 'War oder, d;aß fü,r 
sie eine' Anspruchshel'!emtigungin ei,ner solchen 
Krankenversimerimg,d. h. in einer pfl1ch,t
versicherung. nam dem iASVG 'Older B-KUVG, 
bestanden hat. Wenn hängegren ein SeIbstver
simertoer gestorben ist und nun die Hinteribliehe
'nen, die hei seinen L.ebzeiten 'als A:ngehörige gal
ten, '&is' Remt lauf Sdb!>tversichen1lllg g,eltend 
mamen, so' schließt~hl'e Se!ibstversimerung zeit
lich' inid1t :u:nmitte1bar an .das Enrde der vorang~
gangenen ·Selbstversim.erungdes Verstorbenen an, 
da' das Gesetz dies nimt vO'rsieht;die Selbstver-
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sicherung der Hinterbliebenell beginnt V'iel'mehr 
erst mit dem auf die Antragstellung folgen,den 
Tag. Die ununterbrochene Kontinuität der Ver
sich~rung wäre nur damn ß,ewaJhflt, wenn. die 
HinteI'bliebenen eines Selbstversicher.ten noch am 
Todesllag des Versicherten -einen Antralg auf 
Sdbstversicherung ste1.len. Gemäß § 124 Albs. 1 
ASVG ,ist die Leistungspflichtaus der .Selbstver
s.ich·erung a:Ugemein v'Ün Id·er· Erfüllun'g einer 
Wartezeit von drei bzw. sechs 'Monaten unmittel" 
bar V'Or Ei,n'trittldes VersicherungsftaUes abhängig. 
Jede auch noch SIO kurze Un'terbrechung der 
VerS'icherun,gslJeit bewirkt, Idaßdie Wartezeit 
von 'drei bezw. sechs MOnlaten neu erfüLlt werden 
muß ~wenn n,icht gemäß § 124 Albs. 2 ASVG 
das Erfofldernis der ErflÜllung Ider Wan.ezeit ent
fällt). b.ieim § 121 Abs.4 Z. 7 ASVG vorge
sehene Anr,echn ung v'Ün VeI'sicherungS'Zeiten des 
fI'ü1heren Versicherten 'auf die Wartezeit kärrne in 
Fällen der geschi'lderten Art pra;ktisch niem,als 
zum Traigen, weil auf die Wartezeit nach § 124 
Albs.' 1 ASVG jeden;f,itls nur die unmittelbar 
vor Eintr,itt ,des VersicherUJng~falles zurü&geleg
ten, zusimmenhängeniden Versicherungszeiten 
anzurechnen si'nd; 

Gegenüber der R·echtslage vor der 32. Novelle 
bedeutet 'dies eine SChlech,terstellung der Hinter
bliebenen von Se.llbstversich'erten, da: 'gemäß § 16 
Abs. 5 ASVG (in Verlbi11ldung mit Aibs. 4) 1U 
der früheren Fass'ungdie Kr3!nkenviersicherung· 
eines Hinteribliebenen eines Weiterversicherten 
urrmillteLbar ·a.n das Ende ider vorangeganßenen 
Kmnke:nrvers'ich,erung tansch1öß. 

Unbefriedige:nrd ist ,auch Idie im 'derzeit gel
teruden § 16AJbs. 3 ASVG entha'ltene E~nschrän-. 
kung auf Versicherungszeiten nach dem ASVG 
unJd nach ,dem B-KUVG. Dies bedeutet, ,daß dann, 
wenn V'Orher ~. B. auf Grund des Bezuges eiiver 
Geldleistung aus der Arbeitslosenversicherung 
eine Kranken,versicherung gemäß ,dem Arbeits
losemersicherungsgeseoz bestanden haot, ,eine 
nach dem Erude des Gel1dlleistungsbezuog,es pean-. 
tralgte Sel:bstv.ersicherung ,gleichfalls nicht ~!ebil~ch 
unmittelbar ,an .d:as Enlde ,der vora11rge~angenen 
Krankenversicherung anschließt. Auch ·~n einem 
solchen Fall ergeben sich ,die gleichen Nachteile 
für .den Ver~icherlle:n im Zusa.mmeril1an'g mit 
dem Enfordemis ·der Erfüllung d,er Wartezeit 
n1ach § 124 Arbs .. l ASVG. Der Gesetzge!ber woIhe 
offenbar mit der Einschränkung ,auf ,das ASVG 
unld ,das B-KUVG darauf Bedacht nehmen,dJaß 
der 7lweite Satz des § 16 :A!bs. 3 fÜr Per~onen, 
die aus ieiner Kr3!n.kenversichemng ,nach dem 
GSKVG 1971 oder nach dem B-KVG aUSJgeschie~ 
den sind, eine SOn/derregeluug vorsieht. Dabei 
wurde 'aJberaußer' acht IgeLassen, 'daß es .auch .eine 
n:ach anderen 'Bundesgesetzen {Arbeitslosenver
sicherunJgS!gesetz, Kriegsopferverrol'lgungsgesetz, 
Heeresv'erso11gungsgesetz u. a. m.) geregelte ~ran
kenversicherung .gilbt unld ,daß hezürg.lich dieser 

Krankenversicherungen eine 'derartige Einschrän
kung nicht sach;~ich 'begründet erscheint. :Ln der 
nunmehr vOl1gesch:Iagenen Neurfassungrdes § 16 
Abs. 3 ASVG wlfld 'aus dieser.Erwägunog im ersten 
Satz .die KI1ankenvers'icherung naCh dem GSVG 
oder. BSVG ausdrüc1dich ausrgenommen, wäh
rend a,nsonsten ,n.ach j.edergesetilichen I(,ranken
versicherung (sowohl Pf1ichtv~rsicherung. als 
,auCi~ freiwiHige Versicherung) .die SelhstVersiche
rung unmittelbar an das Ende der vorangegan
genen Versiche,rung bzw. AnspruchsberechtirgUng 
anschließen son, wenn der ,A,ntragauf SeIbstver
s'icherunginnerhalb VOll '~cchs Wochen gesteHt 
wit1d. 

Durch ·die 32. No'Velle ZUim ASVG wurde mit 
W':irkung,ab 1. Jänner 1977 im § 16 Abs. 6 ASVG 
besümmt, ,dJaßd.ieSe1bs,tversicherung hei Austritt 
mit dem Ende .des Kalendermona'tes, :bei Bei
tralgspückscand m'~t Idem Enide Ides 'Zlweiteri Kalen
dermonates, für den ,ein iBeitragsr:ückstanidhesteht, 
frühestens aber mit Ahlauf von 24ai1.feinand·er
folg~nJden Kalenidermonaten !n1ach Antrag~teHung 
endet. Die MindestJdauer von 24 ·auferirmrider
folgenden Kalenrdermonaten ist Ibei Vorliegen 
der im Gesetz angeführten iAusnahmegründe 
nicht zu~ückzulegen. 

'Nach Berichten ,der KrankenversiCherungsträger 
wirkt sich die 24monauDge WartefI'lst in ,der 
Praxis ll'achteri\i'g laus. In immer mehr Fällen 
müßten durch viele Monlate hindurch bis zum 
Ablauf von 24 .aufe~nanderfoJ.genden Kalender
monaten zum Teil aussichtslose Exekutionen ge
führt wer1den .. In diesen Fällen ,ist der Versiche
,rungsschuoz bis zum Ablauf von 24 aUlf.e~niander
folgenden Kalendermonaten gew~rleistet, ohne 
daß für ,die rückständigen Monate Beiträge ein
gehracht werden können. ZahluIigsunwi:Uige 
'Sdbstversichel"te seien 'zumeist lauch i1liquid und 
könnten auch durch Exekullironsmaßnahmennicht 
zur ,BeitrlalgslJahlung verthalten wel1den. Übe!1dj,es 
entstehe durch die erforderlich·en BinJbringungs
maßnahmen frür die Kran:kenver~icherun,gS'tr~ger 
ein beachdich·er Verwal tU11lgskostenlaufWiand, der 
bei einer Verkürzung ider Mindestversicherungs
dauer reduzierbar wäre. 

Aus den !angeführten Griinden soll § 16 in der 
Weise geändert werden, Idaß in den FäHen des 
Abs. 6 Z. 1 und 2 die Se1:bstversicherung fruhe
stens mit A:bh:uf von sechs Mou,a'ten .aib dem 
Beginn der Sdbstver9icherunlg enldet. Damit wäre 
das Ausscheiden aus der Versicherung wegen 
Zahlungsve,rzug wesentlich früher möglich und 
auch ,d~e weitere Iimnspruc1maJhme V'on Leistun
gen hei ernem Beftragsirückstand V'On längstens 
sechs Monlatenunterbun.den. Um ,in diesen Fällen 
Spekulation,en bezüg.1ich des Be1tr.ittes zur 
Selbstversicherung entgegenz;uwirken, soll ein 
neuerlicher Antrog auf Sdbswersicheru11lg erst 
nach· Ablauf von weiter,en sechs Monaten ge
steHt werden können. 
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Zu Art. I Z. 11, 14, 30, 31, 32 und 33 lit. a und 
Art. IV Z.·1 lit. bund Z. 3, Art. VII, XX Abs. 3 
(§§ 18, 20 Abs. 3, 76 a Abs. 1, 76 b Abs. 3, 77 
Abs. 2, 78 Abs. 3, 225 Abs. 1 Z. 3, 234 Abs. 1 
Z. 11): 

Zeiten, die in Zusammenhang mit der K,inder
er:z,ielhung geb1'lacht we1'lden können, fanden be
reits mit dem Wirb31mwerden des ASVG in der 
Soz'ialversicherung BerucksichtiJgul1lg. Danach gal
ten Zeiten ,des Woche:ngddbezuges bzw. ~b der 
9. Novelle zum ASVG, BGB!. Nr. 13/1962, ab 
1. J;inner 1962 auch Zei,ten eines Urlaubes gegen 
Entfall/des ArheitsentJgeltes~m Sinne des iMutter
schut2;gesetzes als neutrale Monate. Mtt dem 
PenSlionsanpassungsgesetz 1965, ,BGB!. Nr. 96/ 
1965, wurde w,eitengehel1ld normiert, ,dlaßdie 
Zeiten, während derer eine Versicherte Wochen
gel'dbezog oder w~rend <der,er dieser Anspruch 
ruhte, tu dem Zwej,ge ,der ,Pensionsversich,erung, 
in ,dem die letzte vorangegangene B,eitra.gszeit 
vorl~egt, a,ls Ersatzzeiten gelten. 

In seiner';l)m 27. April 1970 vor Idem Nationa,l
ra.t aJbgegebenen Regierungserklärung hat Bun
deskanzler Dr. Bruno K r e ,i s k y unter al1lderem 
die "UiI1fW'a'Ibdlung hisher neutraler Zeiten 
(K1'Iankheit, Alrbeits10sigkeit, Mutterschalftskarenz
urlaub)~n Ers<litlzzeiten" al1lgekü'ndigt. D,a,mit 
wurde die Beseiügung besonderer Härten infolge 
von Verminderung ,der Versicherungszeiten ange
stI'elbt. 

Dieser Anroündigung .wuMe bereits mit der 
25. Novelle zum ASVG, BGB!. Nr. 385/1970, 
Rechnung ,getr,agen. Demnach wer,d,en seit ,dem 
1. Jänner 1971 neben ,den schon bis da,hin, als 
Ersa,tzzeiten geltenden Zeiten 'des Wochengel,cl
bezuges auch.ldie Zeiten des K,arenzurla'-"bes nach 
den Vorsch,ri.ften des Mutterschutzrechtesals 
Ersatzze,iten Igewertet. In der Begrül1'duIbg der 
RegierungsvorLa.ge betreff,end die 25. Novelle 
ZUl111 ASVG W;il1d diesbezüglich (157 der Bei
lagen zu ,den s'tenographischen Protoko;!;!en des 
Nation,alrates, XII. GP) :follgen1des ausgefüJhrt: 

,,Auch erscheint es angebracht, einer von den 
Inter,essenv,ertretungen der Dienstnehmer ge
brachten Anregung daJhin gehend Rechnun'g zu 
tragen, ,daß über die schon ;derzeit als Ers!atz
zeiten g,el,tenden Zeiten ,des Wochenge1>dbezuges 
hinaus auch die Zeiten des KarenzurIaubes m.ch 
.den Vorschriften ,des Mu~terschutzrechtes. als 
Ersatzzeiten g6Wer,tet wenden. 

Nach der Wertung ,des W ochengeldlbezuges a'ls 
Ersatzzeit stellt ,dieser Vorschlag eine notwendige 
Ergänzung dar, um j,ene weiMichen Dienstneh
mer, ,die sich entschließen, ihre Berufstätigkeit 
zu unterbrechen, um sich 'nach .der Entib.i:ndung 
ein J ahrj.;mgder Pflege i~res Kindes zu Wli'dmen, 
keinen Nachteil in <ihren so~ialversicherungsrecht
lichen Anwartschaiften erleiden zu 'lassen. 

Um die mit dieser Leistungs:y,erbesserung ver
bundenen Mehraufwel1ldungen in der Pens,ions-

versicherung mit den fina:n~iellen Mög:lichikei,ten 
des Bundes unrd der Pens,ionsversicherungsträger 
in Einklang zu brill1gen, sollen von der Umwand
lun!gin Ersatzzeiten nur jene Ibisher a:ls neutral 
geltenden Zeiten Ides Karenzurluubes, Ides Be
zuges von Geldleistungen 'aus Ider Arbeitslosen
versicherung unld des Krankengeld'bezuges (der 
Ansualtspflelge) erFaßt wel1den, die nach dem 
31. Dezember 1970 liegen. Da:durch weruen $lich 
am ,Begin'n nur geringfügige Mehraufwen'dungen 
el'geben, ,die erst im Laufe der J amre ,langsam 
anstei'gen werden." 

Die 29. Novel1e zum 'ASVG, BOB!. Nr. 31/ 
1973, hat eine Iweitere Vel'besserung 'des§ 227 
Z. 4 ASVG gebl'acht. <Danach wil'd jeder Frau, 
die v,on einem lebeilidgebor,enen Kind entbunden 
wit'd, ein Versicherungsja,hr im Anschluß an die 
Entbindung angerechn,et. 

Dem nericht ,des ~usschusses ,für sozi,a,le Ver
Wla1tung (5708 ,d. B., XIII. GP) 'i&t IdiesbezlÜlglich 
folgendes zu entnehmen: . 

"Entsprechend ,dem aus der Gesetzgebung der 
letzten Jahre erkennbaren Bemühen, ,den s02::ja,l
rechtlichen Schutz der Mutter wmer stärker 
auszubauen, erscheint es cichtig, jeder Frau, die 
von einem 'lebenldg,eborenen K,ind entbunden 
wil1d, ein Vers,icherungsjaihr im Anschluß an die 
Entbindung anzurechnen. Einz:ige VOl'aussetzung 
,für Iden Erwerb ,dies·es Versicherungsja1hres soll 
sein, daß irgendwa,nn VOr der EntJbindung oder 
il'gendwann nlach Ider En;t'bindungeine andere 
Versicherung~zeit (Beitrags~ oder Ersatzzeit) vor
liegt.Entsprechen/cl der Regelung in Ider gelten
den Fassung des § 227 Z. 4 kommen hiebei nur 
solche Entbindungen ,in ,B,etracht, ,die frühestens 
am 1. Jänner 1971 statogefunden haben." 

Scit!her wurde meht'fach die Forderung er
hoben, auch älteren Müttern ,die MÖig.Jichkek zu 
verschaffen, Idie Zeiten, die sie ihren vor dem 
1. Jänner 1971 zur Welt ,gebrachten IGn'dern 
gewidmet haben, in ;der Pensio1fiSv,ersicllerul1lg zu 
berücksichtigen. Dieser Fot1demng wunde zum 
Teil durch den mit der 32. Novelle zum ASVG, 
BOB!. Nr. 704/1976, eingeführtennach,trä,gLichen 
Eink<auf von, VersicheruOlgszeiten entsprochen. 
Diese Form Ides nachträgl'ichen Erwe1'1bes kann 
jedoch aus mann)i'gfadlen Grümd'en die vor 1956 
liegenden Zeiten nicht berücksichtigen. Für jene 
Fr,auen, die ihre Kinder unter den oft schwiel'i
gen BecJ)ingunlgen der Kriegs- un'd Nachkrit'lgszeit 
aulfgezogenhaben und die sich jetzt dem Pensions
a.rufa:llsalter nähern, soll nunmehr ,eine his' zum 
1. Jänner 1939 zurückreicherucle und nur auf 
Zeiten der Ki:nJdererziehung ,beschränkte Sonder
form dieses nachträgJ:ichen Einkaufes gesch.affen 
'wer'den. " 

Art. VII der Regierungsvorlage über den ,nach
trägLichen. Einkauf von Versicherungszeiten für 
Zeiten der Kinde,rerziehung (-pflege) und Art. VII 
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,der 32. Novelle zum ASVG über den n;achträ,g
lichen Einkauf von Vers.icherungs.ze~ten stehen 
nurdaaurchvm Zusaimmenhang, daß Regelungen 
,des Art. VIIider 32. Novelle zum ASVG aüf den 
nachtriigl:ichen Einkauf von VersiCt1:erungszeiten 
für Zeiten ,der :K!i:ndererziehung (-pflege) anzu
wenden sind. Es handelt sich um zw,ei vonej.n~ 
ander unabh:ingioge Einkaufsarten, für .die auch 
eine gesonderte Antr,agsteJlung erfonderlich ist. 

Der Einkauf fürZe,~ten der Kindererziehurug 
soH s'ich somit .auf Zeiten ;dieser Art beschränken, 
der Einkauf <tl,lach Art. VII der 32. Novelle die 
;ges.amten, nicht mit V.ersicherungszei·ten belegten 
Zeiten zwischen 1955 unld 1977, also 'auch Zeiten 
der Ki!1ldererziehung umJassen. 

nie .im versendeten Entwurf vorgesehen ge
wesene Ämderurug des Art. VII Abs. 2 der 32. No
vel.1e zum ASVG erscheint Idaher entbehrlich. 
Diese Regelung, wonach Zeiten, die bei fruher.em 
Inkrafttretoo .d~s § 18 zur Se1b~uversicherung 
,berechtilgJt hätten, nicht mehr im Wege ,des :der
zeit möglichen "normaIen" nach·trälgEchen Ein
kaufs von Pensionwer~icherungsze~ten erworben 
wenden können, hätte überdies nicht beabsichtigte 
Kconsequenz·en zUJr Folge gehabt. Einerseits hätten 
nicht einkaufbare Lücken entstehen können, weil 
,der Bi.nka'lVf für Zeiten der K:indereriiehung nur 
für maximal 36 Monate zulässig ,ist, Ait. VII 
Abs. 2. der 32. NoveI.le ,zum ASVG jedoch 
gegebenemf.alls einen größeren Zeitraumumfaßt. 
Schließlich ,hätte diese Regelung zur Folge 
gehaJbt, ·daß ein Einkauf n,ach Art. VII der 
32. Novene zum ASVG ohne Zeiten ider Kinder
erziehung getä.t:~gt werden könnte, auch wenn 
der Einkauf für Zeiten der Ki:ndererziehung 
n5cht in Anspruch 'genommen wird. Dies hätte 
das Pl'in'zip, .daß durch Iden Einkaufsämdiche 
Versiche.rungslücken vm Zeitraum von 1956 bis 
1976 geschlossen w,enden sollen,durchbroche·n. 

Aus ,den angeführten Gründen soll'idiese Ande
:run'g des Art. VII Abs. 2 der' 32. Novelle zum 
ASVG unterbleiben. nurch Id'ie AnderU<ng des 
Art. VII Abs. 12 der 32. Novelle zum ASVG 
sdllen lediglich aus dieser Bestwmung jene Zeiten 
hel1ausgelöst wel1den, für die ;auch die Berechti
gun:g~um Einkauf nach ,dem gegenständlichen 
Entwurf lbesteht.Bereitseirugekaufte Versiche
runlgSIZetten, für .die 'auch idie Berechtigung zum 
nachträ.glichen Einkauf von Versicherungszeiten 
für Zeiten: der :K!i,ruder.erziehufilg .( ~pflege) best;eh t, 
sollen 'daher ·n:ichtden zweijä.hr~gen Pen·s·ionsauf
schub im Sinne id,ieses Absatzes' bewirken. Damit 
wird 'auch der Gleichlklang mit Art. VI[ Ahs. 1 
Z. 6 des Entwurfes hergestellt. 

Die im Art. VII ;Albs. 2 ·der Regierunlgsvorlage 
enthaltene B,estimmung sieht vor, daß eine der 
Voraussetzungen für den nachträghchen Einkauf, 
und ZW1,1r dieüberW:iegende Beanspruchung der 
Arbeitskraft .der Antriligstellel'in lauf Grund de:r 
Pflege und Erz:ielhung einesian g.emeinsamen 

Haushalt lebenden Kindes, jedenfaHs erfüllt ist, 
wenn w;ihrenld der ·in Betracht kommenden Zeit 
keine VerSlicherungspfli cht in ,der gesetzlichen 
Krankenversicherung bestanden hat. Diese Rechts
vermuturug erscheint .deshalh notwendig, weil es 
im Hin:blick auf ·die weit zurück1.iegenden Zeit
räume mitunter auif. Schwierigkeiten stoßen 
dÜl"fte, diesen Ta1!bestanJd, der eine der Vomus
setzungen für den nachträglichen Einkauf von 
Versicherungszeiten für Zeiten ,der IGndererzie
hung bildet, 'llIachzuweisen. 

Z'WeifeUos k,ann ,der Nicht!bestand eilller Kran
kenv.ersidlerung als Indiz dafür ,gewertet werden, 
,daß eine Frau keiner außerhäus'1ichen Beschäfti
gung nachgega:llIgen jst, wei:! .iJhre Arheitskraft 
durch die K'inderer:z:iehumg überwiegend bean
sprucht worden ,ist. 

Die Rechtsvermutung des ,Art. VII Abs. 2 der 
Regierungsvorla.ge liegt auch ~m . Interesse einer 
möglichst ,raschen Verfa.hrensaJbwicklung vor dem 
Pensionsvers~cherungsträger. Sie ist umsomehr 
begrürudet, lais durch Iden neu Igeschaffenen Ein
kauf :n1,1ch Art. VII der RegierungsvorLaige aHen 
betroffenen Frauen die Mögliichke,j,tgeboten wer
den 5011, ihre versicheru·ngsrechtliche Situation zu 
verhessern. Die Höchstzalh.l der ·aus ,diesem Titel 
einzukaufenlden Vers,icherungsmonate Wlird mit 
36 begrenzt,' wobei es 'aber nicht erfo11dedich ist, 
daß dieser Zeitraum bei der Erziehung eines 
einzilgen Kcindes 'atvfgewendet wunde. Es können 
vielmehr ,auch .anläßlich der oErz.iehung mehrer·er 
K,inlder entsprechend kürzere Zeiträume cinge
kauft we!1den, soliange die Gesa!mtzahl dieser 
Mon!ate 36 :nicht ühers,teilgt. . 

Hinsichtlich der Beitragsentrich·tung für die 
einlz'ükaufenden Zeiten soHen die Bestimmungen 
des Art. VII der 32. NoveHe zuttn ASVG zur 
Anwendung kommen. 

Für soz:iale HäntefäHe ist durch <die Regelung 
des Art. VJI ,Albs. 10 der 32. Novelle zum ASVG 
Vorsorge getroffen {Her.ahsetzung der Beiträge 
his zu einem Ibestimmten Mindestbetrrag). 

Nach dem zur Versendung geLmgten Enrwurf 
einer 33. NoveLle zum ASVG wa.rdie Regdung 
zur fre1willigen Weiterversicherung hZJW. Selbst
versicherung obzw .. · zum nachträgl,ichen ·Binkauf 
von Zerten ,der Kindererziehung '~eschlechtsneu
tral gehalten. Von' dieser Lösung wur.de im vor
liegenden Entwurf Absta,nd Igenommen. Im Zu~ 
sammerrh:ang mit ider Entschl:ießurug .des Natio~ 
naIrates vom 13. Dezember 1976 wUl"den nä.m
lich im Bund~sministerium für soziale Verwaltung 
Arbeitskreise eingesetz.t und mit der Aufg.abe 
betraut, Lösungsvorsch:läge himichtlich .. der Ober
tralgung \des partnerschaftlichen Gedankens für 
alLe Bereiche ·des Soz·ialrechtes auszuarbeiten. Die 
Übertra,gung :der Gedanken der Familien:rechts
reförm nur rauf iden Berreich des begünstigten 
Erwerbs von Zeiten der Kcindererziehung in der 
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Pen~i'OnS'versicherung hä~t,e ,dJaher einen Vorgriff 
in ,diesem Teilhereichauf die von den Arbeits
kreisen anzu~tdleniden Überlegungen bedeutet. 

Eine begünstigte Berücksichtigung der Zeiten 
der Kindererziehung soll aber auch für die Zu
kunft stattfinden, und zwar in Ider Form ,der 
frei'W.tlligen Weiterversicherung in der Pensions-

. v'ersicherung ·einerseits und einer zu ·diesem Zweck 
eirtger'idlteten Selbstversicherung ·in ider Pensions
versicherung anderseits. 

grundlage. für :diese Selb:>tversicherung is,t ent
weder - w,enn schon eine vorhengehen/de Ver
;icherung vorLiegt -:-dielBeiürag~grundlage der 
friiheren Versicherung oder - wenn' noch keine 
V,ersicherung v'Orangegangen ist ~ ein tß,etr,ag; der 
gesetzLich mQt ,dem Doppdten >des Betra'ges fest
gelegt wird, der igemäß § 44 .A'bs. 61it. b ASVG bei 
pfl,ichtversicherten ·ohne Entgelt als Arbeitsver
dienst angenommen wir.d. BeideBeitra"gsgrund
.lagen untediegen der laufenden Anpassung. 

Was die frreiwilliJge Weiterversichemng >in der Auf Grund >der Ergebnisse des 'B.eguuchtungs-
Pensi'Onsversicherung 'gemäß § 17 ASVG hzw. verfahrens wurde § 1,8 ,Albs. 4 neu gef'aßt. Das' 
die Selbstversicherung nach ,§ 18 ASVG betrifft, Recht ·auf Selbstversicherung kann danach j,eweils 
S'O s'OUen diese Versicherungen zUlgunsten Ider im his z'Ur Vollendung :des 3. ,Lebensjahresgehen,d 
§ 18 Ahs. 2 ASVG n~her hezeichneten Pers'Onen ,gemacht wet1den {di,e Pflegebedüflftigkeit kann ja 
(die leih'liche Mutter, ,d,ie Waihlmutter, >die Stief- auch .zueinem späteren Zeitpun'ktah dem 
mutter) insofern modifiziert werden, aIs >die Bei- 18. Monat nach der Gehur,t Ides Kiillides eintreten). 
tra,gsleistung durch die Halbierung Ides Beitmgs- Eingefrügt wunde im § 18 ASVG weiters ein 
satzes für alle Versicherten erleichtert wifld. neuer Abs. 5, der den Beginn Ider Selbstversiche-

Weiters soll die Mög!.ichkeit vOl'gesehen werden, run'g entsprech'end .der ,im ,§ 17 Abs. 6 ASVG 
die Beitr.agsentrichtung jeweils bis (Zur V'Ollendung über den Beginn ,der' Weiterv,ersicherungent
des 6. Lebensj'ahres Ides Kinldes ,aufzuschieben. hakenen ,Be~ümmunlg regelt. 
Während ,dias. Recht zum Beitritt zur Selbstver- Die Besümmung über Idas Ende der Selbstver
sicherung für Zeiten der K,indererziehung jeweils s.icherunlg (§ 18 Abs. 6 ASVG) wurde Joulf Grund 
bis zur Vollendung ,des 3. Lebensjahres des Kindes der Ergebnisse des Beguvachtungsverfaihrens 
geltend gemacht werden muß, w:ifld die Bei- gleichfalls neu ,gefaßt. So so1l nach der Neufas
tra>gsleis'tung erst zu einem späteren Zeitpunkt . sung .aus a,dministmtiven Gründen eine unter
fäHig. Durch den möglichen AUlfschub der Bei- monatige Beerud!igung der SeLbstversicherung ver
tragsz,ahlung wir:d ,den Familien ein größerer mieden wertden. Auf die Bestimm'Ung, wonach 
Spielroum in fi:namlJietter Hinsicht eingeräumt die Sel!bstversicherung endet, wenn Beiträge. fü.r 
urud damit ,die Entscheidung zugunsten einer mehra,ls sechs awfeinandel1fo1gende Mona,te nicht 
freiwilLigen Weiterv,ersicherung bZlW. Sdbstver- entrichtet $Iin1d, wul1de veflzichtet, weil ,driese 
sicherung für Zeiten ,der Kindererz'iehung er- Enld~gungsvorschrif.t :im W,i,derspruch zu § 225 
leichtert. ,Bei melhreren Gebunten soll die Sechs- :A:bs. 1 Z. 3 i,n der f':assun,g Ides Entwurfes stehen 
j:aJhresJrist für jedes Kind ,geSlOnidert 'gelten. würde, wonach die Beiträge zur Sdbstvers:iche-

Mit den beilden iMaßnahmen w.ird dem sozial- rung nach § 18 ASVG bZlW. der !begünstigten Wei
politischen Anliegen, daß !die wirtschalfdich terversicherung inner'hatb von sechs J ihren nach 
schwächeren Versichenten vom Erw·erb :dieser der Entbindung wirksam entrichtet werden kÖh
Zeiten rur ,die Pensionsversicherung nicht' aus nen. E!1Jd~gUlngstatbestäUlde sind nunmehr der 
finlanziellen Gflünden .ausgeschlossen werden, WegfaU ,der· Voraussetzungen, Austr,itt ;des Ver
Rechnung getl1agen.· . s.icherten und ,der Erwet1b v'On 72 lBeitragsmo-

Im ühr:igensind f'ür Idie WeiterversicheninO' I naten der SeLbs,~ers!icherung nach § 18 ASVG. 
die Bes:ü]mmungen des § 17 ASVG ~ntsprechend . Durch Idie Anderung des§ 20. Abs. 3 erster 
anzuwenden. Satz ASVGwird sichergestellt, daß den Sel!bst-

Für jene Frauen, ,die idie für eLie Weiterver- versicherten nach§ 18 ASVGeJbenso wie den 
sicherung inder Pensionsversicherung geltenden Weiterversicherten das Recht auf Höhervers,iche
Voraussetzungen ,des Aussche~dens aus ,einer mng eing,eräumt wird. 
PHichtv,er,icherung und der Zurücklegung einer 
bestimmten Vorversicherungszeit nicht erfüllen, 
wurde ei'ne Selbstversicherung ,inder ,Pens:ions
versicherung geschaff.en. Diejenige Frau, d'ie sich 
"hauptberuflich" iderErziehung eines Kindes 
widmet, willddie Zeit his zur Vollendung des 
dr,itten Lebensjahres ,des KiIlldes in Form einer 
Sebbstversicherung als Versicherungszeit erwerben 
können .. Die Höchstgrenze ,der auf diese Weise 
erwerhbar,en Versichemngszeiten liegt bei 72 M'O
naten, jedoch ,ist Idafü,r V1or;gesorg.t, :daß 'diese 
Selbstversicherurug ,durch eine n'Ormale Weiter
versicherung for.tgesetzt werden kann. Beitl1ags-

. Durch die ,in § 761a hbs. 1 ASVG neu aufge~ 
nommene Regelung soll bestimmt werden, wie 
die Be:itragsrgrunld1>a,ge für eine Weüterversiche
runtg in der Pens:jonsversicherimg ,im . Anschluß 
an die Sdbstvenicherung gemäß ~ 18 ASVGzu 
bilden ist. Danach soll die Beitra,gsgrun'dla.ge für 
die anschE,eßenlde Weiterversicherung Idie für ,die 
votihefiige ·Selbstversicherung maßgebende Bei
tr:agSigrundla,ge sein. 

Im Rahmen des§ 77 Albs. 2 ASVG wurde 
nunmehr klar:ge~td1t, daß sowohl hei der Selhst
versicherung gemäß § 18 ASVG als auch bei der 
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entsprechenden Weiterversicherung . insgesamt 
höchstens 72 Beitragsmonate zum begünstigten 
Beitragssatz .von 9,25 v. H. hzw. 12,0 v. H. 
erworben wenden können. 

Zu § 78, Abs. 3 ASVG 'Wurde im Zuge des 
Begut'achtungsverf.a.hrens vOl1g,eschlagen, eine der 
Schutzbestimmung des Sozliallvers'icherungs-Ande~ 
rungsgesetzes 1977 entsprechenlde Regelung ,in 
das Dauerrecht au.fzunehmen.· Hierzu wilJjd fol
gendes bemer~t: 

Für den: nachträglichen Ein'kawfvon Zeiten 
der Kin:dererzielhung (-pflege) ist ohnehin die 
SchutZibestimmung des Sozialve,rsicherungs-Ande
rurrpgesetzes 1977 anwendbar. 

Für die Zukunft erscheint aber eine Schutz
bestimmung nicht erfol1derJ.ich, ,weil es sich nicht 
um einen v.erzug bei der Beitrag!lZ:lihlung handelt, 
der ,außerha.1'b des Ein,flußhereriches des Versicher
ten liegt. 

Gegeniüher dem zur Versendung ge!langten 
EntwuI'lf einer 33.' Novelle zum ASVG wunde 
der Satzteil im § 7,8 Abs. 3 ,,'in ,dein sie fällig 
geword~n sin!d" durch den Ausdruck ",in dem 
der Zeitraum liegt, ,für Iden sie gelten sollen" 
ersetzt. 'Für eine rückwirkende 'FeststeUung einer 
Vers.icherungsberecln:igung für Zeiten ,der Kinder~ 
erziehung :ersmeint esn~ml'ich nich,t 'Zutreffend, 
die Beiträge (unld tdl!m~t Idie Beitragser'höhungen) 
auf die (v,iel später eintretenlde) Fälligkeit aJbzu
stellen. Die Beitra!gsel"höhu,ngen sollen vielmehr 
von jenem ZeiotI'lau.mausgehen, der als Vers:iche~ 
run'gszei 1)na l.IIl1ieiner Kindere:rziehung igi.J t. 

Durch die vorgeschLagene El1gänzung des § 234 
ASVG, die auf eine Anregung der Interess1enver
tretung ider DienstneJhmer zurückgeht, soHen 
Zeiten, die zur SeJibst- oder Weiterver&icherung 
bz;w. zum nachträglichen Ej,nkauf berechti,gt hät
ten, nnnerhaLb des' hiefür vorgesehenen Ausmaßes 
von 72bzw. 36 Monaten lais neutrale Zeiten aner7 
kannt werden, wenn von ,der Möglichkeit ider 
freiwiUigen Vers,icherung kein Gebmuch gemacht 
wonden iS<t. 

Auf Grunld'der Ergebnisse ,des Segutachtungs
. ve11fahrens 'Wurde Art. VII des Entwurfes neu 
gef,aßt. Von der ,im v,ersendeten Entwurf vor
g'esehenen Einschr~nkul1!g, daß für den n,ach
träglichen Einkauf nur zur Sdbstversicherung 
Ber'edltigte in 'Betr,acht kommen, wuroe dur<:h 
die Einfügung einer Z. 2 Absta1nd genommen, 
weil dies einen Groß'teil :der an dieser Form der 
Beitriagsnachentrichtung inter,essierten Iangjähri.g 
berufstätigen F rauena uS\geschlossenh~tte. 

Durch die üher;S1aUigshestimmung des A,rt. VI 
Abs. 2 soll ,die AnwenduUigder Antra.gsfrist zur 
Selbstversicherung nach § 18 ASVGin über-' 
gangsfällen ermögl~cht werden. 

Zur Frage der Festsetzung des Beit'ra'S1ssatzes 
mit der Hälfte desf.ür aEe übrigen Weiter- b~",. 

Selbstversic.hertengeltenden .Hundertsatzes wird 
folgende.s bemerkt: . 

Einleitend ist in diesem Zusammenhang darauf 
hinzuweisen -' wa~auchdet Verf,a,ssungsgerichts
hof wieder'holt ausgesprochen hat (vgI. Slg. 45801 
1963) -, daß der Versicherungs,gedanke in der 
Ausprägung der Vertragsversicherung (Aquiva
lenz von Leistung und Gegen:leistun~ü nicht zum 
Wesen der Sozialversichel'ung gehört. Iri zahl
reichen Entscheidungen' hat er weiters festge
steHt, daß die Sozialversicherung von dem 
Grundgedanken der die Angehörigen eines Be
rufs standes umfassenden Riskengemeinschaft g'e
tragen wird, ,in der der Versorgungsgedanke im 
Vordergmnd steht, der den Versicherungsgedan
ken in der Ausprägung der Vertragsversicherung 
zur'Ü~drängt und, daß überhaupt der Gedanke 
von einem ,unmittelharen Zusammenhang. zwi
schen Beiträgen 'und Leistungen in der Sozialver
s,icherung verfassungsreChdich nicht besteht (vgI. 
in~besol1Jdere 151g.60i15/1969,idas Isich auf die 
ve.rfas'sungsr,edltliche Beurteilung des§ 2 Abs. 1 
Z. 1 GSPVG bezog): Ari dieser Rechtsauffassung 
hat der Gerid"ltshof 'seither festgehalten (vgI. 
Slg. 4580/1963, 471411964, '5241/1966, 601511969, 
6947/1972 und 7047/i973). , ' . 

Im Erkenntnis SLg. 3721/1960 hat der Ver
Fassungsgerichtshof <diese AuHassungdahin <gehen'd 
verdeutlicht, daß aUe Pflichtversicherten eine 
Riskengemeinschaft darstellen und daß es daher 
dem Gesetzgeber grundsätzlich nicht verwehrt 
ist, die Höhe der Beiträge auch ohne direkte 
Relation ,zu den Vel"sicherungsleistungen unter 
Ber'Ück'sichüigung' der Leistungsfähigkeit der 
Pflichtversicherten verschieden hoch festzusetzen. 

Die Riskengemeinschaft ist eine Solidarit~tsge
meinschaft. Dem Verfassungsgerichtshof-Erkennt
ni,s B 20/64 (Slg. 4714) zufolge ist fü.r sie kenn
zeichnend, daß über den individuellen Sonder
interessen die gemeinsamen Tnteressender in der 
Pflichtversicherung zusammel,lgeschlossenen Per
sonen'stehen. A,us diesem Grund wäre es nach 
Meinung des Bundesminisreriums fü~ soziale Ver
wa'itung verfehlt, bei der Prüfung der Frage, ob 
der Gesetzgeber die Mitglieder der Riskenge
meinschaft ,gleich . behandelt, die ihnen zustehen
den Leismmgen pU11Ik1)uell, ,d~esie troeff'enden 0Bei
tro~-)Pflich:ten jedoch global ZlU beurteilen und 
so einander gegimüberzusteJlen.Eine solche Bec 

trachoungsweise beruht auf der Verneinung der 
Ri~kengemeinschaft und des sie. prägenden Soli
dar-itä.tsgedankens. 

Als Folge dieser sozialen Komponente' gibt es 
im Bereich der Sozialven,icherung eirie Reihe 
von Leistungen, die nur einer bestimmten Ver
sichertengruppe zustehen hzw. die dieser Gruppe 
unter.güns~igeren Vorau~setzungen. gewährt wer
den, o:hne daß dieser Umstand auf." die Höhe 
der Beiträge eine Auswir~ung hat. 
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So gebühren ,beispielsweise in der Kranken
versicherung das Wochengeld ,und die übrigen 
Mutterschaftsleistungen naturgemäß nur weib
lichen Versicherten hzw: nur für weibliche Ange
hörige eines Versicherten. In der Pen'sionsver
sicherung fallen die Leistungen aus dem Versiche
,rungsfall des Alters für weibliche Versicherte 
um fünf Jahre früher an a;Js für männ.Jiche V,er
sicherte. In heiden 'Fällen sind deswegen die Bei
träge if'ür männliche Versicherte weder niedriger 
noch für we~bliche Versicherte höher. 

•. EntJscheidend für die ,Frage der Gleichbehand
~ung ·der Ver:sicherten in der Sozialversicherung 
1St demnach nicht die strenge Äquivalenz von 
Beiträgen und Leistungen, sondern, daß die Bei
träge und Leistungen im Sinne des sozialen 
Riskenausgl1eiches und des Solidaritätsgedankens 
,i,nsgesamt aufeinander hezogen sind. 

Die Wichügkeit der Betreuung und Erziehung 
der Kinder und deren ,Bedeutung für Staat und 
Gesellschaft ist unbestritten. Auch die familien
politische IBedeutung, die einer gleichsam haupt
beruHichen Kin'dererziehung vom Standpunkt 
der optimalen g,eistigen und körperlichen Ent
wicklung des Kindes, in,~esondere während der 
ers~en drei Lebensjahl'\e, zukommt, ,ist alJ,ge
melllanerkannt. Im Hinblick auf diese Bedeu
tung erscheint es gerechtfertigt, im Einklang mit 
den oben dargelegten Grundsätzen der Sozia'lver
sicher'ung den B,eitrag~satz fü'r jene weiblichen 
Versicherten, die ,sich 'hauptberuflich der Pflege 
und Erziehung 'fines Kindes widmen, innerhalb 
der vorgesehenen Zeiten um die Hälfte zu redu
Zoieren; 

Die finanziellen Auswirkungen der vorgie
schlagenen Maßnahmen sind besonders schwer 
ahs~ätzbar, da Beiträge nur auf freiwilliger 
~a'S1Szu entrichten :sind, die sich in späterer Folge 
In der Höhe der Pension auswirken werden. Hie
zu kann aHgemein festgestellt werden; daß die 
Ina~spruch:lahme der begünstigten f'reiwiHigen 
Welterverslch,el"ill1g bzw. der SeLbstversicherung 
ab 1. Jänner 1979 im Hinblick auf ,das Alter der 
hiefür in Frage kommenden Person erst zu einem 
wesent!Iich späveren Zeitpunkt die individuelle. 
Pension Ibeeinflwysen wird. Von der Möglichkeit 
der Sonderfol"m des nachträglichen lEinkauf.s von 
Versicherungszeiten (maxima1 36 'V;ersicherungs
monate) werden vermutlich ü!herwiegerud jene 
Frauen Gebrauch machen, bei denen der Anfall 
einer 'Pension ,in nächster Zukunft zu erwarten 
ist. 

A'us,gehend von der derzeitigeli Zahl der Ge
burten wdblich,er Dienstnehmer einerBeits und 
der Inanspruchnahme des Karenzurlaubsgeldes 
;l.?dererseits können für das Jahr 1979 Beitrags
elllnahmen auf Grund der begünstigten Weiter
(Selhst)ver'sicherung in der Höhe von etwa 
69 Mil!. S erwartet werden, davon 21 Mil!. S ,in 

der Pensionsversicherung der Arbeiter und 
48 MiH. S in derPensionsversicherung der An· 
gesteIltJen. Die· genannten Beitragseinnahmen 
werden in den foIgienden Jahren ansteigen und 
vermutlich ab Mitte der achtzi,ger Jahre einen 
gewissen Dauer~ustand erreichen. Bezogen auf 
den Geldw,ert .1979 können die Beitragseinnah
men für den Daue~zustand mit etwa 
400 MilI. S - davon 125 MiH. S in derP'en
sionsversicherung der Arbeiter und 275 Mil!. S 
in der 'Pel1;sionSVIersicherung der Angestelhen -
geschätzt werden . 

Na-hezu urimöglich ist 'es, eine gesicherte Aus
sage über den hegünstigven nachträ,glichen Ein
kauf von Versicher.ungszeiten für Zeiten der 
Kindererziehung (':pflege)zu mach,en.Gemäß 
Art .. VII ,der 32. Novelle zum ASVG haben 
bis zUim 31. Mä~ 1978 nur 12226 Fll1aueneinen 
Antrag auf nacht'TägLichen Einkauf von Ver
sich,erung,szeiuen gestJel1t. Bis zu dem genannten 
Ze'itpunkt wUr!de etwas mehr als die Hälfte der 
Anträge positiv erledigt, im Durch'schnitt sind 
pro FaU rund 83 VersicherungsmonatJe einzukau· 
fen. Auf Grund .der ,im EntJwurf ,enthaltenen 
Begünstigung kann angenommen werden, daß der 
nachträgliche Einkauf insbesondel1e von älteren 
Frauen häufiger in Anspruch genommen wird als 
der Einkau,f nach !der 32. NoveLle. An1dererseits 
darf nicht übersehen werden, daß nach der 
32. Novelle ,eingekaufte Versicherungszeiten 
sicher 'auch Zeiten der Kindererz,iehung {-pflege) 
enthalten. Auf Grund der Möglichkeit der Raten
zahlung werden sich die aus dem Einkauf resul
tierenden Einnahmen Ibis zum Jahre 1985 er
strecken, wobei jedoch ,in den J<fhren 1979 und 
1980 mit den meisten Binnahmen gerechnet ;\V'er· 
den kann. 

Im EinzeLfaU wird tdurchden Erwel1b zu
sätzlicher Versicherungszeiten der Hundertsatz 
der Pen;ion anSiteigen, allenfalls wind es da11ÜJber 
hinaus möglich sein, die Anspruchsvoraussetzun
~en für eine vorzeitige Alterspension ZIU erfüllen. 
Für das Jahr 1979 kann ,der Mehraufwand an 
Pensionen mit etwa 50 Mil!. 5 ~eschätzi: werden, 
von denen 15 MiH. S auf die Pensionsvers,iche
rung der Arbeiter und 35 Mil!. Sauf di'e Pen
sionsversicherung der AngestJellten ,entfallen. In 
den folgenden Jahrell wird der gesamtle Pen
sionsmehraufwand ohne B,erück's,ichtigung der 
Dynamj.s~erung um etwa 15 bis 20 Mil!. S jähr
lich ansteigen. Der Dauerzustand d,er Mehrbe
lastun'g wird jedoch nicht mehr ,in -diesem Jahr
hundert eintreten, da die vor,gesehenen Maß
nahmen nur bei künftigen LeistungsfäHen wi,rk
sam werden. 

Zusammenfassend kann erwartet werden, daß 
in den achtziger Jahren die Mehreinnahmen 
sicher die Mehrausgaben übersteigen werden, 
so daß für einen längeren Ze]traum kein zU'5ätz-
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licher Bundes:beitrag (Ausfal1haftung) notwendig träger nach § 31 Abs. 3 Z. 3 ASVGgeregelt 
sein w.ird. . w,orden ist. 

Zu Art. I Z. 13, 27, Art. V Z. 22, Z. 25 und ~6 
(§§ 19 a Abs. 6, 73 Abs. 9, 474 Abs. 1, 505, 515 
Abs. 1 Z. 1 und 3): 

Durch d~e 32. Novelle zum ASVG, BGBl. 
Nr. 704/1976, wurde di'e Weiterversich,erung in 
der Krarukenversidlerung beseitigt, &odaß nun
mehr im Rahmen des Allgemeinen SDzialver
simerung's,gesetzes in der Krankenversicherung 
nur mehr da!s Rechtsinsttitut der Selbstv1ersich·e
rung vorgesehen ist. An einigen SteHen des Ge
setz·estexttes soll die wegen dieser Änderullig not
wcndi~e Korrektur nachträglich vorgenommen 
werden. 

Zu Art. I Z. 17 lit. a (§ 30 Abs. 3): 

Di'e 32. Novelle zum ASVG, BGBL Nr. 7041 
1976, hat sowohl im § 30 Abs. 1 als auch im 
§ 414 ASVG bei seihständig Erwerbstätigen ,den 
Standort des B1etriehes aLs primäres Zuständig
keitskriterium vorgesehen. Diese Knderung soH 
auch im § 30 Ahs. 3 ASVG durchgeführt wer
den. 

Zu Art. I Z. 18 lit. a, c und d und Art. 11 Z. 6 
(§§ 31 Abs. 3 und 5, 136 Abs. 5l: 

Durch die 29. NoV'elle zum ASVG, BGBI. 
Nr. 31/1973, wurde der Hauptv,erband ermäch
tigt, im Rahmen der RichtLinien gemäß § 31 
Abs. 3 Z. 3 ASVG die Gewährung von frei
willigen sozialen Zuwendung,enan Sozialver
sich,erungsbedi'enstete zu regeln. Hiebei wurde 
in betragsmäßiger Hinsicht als Ob ergren:z.e 
5 v. H. der laufenden Bezüge aller Sozialver
sicherungsbedi,enstetten in einem Geschäftsjahr 
für diesen Zweck ,gesetzlich festgele.gt. Der höchst
. zuläs'sige Prozentsatz soll nunmehr mit Wirks,am
hit a.b 1. Jänner 1979 mit 3,5 v. H. neu ~est-
gelegt werden. Seit dem Inkrafttreten der Be
sttimmung hat 'sich nämlich herauSigestellt, daß 
der Hundertsatz von 5 v. H. in d'er Praxis nie 
voll ausgeschöpft worden ist. Es werden daher 
aum mit dem niedrigeren Prozentsatz yon 
3,5 v. H. noch immer ausreichende Mittel zur 
Verrug,ung stehen, um die auftretenden Bedürf
nis~e zu befriedigen. Davon abgesehen soU damit 
auch ein B eitr,ag zrur Verwaltungskosten,ersparni'S 

Der ,der Besttimmung des § 31 Ahs. 3 Z. 15 
ASVG zugrunde liegenden Absicht des, Ges'etz
gebers folgend, wird es notwendig sein, die im 
§ 459 ASVG enthalttene Ermächtigung des Bun
desministlers für soziale VerwaItung, über die 
Führung der VersicherungsuIIterlagen Vorschrif
ten zu erlassen, auf die nähere :&egehmg der Mit
winIDung derB,ehörden der Arheitslosenversiche
rung und der KriegsopfeI'Vlersongung nach § 458 
ASVG zu heschränIDen. 

Gl'eidlzeitig mit dieser Beschränkung wäre zu 
bestimmen, daß die nach§ 31 Abs. 3 Z. 15 ASVG 
aufg'estellten RichttliIl!ien zu ihner Wirksamkeit 
der Zustimmung des Bundesministers für soziale 
Verwaltung bedürfen. Dies kann dadurch erfol
gen, daß die Ziti'erung im § 31 Abs. 5 zweiter 
Satz ASVG durdl die Z. 15 'ergänzt w.ird. 

Praktisch lassen sich aberbeide Vorhaben nicht 
gleichzeitig realisieren, wea einel's'eits die Richt
linien nach Z. 15 aluf eine zentrale Datenspeiche
run.g abg'estelltsein werden und anderel'seit~ die 
nadl§ 459 ASVG erlassenen Vorschriften des 
Bundesministers für soziale Vel'Waltung auf die 
Spmmkartenführung ausgerichtet sind und noch 
so lange gelten müssen, als noch nicht aUe Trä
ger der Krankenversicherung von der Verpflich
tung, die Versich,erungt5unterlagen nach § 457 
durch Eintragung in Verslich'er1)enstammkarten 
aufZIUzeichnen, enthoben 'sind. Durch eine Ein
schränkung der Ermämtigung würde aber den 
derz,eit bestehenden Vorschriften üher die 
Stammkartenführung die Rechtsgrundlage ent
zogen werden. 

Aus den angeführten Gründen soll vorerst be
stimmt werden, daß die nach § 31 AJbs. 3 Z. 15 
ASVG auf.gestellten Richtlinien zu ihrer Wirk
samkeit der Zustimmung des BuncJ,esministers 
für soziale Verwaltung bedürfen. Das zweite 
Vorhaben, die Ermächtigung des Bundesministers 
für soziale Verwaltung a,uf die Erlassung nähe
rer Vorschriften über die Mitwirkung der Ue
hörden der Arbeitslosenversicherung und der 
Kriegsopferv,el1sor,gung nach § 458 ASYG zu be
schränken, wird erst dann verw.idJicht werden 
können, w.enn alle Träger der K,rankenversiche
rUl1Jg von der V,erpflimtung zur Stammkarten
führung enthoben 'sind. 

in der Sozialversicherung geleistet werden. Bereits nach der geltenden Rechtslage (§ 136 
Durch die Ober,gangsbestimmungen im Art. VI Abs. 5 ASVG} kann der Versich,erungsträger hei 
Abs. 3 wird übel'dies das Auftpeten von Härten Vorlie~en einer besonderen sozialen Schutzhe
im Zusammenhang mit der Neumgelung verhin- dürftigk'eit des Versicherten von ,der Einhebung 
dert. Bei der Textier.ung der Obergangshestim- der Rezeptgebühr absehen. In der Praxis der 
mung war auch auf jene Leistung,en Bedacht zU: Versim,erungsträger wird hi,ebei nach Maßgahe 
nehmen, di,e vom Versich,erungsträger an die der vom Ha,uptv,el'band der östJerreichis'chen 
Bediensteten gewährt wurden, ehe dieser Pro- Sozialversicherungsträger .erstellten Richtlinien 
blemkreis durch die Richtlinien des Hauptver-I über die Befreiung .von der Rezepogebühr bei 
bandes der österl'eichischen Sozialversicherungs- I bestimmten Personengruppen (z. B. Beziehern 
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einer Ausgleichszula&e) das Vorliegen einer he-' darf sie nicht der nach§ 13 Ahs. 2 :des D3Iten
sonderen sozialen Schutzbedürftigkeit . von vorn- schutzges,etzes sonst notW'end~gen Vertr:ige. Die 
herein angenommen. Diese Richtlinienkompetenz Zuläs9igkeit des D.atenv.erkehl's zwisch.en Haupt
des Ha,uptvel1band'es soll nunmehr gesetzlich ver-,v,etband und Sozialversicherungsträg,ern im 
ankert w,erden (§ 31 Abs. 3 Z. 21 ASVG). Durch Lichte des § 7 des Da:tenschutz&esetze's wird sich 
di,e in diesen RichtIinien vorgesehene Befreiungs-. a,us § 31 und· aus § 360 ASVG ergeben (vgl. 
mö.glichkeit im EinzelfaU in B,el'Üdi,sichtig.ung der' Stadler, Soziale Sicherheit 1977, S. 350). 
Familien-, Einkommens- und V,ermö'''oenslVer- E' EId t d' D ch' me r as'sung er no wen logen atens utz-
hältnisse ,des Versicherten sowie der Art und' verordnung(en) durch die Auftrag,g,eber -d~e 
Dawer der ,Erkranroung soUen Härtefälle ver- Sozialv,~rsicherungsträger _, wie sie gemäß § 9 
mied'en und eine einheitliche Praxis der Versiche- . des Datenschutzgesetzes zu ,erfolg'en hätte, wäre 
rungsträger bei der Befl"eiung von der Rez,ept- aber wegen der notwendigen Einheitlichkeit nicht 
gebühr hel1beigeruhrt w,erden. Die gemäß § 31 zweckmäßig; es kommt auch dem Hauptverband 
Atbs. 3 Z. 21 ASVG aufgestellt'en Richdinien bereits g,egenwärtig die Zuständigkeit zur Er
sO'u,en zu ihrer Wirksamkeit der' Zustimmung: las.sung gleichgerichteter verbindlicher Richtlinien 
des Bundesminister,s für soziale V.erwaltung be- ß 
d 

c , (z. B. gemä ,§ 31 Abs. 3 Z. 15 ASVG) zu. 
üflr,en. 

Für Zwecke der Sozialversicherung und der 
Zu Art. I Z. 18 lit.b und f, Art. V Z. 21 (§ 31 Arbeitsrnarktverwaltung mÜS:Slen vom Hauptver-

, Abs. 3 Z; '14, Abs. 9, 10 und § 460 b): I ba,nd und den Sozialversicherungsträg.ern ~n 
Unter die Definition 'des§ 3 Z. 1 des Daten- einzelnen Bereichen personenbezogene Ordnurugs

schutzgesetzes (DSG) fällt alUCh di,e Versicherung.s- begr.iffe verwen1det werden, um Dl3Jten maschinell 
nummer. Es könnten Zweifel darü,ber bestehen, V1erwalten zu können. Diese Daten werden ins
ob dieV.e;rw,endung der Versich,erüngsnummer besondere im VerrechnungsvIerkehr mit Dienst:" 
eine "wesentliche Voraussetzung" für di,e Auf-' &ebern und Vertra;gspartnern verwendet und 
gahen ,der Sozialvel1sicherung'sträger da-rsteIlt, erfüllen ähnliche Zwecke wie di.e ,im § 7 Z. 4 des 
(§§ 6, 7 DSG), ob ihre ObermittI.ung an Außen- Datenschutz gesetzes erwähnten, mit der Aus
suehende (z. B. Diensugeber, gesetzliche Inter" zahlung von Geldl,eistilngen zusammenhängenden 
essenvlertretungen, ,Bundesheerl daher nach In- Daten in ,einer Kreditunternehmung. ' 

:Da das Datenschutzgesetz 1m Grundsatz am 
1. Jänner 1980 in Kraft tritt, sollen auch die ent
sprechenden Änderung,en des ASVG mit diesem 
Zeitpunkt in Kraft ge!>etztwerden. Die Daten
schutzverOlidnurig und dLe Betriehsordnung wer
den vom Hauptv,eJ1band bis z.um 1.' Juli 1980 
zu erla:ssen 'sein (§ 57 Ahs. 10 des Datenschutz
gesetzes). 

krafür,eten des DSG zulässig ist. Durch die Er
gänzung des § 31 Abs. 3 Z. 14 ASVG sO'I1 klar
gestelltwe1"den, daß die VIerwendung der V er
sicherungsnummer bei der Verarbeitung und der 
übermittlung von fü.r die Sozialversicherung not
wendigen DatJen zwi'schen den Versicherungs
trägern, dem Ha·uptve1"band, den Versicherten, 
den Dienstg,ebern,' den' Ärzten und :K!rankenan
stalten zulässig ist. Aus dem Gesichtspunkt des 
Datenschutzes bestehen dag·egen keine Bedenken, 
da die gegenwärtig für zirka 75010 der öster- Zu Art. I Z. 18 lit. e,Art. V Z. 14 fit. a und 
r'eichischen B,evölkerung vergebene Versicherungs- Z. 24 (§§ 31 Abs. 6 lit; a, 438 Abs. 1 Z.' 2,479 d 
nummer als persönliches Merkmal nur das Ge- Abs. 2): 
burtsdatu:menthält. Durch die 32. NoveUe zum ASVG, BGBl. 

Die vom Hauptverband geführte Verarbeitung Nr. 704/1976, wurden die früher,en Maßnahmen 
VOn Daten der V,ersicheruen für di'e Sozialv.er- der erweiterten Heilfürsorge durch die neue Be
sicheningsträ:gu kann als Diensdeistung des zeichnung "Maßnahmen zur Festigung der Ge
Hatiptverbandes angesehen werden. Die V:er- sundheit" ersetzt., Durch dievorg>eschlagenen 
sichel1ungsträgersind fürdieRichtlgk,eitusw. der Änderun~en: 'soll die Tel1minolo~ie in den §§ 31 
Daten verantwortlich, der Hauptverhand fun- Ab~. 6 lit.a, 438 Abs. 1 Z. 2 bzw. 479 d Abs. 2 
gi.ert nur aLs "Veratibeiter" im Sinne des Daten_entspr,echend an:gepaßtwerden. 
schutzgesetzes.Soweit der Hauptv'erband abe'r ' 
V,ellsicherungsnummern selbst vergibt, i'st er aIs Zu Art. I Z. 19 (§ 32 Abs. 2): .',' , ' 
Auftraggeber im. Si~ne des. Datensch~tzgesetzes I Auf Grund ,einer Anl1egungdesBundesmini
a~zu.seh~n. Sow,elt ~Ie Verslchel1u~gstrager selbst s~eJ:1iums ~ür Justiz soll der Ausdru~ ".ord~nt
a~tomatlOnsunte~stutzte V,erarbelt\~nge~ d~rch- .hcher GerIchts'stand" durch den sachltch rIchtIg,en 
fuhren, warden sIe auch als Verarbel~er Im Smne Aus,druck "aIlgemeiner'Ge1"ichtsstand" ersetzt 
des Datenschutz,gesetzes anzusehen sem .. ; werden. ObeI1dies soU in dieser Bestimmungklar'-
,Da die Tätigkeit des Hauptv·erb.andes als V,er- g,este11t w,erden, daß die Zuständigkeit des Ge

ar;beiter für die Sozialvel1sicherungstrig,er 'be1"eits J1ichtes in sachlicher und örtlicher Hinsicht gege
im § 31 Abs. 3 Z. 15 ASVG vorgesehen ist, be- : ben s'einmuß. 

1084 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)38 von 62

www.parlament.gv.at



1084 ,der Beila,gen 39 

Zu Art.l Z. 24 und 45 (§§ 67 Abs. 1, 112 Abs. 3): im § 44 Abs. 6 lit. rb genannten P,ersonen als 
Der österreichische Art1beiterkammertag hat im fiktiver täglicher A1"be]tsverd~ell'st in Betr,acht 

B,egutachtungsve'rf,ahroen zu dem vom Bundesmi- ~omme~de B~trag '~ällt. Für das Jahr 1978 ergibt 
nisterium für soziale V:erwaltung versend,eten s;ch dad.urch elI~e Bertr!a:gsgrunldlage von 100 S Itäig
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Aa:- hch. DIese Beltragsgrundlage stimmt betraglich 
beitsmar:ktfär,derungsgesetzim Hinblick auf ,das mit j,enem Mindest!betragüberein, der bei son
:: erbot d~r überlassung von Arbeitskräften ge- sügen Selbstv,erslichertJen bei einer Herabsetzung 
andert wlJrd, u. a. vongeschlagen, bei über- der Beitragsgrundlage Z.l1.1. beachten ist. Diese he
lassungen von A~beitskräfteneine Mithaftung tr,a'gsmäßige ühereinstimmung ist aber rein zu
des B,eschä.ftig;el1s für ,die vom überlasser zu ent- fällig, da di,e iBeträg;e, von· denen bei der jähr
richtenden SozialversicherungsbeiträO'e durch eine ' lichen Dynamisierung auszugehen ist -' einer
N?vellierung des § 67 ASVG z; begründen. seits der Betrag nach § 44 Abs. 6 lit. b ASVG, 
~,:ese Anregung soll durch di.e vorgeschlag,ene Er- anderer,seits ,der Bet'fag nach § 76 a Abs. . 3 
ganzungdes § 67 Ahs. 1 ASVG berücksichtigt ASVG - nicht dics,e1ben sind. HieraUs könnte 
~erden. Urrbeschadet der endgülti.g,en gesetz- sich schon für das Jahr 1979 eine Abweichung 
!lchen Itegelungdieser Materie ist die vorge- ergeben. Um dies zu vermeiden, wird vOIigec 

schlagene B,estJimmung schon im Hinblick auf di,e schlagen, als B,eit,ragsgr,undlage für di'e selbst
der,zeit bestehenden Leiharbeitsyerhältnisse' er- v,ersicherten Studenten jew,eils den MindestJbe-
forderlich. trag der Beitrag&grundla,ge,WJie 'er ,im § 76 Abs. 2 

. ASVG für sonstige Sdbstversicherte vorgesehen 
Im Zusammenhang mit der beabsichtigten Er- ist, heranzuziehen. In diesem Sinn müßten Ahs; 1 

gänzung des § 67 Abs. 1 ASVG hat der Haupt" Z. 2 und Abs. 2 des § 76 textlich aufeinander 
verb.and der österreichischen Sozial versicherungs- abgestimmt werden. 
träger vm Zuge d'es Begutachtungsverfahr,ens an-
geregt, auch die StrafbestJimmung des §112 Der vorgeschlagene Wortlaut füt d,en A:bs.2 
~hs. 3 ASVG z:u novellier,en. Die vorgeschlagene br,ingt keine meritorische Knderung mit sich. 
Anderung soll 1m FalLe von Zwangsmaßnahmen Die Anführung eines SchiUingbetrages im § 76 
zur .. Eint:e~bung der Beiträge und Beitragszu- Abs. 2 kann entfallen, da ja als Ausgangsbasis 
schlageeme Verwaltung.sV'ereinfachung mit sich für di,e Dynamisierung nicht dieser Betrag son
bringen. dern der g,emäß § 76 a Abis. 3 g,ekende Betr,ag 

Zu Art. I Z. 25 (§ 68 A~s. 3): 

1m § 68 Abs.3 soll der Ausdruck "hücherliche 
Eintragung" durch den Aus.druck "grundhüch,er
liche EintraguIllg" ersetzt werden. 

Zu Art. I Z. 28 lit. b (§ 74 Abs. 5): 

Die im § 74 .A!bs. 5 ASVG getroffene Regelung, 
nach der die Allgemeine Unf.anV'er~ich,erillno2'San
stalt für die UnfaHversicherung der Schüler" und 
Studenten a1.l'seigehen Mitteln einen B.eitrag von 
30 Mill. S jährlich bereitzustelLen hat der zu 
cem aus dem Ausgleichsfonds' für Fa~ililenbei
hilfen zu l,eistenden Beitrag von 30 MiH .. S jähr
lich hinzutritt, wurde im Zuge derparlamenta-, 
risch,en Behandlung ,der 32. ASVG-NoveUe vor
er.st auf die J ahr,e 1977 und 1978 beschränkt. 
Da ,die bi9herigen Enfaihrungen hei der Durch
führung dieser, Unfallversicherung noch nicht 
ausr,eichen, um hiIllsichtlich der B,eteiligung der 
öffentlich,en Hand an ihrer Finanzierung eine 
Dauerrege'lung zu tr.effen, ist es notwendig,die 
geg,enwärtig geltende Regelung um zw.ei Jahre zu 
v:erlängern. 

Zu Art. I Z. 29 (§ 76 Abs. 1 und 2): 

AI,s Beitragsg,rundlage ·für die selhstversich,er
ten Studenten @ilt nach § 76 Abs. 1 Z. 2 ASVG 
der Tageswert der Lohnstufe, in &e der für die 

heranzuziehen ist. 

Zu Art. I Z. 29, Art. 111 Z. 9 und 10, Art. IV 
Z. 7 und 10 lit. b (§§ 76 Abs. 2 lit: b, 215 Abs.4 
Ut. a, 216 Abs. 2 lit. a, 259 Abs. 2 lit. a und 264 
Abs. 5 lit .. a): 

Wie sich aus dem Bericht des JustliZausschl1.lsses 
vom 6. Juni 1978; 916 d.B., XIV. GP, S. 2 
ergibt, w,ares das grundsätzliche Anliegen des 
Ges,etzgebers, den schuldlos gegen seinen Wi'llen 
geschiedenen Ehegatlten -und nur einen sol
chen - unterhaltsrechdich so zu steLlen, als 
ob die Ehe nicht g,eschieden wäre; diese Regel.ung 
ist nur dadurch ger·echufertigt, daß sich nach der 
seit 1. Juli 1978 geltenden Rechtslage der .an der 
Zerrütuung nicht schuldi,ge Ehetcil auf Dauer 
nicht mit Erfolg gegen di,e Scheidungsklage des 
a,nderen wehren kann. Die maßgebende Bestim
mung ist der § 69 Abs. 2 EheG: "Ist die Ehe nach 
§55 g:eschieden worden undenth~lt das Urt>eil 
den Ausspruch nach § 61 Abs. 3, so gilt für den 
Unterha:ltsanspruch des beklalgten Ehegatten auch 
nach ,der ScheldUlIlg Ider §94ABGB." niese 
Regelung beZiieht sich nach dem . klaren W ort
laut nur auf Ehegatten, der,en Ehe nach dem 
1. Juli 1978 gesch1ieden worden ist; erst ab die
sem Zeitpunkt kann ein Scheioongsurteileinen 
AU'~spruch nach § 61 Abs. 3 EheG enthalten. 
Seilt dem Inkra,fttreten . der' diesbezüglichen ge
s·etzlichen Bestimmungen 'Wurde die Frage er
hoben, ob dre in den oben ang,eführten gesetz-
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lichen Besuimmungen gewählte Textierung "Aus
spruch im Sinne des § 61 Abs. 3 Ehegesetz" nicht 
auch zu der Interpretation führen könnte, daß 
ab 1. Juli 1978 auch jene früheren Ehefrauen, 
die zwar im Scheidungsurteil noch k,eine Ver
schuldensfestSIteIlung nach § 61 Abs. 3 Ehe
gesetz hahen, weil diese Bestimmungen im Zelit
punkt der Ehescheidung noch nicht existent oder 
noch nicht anwendbar war, wohl aber eine dem 
Sinne nach gleichartige Eeststellung (etwa Ver
schuldensfeststellung nach § 61 Abs. 2 Eheg'ese<tz 
in der bis zum 30.J uni 1978 gültigen Fassung 
bzw. im ExtremfaJl sogar bei einer Verschuldens
feststellung nach § 61 Abs. 1 Eheges'etz) bei Er
füllung der weiteren VoraJu:s'~etzungen des § 264 
Aibs. 5 ASV:G bzw. mit der Einschränkung des 

. § 267· ASVG pensionsversicherungsrechtlich so zu 
behandeln s'eien, als ob die Ehe 1m Zeitpunkt des 
Todes des Versicherten noch aufTecht gewesen 
wäre. Wie da:s BundesmiIlJisterium für Justiz 
hi.ezu mit Erlaß vom 3 L August 1978, 21. 4449/ 
10-11178, eingehend ,ausge:führ,t ihat, er,giht sich 
aus dem Zusammenhang der zivilr,echtliich,en 
Unterhaltsregelung sowie der sozia1versicherungs
r,echtlichen und pensionsrechdichen RegdU>IlJg, 
daß der Anspruch auf volle Witwen(Witwer)
pension. h:zJw. ,auf W;itwen{Wirwer)versorgung,s
genuß einem Ehegatten nur zusteht, wenn das -
nach dem 1. JuLi 1978 ergangene - Scheidungs
urteil den Ausspruch nach § 61 Abs. 3 Ehegesetz 
in der FaSSung des Bundesges,etzes BGBL Nr. 280/ 
1978 enuhält. Abschließend kommt das Bundes
min~stel1ium für Justiz jedoch zu dem Ergebni's, 
daß di,es im Gesetz . noch klarer zum AU51druck 
käme, wenn es in den sozia,lversicherungs- und 
pemionsrechtliichen Besoimmungen - so wie im 
§ 69 Albs. 2 Ehegesetz - "Aus>spruch nach § 61 
Abs. 3 Eheg,esetz" hieße. Aus den angeführten 
Gl'Ünden soll in den in Frage kommenden Be
stimmungen der Ausdruck "Ausspruch im Sinne 
des § 61 Abs. 3 Ehegesetz" jeweills durch den 
Ausdruck "Ausspruch nach §61 Ab'S. 3 Ehege
setz" ersetzt weI1den. 

Zu Art. I Z. 34 (§ 81): 

Der Hauptveriband ~st nach § 31 Abs. 3 Z. 7 
4SVG verpflichtet, die Fachzeitschr;ift "Sozüle 
Sicherheit" her.auszugeben. Periodisch erschei
nende Dl1uckschriften und Informacionshlä1:ter 
werden aber auch von den Versicherungsträgern 
v·erlegt. Zum Teil geschieht dies in Form eines 
periodisch erscheinenden Press.espiegds. Während 
§ 1 Ahs. 4 des Gewerblichen Sel'bständi.gen-Kran
kenversicherungsgesetz.es in der Fassung der 
5. NoveLle, BGBl. Nr. 706/1976, ausdrückJ,ich 
vorsieht, daß Mittel der SOZiia<lvefls'icherung für 
Aufklärungs- und Informations.zwecke verwen
det werden dürfen, fehlt eine analoge Bestim
mung im ASVG-Recht. Damit die Verwendung 
der Mittel der Sozialv.ersicherungmit- der Her-

aU9gabeeines periodischen P,ressedienstes u. dgl. 
in Einklang Igebracht werden kann, soll § 81 
ASVG entsprechend engäDlZlt we!1den. 

Zu Art. I Z. 35 und 36 (§§ 88 Abs. 2, 89 Abs. 5): 

Die im § 88 Abs. 2 und § 89 Abs. 5 ASVG 
genannten B,eteiJigungsformen (Mitschuld und 
Teilnahme) entsprechen den Begriffsbestimmun
gen des ahen Strafgesetzbuches .und solLen durch 
den Begriff "Beteiligung" im Sinne der Termi
nologie des neuen Strrafg.esetzibuches (§ 12 StOB) 
ersetzt wenden. 

Die im § 88 Abs. 2 lit. a ASVG enthaltene 
Regelung, wonach den im Inland wohne.nden 
bedürftigen Angehörig.en 'eines Versicherten, 
wenn ]hr Unterhalt mangoeh anderweitiger Ver
sorgung überwiegend von dem V.ersicherten be
stritten wunde und er seinen Leistungsanspruch 
verwirkt hat, nur die Hälfte des Krankengeldes 
gebrÜhrt, soll an :dieBestimmung des§ 142 Albs. 2 
ASVG angoeglichen werden, d. h. der Anspruch 
soll in der Höhe ,der Hälfte Jenes Krankengeldes 
gewährt werden, da.s dem Versich·eft.en gebührt 
hätte. 

Zu Art. I Z. 38, IV Z. 5 Ht. a, 11 und 13lit. a 
(§§ 94 Abs. 2 Ht. b, 253 b Abs. 1 lit. d, 265 Abs. 4, 
276 b Abs. 1 fit. d): 

,Mit der vorgeschlagenen Ergänzung wird .auf 
die Arrderung der analogen Bestimmungen im 
GSPVG (§. 72 a Abs.1.) bzw. B-PVG (§ 68 a 
Abs. 1) durch die 2'5. NoveJ.le zum GiSPVG, 
BGBI. Nr. 619/1977, hzw.dj.e 6. Novelle zum 
B-PVG, BGBL Nr. 658/1977, Bedacht genom
men. 

Zu Art. I Z. 39 (§ 100 Abs. 1 Iit. b): 

Die .derzeitige RegeLung des § 100 Abs. 1 
Et. b ASVG ,sieht kein Erlöschen des Anspru
ches auf überg,ang.s.geld ohne weiter.es Verfahren 
vor. Bine entsprechende Ergänzung sch·eint daher 
notwendig. 

Das Ende von Rehabilitationsmaßnahmen, die 
einen Anspruch auf übergangsgeld begründen, 
kann nicht in allen FäHen so zeitgerecht vor
aus'gesehen werden, daß das übergangsgeld mit 
dem Tag der Beendigung der Rehabi1itationsmaß
nxhmen zum WegfaH g·ebracht weflden kann 
(nach § 104 Abs. 2 ASVG ist da.s übergangsg,eld 
monatlich im vOrihinein auszuzahlen). Ins<beson
dere beim Ableben eines Rehabilitanden nach 
dem AuszahLungstag wär,e eine r·echtzeiti.ge Bin
stellung des übergangsgeldes nicht möglich. Um 
da,s Entstehen nicht einbringlicher üherz.ah.Jung.en 
zu vermeiden, sollte das übergang,sgdd, ebenso 
wie dies für Renten und P.ensionen griJt, noch 
für den Kalendermonat goebühren, in dem der 
Grund des Wegf.aJ.l.es eingetreten ist. 
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Zu Art. I Z. 40 (§ 105 a Abs. 5): 

Gemäß § 105a .AJb~. 5 ASVG ist der Hilf
losenzusc.~uß in den Fällen, in denen mehrere 
Pensiomansprüche bzw. PenJsion~ansprliche mit 
ei,nem Rentenanspruch zus,ammentreflen, von 
.dem Versicherung~trä~er fe,stzusteHen unld flüssig
zua:nacrue.n, dem:g.egenÜlber d,er höhere oder 
höchste Renten(Penlsiorus}anspruch besteht. 
Durch di,e vorgeschLagene Ergänzun,g soll erreicht 
werden, daß in den Fällen, in denen 'sich' nach 
Aufn<1hme der laufenden Zahlun~en des Hil,fc 

losenzuschusses die Pension des anderen Versich.e
rungsträgers erhöht und d<1durch zur höher,en 
Leistung wird bzw.ein·e höhere Pension neu an
fällt, kein übergang der Zuständi,gkeit für. die 
FestlSteHung und Zahlung de.s Hi1flosenzuschusses 
stattfindet. Dies ,soll Jedoch nicht für jene Fälle 
gelten, in denen ein Träger der Unfallversich,e
rung leistung.szuständig wird. 

Zu Art. I Z. 41 und Art. V Z. 7 (§ 108 Abs. 2 
und § 361 Abs. 2): 

Inder Krankenvel'sich,erung gilt das Antrags
prinzip. Vor der 32. Novelle Z!um ASVG konnten 
daher die im § 108 Abis. J ASVG genannten 
Personen nur jene Leistungsansprüche verfolg,en, 
die der z:wischenzei tig verstorbene V er~cherte 
bereits geltend ~emacht hatte. War der V,er
sicherte vor Geltendmachung des Leistungsan
spruch,es verstorben, kOIlnten auch die 11Iach 
§ 108 Abs. 1 Begünstigten die Leistung 'nicht 
mehr begehr,en. Dies ~ilt etwa auch dann, wenn 
ein Versicherter einen Wah!.arzt in Anspruch 
genommen und honoriert hatte,aher vor der 
AntragsteUung auf Kostenersatz im Sinne des 
§ 131 Abs. 1 ASVG verstorben ,war. Die ~~s
wirkungen di,eger Rechtslage sch'lenen unblLhg, 
sOIdaß ldu·rcheine KncLerung des § 361 Abs. 2 
ASVG im Zug,e der 32. Novelle den im§ 108 
Abs. 1 ASVG aufgezählten Personen bei Zu
treffen der dort genannten Vorous,setzung di,e 
Möglichkeit der Antragstellung auf Kostene~satz 
und damit auch der EmpfaIl!gnahme dIeses 
Kostenersatzes eingeräumt wurde .. 

Darüber hinaus sind in den gesetzlich'en Kran
kenversicheruIl!gen, in denen der Leis'tungsgewäh
rung durch Kostenerstattung bzw. durch Koste~
zuschüsse besondere Bedeutung zukommt (w.1e 
Gewährung der ärztlichen Hilfe in der Gewerb
lichen SelbständLgen-Krankenversicherung und 
insbesondere in der Bauern-Krankenversiche
rung), zahlreiche Fälle bekann:tgeworden, . in 
'denen nicht ,der Versicherte selbst, sondern eme 
andere mit ihm n·icht ,in .einem nahen Verwandt
schaftsverhältnis stehende P.erson die Arztkosten 
beglichen hat. Nach der geltenden R.echtsla.ge 
können diese Personen mit ihren Forderungen 
nur an den Nachlaß verwiesen werden. FÜr eine 
Befriedigung dieser Ansprüche besteht' 'aber vor 
allem dann keine Aussicht, wenn der Nachlaß 
armutshalberabgetan wird. 

Um die angeführten Härtefälle .auszuschI.ieß.en, . 
wird eine Ergänzung .des § 108 ASVG durch 
,einen neu geschaff'enen Abs. 2· vorgeschhgen, 
derzufolge ein Kostenersatzanspruch nach dem 
Tode eines Versicherten tür die im Abs. 1 allge
führten nahen Angehörigen und darüber' hiri.aus 
auch für diejenigen Personen fesuges·etzt WIrd, 
d'iedie Kosten an Stelle des Versicherten geirag,en 
haben. In Etgänzungciazu soH durch Knc1erlmg 
des § 361 Abs. 2 ASVG dafür Sorge getragen 
weI1den, daß die im § 108 Abs. 1 ASVG und 
darüber hinaus auch. die im Abs. 2 genannten 
Personen, die, ohne im angeführt~n ~.erw'andi
schaftsverhä,lt!llis zu s.tehen, ·tatsächl'lch (he Kosten 
g.etragen haJben,' zur Stellung eines AntI13ges und 
damit zur Einleitung ,des Verfahrens auf Fest-: 
stelLThng des Leisrungsanspruches ermädlt~gt wer
den. 

In. den Stdlungnahmen zu der im versendeten 
Entwurf 'einer 33; Novelle zum ASVG vorge
schlagenen Knderung des § 108 Abs. ~ ASVG 
haben die Pensionsversicherungsrräger mlt Nach~ 
druck ,darauf hing.ewiesen, daß die geltende ~.ege
lungruicht nur Härten i~ Kostenerstattungsf~ll.en 
bringt die nun durch dIe 33. Novelle berelmgt 
werde~ sollen, sondern a·uch zu Schwierigkeiten 
bei der Auszahlung rückständ~ger P.ensioll'sraten 
im Falle des .Todes des Berechorgten führt. Es 
Wlird daher vor,geschlagen, durch Str,eichung der 
bisheri~en Bestimmung des § 108 Abs. 2 ASVG 
zu ermöglichen, daß im Zeitpunkt des Tpdes 
rückständige Pensionsratena~ch an an1dere e.~b" 
berechtligten Personenimgew'lesen werden k.on~ 
nen, wenn solche nach § 108 Abs. 1 ASVG nIcht 
vorrh-anden sünd. 

Zu Art. I Z. 42 (§ 108 e Abs. 10): 

Aus Gründen der Ko~oenersparnissol:l da,s Gut.: 
achten des Beirates für die Renten- und Pensions
anpassung künftig nicht me~r im "Am~blatt 
zur Wiener Zeitung", sondern m den "Amtkchen 
Nachrichten des B'unc1esminister>iums für soziale 
Verwaltung und des Blmdesminister'iums für Ge
sundheit und Umweltschutz" v,erlautbart wer
den. 

Ein Vergleich der Druckkosten hat ergeben, 
daß die Verlautbarung inden "Amtlichen Nach
richten" WIesentlich billiger rist als im "Amtsblatt 
zur Wiener ZeituIlJg". Da sich di'e "Amtlichen 
Nachrichten" nicht an einen bestimmten Kreis, 
sondern - zufolge ihres amt!1ichen Charakters -
an die Allgemeinheit r.ichten, bleibt ~er Zweck 
der gesetzlich angeordneten V.erö~entl1~hung ~es 
B.eiratsg-utachtens, die Al!.ge01emhelt zu mformle
ren, weiterhin uneingeschränkt bes'tehen. 

Zu Art. I Z. 43 (§ 108 h Abs. 1): 

Die Knderung ,d~ent lediglich der Anpassun.g 
an die mit der 32. Novelle zum ASVG herbeI
geführte Dynamisierung des Knappschaftssoldes. 
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Zu Art. I Z. 44 (§ 111): 

W'enn ein gerichdich stmfbarer T~tbesta,nd 
vor1iegt, 'soLl nicht nur dlie Bestrafung der Vier
waltun~übertreuung, sondern schon der'en Zu
st:lindekommen ,ausgeschlossen sein. Die Suhsi
diarntätsklausel im § 111 ASVG (Wone "wenn 
die Ha!Ildl'ung nicht nach aIllder,er' B,estimmwng 
einer strengeren Strafe uuteJ:'lliegt") soll daher 
im Ansch,1uß ,an das Wort ,~begehen" eingefügt 
wenden. 

Zu Art. I Z. 46 (§ 113 Abs. 2): 

Im BaJle der NichtJeinhaltung vereinbar;ter 
()Ider satzlUngsmäßig festgesetzter Fristen für die 

"VorLage von Versicherungs- oder Abrechnungs
unterl<l%en kann der KJ:'Iankenvers:icherung,sträger 
lJ.ach § 113 Abs. 2 ASVG einen Belitl1:lig.szuschrl:ag 
bis 2000 S vOl1schneiJben. D~eser Betrog, der seit 
1973 unverändert in Geltung steht, erscheint 
insbesondere ,im VergLeich zu ,den Beitragszu
schlägen ·im Sinne des § 113 Albs. 1 ASVG, die 
bis zum zwei.fachen Ausmaß der nachzuz.ahlen
den Beiträge vo~geschJ:'lieben werden können, zu 
niech:ig angesetzt. Für B,etriebe, die im Lohn
summenverfahl1en abrechnen, fehlt es derzeit an 
einer wiirksamen Sanktion, wenn sie .die erforder
lich·en UntJerJagen, insbesondere ,die Beitrags
grundhllg,ennachweise, nicht oder nicht rechtz,eitig 
vorLegen. 

Auf Grund einer Anregun'g des Hauptver
ha,ndes soll der BeiitI"rugszuschlag künftig mit der 
Hälfne des Betrages der jewei1s geltenden monat
Hch·en HöchstJh'eitra,g&gr,undlag.e inder Kranken
V'ersich'erung begJ:'lenzt wenden. 

Zu Art. I Z. 47 (§ 114 Ahs. 2): 

Gegen ,die im v,ersendeten Entwurf ein·er 
33. Novene zum ASVG zur Diskussion gestellte 
Erweiterung der Besoimrnungen .des § 114 ASVG 
(Einbeziehung der Leitenden Angestellten) wur
.den im Begutachtungsverfahl'len vor allem .g.eitens 
der gesetz1ich'en ,beruflichen V,ertretung der 
Dienstnehmer ,erhebliche Bedenken, ,geltend ge
macht. 

Es soH daher eine Fassung vorgesch:lagen wer
den, eLie eine - gegenüber dem versendeten Ent
wurf engere - El1gänzung der Straf.bestimmung 

, des § 114 ASVG vorsieht. 

Handelt es sich bei dem Dienstgeber im Sinn 
des § 114 ASVG nicht um eine n,aoürliche Person, 
sondern um eine juniS'tische Person oder Perso
nengesellschaft des HlindelsJ:'Iechtes, kann ·es ,im 
Einzelfall unklar sein, ob und w,elchen natür
lichen P,ersonen - GeschäiftJsführer, Vorstands
'mitg'li:eder - Idi,e Dienstigebereigenschaft zu
kommt. Durch die vorgeschlagene El'igänzung 
wird klargestellt, daß in diesen FäUen die Straf
bestimmung des § 114 Abs. 1 ASVG auf .alle 
natürlichen Personen anzuwen!den ist, die dem 

zur Vertretu11lg I(ler juristiiSch,en Person oder der 
PersonengesellschaJt b~fwgten Or;gan angehören. 
Hat dieses Or:gan rdie Verantwortung für die 
Abführung der Soz'ralversicheru11lgsbeiiträge be
stimmten Or:ga'nmitJgliedern 'artlterlegt, so soll die 
StraJbestJ1mmung des § 114 Abs. 1 ASVG nur 
auf direse Organmitglieder Anwendung finden. 

Zu Art. II Z. 1 (§ 117 Z. 3): 

D~e VorschrMten über ,den Leistungskatalog 
der Kr:ankenvel1sicherung WlUrden im Zuge der 
32. Novelle zum ASVG, BGBI. Nr, 704/1976, 
neu gefaßt. Zur VervoJIstä,nrdigu.ng soll zum Aus
druck gebracht werden, daß als Leistung aus dem 
Versicherungsfall der Arbeitsunfähigke:it ,infolge 
Krankhe1t nicht nur KrankengeLd, 'sondern 
gegebenenfalls auch FiamiJien- oder Taggdd zu
steht. 

Zu Art. II Z. 2 Ht. a (§ 121 Abs. 4 Z. 5): 

Die im § 121 Abs. 4 Z. 5 ASVG enthaltene 
Regdung ist durch die NeufasSIUng des ArbeitJS
losenver~icherungs.gesetzes g,egensoandslos gewor
den und soll daher aufg,eho<ben wer,den. 

Zu Art. II Z. 3 (§ 124 Abs. 2): 

Das w§ 124 Abs. 1 ASVG ~n der Fassung 
der 32. Novdle vorgesehene Erfordernis ,der Er
füllung einer dl'leimonJati.gen Wartezeit entfällt 
gemäß Abs. 2 der zitierten Bescimmung, wenn 
der Selbstversicherte ~n den wnrnittelbar voran
gegangenen zwöLf Monaten mincbestens 
26 Wochen order unm~tteLhar vorher mindestens 
sechs Wochen nach eLern ASVG oder ,nach dem 
B-KUVG ,in der Krankenv.ersich'erung pflichtver
sichert war oder für ihn ,eine AniSpruchs:berechci
gung [n einer solchen Krankenvers.icherung be
stand. Der Gesetzg.eber wollte da.mit jene Per
sonen, die nach der Rechtslage, wie si·e vor dem 
InkraIttreten der 32. NOVle.lle zum ASVG be
stand, zur Weiterverslich'erung berechtigt gewesen 
wären, von den sonst geltenden strengeren An
spruchsvoraussetzungen (Wartezeit) ausnehmen, 
um Zu vermeiden, daß diese Personen ungün
stJLger behand.eJt werden als nach der früher;en 
RechtsLruge. 

Die übereinsoimmung mit dem früheren § 16 
Abs. 1 ASVG, .der ,die Berechtigung zur Weiter
versicherung in Ider Krarrkenversich'erung r,egelte, 
ist aber keine vollständige. Nach ,dem früher,en 
§ 16 Abs. 1 ASVG konnten sich die aus der 
Pf1ichtv,ersicheru.ng aussch,eidenden ,Personen 
weiterversich,ern, wenn sie in den vorangegange
nen zwölf Monaten mindesuens 26 Wochen oder 
unmittelbar vOJ:'lher mindestens sechs Wochen 
nach diesem oder einema,nderen -Bundesgesetz 
krankenversich·ert waren. Es war nicht. verlangt, 
daßes~ich um ei.ne pflichtVierSlicherunghandeln 
müsse, sondern es war auch ,eine freiwimge Ver
sicherung alusreichend. Ferner mußte es n.ichteine 

'I 
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Versicherung n'ach rdem ASVG oder nach dem 
B-KUVG gewesen sein, sorudern es genügte auch 
eine Krank,env,eroicherunrg mch 'einem ancLeren 
Bundesgesetz, z. B. nach dem AIVG 1977. Die 
in der 32. Novelle getroffene Regelurug schließt 
also - ent~egen der offenkUndigen Absicht des 
GeS'etzgebers - doch nicht gänzI,ich aus, daß es 
.im VeI1gleich zur Rechts1ag,e vor der 32. NoveU,e 
zu' Nacht·eiIen kommen kann. Soziale Härten 
werden im alLgemeinen zwar nicht auftreten, da 
ja gemäß § 121 Abs. 4 Z. 1 Zeiten jeder gesetz
lIichen Krankenversicherung auf cLi,e Wartezeit 
anzurechnen sind. In EmlZelfällen kann aber cLi'e 
i.m § 124 Abs. 2 ASVG VOI1g,enommene Ein
schränkung auf Zeiten der Pflichtversicherung 
nach dem ASVG oder dem B-KUVG zu einer 
echten B>en:achteiJigunrg führen. 

Da ,im § 124 Abs. 2 ASVG andererseits cLie 
bloße AnspruchSiberechti~ng nach .dem ASVG 
bzw. nach dem B-KUVG ausreicht, um das 
ErfordeI1nisder Erfüllung der Wartezeit entfallen 

. zu lassen, erscheint ,esruicht konsequent, daß nicht 
3iuch Zeiten einer freiw.illigen Krnnkenversiche
run'g oder einer Pflichtversicherung nachdem 
AIVG 1977 entsprechend berücksichtigt werden. 

Zu Art. II Z. 5 (§ 131 Abs. 3): 

Der K1ammerausdruck ,,(Veroonldes)", der noch 
auf die Zelt des Bestehens des Verbandes der 
GewerbLich'en'-Selbständiligen-Krankenkassen zu
rückgeht, s01,1 als nicht mehr der geltenden 
Rechtslage entsprechenld aufgehoben werden. 

Zu Art. 11 Z. 7 (§ 138 Abs. 2 Iit. c): 

Seit dem Inkrafttreten der 32. Novelle zum 
ASVG, BGBl. Nr. 704/1976, gebührt anstehle 
der Zuschüsse zur Rehahj,litation übeflgangs'gdd 
gemäß § 199 bzw. § 306 ASVG. iBezieher dieser 
Leistungen sind nicht wie hisher vom AlWpruch 
auf Krankeng:eld :lJusgeschJlossen, sondern lediglich 
den Ruhensbestimmun:gen des § 143 Abs. 1 Z. 4 
ASVG unterworfen. Die Iit. c des § 138 Abs. 2 
ASVG geht somit ins Leere und SQll daher ent
fallen. 

Zu Art. 11 Z. 8, Art. III Z. 3 und Art. IV Z. 18 
(§§ 148, 189 Abs. 4 und 302 Abs. 3): 

N ich der· Bundes-Verfassungsrgei>etznove1le 
1974, BGBl. Nr. 444/1974, fällt der Kompetenz
tatbestand "Heil- und Pflegeanstalten" ~n Z. 1 
des Art. 12 Abs. 1 des Bundes-Verfassunrgs
gesetzes. Die Zitierungen soMen daherentspre
chend ang,epaßt wenden. 

Zu Art. 11 Z. 9 (§ 152 Abs. 1): 

Nach § 306 Abs. 1 ASVG in cLer Fassung der 
32. Novelle zum ASVG hat der Pensionsver
sicherunrgsträger dem Versicherten tür die Dauer 
der Gewährunrg von mediZiinischen· Maßnahmen 
der Rehalbilitation ab Beginn der 27. Woche 

43 

nach dem letztmaligen Eintritt des Versiche
rungsfalles der Arbeitsunfähigkeit mfolge Krank
heit, der mit der Gewährung dieser Maßnahme 
in Zusammenhang steht, ein übergangsge1d zu 
loeisten. Damit wurde der Vorrang des über
gangsgddes vor· ,dem. Krankengeld aufgehoben. 

Nach § 143 kbs. 1 Z. 2 ASVG ruht der An
spruch auf Knank'engeld, soLange der Versicherte 
auf RechllJUng eines Versicherungsträ~ers An
staltspflege erhält oder run, einer Sonderkranken
anstalt untergebracht ~st. Solange die Versicherten 
auf Rechnung des Kranken- oder Unfallversiche
rungsträgers in Anstaltspflege stehen und ihr An
spruch auf KrankengeLd ausschl[eßl,ichaus diesem 
Grunde ruht, erhalten 'sie gemäß § 152 ASVG 
Framiliengdd bzw. Taggeld. 

rDaraus er:gibt sich bei streI1!g,er Auslegung der 
z:iÜierten Bestimmungen - nach § 144 Abs. 4 
ASVG gilt die Unterbringung in Sonderkranken
anstal'ten, cLie vor:wiegend der R,ehabilitation von 
Versicherten dienen, nicht als Anstaltspflege -
daß Versicher!ne, die im Rahmen von medizini
schen Maßnahmen der Rehabi,Eitation in Kran
kenanstalten unter,gebracht sind, die vorwiegend 
der Rehabfl.i,tanion dienen, währerud dieser Zeit 
kciner!.ei Anspruch auf 'eine Ge1dleistung aus 
der Soz~alv,ersicheruJ.1ig hätten. Darüber hinaus 
kommt ein Anspruch auf Fam~lien- bzw. Taggeld 
3iuch desw,eg,en nicht zustande, weil dbese Re
habilitationsmaßnahme auf Rechnung eines Pen
sionsversicherungstr~g,ers geleistet wird. 

Im Gegensatz dazu ist bei den von den Pen
sionsversicherungsträgern zu gewährenden Maß
nahmen der Gesundheitsrvomorge gemäß § 307 d 
~das gJ.eiche gih auf Gru11id des § 155 Abs. 5 in 
der Fassung des vorl~egenden Entwurf.es bei der 
Gewährung von Maßnahmen zur Fesü~ng der 
Gesundheit durchc\<ie Krankenversicherungs
träger), die ebenfalls die UntJerbringung i?-. Kr~n
kenanstalten, dlie vorwiegend der Reha'b1htatton 
. dienen, vorgesehen, Fam:i1~en- bzw. T,aggeld zu 
gewähren (§ 307 e ASVG). 

Im Hinblick auf diese Rechtsilag.e emcheinen 
Versich'erte, die iin einer vorwiegend der RehabiE-. 
tation dien,enden Krankenanstalt. untergebracht 
Slind, sofeI'n ihnen diese Maßnahme im Rahmen 
einer Reha:b~Ij,tatiiongerwährt wir:d, gegenüber 
Versicherten, die ,d{eSie Maßnahmen im Zuge der 
Gesundhei'tsvorsoflge (bzw.der Festigung der 
GeSiU11ldheit) erhalten, hinsichthich des Bezuges 
einer GeldleistJUng während dieser Zeit, bis ein 
Anspruch auf übergangsge1d (§ 306 ASVG) ent
steht, benachteiLigt. Um diese sachlich nicht ge
rechtfertigtJe unterschiedliche ß,ehandlung zu be
seitigen, wird § 152 Abs. 1 ,erster Satz ASVG 
dahin erweitert, daß FamiEien- bzw. Taggeld 
auch dann gewährt wird, wenn der Versicherte 
im Zuge von medizinischen Maßnahmen der 
Rehabilitation ,in 'einer im § 302 Abs. 1 Z. 1 
ASVG arugdührllen Krankenanstalt . unterge-
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bracht ist, sofern während dies,er Zeit kein I aktuell. Während das Schiedsgericht der Sozial
Übergangsgeld g>ebührt. Voraussetzung für die versidllerung für Steiermark mit Urteil vom 
Leis,tung des Familien- bzw. Tag'geldes ist, daß 15. März 1977, GZ 5 C 65/75, den Leistungs
diese Rehabilitationsmaßnahme auf Rechnung anspruch eines öSberreichischen Staats:bürgers, der 
eines Kranken- oder Pensionsversicherung'strägers anläßltich des Vers'llches zur Rettung von in Berg
erfolgt; die Erwähl1iUng des Krankenvers>ime- not geratener Österreicher auf ausländischem 
rungsträgers in diesem Zusammenhang ist im Hoheitsgebi,et <linen Unfall erlitten und &ich 
Hinblick auf die Bestimmung des § 302 Abs. 2 dabei schwere Verletzungen zugezogen hat, Qe
ASVG. erforderlich, nach der die einschläg:igert jaht hat, gab das Oberlandesgericht Wien der 
medizinischen Maßnahmen :der Roehabilitauion gegen dtiese Emsch,erdung eingebrachten Beru
vorerst - wenn der Versicherte auf sie aus einer fung statt und kommt in .der Entsche~dung vom 
gesetzl1chen Krankenversicherung Anspruch 15. Juli 1977, GZ 20 R 125/77, zu ,dem Eq~elbnis, 
hat - vom KrankenVlersucherungsträger zu lei- daß der in Rede s'tehende Unfall nicht vom Ver
sten sind. sicherungsschutz erfaßt wird, obwohl er sich -

Zu Art. 11 Z. 10 (§ 155 Abs. 5): 

Abweich,end von 'der bis zum 31. Dezember 
1976 geltenden Vorschrift des § 155 ASVG sieht 
diese Ges,etzesstelle in ,der Fassung der 
32. Novelle zum ASVG vor, daß bei Gewäh
rung von Maßnahmen zur FestJigung der Ge
s-undheit die Bestimmungen über Familien- und 
Taggeld nur bei Unterbringung in Genesungs-, 
ErholrungTs- oder Kurheimen, nicht aber bei 
Unterbringung in Kra,nkenansmken, die vor
Wlieg,end der Rehabilitation di1enen, anzuwelllden 
&ind. Dieser Auschluß der Versicherten, die im 
Rahmen von Maßnahmen zur FesügunJg der Ge
sundheit in Krankenanstalten untergTebracht 
s-ind, von den AnJsprüch,en a:uf Famil~en- bzw. 
Tagge1d ist sachlich nicht begründet. Dies umso 
weniger, als bei Gewährung der gleichen Maß
nahme im Zuge eines Verfahrens zur Gesund
heitsvorsorge durch einen Pensionsversicherungs
trägTer (§ 307 d ASVG) , Familien- hzw. Tagge1d 
zu leisten ist (§ 307e). Durch die vorliegende 
Fa'ssunJg des § 155 Abs. 5 ASVG soU diese un
sachliche Difl!eremiierung korr:~giert weroen. 

Zu Art. II Z. 11 (§ 161 Abs. 2): 

Im Hinblick auf die seit dem Inkr!afttret,en 
der 18. Novelle z,um AlIgemeinen Sozialver
sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 168/1966, bestehende 
zeitlich unbegrenzte Gewährung der Anstalts
pfleg.e entspr.icht diese Gesetze~best~mmung, und 
zwar die Worte "Höchstdauer der Anstaltspflege 
(§ 144 Abs. 1)", nicht mehr der geltenden Rechts
lage und soll entspr.ech'end angepaßt wenden. . 

Zu Art. III Z. 1 (§ 176 Abs. 3): 

Seitens der Venbände von mehr als 360 000 iIl 
alpinen Vereinen zusammeng,eschlüss:enen ß.eig
steigern wUl'lde an das Bun,desminist,erium für 
soziale V:erwaltung di,e Anregung herangetragen, 
die Anwendung des § 176 Abs. 1 Z. 2 ASVG 
auch für Lebensrettungsaktionen im Ausland zu 
ermöglichen. Die Frage des Unfallversicherungs
schutzes bei einer Lebensrettung (Hilfeleistung) 
im AusJarud wur.de nach einem BergunfaU' eines 
Österreichers auf Schweizer Hoheitsgebiet unoter 
besonders beruck&ichti:gungswürdigen Umständen 

wie wörtlich dargelegt wird - "bei einer aus 
bemerkenswerten altruistischen Beweggründen 
untJernommenen Rettungshandlung erei,gnete". 
In den Entscheid'llngsgründen des Erkenntnisses 
20 R 125/77 wilid u. a. folgendes ausgeführt: 

"Im § 176 Abs. 1 ASVG weliden nun ver
schiedene Unfälle, die sich bei bescimmten Tätig
keiten ereignen, Arbeitsunfällen gleichgesteHt 
und sie begründen so Ansprüche auf Leistung 
aus der Unfallversicherung. In einigen dieser 
Tatbestände, zu denen auch die Rettung aus 
Lebens,gTefahr zählt, sill!d Leistungen aJUch dann 
zu gewähren, wenn di,e betreffenden Personen 
überhaupt nicht unfallversich·ert sind (§ 176 
Abs. 1 Z. 2, 3, 7 und 9 ASVG). In diesen Fällen 
wir.d als'O ~e Leistungspflichtder Unfallversiche
rung begründet, ohne ·daß ein pers,önlicher Zu
sammenhang, aLso ein die Verslicherungspflicht 
auslösendes Beschäftig'llngs:veI'hältnis, besteht. Da 
aber die BestJimmunlg des § 176 ASVG, die in 
mm genannten Tätigkeiten und die damit zu
sammenhängenden Unfälle den Arbeitsunfällen 
gleichst,ellt, muß daraus geschloss'en wer,den, d~ß 
auch für d~e Anwendung des § 176 ASVG das 
Territorialität1spril1zip, das unbestnitten für § 175 
ASVG g,ilt, ebenso anZJUwenden ist. 

oDer Ges:etzgeber geht selhst vom strengen 
Begriff des Territori.aLitätspninzipes auch im § 176 
ASVG aus, denn er erweiterte aU51drücklich den 
Unf.aHv,ersicherungsschu,tz des § 176 ASVG ,in 
ein'Z!eJ.nen und gesonderten FäHen." 

Das Oberlan,desgleridlt W:ien zutiertin diesem 
Zusammenhang die l1iUnmehr ,im § 91 Abs. 2 
B-KUVG enthaltene Regel'ung, nach welcher 
den DienstJUnfällen Er,eignisse gleichgestellt sind, 
durch die eine Per.son, die von der Bundesregie
rung auf Ersuchen ,inter:natio'll'aler Or.ganisationen 
um Hilfeleistung im Rahmen einer österreich~
schen Einheit in das Aushnd entsendet wil'ld, 
eine körperLich,e Schädig'llng erlitten hat, sofern 
das schäd1gende Ere1gnis im örtlichen, zeitlich,en 
und ursächlichen Zusammenhang mit dem Aus
landseinsau steht. Das Oberlandesgenicht Wien 
kommt dann Zu folgendem Schluß: "Wäre der 
Gesetzgeber von der Meil1iUng des Erst?;erichtes 
ausgegangen, daß im § 176 ASVG nicht das 
Territorialitätsprinzip, sondern das p.ersonaLitäts-
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pl'inzip gilt, wäre es nicht notwendig gewesen, 
für den Binsatz österl'eicltischer Einheiten im 
Ausland dne ,eigene Bestimmung zu :schaff.en. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Angesichts der be
sünders ,eng umgrenznen Einsatzfa!:1r,ege1un
gen des § 176 Abs.1 ASVG könnte 
aber ein Unfallv,ersicherungsschutz für eine Hilfe
leistung an ,einen österreichischen Staatsbürg,er 
durch einen österreicher irri Ausland nur dann 
gegeben sein, wenn der Gesetzgeber eine beSün
dere FallregeJung vürnähme. Dies ist bisher nicht 
geschehen. " 

Im Entwurf einer 33. NüvelLe zum ASVG 
wurde daher eine Regelung vÜllgeschlagen, mit 
welcher aruf die Fälle einer Lebensrettung im 
Ausl,and im ASVG ausdrücklich Bedacht genüm
men wird. Die Regelung sah als Vüraussetzun
gen für den Ver9icherungsschutz vor, daß die 
tätig werdende Persün österreichisch,er Staats
bÜllger ist und ,ihllen Wohnsitz im In1and hat. 

Gegen diese Bestimmungwullde im Zuge des 
BegutachtungsV'erfahl'ens u. a. der Einwand er
hoben, daß die Entschädi,gung vün Unfallereig
nissen, wie die übernahme der B,ergungs- und 
Heimtranspürtkosten aus fernen Ländern für die 
Teilnehmer 6sIikoreicher Expeditiünen keine 
Aufgabe: der . U:nfailversich,erungsei. über:dies 
könne die mißbräuchliche Inanspruchnahme, die 
bei Unfällen in österreich V'ermieden wenden 
kann (überprüfbarkeit der Sachv,erhaltsdarstel
lungen der Anspruchswerber un~er Mithilfe vün 
Dienststellen der Verwaltung oder Ex;ekutiv,e) 
micht ausgeschlossen werden. Die in Rede snehen
de Bestimmung soll daher gegenüber der zur 
Versendung gelangten Fassung dahingehend ein
geschränkt werden, daß der Auslandsunfall nur 
dann gleichgesljellt wird, wenn der Ort des Un
falles nicht. mehr als z,ehn Kilümener vün der 
österreichischen Staatsgrenze in der Luftlinie 
entfernt und die tätig werdende Person öster
reich.ischer Staaljsangehöriger ist. 

Im Rahmen :der Übergangsbestimmungen 
(Art. VI Abs. 4 und 5) ist vürgesehen, daß auch 
für die vür dem L Jänner 1979 im Ausland 
eingetr.etenen Unfälle bei der Rettun.g eines 
Menschen aus Lebensgefahr unter bestimmten 
Vüraussetzungen ein Leistungsanspruch gegen
über der Unfallversicherung besteht. Die Rück
wirkung ist nach den gleichen Grundsätzen in 
Aussicht genommen, die seinerzeit anläßlich der 
Einführung der UnfalIversicherung der Schüler 
Ul1Jd Studenten ,allseits gebilligt worden sind. 

Zu Art. III Z. 5 (§ 198 Abs. 3): 

Die vürgeschlagene Anderung dient der Be
seitigung eines Redaktiünsversehens. 

Zu Art. III Z. 6 (§ 199 Abs. 2): 
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erscheInt iUkünsequent,' da eine Auszahlung des 
münaüichen übergangsgeldes nur zwölfmal im 
Jahr erfolgt. Es Süll daher der Münatsbetragmit 
einem Zwölf tel des Jahresbetrages bestimmt 
werden. 

Zu Art. III Z. 7 (§206): 

Nach geltendem Recht gelbührt das dem Hilf
lüsenzuschuß nachgebiLdete und auch betraglich 
an denselben gebundene Pflegegeld - im Gegen
satz zum Hilf1üsenzuschuß - nur zwölfmal im 
Jahr. Durch die vor,geschla:gene Ergänzung 
soll sichergestellt wel1den, daß das Pflegegeld 
künfti:g - ebenso, wie der HiLf10semmschuß 
vierzehnma:l im Jahr J!USJgeza:hlt wiird.' 

Zu Art. III Z. 8 und 11, Art. IV Z. 4, 8 und 9 
(§§ 207,218,252 Abs. 1, 260, 262 Abs. 1): 

Die in der Regierungsvürlage der 32. Novelle 
zum ASVG (181 der Beilagen ,zu den Steno
jraphischen, Prütüküllen des Naljiünalrates, 
XIV. GP) vürgesehen gewesene Regelung des 
Art. IV Z. 14, derzufülge der Kinderbegriff des 
§ 252 Abs. 1 ASVG um die Enkel erweitert wer
den sünte, ist im Zuge der parlamentarischen 
Behandlung zurückgestellt würden, weil eine 
miß:bräuchlich'e Inanspruchnahme des Kinderzu
schu.sses befürchtet würden ist. In der Zwischen
zeit ist jedüch neuerlich darauf hingewliesen wür
den, daß in Einzelfällen die Grüßeltern für den 
Unterhalt vün Enkeln aufkümmen, we~l die 
Eltern zur Unterhaltspfl.icht nicht ,herangezügen 
wenden können. In ,diesen Fällen erscheint es 
gerechtfertigt, d'en pensions(renten)berechtigten 
Großeltern einen Kinderzuschuß zur Pension 
(Rente) zu gewähren. 

Der IGnderzuschuß süllte nach dem zur Be
gutachtung versendeten Entwurf ·eirie'r 33. Nü
velle zum ASVG unter der Vüraussetzung ge
währt werden, daß die Enkel "vüm V:ersicher
ten t.berw~egen:d ,erhalt,en welld'en". Wie ~m B'e
~utachtungsver.fahren vürgebracht würden ist, 
bietet diese Fürmulierung keine Gewähr 'gegen 
eine unerwünschte Ausdehnung des anspruchs
beredltigten Persünenkreises. Die Gewährung 
des Kinderzuschusses für Enkel hat nämlich nur 
in jenen Fällen Berechtigung, ,in denen die 
Eltern der Unterhaltsverpflichtung nicht nach
kommen können, nicht aber dann, wenn Grüß
eltern freiwillig Unterhalt leisten, übwühl die 
Eltern hiezu imstande wären. Diesbezüglich süll 
daher der v,ersendete Entwurf in zweierlei Hin
sicht eingeschränkt we1"den, und zwar auf jene 
Fälle, in denen ,die Enkel gegenüber den Ver
sicherten im Sinne des § 141 ABGB unterhalts
berechtigt sind und Kinder und un:terhaltsge
währende Grüß eltern sich ,im Inland .aufhalten. 

Die Bemessung des. mönatlichen übergangs- Durch die Regelung des § 207 bzw. § 262 
geLdes rillt einem Vierzehntel des Jahresbetrages ASVG s'o,ll überdies ausgeschlossen werden, ,daß 
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neben den Großeltern der Vater (die Mutter) 
ihrerseits zur Pension einen Km·derzuschuß er
halten. 

Eine übergangsbestimmung (Art. VI Abs. 7) 
ermöglicht die Anwendbarkeit dieser Regelung 
auf die wenig.en Färlle, ,in d.enen zu ber.ei~ lau
fenden Leistungen ein solcher Kinderzuschuß ge
bühren würde. 

naten als Ersatzzeit angerechnet werden. Bei 
nicht zusammenhängender Ausbildung sind die 
AusbiJ,drungSi111ona'te nach Iden Bestimmungen ,des 
§ 231 ASVG z'u hi1den. Die letzten zwei Drit
tel der ~Q ermittelten Ausbildungsmonate gelten 
damit als Ersatzzeiten. 

Zu Art. IV Z. 5 lit. bund 13 lit. b (§§ 253 b 
Abs. 4, 276 b Abs. 4): 

Zu Art. IV Z. 1 lit. a und c (§ 225 Abs. 1 Z. 1 In Anpassung an eLie Bestimmung des Abs. 3 
und Abs. 3): des § 253 b bz'W. des § 276 b ASVG, in denen 

Nach der derzeitigen Rechtslage gelten Zeiten vom Erw,erbsei11lkommren(,arus einer ~elibstänrdigen 
der Pflich~versicherung vor der verspäteten An-' oder unselbständigen Tätigkeit) .die Rede ist, soll 
meMung (sechs Monate nach Beginn der Be- auch ·in der durch die 32. Novelle zum ASVG 
schäftigung) nur dann als Beitragszeiten in der geschaffenen Bestimmung über die Durchführung 
Pensionsversicherung, wenn die Bei,träge für diese eines Jahiresausgleiches der Ausdruck "Entgelt" 
Zeiten innerhatbvon vier Jahren nach FäUig- durch "El'IWerlbs'einkommen" ·ersetzt wel'den. 
keit wirksam (§ 230 ASVG) entrichtet worden 
sind. In FäUen hesondel'er Härte kann das Bun
desmirristerium für soziale Verwaltung auch Bei
träge als Wlirksam anerkennen, die nach Ablauf 
von vi'er J aihren seit ihrer Fälligkeit entrichtet 
worden sind. 

1m .Hinblickdarauf, daß das Recht auf Fest
stellung der Verpflichtung zur Zahlung von Bei
trägen n'unrmehr schon bereits nach maximal 

. fül1lf Jahren verjährt (früher sieben Jahre), er
scheint für die wenigen, besonders gelagerten 
AusnahmeflH1eeine Abstimmung der Regelung 
des § 225 Abs. 1 Z. 1 lit. b zweiter Halb
satz ASVG mit jener des§ 68 ASVG ange~ 
zeigt. Dadurch wird verm~eden, daß ·die Zeit 
einer Pflichtv.ersicherung, für die Beiträge von 
den Krankenkassen vorgeschrieben werden kön
nen und die auch bezahlt wUl'den, nicht als Bei
tragszeiten in der Pflichtversicherung anerkannt 
werden können. In Anpassung an die vorge-

. schlagene Knderung soU auch die Frist im § 225 
Abs. 3 ASVG statt mit vier Jahl'en mit fünf 
Jahren festgesetzt wer,den. 

Zu Art. IV Z. 2 lit. a (§ 227 Z. 1): 

. Es mehren sich die Fälle, in denen festge
stellt wird, daß zahlreiche Studenten ihr Stu
dium aus finanziellen oder gesUIlJdheitlichen 
Gründ.en nicht ohne Unter;brechung absolviert 
haben. Oft w:tIl"den nur Sommer~emrester od.er 
nur Wintersemester inskribiert. Solche Unter
brech).mgen führen dazu, daß keine "vollen Stu
dienjahre" vorLiegen und das eine Semester nicht 
angerechnet werden kann. Trotz a;bgeschlossener 
Hochschul,bildung kann in solchen Fällen die 
Studienzeit nicht als Ersatzzeit berücksichtigt wer
den. Di.ese sich ergebende, nie beabsichtigte 
SchrJ,ecnterstellung einer Gruppe von Studenten 
soll durch die vorgesehene Kn'derung beseitigt 
werden. Gleichzeitig wird damit auch die Anrech
nung der AU.9bildungszeiten als Ersatzzeiten ge
ändert. Die Ausbildungszeit soll mit zwei Drit
tel ihrer Dauer bis zur' Höchstdauer von 48 Mo-

Zu Art. IV Z. 6 (§ 254 Abs. 4): 

Nach § 254 Abs. 4 ASVG ha,t a·uch ein im 
§ 300 Abs. 1 ASVG bezeichneter Pensionsbe
zieher Ansprnchauf InvaHditätspension, dem 
Maßnahmen der Rehabilitation gewährt worden 
sind, wenn ·dalS im § 30'0 Abs. 3 ASVG ange
strebte Ziel erl'eicht wurde, sofern noch son
stige Voraussetzungen erfüllt sind. Auf Grund 
des Verweises' auf § 300' Albs. 3 ASVG ist eine 
solChe Pension nur für Personen vorgesehen, 
denen Maßnahmen der RehabiLitation V'OIll einem 
Träger der Pensionsversicherung .n·achdem ASVG 
gewährt wurden. Mit Rücksicht darauf, daß ,die 
einschlägigen Rehabilitationshestimmungen im 
gesamten Bereich der Unfall- bzw. Pensionsver
sicherung ,die gleiche Zielsetzung wie § 30'0 Abs. 3 
ASVGenrhalten und die Begnündung rur die 
Einführung des § 254 Ahs. 4 ASVG auch auf 
einen durch einen Unfall- bzw. Pensio.usyersiche
rungsträger rehabilitierten Versicherten zutrifft, 
soll die Zuerkennung einer solchen Pension auch 
auf diesen Persone~kreis ausgedehnt werden. 

ner Wortlaut ,der Bestimmung wurde in An
lehnung an die analogen Regelungen im Be
reich des GSVG (§ 132 Albs. 3) bzw. des BSVG 
(§ 123 Abs. 3) in sprachlicher Hinsicht verbes
sert. 

Art. IV Z. 10 lit. a (§ 264 Abs. llit. a): 

Der Verfassungs.ger.ichtshof hat mit Erkennt
'nis vom 15. März 1977, Z1. G 36, 37, 38/76-11, 
in § 85 Abs. 1 lit.· a GSPVG in der Fassung 
der 24. Novelle, BGBl. Nr. 705/1976, den Wort
teil "Erwerbsunfähigkeits .... "im Satzteil ,,60 v. 
H. der ;E:rwer.bsunfäbiigkeitspension" als verfas
sungswidrig aufgehoben (siehe auch die Kund
machung des Bundeskanzleramtes vom 27. April 
1977, BGBl. Nr. 219/1977). D.aaJb.er .diese Ge
setzesste11e nach Art. V Abs.2 I1t. e der ge
nannten Novelle erst mit 1. Jänner 1979 in 
Kraft treten wiJ.'ld, hat .der Verfassungsgerichts-
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hof eine Vorschrift aufgehoben, die im Zeitpunkt 
der Aufhebung noch nicht dem ~echtsbestand 
angehört. Mit Kundmachung vom 5. Oktober 
1977, BGBl. Nr. 513, wurde dieses dem Ver
fassungsgerichtshof unterlaufene Versehen rich
tiggestellt uoo die Aufhebung auch auf die 
ge1tende Fassung erstreckt. 

Im ,Bereich ·der Gewerbl~ch,en Selbständigen
Pemionsversiche,rung und der Bauern-Pensions
verS>icherung wurden die Bestimmungen des § 85 
Abs. 1 _ 1it. a GSPVG bzw. des §80 Abs. 1 
Et. a B-PVG durch die 25. Novelle zum GSPVG, 
BGBl. Nr.619/1977, bzw. durch die 6. Novelle 
ZUIIli B-iPVG, ,BGBl. Nr. 658/1977, mit Wirkung 
ab 1. Jänner 1978 entsprechend geändert. 

Durch die vorliegende Än,derung soll der 
Red1 tsmeiilUng des Verfassungsg,erichtshofes auch 
im Bereich der Pensibnsversich~rurug nach dem 
Allgemeinen Soziah7lersichetungs,gesetz Rechnung 
getr,agen werden. Demzufolge hat die Witwen
pension im Falle des § 264 Abs. 1 Er. a ASVG 
nicht 60 v. H. der Invaliditätspension, sondern 
60 v. H. der Pension zu 'betrag,en, auf die der 
Ve,rsicherte im Zeitpunkt seines Todes Anspruch 
gehaibt hätte. 

Durch eine übergangsbestimmung (Art. VI 
Ahs. 9) wird sichergestellt, daß die Neufassung 
des § 264 Abs. 1 lit. a ASVG auf Antrag auch 
für Hinterbliebenenpenslo,nen anz·uwenden ist, 
deren Stichtatg im Kalenderjahr 1978 liegt. 

Zu Art. IV Z. 12;14 und 15 (§§ 276 a Abs. 1, 
277 A.bs. 2 und 279 Abs. 3): 

Die vorgeschlagenen Änderungen dienen ledig
lich der Beseitigung v,on Redaktionsversehen der 
32. Novelle zum ASVG bzw. der Anpassung 
einzelner Bestimmungen des Abschnittes IV des 
Vierten Teiles an die analogen Bestimmungen 
im Bereich der Pensionsversicherung der Arbeiter. 

Zu Art. IV Z. 17 (§ 293 Abs. 1 und 2): 

In Fortsetzung der v,o,n der Bundesregierung 
schon bi~her ,gesetzten Maßnahmen :im Kampf,e
gegen die Armut, aJber auch zur Ahgeltung be
vorstehender Er.höhungen für einzelne Grund
nahrungsmittel, sollen auch 1979 ,die·· Ausgleichs
zulagen-Richtsätze über das normale Maß der 
Anpassung hinaus, und zwar um 7,0°/0, aufge
wertet werden. Ohne zusätzliche Erhöhung der 
Ausgleichszulagen-Richtsätze, .also unter Zug run
delegung der normalen Anpassung, hätten sich 
ab L Jänner 1979 folgende Werte erg,eben: 

Richtsätze 1979 
Richtsätze 1978 (nur Anpassung 

+6,5%) 

Ve!1heiratete ........... 4422 S 4709 S 
A1leinstehen'de (inkl. 

Witwen) .......... 3092 S 3293 S 
einfadl·eWaisen his 24 1155 S 1230 S 
Doppelwaisen bis 24 .. 1735 S 1848 S 
einf,ache Waisen über 24 2051 S 2184 S 
Doppelwaisen über 24 .. 3092 S 3293 S 
Erhöhung für jedes 

Kind .............. 332 S 354 S 

Zu Art. IV Z. 19 (§ 307,d Abs. 5): 

§ 304 ASVG in ,der vor der 32. Novelle 
in Geltung gestandenen Fassung ermöglichte es 
den Pensionsv,ersicherungsträgern, die Durchfüh
rung eines Heilv-erfahrens einem Krankenversiche~ 
rungsträger zu übertragen. Eine gleichartige Be
stimmung ist auch im § 307 a Abs. 1 ASVG 
in der Fassung der 32. Novelle enthalten,je
doch nur hinsichtlich der Durchfüh~ung von 
med,iz,inischen Maßnahmen' der Rehabilitation. 
Wie schon in den Erläuterungen zur Regierungs
vorlage einer 32. Novdle zum ASVG zu Art. IV 
Z. 31 (§§ 300 Albs. 3, 307 d, 307 e und 307 f) 
hervorgehoben wurde, haben die bisher~gen Heil
fürsorgernaßnahmen auch noch nach der Neu
regelung der RehaibiEtation volle Berechtigung, 
soldaß aHeBesrilffiolThll'l1!g,en, dile ,die Gerw;ihrung 

Zu Art. IV Z. 16 (§ 284 a Abs. 1): der Heilfürsorge regelten, weiterhin; und Zwar 
als M.aßnahmen betreffend die -Gesundheitsvor-

Durch die vorgeschlagene Änderung soll im lsorge, ,aurfr.echt Meiben ,sohlen. Eine analoge Re-
§ 284 a Abs. 1 ASVG erster Satz - ebenso gelung bezüglich der Durchfühnmg von Maß
wie im § 261 a Ahs. 1 ASV.G - auch auf nahmen ,der GesuruLheitsvorsorge fehlt im gel
das Bauern-Sozialversicherungsgesetz Bedacht ge- tenden Recht. Aus diesem Grunde erscheint eine 
nommen werden. Nach der geltenden Regelung entsprechende Ergänzung des § '307 cl ASVG 
sind B etzi eher einer Knappschaftsaherspension durch Anfiügun,g eines neuen Abs. 5 angezeigt. 
gemäß § 276 Albs. 3 ASVG von der Zuschlags-
regelung gemäß § 284a ASVG ausgeschlossen, 
weil gemäß § 284 a Albs. 1 nur Bezieher einer 
Knappschaftsalterspension nach § 276 Abs. 1 
ASVG von der Zuschlagsregelung erfaßt sind. 
Um diese BenachteiEgung der Bezieher einer 
KnappschaftS'alterspension gemäß § 276 Abs. 3 
ASVG zu beseitigen, soll im § 284 a Abs. 1 
erster Satz auch die B'estimmung des § 276 
Abs. 3 ASVG angeführt werden. 

Zu Art. IV Z.20 (§ 307 e Ahs. 2):, 

Wenn ein Pensionsversicherungsträger im Rah
men der Gesundheitsv,olrsorge einen Versicherten 
in einer der im § 307 d Abs. 2 gen-annten Ein
richtungen (Genesungs-, Erhlohlngs-, Kurheim 
u. dgl.) unterbringt, so hat' er gemäß § 307 e 
A,bs. 1 ASVG für die Dauer der Unterbringung 
dem Versicher;ten Familiengeld bzw.· Taggeld zu 

1084 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 47 von 62

www.parlament.gv.at



48 108'4 der Beilagen 

gewähren. Der Begriff "Versicherter" ist im Zu
s,ammenhang mit den Leistungen der Gesund
heitsvorsorg,e zwe~fel<1os ebenso 3!uSizulege'llJ w~e bei 
Anwendung der Bestimmungen über die Re
habilitation. Als Versicherte gelten somit je
denfalls auch die ,in der Pensionsversicherung 
f'1'eiwiUig WeitJerv,eDs,icherten. Es steht demnadl 
außer Zweifel, daß diese Personen für die Dauer 
einer im Rahmen der Gesundheitsvorsorge .er
folgten, Unterbringung in einer. der in Betracht 
kOlll~me11Jden Einrichtungen dem Grunde nach 
AnJspruch auf Familien- hzw. Tag:geld 'ha;ben. 

Oie Höhe des Familiengeldes bzw. Taggeldes ist 
im § 307 e Abs. 2 ASVG geregelt, und .zwar 
durch Verweisung auf § 152 Abs. 2 bzw. Abs. 3 
ASVG, also auf die Vorschriften betreffend die 
BemesSiung ,des Famili.en- bzw. Taggddes ~n der 
Krankenversicherung. Wenn es sich um nicht 
krankenv·ersicfierte Personen handelt - z. B. 
um Personen, di'e nur in ,der Pens.ionsversiche
mng freiwillig versichert sind - gibt das Gesetz 
derzeit keinen Aufschluß darüber, in welcher 
Höhe das Familienge1d !bzw. das Taggeld zu ge
währen ist. 

Durch die ,"oil'geschlagene Ergänzung des 
§ 307 e Abs. 2 ASVG soll nun eindeutig ge
regelt werden, in welcher Höhe Famil.ien- b?-w. 
TaggeJd für in der Pensionsversicherung frei
willig weiterversicherte Personen gebührt. Durch 
die Heranziehung der Beitragsgrundlage (§ 76 a 
Abs. 1 ASVG) als Bemessungsgrundlage bei in 
der Pensionsversicherung Weiterversicherten 
wird im wesentlichen derselbe Effekt herbeige
führt, wie ihn (ler Gesetzgeber mit dem Hin
weis auf die fUr die Krankenversicherung maß
gebenden B,emess,ungsvorschriften rbeabsichtigt 
hat.' . 

Zu Art. V Z~ 1 (§ 322a): 

Gemäß § .28 .Nbs. 5 KAG in ,der Fas",ung des 
Bundesgesetzes vom 30; Juni ,1978, mit dem das 
Krankenanstaltengesetz geändert wurde (Kran~ 
kenansta1teilge~etz:..Novelle 1978), BGBL Nr. 456/ 
1978, sind die für' die Sozialversicherungsträger 
geltenden Pflegeg~bührenersätze mit jedem 
1.Jänner,erspnal~ 'mit 1. Jänner 1978, nach 
Maßgabe der. Abs., 6 his 9im prozentuellen Aus" 
maß der 'ErhÖihting der Beitragseinnahmen aller 
Kl'anken\;ersicherungsträger vom Vorjahr auf 
das laufende Jahr ,tu erhöhen. 

durCt~schnittlichen Beitragseinnahmensteigerung 
gemäß § 28 Abs. 5 KAG unter,sch~edlich,en Be
lastungen der Kassen auszugleichen, ist die 
Durcblührung e~nes Be1astungsaus,g.leiches nötig. 

Dieser könnte ab' 1979 entsprechend ,einer 
Anregung des Hauptverbandes der österreichi
schen Sozialversicherungsträger über ·ein von ihm 
zu führendes Verrechnungskonto wie folgt, VOil'
genommen werden: 

Der Aufwand jedes Krankenversicherungsträ
gers für Anstalts- und Entbindungsheimpflege 
des Jahres 1977 wird zunächst um den end
,gültJ~gen Hundertsa'tz gemäß § 28 Abs. 9 KAG 
und sodann um jenen Prozentsatz angehoben, 
der den Be,itragseinnahmerizuwachs der betreffen
den Kasse von 1977 auf 1978 entspricht. Wenn 
der Vergleich dieser beiden Werte ergibt, daß 
der um das A,usmaß des individuellen Beitra,gs
einnahmenzuwachses erhöhte Aufwand des Jah
res 1977 über jenem Betrag liegt, der sich aus 
der Aufwentung um den endgültigen Hundert
sa'ttL nach § 28 Abs.9 KAG er,gibt, soll die
ser Versicherungsträger den. Differenzhetrag an 
das Verrechnungskonco abführen. Jener Kran
kenkasse, bei der ein solcher Vergleich das um
gekehrte EI1gebnis zeigt, soll hingegen ein An
spruch auf .überweisung. aus dem Konto zu
stehen. 

Da aber nicht zu erwarten ist, daß die Ein
zahlungen stets ausreichen werden, um die For
derungen zu decken hzw. daß die Forderungen 
immer jenen Betrag erreichen, der auf das Konto 
einzuzahlen wäre, so~l vorgesehen werden, daß 
die den zur Verfügung stehenden Betrag über
steigenden Forderungen nur anteilig befriedigt 
werden bzw. daß die Einzahlungen nur jenen 
Betrag erreich,en, der zur Abdeckung der tat
sächlichen Forderungen nötig ist. 

Die Wirkung der Bestimmung des § 322 a 
ASVG ist an die Geltungsdauer der Verein
barung des Bundes und der Länder im Zusam
menhang mit der Neuregelung der Kranken
anstaltenfinanzierung (BGBL Nr. 453/1978) ge
bunden. 

Zu Art. V Z. 2 (§ 324 Abs. 4): 

Nach § 89 Abs. 1 Z. 1 in Verbindung mit 
,Aibs. 2 ASVG ruhen Renten- bzw. Pens,ions,
ansprüche aus ,der Unfall- bzw. Pensionsversiche
rung, wenn der Empfänger länger als einen 

Daraus werden zwangsläufig unterschiedliche Monat eine Freiheitsstrafe verbüßt oder in den 
Be1astunge'n einzelner, Yersich,erungsträger resul- Fällen der §§ 21 Abs. 2, 22 und 23 StGB in 
tieren>. w,eil ,-'-' gemessen ·am bisherigen Auf- einer der dort genannten Anstalten angehalten 
wand -jene Kassen, deren Beitragseinnahmen- wird. Für die Zeit der Unterbringung in einer 
zuwaChs, üb'er dem Bundesdurchschnitt liegt, ent~ J\:nstalt für geist~g abnorme Rechtsbrecher nach 
lastet, u~d solche, deren Beitragseinnahmen dar- § '2'1 Abs. 1 StGB ist ,dagegen ein Ruhen nicht 
ui1ter l,~eg.en;, belastet würden. vOl'1gesehen. 

Um .die aus der einheitlichen' Anhebung der Unterhringungen nach § 21 Abs. 1 StGB wer-
Pflegegehüpren,ersätze im Ausmaß der (bundes)- . den derz·eit nach Art. III. Abs .. 1 Z. 1 lit. a 
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·des StrafV'ollzugsanpassungsgesetzes, BGBI. 
Nr. 424/1974, in den öffentlichen Krankenan
stalten für Geisteskrankheiten vollzogen, wo
für der Bund nach Punkt I Abs. 2 des Erlasses 
vom 17. Dezember 1974, Amtsblatt der öster
reichischen Justizverwaltung 5/1975, die Pflege
gebühren zu zahlen hat. 

Der unter diesen Voraussetzungen unterge
brachte Bezieher einer Sozialversicherungs,rente 
bzw. -pension erhält daher seinen Unterhalt 
doppelt, nämlich einmal auf Kosten des Bundes 
in natura und ein zweites Mal in Form einer 
Rente (Pension) auf Kosten eines Sozialversiche
rungsträgers. Das Bundesministerium für Justiz 
hat daher angeregt, für diese Fälle eine Rege
lung ähnlich ,derjenigen zu treffen, die derzeit 
für den Fall der Unterbringung des Empfängers 
einer sozialversicherungsrechtlichenRente oder 
Pens~on in einer Heil- und Pflegeinstalt für 
Nerven- und Geisteskrankheiten auf Kosten 
eines Fürsorgeträgers im § 324 Aibs. 3 ASVG 
enthalten ist. 

Zu Art. V Z. 3 (§ 339): 

Der Verfa'SsuI1igsge~ichtshof hat mit Erkennt
nis vom 23. März 1976, Zl. G 38/75, den dritten 
Satz des § 339 Ab3. 2 ASVG, ,der eine Ent
scheidung~kompetenz . der Bundesschiedskommis
:;ion für d,en FaH vorsah, daß es über die beab
sichtigte Erl1ichtung, Erwerbung oder Erweite
rung einer eigenen Binr,ichtung zur Durchfüh
rung von Unter~uchungen nach dem § 132 a und 
132 b (Jug,endlichen- und Gesundenunt,ersuchun
gen) zu keinem Einvernehmen zwischen dem 
Krankenversicherungsträger und der beteiligten 
Krztekammer und auch zu keinem Einverneh
men zWlischen dem Hauptverband und der Oster
reidrisch,en Krztekammer kommt, als verfassungs
widri1g aufgehoben. Ferner hat der Verfassungs
gerichtshof mit Erkenntnis vom 26. Jänner 1978, 
Zl. G 39, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 58, 61, 75, 
76/77, im ersten Halbsatz des § 339 Abs. 3 ASVG 
die Worte "Ncuerrichtung" sowie di,e Worte 
"oder Erweiterung sowie Inbetriebnahme" ab 
v,erfassungswidr'ig aufgehqben und damit die bis 
dahin vorhandene g,esetzliche Grundbge für die 
Pa'rteistel1ung der Krztekammern bzw. der sonst 
in B,etracht kommenden Intereslsenv,ertretungen 
im sanität&hehördlichen Verfahren zur Bewilli
gung der Neuerrichtung, Erweiterung bzw. In
bet'l"iebnahme von Ambulatorien der Krankoen
v,ersicherungsträg,er - gleichgültig, ob es .sich 
hieibei um Einrichtung,en der kurabiven Medizin 
oder um ,Einrichtung,en für Jug,endlichen- und 
Gesundenuntersuchungen handelt - beseitligt. 

Schon aus rein formalen Gründen erscheint 
es daher notwendig, ,den Text des § 339 ASVG 
zu bereinig,en. Zugleich soll aber diese Situation 
zum Anlaß genommen werden, nun eine Rege
lung zu treff,en, die V'erfassungsrecht'lich einwand-

frei ist und zugleich .. uch dazu beiträgt, im bei
derseitigen Interesse - sowohl im Interesse der 
sozialen KrankenveI1sicherung als auch der frei
beruf,lich tätigen Krzte - eine echte Partner
schaft zu verwirklichen. Der Gedanke <Ler Partn,e'r
sch .. ft - darauf hat sich d'er Hauptv,eJ:lband mit 
de~ österreichischen Krzt-ekammer in lang,en, 
intensiven Verhandlungen geein~gt - soll auch 
bei der Errichtung, Erwerbung oder Erwei,te~ 
mng von Ambulatorien der Krankenversiche
mngsträg,er seinen Nrederschla;g finden. 

Dementspr1echend soll kiil1ift~gsowohl für Am
bulatorien, .die der kourativen Me!dii,zin dienen, als 
auch für Ein'nichtungenzur Durchführung von 
Jugendlichen- und Gesundenuntersuchungen der 
Grundsatz gelten, daß :wnächst der Krankenver
sichemngsträger, der die Errichtung, Erwerbung 
oder Erweiterung beabsichti~ das Einvernehmen 
mit der zUlständigen Krztekammer bzw. mit der 
österreichischen Dentistenkammer herzustellen 
hat. Um zu diesem Einv,ernehmen zu gelang,en, 
soll eine F'rist von drei Monaten zur Verfügung 
stehen. Kommt innerhalb dieser Fr,ist k,eine Eini
gung zus'tande, so soll es - auf Antrag des 
Krankenv,ersicherungsträgel1s oder der zuständi
,gen Krztekammer bzw. der österreichischen 
Dentistenkammer - dem liauptver:band oblie
gen, das Einvernehmen mit der österreichischen 
Krztekammer hzw. mit der österr:eichischen 
Dentistenkammer herzUJSteHen. 

Im Gegensat.z zur früheren Rechtslage Wli,rd 
nunmehr für den FaIl, daß auch zwisch'en dem 
Hauptverband und der österreichischen Krzte
kammer bzw. der österreichischen Dentisten
kammer kein Einvernehmen zustande kommt, 
keine Entscheidungs'kompetenz der Bundes
schiedskommi's:sion V'erankert. Hingegen soll in 
diesem Fall die in Betracht koanmende Krzte
kammer bzw. die österreichische Dentistenkam
mer Parteistellung im sanitätsbehör.dlichen Ver
fahren genießen. Die Regelung über die Partei
steIlung kann aber ,aus verfasSIUngsrechtliichen 
Gründen - eben 'aus jenen Gründen, di,e den 
Verfassungslgerichtshof daZlu bewogen haben, mit 
Erkenntnis vom 26. Jänner 1978 jenen Passus 
im § .339 Abs. 3 ASVG, der bis dahin die 
Rechts,grun!dlage für die Parteistel1ung darstellte, 
als verfassungswidrig aufzuheben - nicht im 
ASVG getroffen werden, sondern es muß diC\!i 
einer Novellierung des Krankenanstaltengesetzes 
(Grundgesetz) vorbehalten bleiben, wobei dann 
1m Wege der Landesgesetzgebung noch ,die Aus
führung~ge~etze ,in den einzeben Bundesländern 
zu beschEeßen sein werden. 

Zu Art. V Z. 4 (§ 342 Abs. 1 Z. 1): 

E~n besonders ,wichtiges Anliegen ist .die Sicher
stellung einer ausreichenden ärztlich'en Versor
gung der gesainten Bevölkerung, wobei einer 
Verbesserung der Situation der Land- und Stadt-
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-randbevölkerung besonderes Augenmerk zuzu
wenden ist. Lm Hinrbllick darauf, daß nahezu 
diegesamt,e Bevölker~ng den Schutz der getsetz
lichen Krankenversicherung genießt, ist es zw,eck
mäßig, d~e Zahl und reg'iona'le Verteilung der 
Vertragsärzte an. der Bevölkel'lutllß'sz.ahl und ,Be
völkerungsdichtezu orientlieren. Die Verteilung 
d~r Arzte soll so. ausgewogen sein, daß di.e Lei
stungsbereitstellung tunlichst keine regionale Dis
proport'iona1itäuen aufweist; es soH also die ört
Liche V,erteilung der Veroragsärzte so erfolgen, 
daß der Vepsorgrung.s.gra;d im Geltungsher·eich des 
GesamtJvertra.ges möglich.st gleich ist. Diese Ziel
setzung soll durch die vorgeschhgene Gesem:es
änderung deutlicher aLs hisiher zum AUSldruck 
kommen. 

Das in Rede stehende Prohlern war in l:etzter 
Zeit Gegenstand' intensiver Verhandlungen zwli
schen dem Hauptverhand und der Osterreichi
sch'en Arzteka;mmer. Im Zuge dieser Vel'lhand
lungen wurde :liuch über Möglichkeiten her.aten, 
wie man der künftig zu erwartenden Entwick-
1ung auf dem Sektor der ~rztlichen Versorgung 
am besten R.echnung trag,en könnt·e. Es besteht 
übereinstimmende Meinung, ,daß durch eine 
starre Normierung im Gesetz eine befriedig.ende 
Lö~ung des Problems nicht erreicht werden 
könnte. Es soU vielmehr der Gedanke der Part
nerschaf.t im VOI1dergrund stehen. Eine .detail
lierte Regelung, etw.a ,im Sinne eines einheit
lichen Bundes~SteUenplaITes eI1scheint nicht er
fordel'l]ich, sondemes soll den zum Abschluß 
von Gesamtverträgen beruf.enen PartJeien, also 
dem Hauptverband und der Standesvertretung , 
der &r,zte, über,lassen bleihen, diesbezügliche Ver
einib.arungen ZJU treffen. 

erste Satz Ides § 345 Abs. 1 ASViG. dahingehend 
g,eändert werden, daß die LandesschiedSlkommis
sion zur SchLich,tung und Entscheidung von 
Streiti"keiten zwischen den Parlleien ·eines Ge-

·0 

samtv·ertrages über die Au~legung oder üher die 
Anwendung eines hestehenden Gf'iSamtvertr.ages 
zuständig ist .. 

Zu Art. V Z. 6 (§ 347 Abs. 3): 

Diese Anderungdient leditgltich der Beseitigung 
aines Redaktionsversehen:s. 

Zu Art. V Z •. 8 (§ 361 Abs. 3): 

Gemäß § 361 Albs. 3 dritter Satz ASVG ist 
,der Dif!nstgeber zur Aus.steliIung von Kranken
tscheinen (§ 135 Albs. 3) und Zahn:beihandlun:gs
scheinen (§ 153 Albs. 4) für die bei ihm beschäf
tigten V:ersich·erten und ,ihre Angehöri.g.en ver
pflichtet. 

Diese gesetZ!liche Verpfliichtung des Diens:t,ge
bers zur Alusstellung von Kranken- bzw. Zahn
behandlungsscheinen für Angehörige wurde durch 
die 'Krankenordnungen mehrerer Gebi·etskran
kenkassen (z. B. Oberöster:reich, Tirol, Wien) 
den Bedüd.n~ssen der P,r,aXlis entsprechendinso
fern eingeschränkt, als im wesentlichen eine 
Ausstellung durch den Dienstgeber nur für die 
Eheaattinund die noch nicht 18 Jahr.e alten 
Kinder vorg.eselhen wird, während für die übri
gen Angehörigen die Scheine unmittelbar vom 
Kranken v,e1"sicherungsträger anzufordern sind. 

Die solcher;art getroff.ene Einschränkung der 
AussteUungspflicht des Dienstgeheps erscheint in 
der Praxis schon desha!lb durch.aus sinnvoll, weil 
der Diensogeber ja nicht in der Lage ist, die 
Anspruchsberechtigung hinsichtlich sämtlicher 

Zu Art. V Z. 5 (§ 345 Abs. 1): gemäß § 123 ASVG in B.etracht kommenden 
Angehörig.en (z. B. Studenten, Pflegekinder, 

Der geItJende Wortlaut des § 345 Abs. 1 ASVG' Enkel) zu üJberpnüfen. 
bestimmt, daß die LandeSlschiedskommission u. a. 
zur SchLichtung unld Entlsch,eidung von Streitig- Da aber eine entsprechende Regelung zur rei
keiten zWlischen .den Parteien eines Gesamtver- hungslosen Durchfülhrung der Ausstellung der 
trages zuständig ist. Der Ausd'ruck "zwischen Kranken- und Zahnbehanrdlungsscheine für Ange
den Parteien ,eines Gesamty,ertrages" ist zu aH- hörige nicht .in a!.len Kr.ankenordnungen Ider .in 
gemein, da man daraus die Rechtsansicht ableiten Betl'lacht kommenden Krankenversich.erungs.träger 
kann, die Landesschiedskommission sei nicht nur enoha:lten :ist un:d außel'ldem ,die Diskrepanz zwi
Zur Entscheidung solcher Streitigkeiten, die die schen ,den Erfordern'issenderPmx.is un'd dem 
Anwendung des geltenden Ges.amt:v:ertrages be- Gesetze~befehl ,im vorliegenden Fall wohl in 
treffen, zuständig, sondern darüber hinaus auch einer zu wenig differenzierenden iF'assung des 
zur Entsch,eidung sonst~ger Streitigkeiten zwi-' § 361 Abs. 3 ASVG liegt, soH .durch die vorge
sehen den Parteien des Gesamtvertrages. So lie- schlla.gene Neufassun1g die Verpflichtung Ides 
gen z. B. Enosch.eidungen der Landesschiedskom- Diensugebers zur AussteUung von Kranken- bzw. 
missionen über .eine von einer Arzteka.mmer Zahnbehandlungsscheinen aUif besümmte Ange
beantJragte Erweiterung des Stellenplanes vor. hörLge (Bhegaotin, K,il1!der his zum 18~ Lebensjahr) 
Auch die BundesschiedSikommiSl~ion hat bi,shereirugeschrärukt werden. 
in allen diesen Fällen über Beruf.ungen gegen 
die Entscheidung der Landesschiedskommission 
meritori"ch entschieden. 

Um solch,e vom Ges~tzgeber nicht beahsichoigte 
Konsequenzen künftig a'lliszusch'ließen, soll d·er. 

Zu Art. V Z. 9 (§ 363 Abs. 2): 

Die Ver.gütung für eine UnfallsalLzeige dUrch 
Iden A11Zt, der bei ·einam Versich,ePten eine ß.e
rufskrarrkheit oder Krankiheitserscheinungen 
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feststel1t,die den'begrunJdeten Verdacht einer 
solchen Kl"ankheit rechtfel1t~gen, beträgt se~t 
1. Jänner 1973 5'0 S. 1'm HinibJick auf rdi'e seioher 
eingetretenen Änlderungendes GeLdwertes soll die 
Vergütung auf Grund einer An:l1egungder öster
reichischen Ärztekammer mit 8.Q S fes'tgesetzt 
werden. 

Zu Art. V Z. 11 (§ 421 Abs. 2 und 6): 

Da die Funktiünsperiüde der Verwaltungskör
per am 31. Dezember 1978 endet und Sümit nüch 
im Laufe des Jahres 1978 mit den Vorar:beinen 
zur B,estellung der Verwaltung,skörper begonneri 
werden muß, bedarf es der Aufnahme der bereits 
in der Regier,ungsvorlage der 32. Nüvdle zum 
ASVG enthaltenen, vüm Ausschuß für soziale 
V.e'rwa!ltung Idama:ls vürläufig zUl"'ückges'tellten 
Bestimmung tiber di,e nähere Bezeichnung der 
bei der Mandatsvel1teilun,g anzuwendenden Be
nechnungsmethüde. 

Nach dem' Vürbild des § 51 AbiS. 2 Al1beits
v,erfassungsgesetz, BGBL Ni'. 22/1974, wird das 
Vel1hältiliiswahliecht im § 421 Abs. 2 ASVG 
dahin näher künkr,etisi,ert, daß es in der Be
rechnungsfül1m des d'Hündtschen Systems anzu
wenden ist. Danach ist die 'sogenannte Wahlzahl 
dadurch zu ermitteln, daß die a.uf die einzelnen' 
entsendeberechtiguen Stellen entfaHenden Mit-; 
gliedel.'lZahlen, nach ihrer Größe geordnet, neben- : 
einander zuschreiben sind. Unter jede Summe i 
ist j,ewei:ls ihre Hälfte, ihr Drittel, ihr Viertell 
usw. anzuschrdben. Vün den auf diese Weise: 
angesch,riebenen Zahlen ist bei n zu vergebenden, 
V.ersicherungsvertretern die n .... größte Zahl die. 
WaJh1zah1, die in Dezima'lzahlen zu ermitteln ist. 
Durch diiese genaue Festlegung der Wah1;z;ah1 
werden künkuflrierende Ansprüche meJhrerer 
Stellen auf ein Mandat 'sel.ten sein. Süllte dieser 
F.aH dennoch eintreten, entJsch,eidet das Lo.s. 

Auf Grund der vorgeschlagenen Änderung 
sollen die V,ersich,erungsvert,reter aus der Gruppe 
des Dienstgehers "österreichi,sche Bundesbahnen" i 
künftig - ana1üg ZlU der bei den Betrie:bskran- i 
kenkassen getrüffenen Regelung - vom Betriebs-; 
unte1rnehmerentsendet werden. Dii,es,e Regelung i 
bietet vür allem den Vorteil1 einer - im Ver-' 
gleich zur bi&herugen V ürgan,gsweise - beträch t- • 
lichen Verwa1t.ungsvereinfachung. . 

Zu Art .. V Z. 12 (§ 426 Abs. 3): 

Du,rch die Ergänzung 5011 sich,erge:stellt werden, 
daß bei einem Versicherungsträger, der sowüh1' 
Aufgaben der Unfallversicherung als auch solche 
der Pensiünsversicherurug zu vülLziehen hat, in 
den Reriten{Pemions)aus.schüssen IsoWlie Rehabili~ 
tatiünsausschüss,en Hk Agenden aus dem Her·eich 
der Unfallversicherun:g und für sü1che aus dem 
Bereich der Pensiünslvel1sicherung jeweils ein 
anderer sachkundiJger Bediensteter bes.timmt wer
den kann. 

Zu Art. V Z. 13 (§ 435 Abs. 1 Z. 4): 

Die Besch1ußfiasrung -tiber die Satz~mg ,eines 
Versicherungs,träg,ers undde·ren Änderung ist 
g,emäß § 435 Abs. 1 Z. 4 ASVG der Hauptver
sammlung V'orbehaIten;diese kann ,zuf01ge § 435 
Abs. 3 ,erster Satz ASVG über diesen Gegenstand 
nur mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
abgege:benen StilIIlimen gükig iBesch1ußf.assen. Ob 
auch die vüm Hauptverba,nd gemäß § 455 Abs. 2 
ASVGauJfzus'tellenJde Mustersatzung unter den 
G.e1tungs/bereich idies,er Besümmung fällt, läßt s,ich 
dem 'derzeitigen Würtliaut Ides Gesetzes nicht mit 
Bes,timmtheit entnehmen. 

Nach der bisher geübten Praxis obliegt die 
Beschlußfassung über die Mustersatzung und ihre 
Äniderung,en auch IbeiJm Hauptverb"llld der 
Hauptversammlung; 'Durch Idie vürgeschlagene 
Ergänzung d,er Z. 4 ,des § 435 AJbs. 1 ASVG wird 
dies'e Pnaxis gesetzlich untel1mauert. 

Zu Art. V Z. 14 lit.b (§ 438 Abs. 1 Z. 4): 

Das 'Bun1desministerium .für sOlZiale Verwaltung 
hat mit dem an einen Sozialversicherungsträger 
gerichteten Erlaß vom 27. Dezember 1976, 
Z1. 26.132/3-3/76, die Fnage, oh 'bei der Beschluß
hsmng üher die Gewährurug von süzia1en Zu
wendungen für Ibestimmte Gruppen vün Bedien~ 
steten ·der Soti'alversicherungsträger Idas Einver-' 
;"ehmen~w,ischen dem Vürstand und dem über
wachunJgSlausschuß ,im Sinne des§ 438 Albs. 1 
Z. 4 ASVG herzustellen sei, bej~ht. Begründet 
wurrde dies ,da.m'it, daß es sich zwar bei den frd
wm~gen süz,ilalen Zuwendungen eher nicht 'Ullll 

Regelungen ,der .dienst-, besü1dungs- und pen
siünsrechtlichen Verhältnisse der Bediensteten 
ha.rudle; § 31 A!bs. 3 Z. 3 ASVG hestimmeaber 
ausdrücklich, daß die Richtlinien. zur Regelung 
der di,enst~, Ibe~ülidungs- unld pensionsrechtlichen 
Verhäkn,isse der Soz,ia.1versicherungsbediensteten 
auch ,die Gewährung von fre:i<wiUigen sozialen 
ZUlwendulrugen an die Bediens'teten zu regeln 
haben. ' 

Da ,demnach die Gewahrung von frerwinigen 
sozia:len Zuwendungen .an ,die ,Bedliensteten ,der 
Sozialvers'icherungsträger kraft gesetzJ,icher An
ül1dnung innerhalb der Richtlinien zur Reg,elung 
der id:ienst-, besüldungs- und pens~üns.rechtlichen 
Verhältnisse der Bediensteten zu erfolgen habe, 
diese Richtlinien 'gemäß § 438 Abs. 1 Z. 4 ASVG 
a:ber des Einvernehmens zwischen dem Vürstand 
und ,dem übel"Wa.chungsausschuß bedürfen, seien 
die R.ichdinien für Idie Gewäihru,ng von frei
willigen sozialen Zuwendungen kraft gesetzliche,r 
AnüI1dnung zu ,den Richtlinien zur Regelung :der 
dien:st-, besobdungs- an'd pens-iünsr,echtlichen Ver
hältn:isse der SÜ'Zlialversicherungsfbediensteten zu 
zählen. Beschlüsse über ldie Gewährung sü~ialer 
ZUlWendungen an alle oder bestimmte Gruppen 
vün Bediensteten seien demnach ,a:1s Regelungen. 
der d:iemt-, bes0Idurugs- undpensionsrechtlich,en 
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Verhältnisse ,der Bediensteten im Sinne des § 438 
Acbs. 1 Z. 4 ASVG zu 'Werten. 

Auf Grund einer Anregung 'des Hauptver
b~nJdes (der österreich ischen SO'zialvers~cherungs
träger süll nunmehr die iBestimmung Ides § 438 
A!bs. 1 Z. 4 ASVG insoweit modifiziert werden, 
als die Gewährung 'Von sO'zila.len Zuwendungen 
an die Bediensteten eines Versicherungsträgers 
,"on dieser Regelung au~drücklich ausgenO'mmen 
w,ird. Der Hauptverband Ider österreichischen 
Sozia1vers;icherungsträger hat seine Anregung 
ti .. a. 'Wie folglt begründet: 

Gemäß § 31 Abs. 3 Z. 3 ASVG dbJ.iegtes 'dem 
Hauptverband, R·ichtlinien zUJr Regelung der 
dienst-, heso~dungs- und pensiO'nsrechtlichen Ver
hältnisse der SO'z:ialversicherungsbediensteten auf
zu~tellen. Nach der ab 1. Jänner 1973 geltenden 
FaS!SUng der zit~erten Ulestimmung h'3!ben diese 
Richtlinien auch die Gewäihrung vO'n fr,eiwi'Uigen 
sozia.len Zuwenldungen zu regeln. Im Hinblick auf 
diese El1gänzung vertritt ,der Hauptverband die 
Ansicht, 'daß 'es sich bei 'den sozialen Zuwendun
gen nicht UJffi ,eine Regelung der Idienst- Oider 
berolidungsrechtlichen Verlhältnisse der Bedien
steten handelt. Hätte näiffilichder Gesetzgeber 
von vornherein ,die rozia.Jen Zuwendungen .als 
eine sO'lche Regelung rder ',dienst- oder besül
dungsrechtIichen Vel'1hältnisse verstaruden wissen 
wO'lIen, so hättte es der eingefügten Engänzung 
nicht bedurft. Auch ,die Tats,ache, :daß u. a. dem 
Betr,ielbsrnt Zuwendun!gen für die Errichtung 
und den Betrieb vO'n Soz,i,aleinrichtungen u. dgl. 
gewäihrt w:erden können, schließt aus, die Richt
Ji'nien für die Gewährung vO'n freiwiUigen so'Zi'a
len Zuwendungen als dienst- Oider besüldungs-
1"echtliche Vorschr,~ften zu qualifizieren, weil 
solche Vorsch6ften 'au~schJießlich Rechuherzie
hungen zwischen den Dienstgebern einerseits und 
,den Dienstnehmern un:d ,deren anspruchsberech
,tigten Hinterbl:iehenen anderseits, nicht aher 
zwischen Dienstlgeber und Betriebsrat zu regeln 
imstaonde sind. 

Das Bundesministerium für sozaale Verwaltung 
ist bei grundsätzEcher Aufrechterha:ltung der in 

. dem oben Z1itierten Erlaß vertretenen Rechtsan
sicht der Meinung, daß der Anregung des Haupt
verbandes durch eine Klarstellung im § 438 
Albs. 1 Z. 4 ASVG Rechnung getragen werden 
soll. Es wird daher vOl1~eschla,gen, die Gewäh
rung von sOZlialen Zuwendungen an die Be
diem<;teten eines V ersich'erullJg.s~r~gers von den 
gemeins.amen Aufg~ben des VO'rstandes unod des 
überwachungsausschus.ses auJsZlUnehmen. 

Zu Art. V Z. 15 (§ 444 Abs. 2,4 und 5): 

F1iir die Verwaltung der österreich-ischen SO'zial
versicherungsträ.g,er und deren eigene Einrich
tungen sind ~n den RechnungsvO'rschriften mit 
Wil!"ksamkeit 1. Jänner 1979 verbindliche Rucht
linien über die BrsteHung einer KO'stenarten-

und K05tenstellenr,echnullJg erlassen wO'rden. Die 
KO'stenrechnung sieht di,e Zuor,dnung gemein
sa.mer Aufwendulligen .auf die K,O'stimstellen und 
in weiterer Folge auf die einzelnen Versiche~ 
rungsz,weige nach dem Verursachungsprinzip vor, 
sodaß sich die Einlbl'ingung vO'n VO'rschlägen 
für die A,ufteilung der gemeinsamen Aufwendun
gen und Erträge, die der Zustimmung des Bun~ 
desminiisteriums für soz'iale Verw,aLtung bedurf~ 
ten, in Hinkunft erübrigt. 

Gemäß § 444 Albs. 4 ASVG haben die Gebiets
und Betriebskrankenkassen eine Trennung der 
BrfO'{gsrechnung nach den Venichertengruppen 
"Aflbeiter", "Angestellte" und "SO'nstige" durch
zuFühren. Für die Betrieibskrankenkassen wirkt 
sich diiese V:erpflichtung aus folgenden Gründen 
negativ aUs: 

Das Verhältnis der Aiusgaben zwischen den 
Gebiets- und Betriebskrankenkassen beträgt etwa 
98 : 2. Die Ausgaben der Betriebskra,nkenkassen 
sind im V,erhältn~ zu den Ausga'ben .der Gebiets
krankenkassen so gering, daß durch die Trennung 
der ErfO'lgsrechnung bei den Betrielb~kranken
kassien keine zusätzlichen InformatiO'nen gewO'n
nen werden. Die Gebietskrankenkassen haben 
die Möglichkeit, die Tr,ennung der ErfOilgsrech
nung mit Hilfe einer Stichprobe durchzuführen. 
Bei den Betriehskr;ankenkassen ist die Zahl der 
Leistungsfälle 50' gering, daß eine St'ichprO'ben
erhebung nicht durchgeführt w.enden kann. Die 
Betrielb51krankenkassenmüssen die Trennung der 
ErfoI.gsrechnung mit Hilf,e einer Totalerhelbung 
durchfuhren. Aus diesem Grund ist der Ver
waltungsaufwand bei den Betriebskrankenkassen 
im Vergleich zum Gesamtaufw,and viel größer 
als bei den Gebietik,rankenkaSISen. 

AlUS ,den ,an~eführtlen Gründen wird im Inter
e,sse ein'er hedeuten,den Verw,altungsv,ereinfa
chung vO'rg,eschlagen, die Betriebskrankenkassen 
vO'n der T'rennung der ErfO'I,gsrechn'llng nach 
Versichertengnuppen zu bef.reien. In der Ein
leitung des § 444 Albs. 4 ASVG sO'II daher .das 
WO'rt ,,:BetriebskrankellikaSlSen" entfaHen. 

Gemäß § 444 Aibs. 4 in der Fassung der 32. NO'
v,elIe ,zum AJ1gemein<en iS,o,zia'llversicherungsgesetz 
ist für die 'tr.ennung der Erfolgsrechnunlg. und, 
lder sta:tistischen Nachweisunlgenein Stichproben
verf,ahren anrzu.w'enden, dessen GrunrdiSätze vO'm 
Bundesminister für soziale Verwaltung ,durch 
VerO'ndnung rfestzusetzen sind. Durch die vorge
schlagene Kndel'ung (Wegfall der Worte "und 
die sta,~istischen Nachweisungen") soll ,aus Grün
den der Verwaltungsver,einfachung erreicht wer
den, 'daß künf,tig ,für die statistischen Nachwei
sungen keine Trennung .nach Versichertengruppen 
vO'rg·enommen werden muß. 

Die V1O'r;geschilagenre Knderullig im § 444 Abs. 5 
,erster Satz ASVGdient der KlarsteIlung, 'daß hei 
,der Berechnung :der Erträge !an Versicherungs-
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beiträgen im Rahmen Ider Z'uweisung von 2v. 
H. der B,eitrargseinnahmen an die für die Hinan
zierungder Gesundenuntersuchungen Igebildeten 
R:ücklaJgen ,die an den Ausgleichsfonds ,der Kmn
~eny.ersicherungsträger rgemäß § 447 f ASVG 
inder Fassung des Sozialversicherungs-Kn'de
rungs.gesetzes 1977, 13GBl. Nr. 648/1977, zu 
leistenden überweisungen ,außer Beu'acht zu 
'bleiben haben. 

Zu Art. V Z. 16 (§ 446 Abs. 1): 

In ,diesem Zusammen/hang wird auf ,die 
§§ ;230a. ff. ABGB in ic1erF<I!Si&ung des am 1. Jänner 
1978 tin KI1aft ,getretenen 'Bundesgesetzes über 
die Neuordnung ,des Kindschaftsrech·tes, 'BGBl. 
Nr. 403/1975, lbesonldersaUlf die §§ 230 c und 
230. d, verWiesen, ,die die Anlegung von Mündel
IgeLd .in Darlehen - geg.eu hypothekarische 
SichersteHung - und durch ,den Erwerb von 
Uegenschaf,ten neu regeln. Im Sinne der Rechts
vereinheitlichung sollenidie im § 446 Ahs. 1 Z. 1 
und 3 enuhaltenen Verweisungen entsprechend 
angepaßt wel'den. 

Zu Art.V Z. 17 (§ 447 a Abs. 4): 

In der Obel'gangsbestJimmung des Art. XX 
Abs. 10 w,ird bestimmt, lc1aß Ider Bund für .das 
Geschäf,tsja.hr 1979 keinen Beitrag zum Aus
,gleichsfon'ds . der Krankenversicherungsträger zu 
leisten hat. Um laber keine Verringerung der 
insgesamt ,dem Ausgleichsfonds der Krankenv,er
s.icherungstr~ger zur Verfügung stehenden Mittel 
eintreten :zu riassen, wirld der von den K:ranke.ti
v.ersicherungsträgern ·an ,den Ausgleichsfonds zu 
leistende Beitrag einer Anregung ,des Hauptver
bandes der 'österreichischen Sozialversicherungs
träger folgen'd entsprechend erhöht. Wiewohl 
die Sistierung ides Hei,trages des Bundes rauf ein 
}a.hr beschränkt ist, ist die Erlhöhung des Bei
tra'ges Ider Krankenversicherungsträlger gleichfalls 
au:f Anl'egung ,des Ha.uptVlerbarud,es,der ösrer
reich,ischen S07!ialversicherungsträgerals Dauer
lösung vorgesehen, um angesichts der sehr unter
schiedLichen Gebarimgsenllw:icklung bei den ein
zelnen Krankenversicherungsträgern ,den finan
ziellen Ausgleich noch wirkungs'Voller als bisher 
durchführen zu können. 

Zu Art. V Z. 18, Z. 19 lit. b, c und dund Z. 20 
(§§ 448 Abs. 1, 2, 3, 4 und 5, 449 Abs. 2, 3 
und 4 und 452): 

}n allen ,das Aufs,icht~recht betreffenden Be
stimmungen soll der Ausdruck ",dias Bundes
mini~tel1ium" idurch ,den aus vel1fassungsrecht
lichen Gründen gebotenen Ausdruck ,,'der Bundes
minister" erse·tzt werden. 

Zu Art. V Z. 18 lit. d und 19 lit. a (§§ 448 Abs. 4 
und 449 Abs. 1): 

Gemäß § 449 Abs. 1 erster Satz ASVG hahen 
die AUlfsichtsbehördendie 'Gebarung Ider Ver-

sicherungsträlger (des Hauptverlban1des) ,c1ahin zu 
überwachen, draß Gesetz und Satzung beachtet 
werc1en. 

Eine wörtliche Auslegung dieses Gesetzeswort
lautes wUl"de rdie Tätigkeit der Aufsicht~behörden 
iIllSof,ern in ußtz.weckmäßriger W,eise einschränkien, 
als für die Gebarung (Geschäft&führun,g) der 
Vers'icherungsträger nicht nur ,das Gesetz unld 
die ISatzung von ,gruncUegenider Bedeutung sind, 
so'ndern darüber ,hinaus eine Reihe weiterer 
Rechtsvorschr~ften im mateniell-rechtlichen Sinne, 
w,ie beispielsweise im 'Bun/deSigesetzblatt verlaut
harte Verorc1nungen und Kundmachungen, sowie 
vom Hauptverbarud Ider östellreichischen Sozial
versicherungsträger aUlfgestel.lte und vom Bun
desminister für soziale Verwaltung [genehmigte 
Richtlinien im Sinne des § 31 Albs. 3 bis 5 ASVG 
oder vOim Bundesministerium für soziale Ver~ 
waLtung erlassene Weisungen ,im Sinne ,des § 444 
Aibs. 5 ASVG, ,der,en rEinhaltung nicht Ider auf
sicbtsbehördEchen überw,achu,ng unterläge. 

Nun wird zwar (bei ,de,r Handhabung ,der Aw
sicht üblicherweise ,auch lauf ,c1iese materiell-recht
lichen Rechtsvorschr~ften ,Bed'acht Igenommen; es 
könnte aber bezweifelt 'wel'den, ob eine s",lche 
Vorgangsweise ,durch deneing,angs 'zitierten Ge
setzeswortlaut überlhaupt Igedeckt ist und ob 
nicht v,ielmehr aus der alleinigen Nennung von 
"Gesetz unld S,a.tzun,g" abzuleiten ist, ldaß nur ~n 
,diesem Bereich eine überwachung \durch die Auf~ 
sichtsbdhörden stattzunnlden Ihat. 

Durch eine Ergänzung ,der rBestimmuIllgen der 
§§ 448 ,Aibs. 4 und 449 ,Albs. 1 soll ,daher der 
Umfang der :aufsicht~behöI1dl,ichen Tätigkeit be
züglichder Geharung der Versicherungsträger 
(des Hauptverbandes) eindeutig festgelegt wer
,den. 

Zu Art. V Z. 23 (§ 479 Abs. 2): 

Die 'g,eserzEche GroodLage ,f'ür <lie Durchfüh
rung der 'Zusätzl:ichen Pensionsvers,icherung der 
Bediensteten vonPrivatibahnuntemehmungen ist 
,im § 479 ASVG enuhalten. Gemäß§ 479 Abs. 1 
ASVG ist ,diese Versicherung his zur Erilassung 
eines besonderen 'Bundesgesetzes zur Regelung 
'der zusänzlichen P,ensiomversicherung durch ,die 
Satzung ,der in Betracht kommenden Versiche
rungsträgerzu ,regeln. Im§ 479 Abs. 2 ASVG 
werden bezüglich ,der über den Rechtsbereich 
,cl·er ,Pensions~nstitute hinausgehenden Angelegen~ 
heiten die ,entsprechenlden Bestoimmungen des 
ASVG für anwendbar erklärt. Gemäß §479 
Abs. 2 Z. 4 ASVG sind von den Bestimmungen 
des Achten Teiles Ides ASVG nur Idie ,§§ 443,444, 
446, 447, H8 'his 453 und 4:;5.A1bs. 1 entspre
chend anzuwenden. Dies Ihat 'Zur Folge, daß die 
,ß,es'ümmungen des tASVG über die Entsendung 
und Enthebung von Versicherungsvertretern 
ebelliSo wie<l!uchaUeanc1erren im § 479 Ahs. 2 
Z. 4 ASVG nicht genannten Regelungen des 
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Achten Teiles des ASVG für ,die Träger ,der zu
sätzHchen Pensionsversicherung kel~ne Geltung 
hes:itzen. Dieses Rechtsgebiet ist tür den Bereich 
,der Trä'ger ,der Izusätzlichen iPensionsversicherung 
derzeit lediglich durch ,die Satzung geregdt, wobei 
aillerdings dliese Regelungen im wesentlichen denen 
des' Ach1'.en Teiles des ALLgemeinen Sozia1versich,e
rungsges:etzes nlamgebiLdet sind. Zwar ist ,diese 
Satzung seitens ,des iBunld,esmi:ruist,eriwnsfür soziale 
Verwa,LtUIl'g genehmi'gt wOl'den, es bleibt aber 
zUlm1ndest frngl,ich,Qb eine ausschließlich ,im Rah
men ,der Selbstverwaltung eines Versicherungs
trägel's rust:mde g,ekommene Vorsch'l'lilft in r,echt
lich 'zu.läss~ger Weise ,eine Bundesbehörde sowie 
die Igesetz],ichen' Interessenvertretungen bzw. den 
österreich,ischen Gew,erkschaftsbund ,als Norm
adressat vorsehen und in~besondere, ob sie ihnen 
bestimmte AUlf,galbender Vollz,iahung übertmgen 
kann. 

Lm Interesse ,der Rechtssichel'heit wurde ,daher 
im § 479 kbs. 2 Z. 1 und 4 Id,je Aufzählung jener 
Bestimmun'gen des ASVG, ,die ,für iden Bereich 
der Träger der zusätzlichen Pensionsvers,icherung 
ul1lmittelbar ,anwendbares Recht da;rstellen, er
weitert. 

Gemäß § SO Achs. 1:der Satzun'g des Pensions
inSltitutes der Linzer Elektr,iZlitäts-, Fernwärlffie
und Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft (ESG) 
wer'dend!ie Versicherungsvertreter aus der Gruppe 
,der Dienstgeber vom Betr,iebsunternehmer ESG 
seIbst en'tsel1ldet. Eine vergleichbare Regelung >auf 
,gesetzlicher Ebene gilt bereits Iderz"it für den 
Bereich der Betl'iebskrankenkassen im § 421 
A!bs. 6 ASVG. Dadurch, daß nunmehr durch :die 
Neulfassung des § 4i9 Abs. 2 Z. 4 ASVG u. a. 
auch § 421 ASVG .für die Bestellun1g der Ver
sicherungsvertreter der Pension~in~ti:tute für an
wendbar erklärt ,w:ird, verl,iert die dal'1gestellte 
Regelung im § SO Acbs. 1 'der Satzung ,des Pen
S:~onsinstitutes der Linzer ESG '~hreW:irks.a;mkeit. 
Da es aber keine Veranlassung ,gibt, von der be
stehenden Vorgangsweise hinsichtlich ,der Em
senldungdieser Dienstgetbervertreter abzugehen, 
wird ,d,je Weitel'gekung der hisher ~n der Satzung 
des Trägers festgelegten FOl"m 'der Entsendung ,der 
Diensngebervertreter aus den lOben angeführten 
Gl'Ünden nunmehr ausdrücklich im Gesetz ver
ankert; ,diese Regelung enthält ,der letzte Halb
satz des § 479 'hbs. 2 Z. 4,ASVG. 

Die Änlderung im hbs. 3 ,des§ 479 ASVG 
e~gibt sich aus der N euf,assung des Abs. 2 Z. 4 
dieser Gesetzesstelle. 

Zu Art. V Z. 27 (Z. 20, 41 und 42 der Anlage 1): 

Der österreichische Lan1daJrbeiterkaminertag 
ha;t ,angeregt, die sogenannte Weißfingerkrnnk
heit, das sinld y,ibrationsbedingte Durchblutungs
störungen an den Händen,~n die Liste der Be
rufskmnkheiten au.fzunerunen. In 'der Begrün
dung ,dies<)r Anre:gung w~r'd u. ,a. ,darauf hinge-

wiesen, daß diese Erkrankiing auf Gru.nd der -bei 
Untersuchungen von Walidarbeitern ,in der Bun
desrepu'blik Deutschhnid Igewonnenen Erkennt
nisse mit W:irkung ,ab, 1. Jänner 1977 vom ,deut
schen Gesetzgeber ,~n die :Liste der Berufskrank
heiten ,au'ngenoonmen 'W'or,den ist. 

In s'einer Stellungnahme rzurueser Anregung 
hat 'das Zentral-Arbeitsinspektorat vom ,arbeits
metdiz'inischen St,anid:punkt d'aram hingewiesen, 
daß die ,in Rede stehenden Täüg:keiten lim Rah
men des ASVG ebenf,aHs unter besonderen Ver
siche:rungsschutzges'teUt wel'den sollen. In die
sem Zusammeniharug hat dias Zentra.l-Al'beits
inspektorat auch auf ,die ge1tel1lde Bestimmung 
der Z. 20 ,der Al1IIa:g1e 1 hil1lgewies'en und fo1gendJes 
ausgeführt: "Bei Erkmnkungen nach ,dieser Ziffer 
handelt es Slich 'WOIhl übel"WiegellJd um Gelenks
und Knochenveränderungen, doch wer,den dabei 
oft auch begleitel1lde Durchblutungsstörungen ,im 
Bereich der EiIlJger beobachtet. nie Häufigkeit 
solcher Begleiterscheinurtgen wird im Sch~if,ttum 
zUim Teil untersch:iedlich ,angegeben. Zufolge d'er 
sehr 'kleinen nahl voOn Erkrankungen ;l1Iach Z. 20 
liegen ,d,jeSlbee:üglich zuwenig :inländische Erfah
rungen vor. Nach den ausländischenPu~blikatio
nen ,ist ,es insbesondere von ,der Frequenz der 
Schwingungen abhängig, .ob sich Schäden an den 
Gelenken mani\fe~tieren oder Gefäßreaktionen im 
Fi11lgerbere:ich verursacht werden. Bei höheren 
Frequenzen wel"den meist nur Durchblutungs
störungen vermerkt." Die Weißfingerkrankheit 
soll daher in ,der Form alsentschädigungspflich
tige BeruflSkrankheit bel'ück@chtigt werden, daß 
die hermts :geltenlde Z. 200 der- Anlage 1 zum ASVG 
ergänzt wir,d. Durch diese Ergänzung w,il'd ,aus
'dI1ückJich festgeleg,t, daß die Motorsägen den als 
"gleichwertig wil'kenden Maschinen und Werk
zeugen" zuzurechnen sind. 

Die Anfügung einer neuen Z. 41 und 42 ,in der 
Liste der Berufskrankheiten Igeht auf eine An
regung ,der lAUgemeinen Ul1If!aiHversicherungsaJn
stJalt zUl"ück.' Gemäß den Best~mmungen des 
Arbeitnehmerschutzgesetzes, BGBL Nr. 234/1972, 
und der Vero!1dnung des Bundesministers für 
soziale Ver,w,altung vom 14. Dezember 1973 über 
die gesundheitliche Eignung von Arbeitnehmern 
f,ür bestiJmmte Tätigkeiten, -BGB!. Nr. 39/1974, 
sil1ld hei Arbeitnehmern, ,die der Einwirkung von 
flüch'~ilgen Isocyanaten ader Dime1:hylformamild 
ausgesetzt sind., beso:n,dere ärzdiche Untersuchun
gendurch'zuführen. Die AnoJ:1dnung von Eig
nungsuntersuchtmgenist wohl ,darauf :mrück
zuführen, daß ~s $ich um Schadstoff·e mit he
kannter Wirkung hi3Jnddt. oDer Pers'Ünenkreis, ,der 
in österreich mit flüchtigen !so'cyanaten .in Kon
takt kommt, wird. von 'der :AUgemrunen Unf>all
versicherungsanstlalt auf einige Hundert geschätzt. 
Eine im Saikosekrankenhaus Ider AU&emeinien 
Unfallv,ersicherungSJans,oalt durchgeführte Unter
suchung bei ,is,ocyanatexponierten Arbeitnehmern 
hat Erkrankungsfälle an chronisch-ir.ritativem 
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Asthma aufgedeckt. Bei einler Arbeitnehmerin 
wird durch ,dieses tox:isch 'hyperergische A&uhma 
eine Minderung der .Errwerbsfähigkeit von. etwa 
30°/0 verursacht. 

Das Zentral-Arbeits,impekuora·t, .das sich für 
eine Berücksichtigung dieser Anregung 'ausge
sprochen hat, hat -in seiner SteUu11!gnahme u. a. 
fü1gemdes ausgeführt: 

"Bil1iwirkungen durch flüchtige I,socyanat'e 
können nach gesicherten arbeitsmedi'Zlinischen 
Enkenntnissen Erkraonkungen der Atmungsor
gane verursachen, die eine' Minderung der Er
werlhsfä:higke~t hedin'gen und unter Umständen 
mr Inv.alidität ,führen. Sie ,gehören ,in die Gruppe 
des aller.gischen oder des chemisch-irritativen 
bzw. toxischen A:sthmas, je nachdem, welcher 
Wirkungsmechani,smus a<ls vQl"herrschend ange
seh.en wirtd. 

Djmethylforma;mild ist e,ine SUlbsta;nz, die .als 
Lösung.sm1ttel vielseitig v,erwendet werden kann. 
Nach Ülberwiegender Ansicht ~m Schrifttum ver
ursacht sie bei entsprechend 'Starker Einwirkung 
Leberparenchymschäden. tBisher konnten bei dem 
allerdings ,kleinen .Personenhei:s, der mit dieser 
SulbstaIllZ rznlrzeitarbei tet, Ge~undhei tsschäden 
dies.er Art nicht beobachtet werden." 

Durch eine übergang.sbestiunmung wird die 
AnwenJdbarkeit der neu formuJiierten Bestim
mungen in Ülbergangsfällen .gewährleistet. 

ßung in einer Wohn- 'Und WiI'tsdu.ftsgemein
schaft rz'Ul"ückigelegt haben, auf die Zeiten .der 
Mindesterfordernisseder Dauer der Ehe ange
·rechnet werden. 

Ziel dieser Regelung 'War es, aufgetr.etene Här
tefäUe weiter aJbzubauen, .die sich insbesondere 
in Fäililenereignet haben, in denen das vürge
sehene Mindesterfortdernis der Ehe ,trotz erner 
vor der Eheschließ'ung vmangegangenen länger
dauernden W.ohnungs- unid Wirtschaftsgemein
schaft rrichterfüllt werden konnte. Die vorge
schlagene Regelung wurde ~m Zug.e des Begut~ 
achtungsverfahrens einheUigahgelehnt. Haupt
ansatzpunkt der Kritik war vor allem: es be
stehe kaum die Möglichkei·t,eine ehemaIs be
standene Wirtschaftsgemeiinschaftnachzuweisen; 
ü<beI1dies gäbe es keine ausreichende Vorkehrung 
gegen Mißbräuche. 

Der ,durch den Eilitwum einer 33. NOIVeHe 
zum ASVG angestrebte Effekt des weiteren Ab
haues von Härtefällen im Zusammerrhang mit 
der Regelung des § 258 Ahs. 2 ASVG soll nun
mehr .auf andere Weise erreicht werden. Diesem 
Zweck ,dient die übergangsbesümmung des 
Art. VI Abs. 8. Nach dieser Bestimmung süll 
die im § 258 Abs. 2 ASVG vürgesehene Rege
'lun'g unter !bestimmten Voraussetzungen über
haupt nicht zur Anwendung kommen. Vo,raus
setrzung roefür ist, daß der Eheschlieiwng eine 

. Scheidung gemäß § 55 Abs. 3 Ehe,gesetz (in der 
Zu Art. VI Abs. 8: Fa·ssung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 303/1978) 

Die Sestimmul1igen tüber den Ausschluß d . vor.angegangen ist und .die darauffolgende Ehe 
. . . . es . 'in der Zeit vom 1. Juli 1978 ,bi·s 31. Dezem-

Anspruches ~uf W,~~wenpenslon w.u~den m d.er ber 1981 .geschlossen worden ist. Die Nichtan
VergangenheIt. ,~erelt~. me.~rfach mit. ~em ZIel wendrbarkeit der F.risten des § 258 Abs. 2 ASVG 
gdü~ert, uIllb~lh~e Hartefäl~e .zu !beseltj[gen. Da- 'wll sich somit auf jene ,Fälle beschräl1iken, in 
zu zahlt u. a. die durch die 25. Novene z~ denen eine Scheidung gemäß § 55 Albs. 3 Bhe
ASVG, BOBL Nr. 385/1970,edolgte. Erwelte- gesetz e,rfolgt ist, die .erst auf Grund der am 
rung der G:enzendes Alters~nt~nschlerde~ der 1. Juli 1978 in Kraft getretenen Scheidungsre
Ehepartner, mnerha;ll~ der~n bel em.er. rbes'lllmm- . form mögLich ,geworden ist, wenn die .daran an
ten Ehedaiuer noch em WltwenpenslOusanspruch , schli.eßende Ehe bis 31. Dez·ember 1981 gesch;los
entstehen ·kann. über diese Ve:besse.rung d·er sen worden ist. 
Anspruchsvoraussetzungen für dile WItwenpen-
sion Idal1f a.ber der ursprüngliche ,zweck ·der lB,e- 1m Hinblick ,auf .die entJSprechende Anwen
stimmungen des § 258 Ahs. 2 ASVG nicht üher- dung des § 258 ASVG für ,den iB·ereich der Pen
sehen werden, demzufolge einer Witwe eine Wit- sionsversicherung der Angestellten (§ 270 ASVG) 
wenpension verwehrt werden soll, wenn die An- . und für den Bereich der knappschaftlichen Pen
nahme herechügt ist, daß für die Eheschließung' sionsversicherung (§ 282 ASVG) ist die über
mit dem Versicherten .die Edangungeines Pen- >gang~bes·timmung des Art. VI Albs. 8 auch für 
sionsanspruches maßgebend Igewesen sein kö.nnte. , diese ·PensionsveI1sicherungen wirksam. 
Im übrigen hat sich in der Praxis gezeigt, daß 
jede Altersg.renze hzw. jede Festsetzung einer Zu Art. XVI: 
EhemindestJdauer, wü immer 'sie angesetzt wird, 
Grenzfälle schafft, Idie wieder als Härteempfun- In ,der Begutachtung der 29. Novelle zum 
den werden. Diesem Umstand kann auch durch' ASVG hat das Bundesministerium für Justiz 
eine neuerliche Erweiterung dieser Grenzen nicht dem B.undesmini·~terium für soziale Verw,alturrg 
begegnet werden. Aus diesen Gründen war ~n vorgeschla;gen, einen Art. IX.a in die 29. ASVG
dem zur Begutachtung v.el1sendeten Entwurf NoveUe aufzunehmen. Dieser Vorschlag ist auf
einer 33. Novelle zum ASVG vorgesehen, daß' ,gegriff.en wOI'den und hat zum Art. X der 
die Zeiten, die die Ehegatten vor de·r Eheschlie- 29. ASVG-Novelle geführt. Mit dem Art. X der 
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29. ASVG-Novdle ist § 81 des Str,afvollzugs
gesetzes dahin geändert worden, daß als Bemes
sungsgrundla.ge für Geldleistungen aus .der Un
fad1fürsorge und ,für die Unfa1lrenteim Kalen
derjahr da's Eineinhalbfache des Betrages gilt, 
der sich aus dem § 181 Abs. 1 des ASVG in der 
jeweils geltenden .Fassung ergibt. 

Durch die 32. ASVG-Noveile, BGBI. Nr. 7041 
1976, ,ist die bis da:hin im § 181 Ab:s. 1 ASVG 
enthalten :gewesene Bemessungsgrundla.ge aufge
spalten worden. 

Das Bundesmini'stel1~um für Justiz geht bei der 
Vollziehung des § 81 StVG davon aus, daß die 
Verdoppelung der Beme~sungsgrundlage des 
§ 181 Ab:s. 1 ASVG Idurch die 32. ASVG-No
ve1le hinsichtlich der in der gewerblichen Wirt
schaft seihständig Erweribstäti,gen keine Auswir
kung auf die Unfallfürsorge und die Unfall
rente der S~rafgefangenen ha:ben sollte, 

IDa mit emer haldigen Novetlieruugdes Straf
voHz,ugsgesetzes in nächster Zeit nicht gerechnet 
werden kann, hat das 'Bundesministerium für 
Justiz angeregt, diesePrage bei der Ausal'bei
tung einer 33. Novelle zum ASVGdadurch zu 
bereinigen, daß in einem e~genen Artikel die 
Änderung des § 81 des Strafvollzugsgesetzes vor
gesehen wird. 

Zu Art. XVII, XVIII und XIX: 

Durch den Abbau der Preisst'Ützung.en hei den 
Grundna,hrungsmitteln werden auch jene. Emp-

. fänger von Leistungen <l!US der Kriegsopferver
sorgung und Opferfü'rsorge besonders betroffen, 
die ihren Lebensuntet1hak ausschließlich 00 er 
üb.erwieg.end aus ,den Versongungsgebühren nach 
dem Kriegsopferversorgungsgesetz und dem 
Opfel'fürsor;gegesetz bestreiten. Wie ,in der So
ziahersicher.ung den Aus~leichsz'Ulagenempfän
gern '.loll auch diesem P,ersonenkrelli der Ein
kommensaus~all 'a:b~~go1ten werden. nie Regie
rungsvorlage sieht daher entsprechend .der Anhe
bungdes Ausgleichszul<ligenr,ichtsavzes !für den Be
reich der Kl'iegsopferversorgungeine Erhöhung 
der erhöhten Zusa.tzrente .für Beschäidig,te 60wie 
für Iden Ber,eich Ider Opf,erdül'\sorge eine Erhöhung 
der Unter'haltsrenten um 15 bzw~ 22 S vor. Wit
wen, Waisen und Eltern nach dem Kriegsopfer
versongungs~esetz wird die Erhöhung des Aus
gleichszU'lagenrichtsatzeszufolge von Verweisun
gen im Kriegsopferversorgungsgesetz a,uf d,ie ent
sprechenden Regelungen im ASVG ;liutomatisch 
zugute kommen. Um Härten zu vermeiden, sol
len a.uch ,di.e Kleinrenten zum 1. Jänner 1979 
zusätzlich um 15 S erhöht werden. 

Die gegenständlichen Leistungsverhesserun,gen 
werden für das Jahr 1979 einen budgetären 
Mehraufwand von etwa 2 Millionen Schill.ing 

bedingen, der im Entwurf des Bundesvoran
schlages 1979 Deckung findet. Ein z'usätzdicher 
Per;sonahufwand wird durch die Novehle nicht 
erwachsen. 

.Zu Art. XX Abs. 1 und 4 (Art. VI Abs. 16, 
Art. XII Abs. 2 lit. b der 32. Novelle zum 
ASVG): 

Die Änderungen dienen lediglich der Beseliti
,gung von Redaktionsversehen der 32. Nov,elle 
zum ASVG. 

Zu Art. XX Abs. 2 (XIII Abs. 4, XIV Abs. 3): 

Die Vorschriften des Art. VI Abs. 18 und 20 
der 32. Novelle zum AlLgemeinen SoziaIv,er
sicherungsgesetz, BGBL Nr. 704/1976, des Art. II 
Abs. 8 und 12 der 24. Novelle zum GSPVG, 
BGSI. Nr. 705/1976, und des Art. II Abs. 8 und 
9 der 5. NoveLle zum B~PVG, BGBL Nr. 7091 
1976, ·enthalten Wahrungshesti:mmungen im Be
reich des Aus;gleichszulagenr,echtes, eingeschränkt 
a,uf bescimmte FäLle, die durch eine Ermittlung 
land(fo1'st)wirtschaftlichen Einkommens gekenn
zeichnet sind. Es wind ein hestimmter, im .Ge
setz näher umschriebener Ausgleichszuh,genan
spruc.~ gewa,hrt, der sich als Differenzbetrag zw,j
sehen zwei zu verschi,edenen Zeitpunkten gebüh
renden Aus.zahLungsbet.rägen (Summe a,us Pen
sion und Aus~leichszulage) ergibt. Ist die zeit
liche Geltung der Wahrung des Ausgleichsrzula
g,enanspruches nach A,rt. VI Albs. 18 der 32. No
velle zum ASVG unbe.schränkt, so wird hi,nge
gen der Ausgleichszulagenanspruch nach A,rt. VI 
Albs. 20 auf das Kalenderjahr 1978 zeitlich be
fristet. 

Die SonderregeLung des Art. VI Abs. 20 ist 
darauf zurückzuführen, daß ab 1. Jänner 1978 
eine Neuregdung über ,die EnmittLung des Net
toeinkommens aus der Bewirtschaftung eines 
land(for&t)wirtschaftlichen Betriebes in K,raft ge
treten ist (§ 292 Abs. 5 ASVG in der Fassung 
des Art. IV Z. 28 der 32. Novelle zum ASVG). 
Dies.e Neuregelung nimmt darauf Bedacht, daß 
der Ver9icher.ungswertim Sinne des § 12 B-PVG, 
der wiederum die Grundlage für die Ermitolung 
der Beiträg,e in der Bauern-<Pensionsversicherung 
bildet, einen verläßlichen AnhaItspunkt für die 
Höhe der aus einem la,nd(forst)wirtschafüichen 
Betnieb erzielten Einkünftea:bg.ibt, sodaß es ver
tr.etibar erscheint, diesen Versicherung,~.ert auch 
als Maßst<lib für die Ermittlung des Nettoein
kommens im Ausgleichszula:gell1"echt heranzu
ziehen. I~ Auswirkung dieser Neuregelung w~rd 
sich jedoch a,uch bei völlig unveränderten Be
wdrtschaftungsverhäItnissen ein höheres Netto
,einkommen ergeben, aLs es nach der noch bis 
31. Dezember 1977 geItenden Rechtslage anzu
rechnen ist. 
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Mit dem Ergehnis der vorstehenden Oberle
gungen scheint aber die hbsicht verständlich, die 
der Gesetzgeber mit der Regelung des Art. VI 
Abs. 20 der 32. Novelle zum Allgemeinen So
zialversicherungsgesetz verbinden wollte: Es 
sO'llte im Kalenderjahr 1978 dem Versicherten 
aus der bloßen Anwendung der Neuregelung des 
§ 292 Ahs. 5 ASVG kein Nachteil in Form eines 
ßeringeren Auszahlungsbetrages - hervor.geru
fen durch einen verminderten Ausgleich>lJulagen
anspruch -, als er nach den am 31. Dezember 
1977 in Geltung gestandenen Bestimmungen ge
bührte, erwachsen. Oder anders ausgedruckt: Die 
Be.günstigung in Form der Wahrung eines be
stimmten Ausg)leichszulagenanspruches soll nur 
jenen Personen zuteil werden, die sich nicht im 
Wege der Vergrößerung der bewirt.schafteten 
F1ächen bzw. durch eine Verbesserung der Be
winschaftungsform ein höheres Nettoeinkom
men a·us dem land(forstlwil'itschaftlichen Betrieb 
anrechnen lassen müssen. Ist dies der FaH, dann 
muß eben eine Verminderung des Ausgleichszu
lagenanspruches, der sich aus der Anwendung 
der neuen Vorschriften .des § 292 Abs. 5 ASVG 
ergi:bt, in Kauf genommen werden. Anderer
seits wird etwa eine Verringerung der bewirt
sd1afteten Flächen nach dem 31. Dezember 1977 
die Begünstigung der WaJhrung eines bestlimmten 
Arusgleichszulagenanspruches nicht ausschließen, 
selbst wenn die AnweIl'dung der Bestimmung 
des § 292 Abs. 5 ASVG auf den flächenmäßig 
eingeschränkten Betrieb ein höher.es Nettoein
kommen ak nach den vor dem 1. Jänner 1978 
in Geltung gestandenen: Rechtsvorschriften erge
ben sollte. 

Von einer zeit!lichen Besch;ränkung der Wah
rungsbestimmung des Art. VI Abs. 20 der 
32. Nov·eHe ZiUJm ASVG a'llf das Kalen.derjahr 
1978 sO'll Abstand genommen werden; andern
falls könnten sich durch das übengehen der 
SchutlJbeura.gsfälle auf die Dauerrechtslage ab 
1. Jänner 1979 nicht unerhebliche Härtefälle er
geben, !d. h., die Härten, die durch die 
Schutzre,gelung zum 1. Jänner 1978 bewußt ver
mieden wurden, wären nur um ein Jahr aufg.e
schoben. 

Darüber hinaus soll auch der zweite Satz des 
Art. VI Abs. 20 der 32. Novelle zum ASVG ge
ändert werden. Durdl die nunmehr vorgesehene 
Fassung des zweiten Satzes des Art. VI Abs. 20 
der 32. Novelle zum ASVG w,ird klargestellt, 
daß sämtliche Erhöhungen des Nettoeinkom
mens des Pens'ionsberechtigten bzw. seiner un
terhaltspflidltigen Ang.ehörigen nur im Ausmaß 
des j.eweil~gen Erhöhungs.betrages eine entspre
chende Verminderung des Schutz,beirages zur 
Folge hätten, 'Wdbei die Fr.age, O'b bzw. inrwie
weit eine salme Sachv.erhaltsänderung eingetre
ten ist, nur nach Dauerredlt beurteilt werden 
kann. 

Zu Art. XX Abs. 5: 

1m Zusammenhang mit der VOl'lbereitung der 
von der Bundesregierung geplanten gesetzEchen 
Maßnahmen anläßlich der Süllegung von Berg
baubeürieben, insbesondere des Bergbaues Fohn~
dorf, bedarf es auch im sozialversicherungsrecht
lichen Bereich gew.isser Vorkehrungen, um die 
in andere Betriebe überwechselnden Dienstneh
mer ,der s~iUgeleigten BergbaubetlI'iebe vor N~ch
teilen in sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht 
zu bewahren bzw. für sie die Vorteile aus der 
bisher für sie zuständi.gen knappschaftlichen Pen
sio11lsversicherung aulfl'echtz'llerhalten. Es sollen 
damit diesbezügliche Zusagen der Bundesregie
rung gegenüber den betiro1!enen Dienstnehmern 
eingelöst, andererseits a;ber auch eine Regelung 
getroffen werden, die vom verfassungsrechtlichen 
Standpunkt unbedenkFich ist. 

Die vorg.esehene Regelung verfolgt den 
Grundsatz, daß Dienstnehmer, rue von der gan
zen Gestaltung ihres bisherigen Ber,ufslebens her 
als "gewa:chsene Bergleute" anzusehen sind und 
naturgemäß auch ihre Lebensführung auf diesen 
Beruf ausgerichtet hahen, bei Eintritt der Ver
sicherungsfäLle derPensionsvers'icherung ihre 
Leistungen nadl dem Leis;tungsrecht der knapp
schafdichen Pensionsversicherung bemessen erhal
ten; dies ungeachtet des Umstandes, daß sie nam 
dem ,durch ,die StiHegung des lBefßbaues hedill1gten 
Beruhwemsei Versicherun:gszeiten in anderen 
Zweigen der Pensionsversicherung (Pensionsver
sicherung der Arbeiter, Pensionsversicherung der 
Angestellten) erworben hahen. Diese Lösung hat 
gegenüber einer - verfassungsr.echtJIim aller
din.gs bedenklichen ~. BeibehaItung der Zustän
digkeit zur knappschaf1l1ichen Pensionsversiche
rung den Vorteil, daß sie eine Diskriminierung 
und damit wirtschaftliche Gefährdung des 
Dienstnehmers durch die mit der knappschaft
lichen Pensionsversicherun:g verbundene höhere 
Beitragsbela,stung vermeidet. Bei der Abgren
zung. des Personenkreises, der für die Sonder
regelung in Betracht kO'mmen soll, wurde von 
zwei Kriterien ausgegangen, die die Verbunden
heit mit dem Bengmannsberuf erweisen sollen, 
und zwar entweder die Zurücklegung von 
15 Jahren (180 Monaten) Versicherungszeit in 
der knappschaftlichen Pensionsversicherun.g oder 
der Nachwei.s von zoon Jahren (120 Monaten) 
qualifizierter Beschäftigung im Beq~bau, wie 
diese durch den Begriff der "wesentlich berg
männischen Tätigkeiten" im § 236 AJbs. 3 ASVG 
bereits verankert ist. Diese Kr'iter,ien müssen al
ternativ .erfüllt sein, und zwar an einem be
stimmten Stichtag, der im Gesetz mit 31. Okto
ber 1975 festgesetzt wird. Dieser Stichta.g er
möglicht -nicht nur, die Bergleute des Bergbaues 
Fohnsdorf niach der Sonderregelul1Jg zu 'beha:n
dein, sondern erfaßt aum noch verschiedene an
dere Schließungen von Bergwel'ken in der letz-

1084 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 57 von 62

www.parlament.gv.at



58 1084 :der BeUigen 

ten Zeit (Bergla, Hintertux u. a.). Von der Vor
aussetzung der Vollendung eines bestimmten Le
bensalters an diesem 'Stichtag wurde' abgesehen, 
und zwar ~m Hinblick auf jene Bergleute, die 
bereitsi.hre Berufsausbildung im Ber,gbau absol
viert haben und an dem genannten Stichtag da~ 
her noch verhältnismäßig jung sind, trotzdem 
aber wohl als "echte Bergleute" angesehen wer
den müssen. SeLbstverständliche Voraussetzung 
für' die Anwendung der Sonderregelungist, daß 
der übertritt in einen anderen Beruf aus dem 
Grunde der SchEeßung eines knappschaftlichen 
oder eines' einem salchen gleichgestellten Betrie
bes erfolgt ist. übe!1tritte aus anderen Gründen. 
führen daher nach dieserSonderregelung nicht 
zur Be~behaJ.tung der Leistungszugehörigkeit z.ur 
knappschaftlichen Pensionsver·sicherung. 

Angesichts der Str,uktur der in F,rage kommen
den Unternehmungen, die organisatol'Üsch mit
unter in einzelne selbständige Zweige (soge
nar:tnte Divisionen) utlitergeteilt sind, kann von 
einet Stillegung lediglich ein bestimmter knapp
'schaftlicher Betriebstehl, etwa die Zeche, die 
Grube, das Revier, erfaßt we!1denj der Gesamt
betr:ieb bleibt dessenungeamtet weiter bestehen. 
Die~em Umstand soH Ida-durch Rechnurug getragen 
werden, daß im letzten Halbsatz nach dem Aus
druck "SchLießung eines knappschaft,lichen Be
triebes" der Klammerausdruck ,.,Zeche, Grube, 
Revier" eingefügt wird. 

Zu Art. XX Abs. 6: 
Im Hinblick auf den eindeutigen Wortlaut 

der gesetzlichen Bestimmungen (§ 227 Z. 1 
ASVG) können Zeiten des Schulbesuches nur 
dann als Ersatzzeiten anerkannt werden, wenn 
der SchU'lbe~uch innerha1b der gegenwärtigen 
Grenzen der RepubLik österreich oder auf 
Gmndder ausdrücklichen Regelung des § 228 
Abs. 1 Z. 3 ASVG im Gelbiet der ehema,ligen 
österreichisch-ungarischen Monarchie zurückge
legt worden ist. 

Diese Rechtslage hat in EinzelfäHen zu einer 
Benachteiligung jener Versicherten geführt, die 
Studienzeiten auf dem außerha,lb der heutigen 
österreichischen Grenzen liegenden Gebiet des 
ehemaligen Deutschen Reiches aufzuweisen ha
ben. 

Durch eine Sonderregelung sollen die in Rede 
stehenden Zeiten -'- in Anlehnung an die Be
stimmungen des § 226 Abs. 1 Z. 3 ASVG -
unter der Voraussetzung als Ersatzzeit gemäß 
§ 228 Abs. 1 Z. 3 ASVG anerkamit werden, daß 
der Versicherte am 13. März 1938 seinen Wohn
sitz Ln österreich' gehabt hat und österreichischer 
Staatshürger ist. Unller den angefühllten Vor
aussetz.ungen werden auch Beschäftigungszeiten, 
die in der Zeit zw,ischen 1938 und 1945 im Gel
tungsbereich der reichsrechtlichert Sozialversiche-

rung außel"ha~b des Gebietes der Republik öster
~eichzurückgelegtwurden, als Beitragszeiten an~ 
erka.nnt (§ 226 Abs. 1 Z; 3 ASVG). 

Es erscheint daher sachlich gerechtfertigt, wenn 
auch die Zeiten der Schul- und Universitätsaus
bildung in solchen Fällen im gleichen Umfang in 
der öste,rreichischen Sozialversicherung a.ngerech
net w,erden. Denn solche im Geltungsbere.ich der 
reichsrechtlichen Sozialversicherung außerhalb 
der heutigen öster·reichischen Grenzen bes·chä:f
tigt gewesene Personen werden in vielen Hllen 
ihre Familien a,n den Beschäftigungsort mitge
nOIIllmen halben, SOld aß für ihr,e Kinder zwantg5-
läufig auch llJUr die Ausbildung am Beschäfti
gungsort in Betrach·t kam. 

Zu Art. XX Abs. 7 und 8 (Art. XIII Abs. 2 und 
3, XIV Abs. 1 und 2): 

Durch die 23. Novelle zum ASVG, BGBl. 
Nr. 17/1969, bzw. die 18. NoveHezum GSPVG, 
BGBI. Nr. 447/1969, bzw. die 13. Novelle zum 
LZVG, BGBI. Nr. 18/1969, wurde § 17 Ahs. 1 
ASVG (§ 5 Abs. 1 GSPVG, § 5 Albs. 1 LZVG) 
in der W eise novell~ert, daß ab 1. Jänner 1969 
Bezieher einer Pension aus einer eigeneti gesetz
lichen Pensionsversicherung (aus der landwirt
schaft!:ichen Zuschußrentenv.ersicherung) Beiträge 
zur freiwilligen Versicherung nicht entrichten 
können. Die über,gan:gsbestimmungen des Art. Ir 
Abs. 6 der 23. NOV1elle zum ASVG bz~. Art. Ir 
Abs. 5 und 6 der 18. Novelle zum GSiPVG bzw. 
Art. II. Abs. 1 der 13. Novelle zum LZVG be
sümmen jedoch, daß Pensionisten, die am 
31. Dezember 1968 in der Pensionsversicherung 
(,in der landwirtschaftlichen Zuschußrentenver
sicherung) freiwillig versichert sind, auch weiter
hin freiwiHige Beiträge entrichten können. Bei 
der Schaffung des § 264 Abs. 1 lit.c ASVG 
(§ 85 Abs. 1 loit. c GSPVG bzw. § 80 Abs. 1 
lit. c B-PVG in der geltenden Fa:ssung) durch 
die 29. Novelle zum ASVG (21. Novelle zum 
G5IPVG, 2. Novelle zum B-PVG) ging jedoch 
der Gesetzgeber von der Annahme aus, daß Pen
sionisten keine freiwilligen Bei,träge entri<;hlten 
können und bestimmte daher in den angeführ
ten Vorschriften, daß bei der Bemessung der 
Witwenpension nur jene während des Pensions
bezuges erworbenen Beitragszeiten zu berück
sichtigen sind, die auf einer Pflichtversicherung 
beruhen. 

Auf Grund dieser Gesetzeslage kann die Be
rückSlichtigung solcher Beitragszeiten der freiwil
ligen Versicherung nur in den FäHen erfolgen, 
in denen vor dem Tod des Versicherten der Ver
sicherungsfall des Alters eintritt, der eine Neu
bemessung der Direktpension ermöglicht. 

Da nicht angenommen werden kann, daß der 
Gesetzgeber durch die übergangsbestimmungen 
der 23. Novelle zum ASVG bzw. 18. NovelJe 
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zum GSPVG bzw. 13. Novelle zum LZVG den 
Pemionisten auch nach dem 31. Dezember 1968 
die En~richtung von freiwiHigen Beiträgen neben 
dem Pensionsbezug gestattet, jedoch die Berück
sichtigung der auf Grund dieser Beiträge erwor
benen Beitragszeiten in einer Leistung aus dem 
Versicherungshll des Todes ausschließt, sollen 
durch die neugeschaffene Bestimmung des 
Art. xx Abs. 7 auch Beitra,gszeiten der frei·wil
ligen Versicherung, die nach den !;,enannten 
Übergangsbestimmungen erworben worden s-ind, 
bei der Bemessung der Witwenpension berück
sich1tigt werden. 

Durch Abs. 8 soll die Anwendbarkeit des 
Abs. 7 a.uf bereits abgeschloss.ene Fälle über An
trag vorgesehen werden. 

Zu Art. xx Abs. 9 (Art~ XIII Abs. 5, Art. XIV 
Abs.4): 

,oas BundesministeDium für sozia1e Verwa.I
tung hat mit Erlaß vom 22. November 1976, 
Z1. 20.233/5-1a/76, ausgeführt, daß die generelle 
Erhöhung der landwirtschaftlichen Einheitswerte 
gemäß Art. IV Z. 2 des Abgabenänderungsgeset
zes 1976, BGB1. Nr .. 143/1976, eine Änderung 
des Sachverhaltes im Sinne des' § 292 Ahs. 9 
ASVG, § 89 Abs. 9 GSPVG und § 85 Albs. 9 
B-PVG darstellt. Die Pensionsversicherungsträger 
ha.ben auf Grund dieser Rechtsauffassung dle 
Einkommen aus land(forst)wiDtschaftlichenBe
trieben neu berechnet und die nach Art. VI 
Abs. 30 der 29. ASVG-NoveHe, Art. II Abs. 9 
der 21. GSPVG~Novelle und Art. II Abs. 5 der 
2. B~PVG-Novelle weiter zu gewährende Aus
gleichszulage ab 1. Jänner 1977 entsprechend ver
ffiimdel1t. 

Das OLG Wien hat sich in mehreren Urteilen 
dieser Rechtsauffassung nicht angeschlossen und 
ausgesprochen, daß sich die im Abgabenände
rungsg,e:>et:z .1976 vorges,ehene 10'°/wge Erhöhung 
der Ein'heitswerte nicht auf die Höhe der weiter 
zu gewä.hrenden Ausgleichszulage auswirkt. 

Im Hinblick auf die dadurch verursachte 
Rechtsunsicherheit so11 daher die· Absicht des 
Gesetzgebers in einer zweifelsfreien . Weise da
durch ZUJm Ausdruck gebracht werden, daß die 
durch das Abgabenänderitngs.gesetz 1976 ab 
1. Jänner 1977 bewirkten Erhöhungen der Ein
heitswerte bei der Anwendung der olben zitier
ten Bestimmungen als Änderung des maßgeben
den Sachverhaltes gelten und daher zu einer ent
sp'rechenden Minderung der weiter zu gewähren
d~n A,usgleichszulage führen. 

Zu Art. XX Abs.16 und 17 (Art. IX Z. 15 
Ht. a, Art. XI Z. 16 lit. a und Art. XIII Abs. 6, 
Art. XIV Abs. 5): 

Nach Art. XI Abs. i der 32. Novelle zum 
ASVG gilt bei den gemäß § 189 GSPVG UJld 

bei den gemäß § 141 B-PVG von derPflichtver
sicherung in der jeweiligen Pensionsversicherung 
befreiten Personen die Bestimmung des § 253 b 
ASVG (vorzeitige Aher.spension bei langer Ver
sicherungsdauer) mit der Maßgabe, daß an die 
Stelle der in dieser Bestimmung erforderlichen 
24 Beitragsmonate . der Pflichtversicherung in der 
Pensionsv,ersicherung 24 Monate der freiwilligen 
Weiterversicherung in der Pensionsversicherung 
treten, sofern während dieser Zeit eine Erwerbs
tätigkeit ausgeübt wurde, die an sich die Pflicht
versicherung nach dem GSPVG bzw. nach dem 
B-PVG begründen würde. Überdies muß in die
sen FäHen die Voraussetzung des § 72 Abs. 2 des 
GSPVG bzw. des § 68 Albs. 2 des B-PVG erfüllt 
sein. Mit der 25. Novelle zum GSiPVG (§ 2 
Albs. 1 Z. 3 lit. b GSPVG) wurden ab 1. Jän
ner 1978 die zu Geschäftsführern besteHtim Ge
sellschafter einer kammerzugehörigen GmbH in 
dre Pflichtversicherung in der Pensionsversiche
rung einbezog,en. Nach Art. II Abs .. 14 dieser 
NoveNe sind diese Personen von der Pensions
versicherung nach dem GSPVG auf Antrag dann 
zu befreien, wenn sie am 31. Dezember 1977 
nach . dem ASVG in der Pemionsversicherung 
weiterversichert sind bzw. als weiterversichert 
:;elten, und zwar für die Dauer der bestehenden 
Weitervef1~ichlerul\g, wenn ein solcher Antrag bis 
längstens 31. Dezember 1978 bei der Sozialver
sicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft 
gesteHt wird. Im Hinblick darauf, daß die Be
freiung~bestimmung des Af1t. II Ahs. 14 Et. b 
der 25. GSPVG-NoveHe hinsichdichdes davon 
betroffenen Personenkreises der Befreiungsbe
stimmung des § 189 GSPVG entspf1icht, soll die 
im Art. XI Ahs. 2 der 32. ASVG-Novelle bei 
der Zuerkennung einer vorzeiügen Alterspen
sion bei langer Versicherungsdauer vorgesehene 
Begüns6gungsre,gelung auch a.uf die nach Art. II 
Abs. 14 lit. b in der Fassung der 25. NoveUe 
zum GSPVG befreiten Personen ausgedehnt wer
den. 

Bei der Abfas.sung des künftigen Gesetzestextes 
solhe weiters eine Klarstel.lung insofern herbei
geführt werden, als eine vorzeitige Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer auch zu gewähren 
wäre, wenn nur einzelne der erforderlichen 
Pflichtbeitrag9monate durch freiwillige Monate 
der genannten Art ersetzt werden. 

Mit dem Inkrafttreten der vorgeschbgenen 
neuen Schlußbestimmung soll die derzeit gehende 
Vorschrift des Art. XI Abs. 2 ,der 32. ASVG
Novelle auf.gehoben werden. Die neue Schluß
bestimmung soll ab 1. Jänner 1978 wirksam 
werden. 

Eine dem Art. XI Abs. 2 der 32. Novelle zum 
ASVG analoge Bestimmung wurde in di,e Be
gleitnovelle zum GSPVG nicht aufgenommen. 
Diese Begünstigungsbestimmung ist daher in 
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jenen FäHen, in denen die SozialversiCt~erungs
anstalt der ,gewerblichen Wirtschaft zur Fest
stellung eines Anspruches auf eine Alterspension 
bei langer Versicherungsdauer leistungszustänclig 
ist, nicht anwendbar. Dadurch kann es vor allem 
durch die aJb 1. Jänner 1979 geltenden neuen 
W anderversicherungsbestimm ungen zu uner
wünschten Härtefällen kommen. Damit solche 
Hänefälle nicht ent.stehen, wird die Aufnahme 
einer dieSJbez.üglichen Schlußbestimmung in das 
GSPVG bzw. in das B-PVG vorgesch:Iagen. 

Diese Regelung soU rückwirkend mit 1. Jän
ner 1978 in Kraft treten und ab 1. Jänner 1979 
durch § 238 Ahs. 5 GSVG bzw. § 225' Abs. 5 
BSVG in der durch Art. IX Z. 15 lit. a bzw. 
Art. XI Z. 116 l.it. a igeänderten Fassung abgdöst 
werden. 

FINANZIELLE ERLXUTERUNGEN 

Das finan!ZÄeUe Schwergewicht ides vorliegen
den Entwurlf:es l~egtin :den .BegleiJtlffi,aßnahme.n 
zum BunidieSIVoranschlag (.B,VA) :1979. Aus dliesem 
GruncLe W1i,nd vorerst 'eine Zusammenif,3SSU11ig der 
finanzieill.en ,Aumrk'Ungen aulf idren BV A1979 
wledel1~egeben. 

Auswirkungen auf den BV A 1979 

Kapitel 16 (Solzi'ah,el"Sicherung) 

I. Minderausgaben 

1. ASVG 

a) Erhöhung des F,inanzausgleiches 
zwischen der Pe11lsionsversiche
rung51anstah der Angestellten 
un'd der Pemionsversicherungs-
'anstalt ,der Arbeiter für die 

MilI. S 

2. GSVG 

a) F:iir ,das Geschäftsjahr 1979 em 
Tl1ansfer von 2 v. H. ,der Er
träge an Krankenversicherungs
,beiträ,gen an; ,die Pensionsver-

Mill. S 

sicherung ................... 41,0 

b) Berücksichtigung Ides ;Bunldes
'gesetzes Üiber ,die So~ialversQche
rung fre~befUlHich selibstänldig 
Erwerbstätiger ,hinsichtI.ichder 
Pensionwersicherung .der orid. 
Kammemngehörigen einerXrzte
kammer, oofern si.e freiberuf
lich :tätig S'in,d; finaml,ielle Aus-
wirkung im Geschalftsj;thr 1979. 325,0 

Summe . . . 366,0 

3. BSVG 

Für das Geschäftsjahr 1979 ein 
Tmn51fer von 2 v. H. der .Erträge 
an Krankenversicherungsbeiträgen 
,an I'die Pensionsversicherung ..... . 34,0 

Summe der Mi,ndemUisgaben ... 20'01,1 

H. Mehrausgaben 

Vorsol1ge für eine über ,die Anpiassung 
hinausgehende 'El'höhung ,der Richt
sätze für Ausglerichszu.11l'genempfäng,er 
- 15 S für Alleinstehende bzw. 22 S 
,für Verheimtete -

1. ASVG 

2. GSVG 

3. BSVG 

Summe ider Mehraus'~ahen ... 

40,2 
7,7 

16,2 

64,1 

Tm ,einlZelnen ist zu Iden M~lnderaoUsg,abenzu 
bemerken: 

J alhre 1977 bis 1979 ......... . 721,1 Zu 1. a): 

b) Für das Geschäftsjahr 1979 ein 
Tl13Jnsfer ,von 2 'V. H. der Er
<tr~ge an Krankenversicherungs
beiträgen an den Ausgleichs
fonds der Pensionsversicherungs-
trä.ger (§ 447 g ASVG) ........ 480,0 

c) Für das Geschäftsj'aihr 1979 ein 
Tran,sfer von Mi,tte1nder :All
Igemeinen Unfa.L1versicherungs
,a:nstaI t ,an Iden AusgleichSJfonds 
der PensioiflS'Versicherungsträger 
'inder Höhe von ............ 300,0 

d) Sistierung des Beitrages des Bun
,des zum AusgleichSJfonds der 
iKranikenversicherungsträoger 
t(§ 447 ,a ASVG) .............. 100,0 

Summe. .. 1 601,1 

Grundlagle Ifür .den im Art. VIII der 
32. NovelLe 'zum A:5VG enthaiItenen FtinalliZaus
Iglei.ch zwischen der Pensioll'SIV,ersicherunglSanstah 
der Angestelhen und ,der Pe.nsionsv'ersicherungs
'a:nstJalt ,der. Al1bei'ter war di;e Annlahme, lclaß 

1m J ahl1e 11973 

1197'4 
1975 

20000 

10000 
50000 

Ummelidungen von At1b~tern ~u Angestdlten 
im Zuge des StrukturwandetIs .stattglefunden 
haben. Unter Bedachtnahme .auf die .Bestimmun
'gen üher idlite Leistungszugeihörigkeit (§ 245 
ASVG) waren ,demnach in dieSienl Finanzaus
Iglleich der Überweiwng je 35 000 Vensicherte für 
IdJie J ahne 1977 un1d 1978, .15 0.00 VerSliche1"te für 
.das J a:hr 1979 ,sowie noch 5 000 VersichertJe für 
:das J.ahr J 98'0 !.Zugrunde zu legen. In ,der tatsäch
lich,en Enrtwicklunlg der Ummeldungen hat sich 
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jedoch herausgestellt, daß im Jahr,e 1977 auf 
Grund der UntersuchlUngen der Geibiewkl'an!ken
kassen ·l'u11'd 9 000 Ummddun,~en s:tatt~eftmden 
haiben. Nach den bis jetzt zur Verrugung stehen
Idoen Unteda~en muß für das Jahr 1978 m~t 'etIW'a 
150()0 Ummeldungen geDechn,et W'611den. Ob
wohl tfiir1976 keine Unterlag,en zur V;erfiügung 
stehen, kann mit Sich,erheit angenommen wer
den,daß auch in ,dies,cm Jahr Ummeldungen 
in ,einer Größenol"ldmmg von etwa 5 000 statt
gefunden hahen. Der vorliegende Entwurf he
niick,süchtfugt 'daher im IlJeuen Finanzausgleich, die 
Fort,setzung der Ummeldung,en his ZIUIIIl Jahr,e 
;1978, wohei ,aru.fdie mitl. Jänner 1979 :in Kraft 
tlietencLe Knderung in der Leis'rung,SlZugehöri~eit 
Bedacht z,u nehmen war. 

Die sich nach Albs. 1 rech,neri5ch ,el1gebenden 
Hundertsätze wertden vorau!SSlichttil~ch mcht er
l'eticht werden, da aus heutiger Sicht flür die 
näch~tten J ahDe sttets idie Besül1l11lJUng üher ,die 
Limitierung Ider überweimngen gemäß Ahs. 2 
'mt. a !Zum Trl'gen kommen ,wil'd. Im Hinhlick 
auf den' jeder VOr'aUiSberechnung zw:angsläufig 
innewohnenden Unsich,erheiitsgrad enthält Abs.2 
lit. b ,noch eine weitere LimitierungsbestimlIlJUng 
der über'We~sung,en, '~e sofort in Kraft trltt, 
f;alls die P,ensions-vel'sücherungs'anstaltder Ange
~tehlten vor dem JahDe 1985 eiruen A'n~pruch auf 
R'UlI1Jdeslbeitrag halben .soHte. In ,diesem FaUe 
WlÜrde es im FinanlZausgleich 2)U keinen üher
weisungen kqmmen. 

Da ider vorliegende EntJW!UrIf die Ummddrun
'gien von Aribeitern 'zu AngesteMten 1'eeLtglich hi:s 
2)Uffi Jahre '1978eruthält, ergiJbt sich zwangs
läufig, daß 71ueinem späteren Zeitpunkt der 
Finanz,ausgleich wiede'r ,zu r,evi,dJj,eren wäre, 
sofern dies ldie finalllZielle La.ge der P.enSlions
v,ersicherlUlligsanstah der Angestellten zu,läßt. 

Im ZUSiaffimenhal1lg mit der neuen Regelung 
,der von der P.el1l~iol1lsvel1sicheil"lUng-sanstaltder 
Ang,esteHtten zu leistenden über,weilSIUngen ist 
aJuchim .Nbs. 7 eine Knd,er,ung in .der Verwen
oong IcLieser Mittel ibei !der Pen:sionsversicherungs
anstalt der Arbeiter vor,~esehen, Ida sich gezeigt 
hat, eLaß ,di,e :in ,der 32. Nov1el!le ,zum ASVG 
entihaltenen Zu~ührul1l~en an die Liqurdi.täts
reserve zur Aufvech1Jerha;ltung ihres SolLbetrag,es 
nicht ,in voHem Ausmaß notwendig Slind. 

Gemäß deD 32. NoveHe zum ASVG hätte die 
Pel1lSi'onsversicherU'Iligsanstailt der Ang,e~ellten für 
.diie Jahr,e 1977 ibis 1979 an die PensioIlJSvensiche
l'Ungsansnait der Arbeiter ins-ges'amt 
2 050,8 MiH. S üherweisen müs'sen. Diese über
'w,e:isul1lgerhöht s,ich nUl1Imehr um 664,2 Mill. S 
auf 27,15,0 MiH. S. Dad~e Pensiionsversicherungs
ansta:lt .der' ADbeiter gegenüber der ,~eltenden 
Rechcsllage für idliJe ®enannnen 'drei Jahre um 
56,9 MiLI. S weniger ,der LiquiditätsDes,eliv,ezu
~ühren soll, wird im B,V A 1979 ,ein ßetliag von 
(664,2 MiH. S + 56,'9 MiH. 5 =) 72.1,1 MiH. S 
w.iliksam. . 

Zu 1. b), 2. a) und 3.: 

Die Träger ,eLer Krankenversächerung nach dem 
ASVG, GSVG und BSVG haben ,eine gesonderte 
,:R!ückLage rur J ugendliichen- rund Gesundenunter
'SlUch'U'l1@en zu IbiLden. Nach ,den Sch,lußblillan.z>en 
IZiUm 31. DezemJber 1977 betrugen diese Rlück
:~agen inder Kr:mkenversicheruIlig nach dem 

Mill. S 

:ASV,G ........................... 1107.;1. 
:GSVG (OSKVG) ................. 85,8 
!BSViG (B ... KVG) ................... 69,8 

1262,8 

Die Sum:medierer Rücklatgen :kann f,ür Ende 1978 
mit einer Größenolidnung VOIli r 600 Mi'H. S ibis 
1,65,0 Mi!1l. IS ,~eschä1:zt v.neroen; sie erlreicht 
Idamlit lerne Höhe, dile me.Aulfwerudul1Ig>en für 
}ug,erudl1ichen- rund Gesunde11lUfltlersuchun~en für 
mehl1etl"e J,ahre 'deckt. Es kann daher vertreten 
weriden, daß ,die Kmn!kJeruvenicherungsträger 
nach dem EnltWiwl1f eimmaLLg flÜr das Jahr 197.9 
die für JugeOOllichten- und GelSundenunt,ersuchun
gen r,eserviertJen 'B,eitl'iagseinntaihmen '(2 v. H. der 
Bmtr~ge) ,eLen PlensionsversicheDungsträg,ern zu
flÜhr:en Uillid ,dlie Aulfw,enJdl\,111i~n tfrür Jru.gendJlichen
un1cl, Gooundenuntersuchu:ng,en ,aus den vorhande
nen Rücklagen Ibestr,ei ten. Für 1979 kö1lil1len 
diese Aru.fw:end~mgenz;usamffi'en mit allfälligen 
Enitlllahmen !für AnschafFungen mit etwa 
140 'MiM. S b1s ,1'50 MiIl. rs .geschäwt werden. 
Außerdem ist hiebei noch zu herlÜckSlich!tigen, 
d,aß ldJi,e Krank!e11!VeliSichieruIll~sträger eiinen ge
wilssen Teil ,der :AUinwerudrungen 'erse:tzt bekom
,men. 

Zu 1. c): 

Die VerlW1encLung 'eines ß,etraJges von 300 MiM. S 
.au:s Mittelln der AIrLg>emeinen UnfaHverSliche
l1unigsanstalt zu:guMteIll Ider PlensionSlVersichel'lUng 
nach dem ASNGentspDicht annähernd den Bei
t1'31gsmehlieilIDaihmen idieser Anstak, ,die aus der 
mit 1. Jänner ,1979 in Kraft wmen'den Erhöhung 
,des Beitmal~satzes von 1,4% a,uIf ~1,50/0 resrukieren. 
DieSle Vorgangsweise ,erscheint 'verwe-vbar, 'zum al 
schon tim heungen Jahr 'ruf G11UIlId eLes niecLnige
l'en J3,eitl'a~satzesein Geibarungwberschuß in 
der Größenordnung von 3,00 MiH. S 'zu enwartten 
ist. 

Zu 1. d): 

Der Ausgleich,sltonlds ;der K,rankenViemiche
l'Ulligsträger weist in seiner Sch1ußb~lanz zum 
31. Dezember 1977 ,eine Rücktlage in der Höhe 
von 630,5 WH. ISliWS; dlivonsQnd 437,4 MiJl. S 
fllir UIn'Vorhel'g,esehene El'eig>nisse (z. ß. Epide
m~en, Naturkatastrophen)geoorueLen und 
1193,1 Mil!. S ,;frei v,eMigbar". Auf Gl'Und der 
<bisher ibekannoenEntwickilu:ng kann zum 
Jalwese11'de 11978 die R'ÜckLa~e m~t 763,6 MiH. S 
geschätztWJelicLen; :davon 505,~ Milli!. S flÜr un-
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vOr'he~geseheIlJe El'\eignlilSs'e und 258,4 MiH. S "frei 
vem:ügba.r". 

Im Zusammenhang mit der Si:stierung des 
(ßundoobeitr,ages für 1979 sieht ,der Enuwunf ab 
1. Jänner 1979 als Aquivalent ,hiefür ,eine Er
höhung des Beitragssatz~s der 'a.ITl Fonds be
teiligten Krankenvens,icherungsträger von 
1,0 v. H. aUif 1,4 v. H. 'Vor. Weiters wirtd für 
das Jahr 1979 der SoUbetra:g d,er Rücklage für 
unvorher.geoo~ene Ereignisse von 2,4 v. H. auf 
1,5 v. H. der Summe der Beiomgs,einnahmen 
ider Krankenversicherungsnräger reduziert. Auf 
Grund ruUer in der 33. Nov,elle vor,gesenenen 
Maßnahmen wird sich ,einerseits bis Ende 1979 
die Rücklage für unvoI'lnergesehene El'\eiJgnäslS'e 
auf 360 Mill. S redUizieren, ander,erseits werden 
ftÜr· da<S J a.hr 1979 insgesa.mt 783 MrH. S für die 
Autgrubendes AusgleichsIfonds zur V.erfügung 
stehen. Diese Mittel werden ,sich,er ausreichen, 
UJm stmtkturdl bedingte Unoerschiede in der Ge-

barun'g der Kr:ankenversicherung.sträger au~
gleichen ru können. In den folgenden Jahren 
steht, w:ieder ,ein Beiltra:g des Bundes rur Ver
fügung. Es wird dann möglich sein, sukzessive 
wieder ,den derzeit ..geltleruden Sollbetrag der 
Rücklage .für unvorherg,esehene Ereigruisge 
(2,4 v. H. der Summe der Beitra.gseinnahmen) 
zu ,erreichen. 

Zu 2. b): 

Das mit 1. Jänner 1979 in AUls>slicht genommene 
Inkrafttreten ,der Pensionsvelisicherung der 
Arzte bringt der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblich,eu WirtJschaft Mehr,einnahmen von 
,etwa 325 Mill. S, denen praktisch keine Mehr
ausgahen gegenüberstehen. Der ß.etliag von 
325 Mal. S wi~d sich voraussichtlich annähernd 
je zur Hälftle aus Pflichtbeiträgen ,und aws dem 
nachträglichen Einkauf VOn Versicherungszeiten 
'ZU";limm'enlSeozen. 
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